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19 
Abb. J. Das Kaufhaus auf dem Staͤdtplan Gregorius Sickingers vom Jahre J589 

Zur Baͤugeſchichte des Freiburger Kaufhauſes. 
Von St adtarchivar Dr. Friedrich Hefele. 

achdem unſer Kaufhaus durch die glänzende I. Erbauung und Einrichtung. 

Inſtandſetzung, die ihm die Stadt angedeihen Wann das Kaufhaus an der Schuſterſtraße (Abb. 2), 
ließ, gleichſam aus langem Dornröschenſchlaf der früheren Wammersgaſſe, errichtet wurde, iſt uns nicht 
wieder erwacht iſt, mag es am Platze ſein, überliefert. Im Jahre 1578 iſt es erſtmals urkundlich be— 

ö auch die Guellen des Archivs über den Bau zeugt: „über die tröge in dem koufhus Henni Beler, Rudolf 
ſprechen zu laſſen. Zwar hat ſchon im Jahre 1882 der Turner und Clewi Mathis“ heißt es im älteſten, 1578 be— 
damalige Stadtarchivar Adolf Poinſignon in einer fleißigen ginnenden ämterbuch der Stadt. Wir können aber an— 
Studie ſich über das Kaufhaus verbreitet!. Aber heute ſind nehmen, daß das Kaufhaus ſchon etwa zehn Jahre früher 
wir in der Lage, über die Entſtehung des Bauwerks ſowie entſtanden iſt, und zwar im Zuſammenhang mit dem Herr— 
über ſeine Erhaltung durch die Jahrhunderte erheblich mehr ſchaftswechſel im Jahre 1568. Die hohen Schulden, die 
zu ſagen. Sind es auch nur verſtreute, aus Hunderten von damals die Stadt auf ſich laden mußte, zwangen ſie zu 
Bänden zuſammengeleſene, mitunter recht dürftige Uach— ſtrafferer Ordnung ihrer Finanzwirtſchaft. Dornehmlich zu 
richten, in ihrer Geſamtheit verdichten ſie ſich doch zu einem dieſem Zwecke wird, was bisher zu wenig beachtet wurde, 
hohen Cied auf den Kunſtſinn unſerer Altvordern und ihr das Kaufhaus errichtet worden ſein, in das der Sitz der Der— 
Derantwortungsbewußtſein gegenüber dem ehrwürdigen waltung verlegt wurde. Mit dem Jahre 1568 hebt denn 
Bau. Unſere Arbeit kann und will keine eigentliche Bau— auch das älteſte Zinsbuch der Stadt an. 

  

geſchichte des Kaufhauſes ſein, ſie hat vorwiegend archi— Jenes älteſte Kaufhaus wird man ſich aber nicht als 
valiſchen Charakter. Dabei lehnen wir uns abſichtlich eng Neubau vorſtellen dürfen; einen ſolchen erlaubte die Uot 
und ſtreng an den Wortlaut der Guellen an, um den Bau— der Stadt nicht. Man half ſich anders. Wie aus den Herr— 
und Kunſthiſtorikern das nicht immer eindeutige Material ſchaftsrechtsbüchern hervorgeht, beſaß die Stadt ſchon vorher 
möglichſt urſprünglich und unverfälſcht an die hand zu an der Ecke Schuſterſtraße -Kaufhausgäßle zwei kleine hof— 
geben. In die Betrachtung einbezogen ſind wegen ihres ſtätten (Abb. 5), die mit je J 8 herrſchaftsrecht belaſtet 
engen Zuſammenhangs mit dem Kaufhaus die beiden öſtlich —waren. Daran grenzte gegen Oſten Herr Jakob Ederli 
anſtoßenden, noch heute der Stadt gehörigen häuſer Münſter— mit einem größeren Beſitztum, von dem er 14 5 Herrſchafts- 
platz 26 und Schuſterſtraße 2. recht bezahlte. Dieſe ungewöhnlich hohe Sahl iſt nur ver— 

51.88. Jahrlauf. 1



    
  
        

Abb. 2. Die ehemaligen Kaufhausgebäude an der Schuſterſtraße. 
Zeichnung von Sregor Schröder— 

ſtändlich, wenn der Beſitz durchging bis zum Kirchhof am 

Münſterplatz. Daß dies wirklich der Fall war, bezeugt uns 

eine Urkunde vom 26. Juni 1564, wonach Jakob Ederli 

das ihm ebenfalls gehörende haus am Kirchhof (Mlünſter— 

platz 26) an den Uerzler Ulin Köchelin verkauftee. Dabei 

iſt nämlich als weſtlicher Angrenzer eben derſelbe Ederli 

mit ſeinem Wohnhauſe genannt, an das bis zur Ecke noch 

ein Privathaus ſtieß. Daraus geht hervor, daß Ederlis nach 

der Wammersgaſſe gelegenes Wohnhaus mit ſeinem hof 

oder Kückgebäude auf den Kirchhof ſtieß. Dielleicht hat Ederli 

ſchon damals auch den Derkauf dieſes beſitzes im Kuge 

gehabt, wann die Deräußerung erfolgte, ob etwa erſt durch 

ſeine Witwe, die uns bereits in einer Urkunde vom 11. Au- 

guſt 1568 als ſolche bezeugt iſt', wiſſen wir nicht genau. 

Jedenfalls erlangte die Stadt durch die Erwerbung ein ziem⸗ 

lich ausgedehntes Areal, das in Derbindung mit dem bereits 

vorhandenen Beſitz nach den notwendigſten Umbauten den 

Swecken des Kaufhauſes zur Uot wohl dienen konnte. 

Mit der Seit aber genügte dieſes alte Kaufhaus den 

geſteigerten Bedürfniſſen nicht mehr. Swar wurde durch den 

bekannten Münſterwerkmeiſter hans Nieſenberger 

(J47/—149)) ein Saal mit Kamin eingebaut'. Gber eine 

kunſtfrohe und bauluſtige Zeit wie das beginnende 16. Jahr— 

hundert verlangte wie anderwärts ſo auch in Freiburg nach 

einem Prachtbau von größeren Kusmaßen und ſtattlicherem 

Ausſehen, um ſo mehr, als die Ratsſtube ſich beim Reichstag 

1498 als „ungeſchickt“ erwieſen hatte. So ward am Mon— 

tag nach Urbani (26. Mai) des Jahres 1505 im Stadtrat 

„burgermeiſter und obriſtmeiſtern gewalt geben, etlich des 

rats zu inen ze nemen und den platz zu beſichtigen und zu 
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ratflagen, wo und wie man ein nuw kowfhus buwen ſoll“. 

Welcher Platz dabei in Frage kam, iſt unbekannt; zur Aus— 

führung kam der Plan nicht. Sehn Jahre ſpäter tauchte ein 

neues Projekt auf, das, wenn es ſich hätte verwirklichen 

laſſen, in mehrfacher Hinſicht von großer Bedeutung geweſen 

wäre. War doch geplant, das ausgedehnte heiliggeiſtſpital 

mitten in der Stadt, da es „nit allein in vil weg unluſtig 

und abſchuhig, ſonder och fuwrs und ander zufallen halben 

ſorglich“ lag, in das am Rande der Stadt gelegene Jo— 

hanniterkloſter und dann „das koufhus an des ſpitals ſtatt“ 

zu verlegen. Man glaubte bereits den Johannitermeiſter 

Johann von Hattſtein für die Überlaſſung des Kloſters ſamt 

Kirche und allem Gebäu gewonnen zu haben, aber es be— 

durfte dazu auch der Genehmigung des hochmeiſters zu 

Rhodus ſowie des Papſtes. Und hieran ſcheiterte die Sache, 

obwohl die Stadt ſich am 20. Dezember 15J5 auch an den 

einflußreichen kaiſerlichen Rat und Generalſchatzmeiſter 

Jakob Dillinger von Schönenberg wandte, der eine Für— 

ſprache des der Stadt überaus wohlgeſinnten Kaiſers beim 

Hochmeiſter herbeiführen ſollte“. 

Kurz zuvor war der Stadtrat in großer Sorge geweſen, 

„es mocht us Conrads hus dem gemeinen gut im koufhus 

und andern nachparn verderplicher ſchad entſtan““. Es han— 

delte ſich um die beiden öſtlich an das Kaufhaus anſtoßenden 

Häuſer Konrad Kiſtlers, worin offenbar mit dem Feuer 

fahrläſſig umgegangen wurde. Der Rat beſchloß daher (am 

25. November 1515) nach ernſter Beſprechung: „was bucher 

und brief im koufhus ligen, dran ſorg ſtat, die ſol man 

zuſamen ordnen und etwa in Marxen' kamer ſtellen, damit 

man dieſelben deſter baß uspringen mög.“ Die Hausinſaſſen 

aber wurden bei Strafe an Leib und Gut verwarnt. 

Nachdem die Derſuche, einen günſtigeren Platz ausfindig 

zu machen, geſcheitert waren, entſchloß ſich der Rat, an der 

alten Stelle, und zwar nach dem Münſter zu einen Ueubau 

zu errichten. Man hat dieſen Entſchluß auf die im Jahre 

1514 erfolgte Abſchaffung des Friedhofs um das Münſter 

zurückgeführt, wodurch ſich neue Derkehrsmöglichkeiten 

geboten haben ſollen'. Doch iſt dies kaum wahrſcheinlich, 

da ja die Ringmauer um den Friedhof, der ſogenannte Eſel, 
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Abb. 3. Planſkizze über die ehemaligen Kaufhausgebäude. 
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noch bis 1785 beſtehen blieb“. Der Srund wird vielmehr 

einfach darin zu erblicken ſein, daß ſich die Selegenheit bot, 

das Eckhaus am Kirchhof (gegen das heutige Kaufhausgäßle) 
zu erwerben. Am 22. Guguſt 1517 wurde der Kauf mit dem 

Münſterkaplan Johannes Funk um J10 fl. abgeſchloſſen“. 

Damit gewann der RNat vollends den Platz für einen ſtatt— 

lichen Ueubau (Abb. 5). Und gewiß legte man, da ja das 

dringende Bedürfnis ſchon ſo lange vorlag, auch alsbald 

Hand ans Werk. 

Die Jahreszahl 1518 an der Treppe des ſüdlichen Kauf— 

hauſes (Abb. 4) ſpricht dafür, daß zunächſt dieſer Teil gebaut 

bzw. umgebaut wurde. Als ſeinen KArchitekten hat K. 

Schäfer“ den Münſterwerkmeiſter hermann Ueu— 

häuſer von Münſter vermutet, der dieſes Amt von 1515˙ 

bis 1524 bekleidete. 

Unmittelbar darnach, wenn nicht zum Ceil ſchon gleich— 

zeitig, wird der Prachtbau am Münſterplatz er⸗ 

ſtellt worden ſein. Zwar haben Poinſignon und Schäfer erſt 

auf die Zeit von 1526 bis 1552 geſchloſſen, da das Herr— 

ſchaftsrechtsbuch, das von 1508 bis 1526 in Benützung war, 

noch die früheren häuſer aufführe. Dieſe Begründung iſt jedoch 

hinfällig, da die Originaleinträge der drei älteſten Herr— 

ſchaftsrechtsbücher aus früherer Zeit übernommen ſind, mit⸗ 

unter ſogar bis über die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück— 

reichen. Dielleicht geben die Stadtrechnungen, ſoweit ſie noch 

erhalten ſind, Fingerzeige. Es wurden für den „Stadtbau“ 

verausgabt: 1520%/21: 855 t, 152½/22: 1047 d, 1525/24: 

749 Fi, 1525/26: 519 U, 1526/27: 652. , 2% 28 I8N. 

528%29 365 , 550%5% ½528 %de 

1552/55 1096 U, 1555%/ 4 1½5 , ee e ie 

Beſtimmte Schlüſſe ſind aber hieraus nicht zu ziehen, da 

ja nicht bekannt iſt, was alles die Stadt in jenen Jahren 
gebaut hat. Don Intereſſe für die Frage iſt ſodann ein 
Schreiben der Stadt vom JJ. Februar 1519 an Bürger— 
meiſter und Rat von Baſel, die angefragt hatten, ob auch 
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Abb. 5. Wendeltreppe vom Jahre 1532 am neuen Kaufhaus. 
Aus: Freiburg im Breisgau, Die Stadt und ihre Bauten, S. 437. 
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Abb. 4. Treppe vom Jahre 15Is im alten Kaufhaus ljetzt Forſtamt). 
Nach Jeichnung von Sregor Schröder. 

in Freiburg die Steinmetzgeſellen die Eidleiſtung verweigert 

hätten. Wir hören da, daß dies wirklich auch hier der Fall 

war, daß man es aber nicht wagte, auf dem Eid zu beſtehen. 

Es heißt darin: „Diewil wir dann ſchwer buwe under handen 

gehapt und och all wochen ir zil aus iſt, ſo haben wir zu 

furderung derſelben buwe noch bishar die gerurten ſtein— 

metzengeſellen uf unſer pfarr und der ſtatt hutten ſolcher eid— 

ſwerung erlaſſen. Dann wir ſind in ſorgen geſtanden, wo 

wir ſi gezwungen, das ſi hinweg gezogen und villicht als— 

dann verhindert hetten, damit ander deſtminder zu uns 

kommen. Daruß wer uns dann an unſern gepuwen groſſer 

nachteil erwachſen. Ob aber die gemelten ſteinmetzen der— 

maßen gefriet oder allenthalb der gepruch ſie, das es alſo 

gehalten muß werden, davon tragen wir dehein wiſſen. Wir 

achten och, ſo ſich einich beſchwerlich louff bi uns zutragen, 

das wir ſie dann verrer nit dergeſtalt wie bishar erlaſſen 

wurden.“ Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir die Uach— 

richt auf das Kaufhaus beziehen und folglich annehmen, 

daß die Arbeiten damals in vollem GSange waren. Die Be— 

deutung Freiburgs in der oberrheiniſchen Baugeſchichte 

jener Jahrzehnte erhellt auch daraus, daß ums Jahr 1515 

in Freiburg ein Werkmeiſtertag ſtattgefunden hatts. 

Den Erbauer des Kaufhauſes nennt uns auch



  
Abb. 6. Standbild Kaiſer Maximilians I. am Kaufhaus. 

Aufnahme des Griginals von Prof. Dr. M. Stork. 

heute noch keine ſchriftliche Guelle. Schäfers Vermutung 

geht nach ſeiner Zeitannahme auf den Münſterwerkmeiſter 

Leonhard Müller von Sttlingen, der als ſol⸗ 

cher für die Seit von 152416 bis 1552 nachgewieſen iſt. Es 

wäre aber nach obigem, wenn nicht ein anderer Srund 

dagegen ſpräche, gerade zeithalber wohl denkbar, ja wahr— 

ſcheinlicher, daß noch ſein am 14. Guguſt 1524 verſtorbener 

Dorgänger hermann Neuhäuſer: „der frum und 

allertruws(t) werkmeiſter an unſer lieben frouwen bow, 

dem got genad, der do groß ſchmerzen gelitten hat, und hat 

gheißen mit namen herman Uewheuſer von Munſter in 

Weſtwal, und iſt dem bow ein ſchedlicher tod““, den Plan 

zum Kaufhaus gefertigt und den Bau begonnen, deſſen Fort— 

ſetzung und Dollendung dann ſeinem Uachfolger Leonhard 

Müller obgelegen hätte. KAuch wäre es möglich, daß — wie 

beim Rathausbau von 1550/51 — von dem Münſterwerk— 

meiſter nur die Diſierung ſtammte, nach der alsdann die 

ſtädtiſchen Werkmeiſter den Bau ausführten. 

Wann Leonhard Müller nach Freiburg kam, iſt leider 

nicht auf das Jahr feſtzuſtellen, ſo wichtig dies gerade für 

unſere Kaufhausfrage wäre. Die Annahme Schreibers's, daß 

er identiſch ſei mit dem ſchon 1495 bezeugten Werkmeiſter 

Cienhard, iſt nicht haltbar, da dieſer in den Steuerbüchern 

als Lienhart von Haslach bis 1500 nachweisbar iſt. Ob 

der vom Rat zu Mengen am 5. Mai 1506 dem Rat von 

Überlingen als Münſterwerkmeiſter beſtens empfohlene 

„Ueiſter Lienhard Steinmetz“, der u. a. am Schloß des Gra— 

fen von Sonnenberg zu Scheer gebaut“, unſer Leonhard 

Müller war, wiſſen wir nicht. Soviel aber ſteht feſt, daß 

Leonhard Müller nicht erſt nach Ueuhäuſers Cod als deſſen 

NUachfolger von auswärts berufen wurde; er war vielmehr 

ſchon 1522 hier, vielleicht ſchon 1521, dagegen 1520 an— 

ſcheinend noch nicht. Und zwar arbeitete er ſowohl am Mün— 

ſter noch unter Ueuhäuſer als auch privat, wie aus den 

Steuerbüchern zu erſehen iſt. Die Steinmetzmeiſter am Frei— 

burger Münſter waren nämlich wie die zu Straßburg, Köln, 

Bamberg und Wien von allen bürgerlichen Laſten frei, wenn 

ſie an keinem andern Bau arbeiteten, wogegen Steinmetz— 

meiſter, die für die Stadt arbeiteten, abgeſehen von einigen 

Dergünſtigungen, wie andere Bürger und Sünftige zu dienen 

hatten“. Während nun Hermann Ueuhäuſer in den Steuer— 

büchern nicht erſcheint, was auf ſeine ausſchließliche Be— 

ſchäftigung am Münſter ſchließen läßt, ſteht im Steuer— 

buch von 1522 . „Cienhart Müller uf der prieſterſtuben 

(Münſterplatz 27) 6 ſch. (Schilling) — iſt im hür nachgelon.“ 

Und folgends 1525: „Lienhart Müller ſteinmetz 6 ſch.“, 

1550: „Lienhart Müller“ ohne Steuerbetrag, 1555: „Lien— 

hart Müllers fr(ow) 4 ſch.“ Spricht aus dieſen knappen 

Notizen ſchon eine gewiſſe Bevorzugung, ſo erſehen wir die 

Wertſchätzung, deren ſich Leonhard Müller beim Stadtrat 

erfreute, noch deutlicher aus einem Empfehlungsſchreiben 

von Bürgermeiſter und Rat vom 25. Oktober 152822 an 

Bernhard den Werkmeiſter und andere Meiſter des Stein— 

metzenhandwerks zu Straßburg, bei denen Müller damals 

„etwas werbung und handelung“ zu vollführen hatte. Darin 

heißt es nämlich: „So nun gedachter meiſter Leonhard ſich 

etlich jare hare in ſinem dienſte bi uns erelich und wol 

gehalten, als er ſich noch erlich und wole haltet, dergeſtalt 

das wir ine bizhere gern und mit gutem vernugen in un— 

ſerm dienſt gehalten und noch wole liden mugent, langt 

an uch unſer frundlich aneſinnen, ir wollet ine, wozu er 

fug und recht hat, uch bevolhen laſſen ſin und furdern.“ 

Uach Kusweis der Münſterrechnungen muß Leonhard 

Müller zwiſchen dem 30. Uovember und 7. Dezember 1552 

geſtorben ſein. Seine Witwe empfing darauf noch 1 i. 

„zum guten jor“ und am 6. Juni 1555 J U 5 ſch. „zu einer 

vererung“, was wohl ebenſo ihrer Bedürftigkeit wie der 

Wertſchätzung ihres Mannes als Münſterwerkmeiſter zu— 

zuſchreiben iſts.. Kußerdem bezahlte man auf Oculi 

(J6. März) 1555 „dem hodenſchnider von Kolmar von wegen 

meiſter Cenhartz kind“ 2½ i. Wir werden dadurch auf 

weitere Beziehungen Müllers zum Elſaß aufmerkſam, die 

dadurch noch an Intereſſe gewinnen, daß ſeine Witwe — 

wenn unſere Guelle nicht trügt — ſich mit dem nachmaligen 

Münſter- und Stadtwerkmeiſter Wolf Koch von Rufach 

wiederverheiratet hat, der dadurch in den Beſitz des Hauſes 

zum Spiegelberg (Herrenſtraße 25) gelangte. Müller muß 

ziemlich jung geſtorben und von ſeiner Frau um dreißig 

Jahre überlebt worden ſein. Don ſeinen Kindern ſind uns 

drei Söhne bekannt geworden: Chriſtoph, der uns 1565 als 

Steinmetz zu Frankfurt begegnet“', Matthäus, gleichfalls 

Steinmetz und 1564—1571 wie ſein Dater Werkmeiſter am 

Freiburger Münſter, und Felix, kurfürſtlich ſächſiſcher Wund— 

arzt zu Dresdens“. 

Ceonhard Müller war aber nicht der einzige Werkmeiſter 

am Platze. Wir kennen neben ihm noch einen Meiſter Lien— 

hart Kilchenmeyger, auch Cienhart Heß oder Lienhart Murer



  
Abb. 7. Standbild König Philipps I. des 

Schönen v.Spanien, berzogsv. Burgund. 

genannt“. Ferner den Steinmetzen Endres Gröber 

(Greber), kurz Meiſter Andres geheißen, der am 5. Dezember 

1512 als ſtädtiſcher Werkmeiſter beſtellt wurde““ und im 

Steuerbuch von 1525 den Dermerk trägt: „ſoll witer fri 

ſin wie der Bur“, während noch 1550 ſeine Frau mit 6 ſch. 

ſteuert“. Sodann die ſtädtiſchen Werkmeiſter Chriſtian 

Wolgemut, früher in Überlingen, den der dortige Rat 

den Freiburgern ſchon am 19. September 1524 als Uach— 

folger Ueuhäuſers vorgeſchlagen“, und Bartli peyer 

den Steinmetzen, welch beide der Freiburger Rat am 

6. Juni 1550 der Stadt Endingen für den Wiederaufbau des 

dortigen Kirchturmes empfahl“. Gußer ihnen war in den 

zwanziger Jahren noch eine ganze Reihe von Steinmetzen 

hier zünftig, ſo Thoman Graf, Diepolt Steinmetz und andere. 

Nicht unerwähnt wollen wir laſſen, daß der Rat im Jahre 

526 dem „buwmeiſter von Tann“ zwei Kannen Wein 

ſchenkte“n, eine Ehrung, die einen bedeutenden Srund ge— 

habt haben muß. Es wäre ja auch denkbar, daß der Bau 

nach der Diſierung eines auswärtigen Architekten ausge— 

führt wurde. 

Als Simmermeiſter des Kaufhauſes und damit als Dder 

fertiger des Dachſtuhles kommt der Stadtwerkmeiſter hans 

Pur der Simmermann in betracht, der ſchon J500 von der 

Stadt zu baulichen Studien nach Augsburg geſchickt wurde“. 
Im Frühjahr 1515, als die Stadt ein neues Schlachthaus zu 
bauen vorhatte, ſandten ihn Bürgermeiſter und Rat nach 

Baſel zur Beſichtigung des dortigen Schlachthauſes“. 1525 iſt 

er als ſteuerfrei bezeugt wie Meiſter Andres der Steinmetz. 

Abb. 8. 
Standbild Kaiſer Karls V. 

Abb. 79 nach den Sipsabgüſſen in den Städt. Sammlungen (Aufnahmen von Photograph E. Baumgartner). 

Abb. 9. 

Standbild König Ferdinands J. 

Die Frage, wer die Architekten bzw. Erbauer unſeres 

Kaufhauſes waren, iſt alſo noch offen. Die Autorſchaft Leon— 

hard Müllers von Ettlingen bleibt ſo lange Hypotheſe, bis 

etwa ein archivaliſcher Fund Licht in das Dunkel bringt. 

Don Wichtigkeit für die Cöſung der Kaufhausfrage iſt jeden— 

falls auch das noch unerkannte Meiſterzeichen über 

dem kleinen portal und am Schlußſtein der Wendeltreppe, 

hier in Schild geſetzt mit der Jahrzahl 1552 (Gbb. 5). In 

dieſem Jahre mag, wie allgemein angenommen wird, der 

Bau vollendet worden ſein, falls nicht die Treppe von 1552 

ſchon als ſpätere Zutat anzuſehen iſt. 

Schon vorher verlautet einiges von der änneren 

Einrichtung des Kaufhauſes“. Am 5. Juli 1527 wurde 

„meiſter Sepolt dem ſchriner“ um 14 fl. „die groß ſtuben 

verdingt zu täflen und zu belegen“, wozu man ihm alles 

Holz, Dielen und Nägel ſtellte. Sebold Baliſen — ſo hieß 

er mit vollem Uamen — war ein tüchtiger Meiſter, der un— 

ter anderm das Geſtühl in der Lochererkapelle des Münſters 

ſowie den Schragen für das Lamprechtshaupt gefertigt hat“. 

Für „das nuw kenſterlin“ zun worzeichen“? ſind 1 

2 ſch. gebucht, ferner 18 fl. 10 kr. für „das nuw gießfaß— 

kenſterlin und das gießfaß in der großen ſtuben“ ſowie 

4 ſch. 2 5 „von zweien büchſen (2) und von den kuglen (9) 

uf das nuw gießfaßkenſterlin“, ſchließlich noch 11% fl. 

„umb den nuwen ofen in die groß ſtuben im koufhus Karius 

Hafflnler““. Im folgenden Jahre 1528 wurden bezahlt: 

„Item 3u½ gulden dem jungen Diſcher umb Kernſch“ yſen 

zur zitglocken oder ur zum koufhus; item Sepolt kiſtler umb



tiſch 4 ſch., umb ein deckel übern tiſch und 2½ ſch. umb 

ſtul, item J5 ſch. dem Wolf moler von der ſchwarzen taflen 
und dem gewächs“ hinder dem ofen in der nuwen ſtuben.“ 

Dieſe Uachrichten, die zum Teil wohl auf den großen Saal 

zu beziehen ſind, beweiſen, daß der Bau um jene Zeit ſchon 

ziemlich fertig war. Insbeſondere die Täfelung der großen 
Stube dürfte in erſter Linie auf die Saaldecke zu beziehen 
ſein, womit bewieſen wäre, daß die erſte Decke eine holz— 
decke war“. 

Einen kunſtgeſchichtlich bedeutenden Fund machten wir 
im Ausgabebuch des Jahres 1550. Der durch den Mariä— 
Schutzmantel-Altar in der Locherer Kapelle unſeres Münſters 
berühmte Bildhauer Meiſter Sirt von Sö f 
der Schöpfer der vier Standbilder am Kauf⸗ 
haus“, nämlich Maximilians 1., ſeines Sohnes Philipps 
des Schönen und deſſen beider Söhne Karls V. und Fer— 
dinands J. (Abb. 6—10.) Es heißt dort: „Usgeben meiſter 
Sirſten dem bildſchnitzer uf das verding der 4 ſteinen bilden 
ans koufhus am wechſel; item 12 gulden uf ſamstag vor 
Johannis im 30, item 6 gulden meiſter Sixſten uf ſant 
Jacobs tag, item aber 6 gulden uf ſamstag nach Galli; 
item 12 gulden uf dornstag vor Lucie 30 und davor ouch 
12 gulden, item aber 6 gulden uf ſamstag nach ſant Pauls 
bekerung 51. Summa 54 gulden.“ Zum Glück iſt auch 
noch das entſprechende Stadtwechſelbuch vorhanden, das 
beim Jahr 1550 die Gegenprobe hiezu gibt: „Item uf ſams- 
tag vor Johannis dem bildhower von Stouffen J2 gulden; 
item uf ſamstag vor ſant Jacobs tag dem bildhower 6 gul- 
den, uf ſamstag nach Galli geben dem bildhower 6 gulden; 
item dem ſteinmetzen J2 gulden uf dornstag vor Lucie und 
dann davor ouch 12 gulden und uf ſant pauls bekerung 
6 gulden.“ Die künſtleriſche Derwandtſchaft der Werke Sirts 
von Staufen im Münſter und am Kaufhaus iſt unverkenn— 
bar. Man faſſe nur das herrſcherhaupt rechts nächſt dem 
Gewande Mariens am Cocherer-Altar (Abb. J1) ins Auge 
und betrachte ſodann Ferdinand J. am Kaufhaus. Ihre ähn— 
lichkeit iſt ganz auffallend. 

Kempf ſchreibt auch die Mappenreliefs mit den 

Wappenhaltern an den Erkerbrüſtungen (Abb. 12 

u. 15), die ja mit den Standbildern im engſten Zuſammen— 

hang ſtehen und ſomit der gleichen Seit angehören dürften, 

ſowie die reizenden Waſſerſpeier (Abb. 14—16) nach Stilmerk— 

malen mit Beſtimmtheit Sixt von Staufen zu. Dieſe An⸗ 

nahme vermögen wir einigermaßen zu ſtützen durch einen 

weiteren Eintrag in dem oben erwähnten Stadtwechſelbuch 

zum Jahre 155), der da lautet: „Item dem bildhower J2 gul— 

den von Stouffen zu 12“ ſch.“ Da die Standbilder zu Beginn 

des Jahres J155J ſchon ganz bezahlt waren, kann die neue 

Summe auf die Arbeiten an den Erkern bezogen werden. 

Im Jahr 1550 erhielt ferner „Sixt Klemlin umb Jcentner 

56 ii bli zum koufhus“ 2½ ii] ſch. 9 6; außerdem wurden 

verausgabt 15 U½ 12 ſch. 6½ 5 „umb 12 centner 65 iiſen, 

hat meiſter Bartlome zum koufhus brocht“. 

Jetzt endlich bot ſich der Stadt die erwünſchte Gelegenheit, 

die vorn und hinten öſtlich anſtoßenden Häuſer zu erwerben, 

zu ſpät allerdings, um ſie noch in den Bauplan einzubeziehen. 

Am 26. November 1550 erhielt Joachim Glaſer, Konrad 

Kiſtlers Uachfolger, für die häuſer 210 fl. ausbezahlt, und 

am 28. Januar 1551 wurde der Kauf urkundlich vor dem 
Schultheißen abgeſchloſſen“. Es dauerte aber noch ſieben 
Jahre, bis das Dorderhaus als Salzhaus den wirtſchaftlichen 
Zwecken des Kaufhauſes dienſtbar gemacht wurde, während 
das Hinterhaus zur Wohnung des Amtsſchreibers auserſehen 
wurde. Der einträgliche Salzverkauf war wohl ſtädtiſches 
Monopol, aber die Derwaltung ließ noch zu wünſchen übrig; 
es fehlte vor allem an einer entſprechenden Salzkammer“. 
Das Ratsprotokoll vom 16. Januar 1538 berichtet darüber: 
„Dweil man ſo ein großen nachteil am ſalz bfindt, ſo ſoll 
man erſtlich ein ander ſalzhus machen ins alt hus neben 
dem koufhus und zum furderlichiſten.“ Jedoch mit dem Bau 
des Salzhauſes hatte es noch eine Schwierigkeit. Durch die 
erworbenen häuſer floß, ſchon durch Urkunden vom 
4. Januar 1552D und vom 19. Juli 1582“ bezeugt, eine Cole, 
ein Bach, den der Stadtrat nun „hinuszurichten“ beſchloß 
„durch doctor Caſpar Baldungs hus“ und in der gaſſen, wie 
er hievor auch geloffen“. Hiegegen erhoben die drei öſtlichen 

  
Abb. 10. Standbilder Karls Mund Ferdinands J. von der Seite. 

Aus: Freiburg im Breisgau, Die Stadt und ihre Bauten, S. 43]. 

Angrenzer, der Buchbinder Jaͤkob Waffenſchmid, der Maler 

wWolf Rot und „der Schnider“ Einſpruch „wegen irer ſitz““, 

die ſie uf dem bach gehapt“, worauf der Rat am 27. Mai 

1558 beſchloß: „Sollent die buwherren“ ire heuſer beſehen 

und wo man ine kan raten und befinden, daß ſie ſitz oder 

gwölb machen mögen uſſerthalb des ſalzhuſes, ſo ſoll man 

inen etwas zu ſteur daran kommen biz in ein gulden 6 oder 

8 oder aber mit zeug nach der buwherren gutbedunken.“ 

wolf Rot erhielt denn auch 6 fl. zu „ſeinem heimlichen 

amach“ für „zeug und ſtein“. Ddas Salzhaus wurde nun 

alſogleich erſtellt, wie die jetzt verdeckte Jahrzahl 1558 über 

der Derbindungstüre mit dem Kaufhaus beſtätigt“.



  
Abb. JJ. Schrein des Locherer-Altars im muͤnſter, 

von Meiſter Sixt von Staufen. 

Aus dem Münſterführer von Kempfeund Schuſter, Freiburg 19235, Verlag Serder— 

Indeſſen wurde auch am hauptbau am Münſterplatz ge— 

arbeitet. der auch am Münſterchor beſchäftigtes Maler 
Wolf Rot hatte ſchon J556 „von dem einen gibel am kauf— 
hus anzuſtrichen“ J6 ſch. empfangen und am 17. Uovember 
1557 ebenſoviel „vom gibel oben am kaufhus einzefaſſen“. 
Am 26. März 1559 erhielt Sebolt Kiſtler 1ir, ſo er „an 
fenſterramen und im kaufhus mit werken verdient hat“. 
Dom Jahr 1540 ſind noch Rechnungen vorhanden von den 
Kaufleuten Joſt huſer und Sixt Klemly über J5 2 i 

S bzw. II fl. 9 ſch. 5½ 3 für Bleiweiß, Firnis, Fein— 
gold, gutes Zwiſchgold, Mingen (Mennig?), Silber, Kien— 
ſchwarz, weißen „Stangiell“ (2) und „Jeſtrichen Bowellen“ 
(2) alles für Wolf Rot, dem die Stadt am 6. Oktober 1540 
die anſehnliche Summe von 15 tr Is ſch. 9 § bezahlte. 
Wahrſcheinlich hat Rot damit — ob erſtmals, ſei dahin— 
geſtellt — die Wappenreliefs an den Erkern gefaßt. Dafür 
fanden wohl auch teilweiſe die 51 Maß Gl Derwendung, 
die hans Schenk der Gler im Jahre 1540 für 6 fl. 1½ ſch. 
„zu dem kaufhaus“ lieferte. Rot ſtammte aus Braunau am 
Inn, wo ſein Dater Hans Rot ebenfalls Maler war. In 
den Steuerbüchern kommt er von 15822 bis 1541 vor. Die 
jüngſt im Hof des Kaufhauſes aufgedeckte ſchöne Wand— 
malerei (Abb. 17), muſizierende putten darſtellend, iſt wohl 
nicht Wolf Rot, ſondern eher dem bekannten Galienus Ent— 

ringer oder aber noch wahrſcheinlicher Lani dem Maler zu— 

zuſchreiben, von denen noch die Rede ſein wird. 

Beſondere Beachtung dürfen auch die heute noch erhal— 

tenen eigenartigen Käner mit den Drachenköpfen 

(Gbb. 14) beanſpruchen. Sie ſtammen von dem (eßler 

Jörg Geiſſeré“, deſſen eigenhändige Rechnung noch vor— 

handen iſt. Laut Stadtrechnung wurden „uf mentag nach 

ſant Uiclaus kilchwichen“ (15. Dezember) 1540 „Jergen 

Geiſſer dem keßler von dem langen kener vornen am kauf— 

hus mit zweien drackenköpfen“ im Seſamtgewicht von 

225 U enicht weniger wie 37 fl. 7 ſch. 5 3 und 4 Batzen 

Trinkgeld bezahlt. 

Nach und nach wurde auch das Innere des Kaufhauſes 

noch beſſer ausgeſtattet. Für die Schmauſereien bedurfte es 

vor allem eines guten Tropfens im Keller. Am 2. März 

155] erſuchten Bürgermeiſter und Rat den Gbt von Etten— 

heimmünſter, ſeinem Bruder, ihrem Sünftigen Konrad 

Efinger, beim Einkauf von J00 bis 200 Saum Wein in das 

Kaufhaus „zu gebruch des gemeinen nutzes“ an die hand 

zu gehen. Gm 17. Februar 1545 ſind 5½ ſch. gebucht „umb 

ein widner“ in daz kaufhus in die kuchin“, woraus zu 

erſehen iſt, daß ſich dort eine regelrechte Küche befand. Im 

gleichen Jahre wurden verausgabt 4 ſch. 10 3 „von der 

ſchribtafel im kaufhus uszuſtrichen und umb perments“ zu 

deckenen““, ferner 6 it 5 ſch. „umb ein biffudt“, ſo in Sant⸗ 

Antoni-hus geſtanden, in das kaufhus in die groſſen ſtuben 

kommen“, 4 ſch. 2 6 „umb ein drechter“ in keller in das 

kaufhus“ und 9 ſch. „umb farben und von ſchubladen im 

kaufhus zu malen“, 1545 „umb ſchinden laden in das kauf— 

hus“ 5½ ſch. In der Faſten 1546 fertigte der Kiſtler Bartle 

Kron, von deſſen Hand die Einrichtung des reizvollen Archiv— 

gewölbes von 1555 (hinter dem ſog, alten Ratsſaal) ſtammt, 

„den biecherkaſten im gewelb im kaufhus“ für 15 t7 ſch. 

8 J, während der Schloſſer „von 70 ringen“ dazu 2 c 

6 ſch. 8 S erhielt. Im ſelben Jahr (am 19. Juni) empfing 

der bekannte Glasmaler hans Gitſchman“ „für der 

ſtat wappen“, ſo man dem Gmtsſchreiber in ſeine Stube 

ſchenkte, 1ut 2 ſch., und der Schloſſer Michel Panzer von 

Krems für die eiſerne Türe zum Gewölbe im Kaufhaus 

18 Uf 5/ ſch. 1547 machte Bartle Kron für 15 t8 ſch. 8 3 

einen weiteren Bücherkaſten in das Gewölbe. „Umb zwilch 

zu geltſäcken in das kaufhus“ wurden am 1]. Juni 1547 

8/e ſch. ausgegeben. Gm 2. Juni 1548 wurde der Sporer 

Caſpar Beer bezahlt „von den laden zu beſchlahen an dem 
einen kaſten im gwelb und von 2 kettelin an die biecher 
im kaufhus“. 1540 am 12. Kuguſt erhielten die Küfer 
Bleſe Diſel und hans Seger für 14 neue Fäſſer ins Kauf— 
haus zu je 14 Saum 154 fl., und ihre Knechte ſpäter noch 
16 ſch. 8 5 CTrinkgeld. Am 51. Mai 1550 gab man „einem 
werkmeiſter, der ein muſter zu eim zug, wie man die leſcht— 
wägen laden ſoll, in das kaufhus“ 12 ſch., am 5. Juli 
„dem iſenkremer“ 6 ſch. umb „ſchlemppen“ und ſchloß zur 
canzly“. 

Im Jahr 1550 hören wir noch von einer wichtigen Der— 
änderung an der Faſſade des Kaufhauſes, nämlich dem 
Balkon, den hürzlich ſchon F. Kempf behandelt hat““. 
Das Ratsprotokoll vom 14. Juli 1550 beſagt: „Auf der 
bawherrn anzeig und begern ſeind geordnet der von Anweyl,
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Abb. 12. Wappen der sſterreichiſchen CLänder am ösſtlichen Erker des Kaufhauſes. 
Nach Jeichnungen von Sregor Schröder— 

Baldung, Tegelin, Mockh, Ferler, Sraf, Andres Hanſer und 

Franz Ber, die dann etlich werkmaiſter zu inen nemen 

ſollen, den gang am kaufhus zu beſichtigen und zu berat— 

ſchlagen, ſo er das ſteinwerk nit ertragen möcht, ain iſin 

lenen oder gerems daruf ze machen. Doch ſollns zuvor 

ainem rat wider anzeigen.“ Darauf am 2]. Juli: „Haben 

die verordneten herrn anzeigt, das ſie ſambt den werk⸗ 

maiſtern den gang am kaufhaus beſichtiget; die ſchlieſſen 

alle dahin, das der laſt des ſteinenen geſimbs ſo ſchwer und 

groß, das zu beſorgen, ſo man etwan leut darauf lieſſe, 

das brechen mochte und in ſumma kein werſchafté“ zu geben 

ſei. Darauf iſt erkannt, das man ein eiſern gerembs' dahin 

machen, und das ſteinwerk zum gang in rathof prauchen 

ſoll. Den bawherrn bevolhen.“ Und ſchließlich am 30. Juli: 

„Oweil der ſchloſſer bis auf die 18 centner iſen one plei 

und anders und von iedem centner 4 itrlappen] ze machen 

fordert zum gerembs auf den gang am kaufhaus und aber 

mleiſter] Sorg der ſteinmetz ſich hören laßt, das er das ſtein— 

werk umb den drittail ringer und leichter machen könne und 

wölle und etwan umb ain ſchilling gulden ze tun ſeie, ſo iſt 

erkannt, das ſteinwerk alſo leichter und ringer machen ze 

laſſen und alsdan im namen gottes hinaufzeſetzen.“ 

Der Meiſter des Balkons iſt Kempf noch unbe— 

kannt. Es iſt der Steinmetz und Werkmeiſter NörgSorger 

von Lindau, der auch, was wir ebenfalls zum erſten Male 

mitteilen können, den Rathausbau von 1550/5] aus— 

geführt hat. Wir vermuten, daß Sorger den ganzen Balkon 

geſchaffen hat. Die beiden originellen Crägergeſtalten 

(Abb. 18—19), die deutlich die gleichen Geſichtszüge auf— 

weiſen und deren eine durch ihr ſorgenvolles Antlitz auf— 

fällt, dürften alſo ihn ſelbſt darſtellen. Künſtleriſch ſtehen 

ſie weit unter den Werken Sixts von Staufen. Wann Sorger 

hierher kam, iſt nicht genau feſtzuſtellen, da die Steuer— 

bücher von 1524—1529 fehlen. Er erſcheint erſtmals 1550 

mit 5 ſch. Steuer, ſpäter mit 8 ſch. bzw. 12 ſch. Im Kpril 

1535 iſt „meiſter Jerg ſteinmetz“ vorübergehend als Stadt— 

werkmeiſter bezeugt. 1557 ſchenkte der Rat „meiſter Jergen 

dem ſteinmetzen“ J0 üt „zu einer vererung an der nuwen 

brugk.“ Das Ratsprotokoll vom 29. Okt. 1544 beſagt: 

„Man ſoll mit meiſter Gergen reden, ob er wider werk— 

meiſter werden wolt, und ime all fronfaſten 4 oder 5 fl. zu 

lon geben und dem Welſchen den dienſt abkunden oder mit 

Hanſen von Hochſt reden“, ein Zeichen, wie begehrt Sorger 

war. Aber erſt am 7. Dezember 1549 wurde er dann zum 

wiederholten Male „zu einem werkmeiſter angenommen und 

im das gwerf nochgelaſſen“. Im Sktober 1551, wohl beim 

Rathausbau, trat er mit ſeinen handlangern mit Lohnforde— 

rungen an den Stadtrat heran. Im gleichen Jahr, am 

Allerſeelentag, wurden auf Schreiben der Regierung „gon 

Ortenberg geordnet den baw daſelbſt zu beſichtigen mleiſter! 

Gerg der ſteinmetz und mleiſter! hans von Straßburg der 

zimmerman“ “. am 9. Dezember desſelben Jahres ſchrieben 

Bürgermeiſter und Rat an die Stadt Lindau wegen der Erb⸗ 

ſchaft ihres Werkmeiſters Georg Sorger des Steinmetzen von 

ſeinem Dater“. Im Oktober 1552 nahm er bis Weihnachten 

Urlaub““. 1554 wird er als tot bezeichnet. Sorger beſaß 

nacheinander die häuſer zur Scheuer (Salzſtr. 21), zur Weber— 

laden (Weberſtr. 51) und zum Wollenkamm (Münzgaſſe 2). 

Er war zweimal verheiratet und hinterließ vier Kinder, drei 

Söhne: Jörg, Jakob und hans“, und eine Tochter Anna. Das 

Inventar über ſein hab und GHut vom 15. Januar 1555 iſt 

noch vorhanden“ und verrät ziemlichen Wohlſtand. Uach 

Abzug der Schulden belief ſich das Dermögen noch auf 570 fl. 

7 ſch. 11 5. Unter anderm beſaß er an Büchern eine deutſche 

Bibel, eine Hauspoſtille und ein Ceſtament, ferner einen 

Harniſch ſamt aller Rüſtung, eine Hellebarde, eine Feuer— 

büchſe, einen „Königſtuhl“ (2) unten im Haus, im Keller 

drei Faß Wein zu 11 Saum, neuen und alten. Dor dem 

  

Sennegau, Mähren 
Elſaß, Hennegau 

Abb. 13. Waͤppenſkulptur am sſtlichen Erker— 
Aufnahme von Photograph E. Baumgartner—
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Raſtilien, Geſterreich, Leon, Ara— 
gonien, Alt-Burgund, Sizilien, 
Solland, Geſterreich, Sranada, 
Elſaß; Serzſchild: Slandern, Tirol 
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Alt- Burgund, Solland 

Serzſchild: 
Slandern, Tirol 
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Abb. 12. Wappen der öſterreichiſchen Länder am weſtlichen Erker des Kaufhauſes. 
MNach Zeichnungen von Gregor Schröder— 

Haus ſtanden noch vier Fuder unverarbeitete Steine und 

drei gehauene Kreuzfenſter. dom 14. Januar 1555 datiert 

der Erbſchaftsrevers ſeines Schwiegerſohnes Peter Albrecht 

von Sell am Harmersbach““. 

Sum Kaufhaus gehörte auch der Brunnen davor in 

der Schuſterſtraße, der heute in den ſtädtiſchen Sammlungen 

befindliche Löwenbrunnen (Abb. 20)““ mit der Jahreszahl 

1526 und den Buchſtaben J R, die jedoch den Anſchein 

ſpäterer Zutat erwecken. Seinen Meiſter kennen wir nicht, 

der ſträhnigen Löwenmähne nach könnte es Sixt von Stau— 

fen ſein, wogegen das Steinmetzzeichen dem der Wendeltreppe 

ähnelt. Die Uotiz, daß 1526 „den pſetzern“ uf das verding 

oder arbeit bim brunnen bim koufhus“ 8 Batzen bezahlt 

wurden, beweiſt wohl, daß der Brunnen eben damals geſetzt 

wurde. Dieſen Brunnen hätte der Altoberſtmeiſter hans 

Baldung, Bewohner des Hauſes zum Schönen Eck, im Jahre 

1554 gern an ſeine Gartenmauer verſetzt gehabt, um einen 

Hahnen davon für ſich zu bekommen. Dafür erbot er ſich, 

„mit dem garteneck, dweil es am faren vil hindere, umb 

etlich ſchuch ze weichen.“ Doch der Rat erkannte am JI. 

Juli, „den bronnen an diſem ort vorm kaufhaus, da er 

ietz ſtande, ze laſſen, dweil er wol da ſtande und mit vor— 

betrachtung daher gſetzt worden und ze vil coſtens prauchen 

wurde den ze verrucken, zedem am andern ort vil verſchlagen 

  

Oberöſterreich, Steiermark 
Rärnten, RKrain 

Abb. 13. Wappenſkulptur am weſtlichen Erker. 
Aufnabme von Photograpb E. Baumgartner— 

51.—53. Jahrlauf. 

wurde. Und iſt dem herrn zu ufzugiger antwort (wie diplo— 

matiſch!) gſagt, man habs etlichen bevolhen ze beſichtigen.“ 

Und am 50. Juli ward „abermalen erkannt, den kaufhus- 

bronnen an dem ort, da er ietz iſt, ſton ze laſſen.“ Der 

Herr Altoberſtmeiſter, ſo geſchätzt er war, zog den kürzern“ 

In den fünfziger Jahren trat das Kaufhaus vor dem 

Rathaus zurück. Am 22. Uov. 1555 befahl man den Bau— 

herren, „das ander canzleigewelb auch usmachen ze laſſen““. 

Ferner iſt von einer eiſernen Ofenplatte zu berichten, ge— 

fertigt von Michel Panzer, für die am 15. Oktober 1558 

2 U 2 ſch. 9 3 gebucht ſind. Erſt Ende 1559 ſetzte dann ein 

neuer Abſchnitt in der äußeren Baugeſchichte des Kauf— 

hauſes ein. Am 25. Oktober dieſes Jahres wurde laut 

Ratsprotokoll den Bauherren befohlen, „das alt huſe am 

kaufhus ſambt den amptherren zu beſichtigen und zu berat— 

ſchlagen, warzu und wie es gepauwen werden ſolle.“ Es 

handelte ſich um das im Jahr 1550 miterworbene haus an 

der Schuſterſtraße (Ur. 21), in dem der Kaufhausſchreiber 

wohnte. An dieſem haus wurden im Rechnungsjahr 

1561/⁰62 Sohanni 1561 bis Johanni 1562) 110 U 6 ſch— 

97 § verbaut. Dabei hatte man ſich noch mit der Uach— 

barin, Wolf Rots Witwe, auseinanderzuſetzen, die ihren 

Anteil an den Materialkoſten der aufgeführten Giebel— 

mauer zwiſchen ihrem und dem „newen huslin am kaufhus“ 

nicht tragen wollte Ratsprotokolle vom 25. Februar und 

29. Juli 1562). Eine ganze Anzahl Handwerksleute, die 

wir alle kennen, waren am „nebenhuslin am kaufhus“ be— 

ſchäftigt. Thengius (Antonius) Sottiſen (Gutiſen), der 

welſche Maurer, verdiente mit ſeinem Schwager, ſeinen Ge— 

ſellen und Kauhknechten für die drei Mauern (Siebelmauer 

mit 51 Klaftern, bordermauer mit 1] Klaftern 2“ Schuh, 

Hintermauer mit 12 Klaftern 4 Schuh) ſamt dem Funda— 

ment der Siebelmauer vom 22. Mai bis 18. Auguſt 156] 

insgeſamt 578 ut, außer dem Material, und vom 27. Juni 

bis 8. Auguſt 1562 des weiteren 5 t1 ſch. 10 5; dazu 

erhielt er am 29. Guguſt zu Trinkgeld 1αν˖ͤ4 ſch. 6 und 

die Rauhknechte noch eigens 12 ſch. verehrt. Dem ſtädtiſchen 

Simmermann Meiſter Konrad haſel, der am 29. Uovember 

1559 die Erlaubnis erhalten hatte“, ſeine drei Söhne an 

der Stadt Werk zu laſſen, „darmit er den tachſtuol des 

nebenheuslins am kaufhus fertigen möge“, verehrte man 

am 18. Juli 1562 J5 ſch., ſeinen Knechten 9 ſch. Cienhart 

1
⁰



Muelich der Schloſſer verdiente 9 ir 7 ſch. 4 6, Andres 

Lentz der Schloſſer 1J n7 ſch. 5 5, Hans Stoll 5 K 15 ſch. 

6 , Hans Bantzer der Schloſſer 9 u 17 ſch. 4 6, der 

Daſenmeiſter „von dem loch im nebenhus am kaufhus zu 

Tuffen“ I e Für Ga äens Enteäinee 

ſind am 18. Juli 1562 5 t,g9 ſch. 6 s gebucht „von dem 

nebenhus am kaufhus zu malen“. Ferner ſind verrechnet 

am 8. Guguſt ] ſch. 6 3 „umb ein kloben an das tor, ſo 
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Abb. I4a. Einzelheiten am Kaufhaus. 
Aus: Freiburg im Breisgau, Die Stadt und ihre Bauten, S. 4383. 

us dem koufhus ins new hus got“, am 19. September 

5 19 ſch. 4%½% für zwei eiſerne Ofenplatten, am 

18. Uovember für hans Detter 1 uf 5 ſch. für „ein ken— 

ſterlin und ein arichten“ ſowie 5 Ut 2 ſch. 10 5 für Wolf 

Wörlin „von dem obern ofen“. 1565 folgten noch: am 

26. Mai ] ſch. 10 3 „umb 4 tenni ſtenglin und etlich negel“, 

am 26. Juni 5 U 3 ſch. 6 J für Mathis Oberlin „umb 

1100 flach dach, 600 murſtein und 150 underdach“, am 

15. Dezember 1ι οrn ſch. für Mathis hueber „von etlichen 

gettern und läden“, am 8. Januar 1564 1 tt] ſch. für 

Hans Bantzer „von vier kellerladen“, am 7. Juni 16 ſch. 

nochmals für Mathis hueber „von eim bank und zwei 

getterlin“. 1566 erhielt der Schreiner hermann Frölich 

4 ſch. 6 „von einer anrichten“. All dieſe Uachrichten be— 

ziehen ſich auf das neugebaute Uebenhaus. 

Aus den ſechziger Jahren ſind ſchließlich noch einige Ar— 

beiten am Kaufhaus ſelbſt aufzuführen. Es wurden bezahlt: 

1565 ͤ am 12. Juni „Lani dem moler vom hindern teil am 

kaufhus inzefaſſen“ 5 12½ ſch., am 50. Juni Hans 

Bantzer 7 t7 ſch., am 4. September Andres Lentz „von 

den fenſtern zu henken“ 5 t19 ſch., 1565 ͤam 20. Ruguſt 

dem Werkmeiſter Bartlin Reeß „als er taglöcher im kaufhus 

gemacht und beſetzt hat, 4 it 5 ſch., und ſeinen Knechten 2 ſch. 

Trinkgeld, am 28. September dem Schreiner Jakob Büler 

it 5 ſch. 8 6 „von 22 gettern“, am 25. Dezember dem- 

ſelben 17 ſch. 6 )0 „für 25 getter ins koufhus und 

uf die metzig in die kornheuſer“, J566 am 27. Juli Georg 

Seilers Witwe leite9 ſch. „von der großen wag im kaufhus 

ze faſſen“, 1567 am 2. Auguſt Georg Reimbolt 6 ſch. „umb 

ein ſeil“. Don dieſen Uamen beanſprucht „Lani der Maler“ 

beſonderes Intereſſe. hans hofmann genannt 

Sani war hier zünftig von 1547 bis 1568. Er hat 1552 

die neue Ratsſtube inwendig und auswendig bemalt, wird 

alſo wohl der Schöpfer der im Hof des Kaufhauſes auf— 

gedeckten Wandmalerei (Abb. 17) ſein“. 

So blieb der Komplex der Kaufhausgebäude faſt zwei— 

hundert Jahre lang beſtehen (Gbb. u. 21). Erſt im Juli 

1755, als der Handelsmann Franz Schloſſer, der Uachbar 

des Kaufhauſes, ſein von dem Ballierer Schahl erkauftes 

Eckhaus durch den Maurermeiſter Johann Baptiſt häring 

und den Simmermeiſter Chriſtian Haller neu aufbauen 

zu laſſen anfing, ergab ſich für die Stadt die Gelegen— 

heit und Notwendigkeit, auch ihr ZSwiſchenhaus neu zu 

bauen. Der Chroniſt Joſeph Anton Buchkeiſen berichtet dar— 

über: „eodem menſe“ (Zuli 1755) „hat hieſige ſtatt die alte 

magazin in dem kaufhaus, ſo an Franz Schloſſer anſtoßend, 

mit eben dem Franz Schloſſer abbrechen laſſen und auch 

widerumb new auferbawet““. Aus den Rechnungen ver— 

lautet nur, daß am 7. Dezember 1755 dem Simmermann 

Auguſtin Greiſing „für arbeit am kaufhaus“ 4 fl. 5 b. 6 3 

bezahlt wurden. Gber dieſer Bau hatte nicht lange Beſtand. 

Schon 1776 wurde er abgebrochen und als Reſtaurations- 
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Abb. J4b. Einzelheiten am Kaufhaus. 
Aus: Freiburg im Breisgau, Die Stadt und ihre Bauten, S. 438. 

gebäude (Ballhaus) neu aufgebaut“. Ein „Beſchrieb der 

Realitäten der k. k. vorderöſterreichiſchen Stadt Freiburg“ 

vom Jahr 1777 beſagt vom Kaufhaus: „Alda“ (auf dem 

Münſterplatz) „iſt das kaufhaus, worinen die abwägung 

zerſchiedener waaren geſchiehet und gelageret werden. Dan 

wird allda der kaufhauszoll durch den ohnentgeltlich darinn 

wohnenden kaufhauszoller bezohen. In diſem iſt auch ein 

keller, warinnen der zehendwein für die erforderliche wein—



abgaben aufbehalten wird, dann 2 vorkeller, welche Johann 

Georg Lur und Fideli Kiefer von Pfaffenweiler gegen jähr— 

lich zu bezahlen habende 17“ fl. beigelaßen ſind. Es iſt 

auch für die anweſende eiſenwaarenhändler Peter Ally et 

comp. ein magazin darinnen errichtet worden, worfür ſelbe 

jährlich bezahlen J5 fl. Uicht minder befindet ſich oben der 

redoutten-ſaal, welcher jährlich ertraget, wann redouten ge— 

halten werden, J50 fl. Dann iſt darin das deputations- und 

ſäcklamtszimmer, die archiv- und einige gewölben.“ bom 

  
Abb. JI5S. Waſſerſpeier am Raufhaus Nachbildung). 

Aufnahme von Prof. Dr. M. Stork. 

dreiſtöckigen Uebenhaus mit hinterhaus heißt es: „Iſt das 
dem Uikolaus Doit in beſtand überlaſſen — ganz neu er- 
baut — ſogenannte redoutten-ſchankhaus, worfür er ſowohl 
für das vordere als hindere gebäu jährlich zu bezahlen hat 
250 fl.“ Ein ähnliches Derzeichnis vom Jahr 1784 be— 
ſchreibt die Sebäude folgendermaßen: „Städtiſches kauf— 
und amthaus auf dem Münſterplaz. Ein altes gebäu von 
mauerwerk, aber gut, mit einer halle von ſtein, einem 
mittelmäßigen hof, rings herum eingeſchloſſen.“ Und wei— 
ter: „Städtiſches Baalhaus auf dem Münſterplaz an das 
kaufhaus angebauet. Ein neues anno 1776 errichtetes 
gebäu mit einem kleinen mittelhof, alſo ringsherum ein— 
geſchloſſen außer die communication mit dem kaufhaus und 
redoutenſaal.“ Im Januar 1776 fand in dem „dazu berei— 
teten“ Kaufhausſaal die erſte Redoute ſtatt. 

Damit haben wir die äußere Entwicklung der Geſamt— 
gebäude in den Hauptabſchnitten geſchildert. Ein Ueubau 
hat ſeit 1776 nicht mehr ſtattgefunden. Wenden wir uns 
nun der äußeren und inneren Erhaltung der Bauten zu. 

II. Erhaltung. 

Schon ſehr früh ſetzten die Maßnahmen zur Erhaltung 

der Kaufhausgebäude ein. 

Dielleicht waren die oben erwähnten Arbeiten des 

mMalers Wolf Rot ſchon reſtaurierender Uatur. Zum 

25. November 1549 ſind 6 U 15 ſch. 4 8 gebucht für 8000 

lange kärntiſche Uägel, die „zum vordern kaufhus“ verbraucht 

wurden, und zum 19. Juli 1550 für Martin Ziegler 17 8 

ſch. 9 s Humb flachtach beſetzt und murſtein uf die 

metzig und uf das kaufhus“. Es muß ſich dabei um eine 

größere Ausbeſſerung oder gar um eine Erneuerung des 

Daches gehandelt haben. 

Später bedurften die Fenſter der ausbeſſernden hand. 

Am 26. Januar 1566 erhielt der Slaſer Paule Federer“ 

1] ſch. 6 3 „von den fenſtern im kaufhus ze beſſern“ 

und kurz darauf (26. Auguſt) abermals I8 ſch. 8 5, „das 

er die fenſter im kaufhusſtüblin geweſchen und pletzt“. Als— 

dann kam der „Schneck“, die Wendeltreppe, an die Reihe. 

Im Uovember 1570 wurden Nikolaus Wachsbach 

  
Abb. 16. Waſſerſpeier am Kaufhaus (Nachbildungen). 

Aufnahme von Prof. Dr. M. Stork. 

dem Steinmetzen „für 59 tag“, die er am Schnecken ge— 
arbeitet“, à 3 ſch., des weiteren „für 6 ſchneckendritt oder 
ſtafflen“ à J5 ſch. und „für zwo ſtafflen“ à 8 ſch. insgeſamt 

z5 ſch. bezahlt und dazu den Geſellen 3 ſch. verehrt. 
Wachsbachler) war demnach wohl kein ganz unbedeutender 
Steinmetz, 1582 war er Stadtwerkmeiſter; zünftig war er 
von 1560 bis 1587. Am 9. April 1576 erteilten ihm Bürger— 
meiſter und Rat eine Fürſchrift an den Prälaten von



  
  

Abb. 17. Im RKaufhaushof aufgedeckte Wandmalerei: Brunnen mit muſizierenden Putten. 

Nach einem Lichtbild in den Städt. Sammlungen— 

Tennenbach betreffs Beſſerung des Wegs in die Stein— 

gruben“. 1577 wird er auch Maurer genannt. Er beſaß 

das haus zum Sirkel in der Ueuenburg hinter dem Urmen— 

ſpital und ſonſtige Ciegenſchaften, die ihn veranlaßten, das 

Werkmeiſteramt wieder aufzugeben; J574 (20. November) 

kaufte er um 6 fl. eine Steingrube an der Roßhalde (am 

Oſthang des Lorettoberges). Sein Steuerbetrag ſtieg von 

8 ſch. auf üt. Im übrigen muß er ein etwas ſonderbarer 

heiliger geweſen ſein. Am 18. Oktober 1566 wurde er mit 

allem Ernſt aufgefordert, von der wiedertäuferiſchen Sekte, 

womit er behaftet ſein ſolle, abzuſtehen, auch ſeine Ehefrau 

anders zu halten und zu traktieren als bisher“. Und am 

14. Oktober 1569 wurde er zur Rede geſtellt, daß er faſt 

alle Feiertage werke“. 

Im Jahr 1574 wurde „ein ſonnenuhr im kaufhus ge— 

macht“, wofür (am 31. Juli) dem Maler und Herrn Michel 

Sauter I5 ſch., dem Schloſſer 1/ ſch. verehrt wurden, 1577 

machte der Schloſſer hans Crafft „ein ſtenglin“ zu der 

Sonnenuhr. 

Zum 5. Januar 1582 iſt gebucht: „bezalt von der gro— 

ßen ſtuben im kaufhus ze fiernießen 6 U 5 ſch.“ Der 

Schloſſer hans Crafft erhielt am 12. Dezember 1588 2 K 

10 ſch. für ein „ſchloßürlin“ ins Kaufhaus, damit der 

Wachtmeiſter „die zeit zu rechter ſtund richten mög im 

winter, ſo er vom dienſt kompt“. 

Am 11. Juni 1597s wurde dem Unterkäufer Seorg 

Albrecht befohlen, „ſeine küe aus dem kaufhaus zuo ſchaf— 

fen, dan man wie von alterher nit bedacht aus allerlei ur— 

ſachen, kein küeſtall im kaufhaus zuo haben“. Als Albrecht 

dennoch bat, „ime das vich im kaufhaus zuo laſſen“, wurde 

ihm zur Auflage gemacht, es längſtens innerhalb ſechs 

Wochen zu entfernen. Alſo hat ein Raum des Kaufhauſes 

einmal vorübergehend als Kuhſtall gedient. 

Auch für das 17. Jahrhundert 

vermögen wir einiges Ueue bei— 

zuſteuern. Etwas unklar iſt die 

Nachricht, daß am 7. Mai 1608 

der Maler Georg Simmermann 

„vom ſal vor der großen ſtuben 

zue malen“ 8 12 ſch. 5 5 er- 

hielt. Am 19. Oktober 1622 

wurden Joachim Renner 

„dem moler vom kaufhausſtüb— 

lin zu malen“ Jit 5 ſch. bezahlt. 

Weiter beſagt das Ratsprotokoll 

vom 16. Kuguſt 1627: „Joachim 

Renner dem flachmaler, da er 

ſein vorgewendte arbeit inner 

5 wuchen zue expedieren verhofft, 

ſolle ime der ſaal im kaufhaus 

und anderer geſtalten nit ver— 

gunt ſein.“ Joachim Renner war 

zünftig von 1612 bis 1627. Über 

ſeine Bedeutung als Maler wiſſen 

wir weiter noch, daß er 1621 das 

Clgemälde des reizvollen Epitaphs 

des Profeſſors Seorg Hänlin in 

der erſten Kaiſerkapelle des 

münſters geſchaffen hat“, das als Hauptbild die Erlöſung 

der Altväter aus der Dorhölle und im Gufſatz die Ruf— 

erſtehung Chriſti darſtellt. Uach den neueſten Forſchungen 

von J. Sauer über das Predigerkloſter in Freiburg i. Br. 

und ſeine Kunſt (in der Seitſchrift der Geſellſchaft für Ge— 

ſchichtskunde von Freiburg 58) hat Renner 1625 das 

Kapitelhaus und das Refektorium des Kloſters, letzteres 

mit den Bildniſſen der vier Ordenspatrone, ausgemalt und 

1625/ͤ26 größere Arbeiten an Altären ausgeführt. Im 

Sommer 1627 entging ihm wegen einer andern Arbeit die 

Bemalung des Kaufhausſaales. Er war alſo ein vielbeſchäf— 

tigter, bedeutenderer Meiſter. 

Die geplante Bemalung des Kaufhausſaales verſchob ſich 

noch um ein paar Jahre. Dorerſt ließ man durch den Hafner 

Jakob Reich einen „newen ofen in der großen ſtuben“ 

machen, der laut Uotiz vom 29. Uovember 1627 12 6 

10 ſch. koſtete. Kurz zuvor (am 27. Uovember 1627) erhielt 

mMatthäus Kobolt (Kobel) der Maler Jt 5 ſch. „von 

etlichen bildern und ſchültlin an den newen ofen in der 

großen ſtuben zu malen“. Auch ein „kupferin handbeckin 

in die amtſtuben“ wurde in jenen Tagen (20. Uovember) 

um ſit 17 ſch. 6 S angeſchafft. 1629 kam dazu ein „tannen 

kaſten vor der großen ſtuben“, gefertigt von dem Schreiner 

Chriſtoph Spieß um 4 J0 ſch. und beſchlagen von Sebaſtian 

hermann um 53 üt Jo ſch. (April 9. u. 14.). Am J. Juni 1650 

erhielt Meiſter Antoni der Schloſſer „von der neuen trotten 

im kaufhaus zue beſchlagen“ 5 U1 17 ſch.“. 

12 

In den Jahren 16290—5] ging ſodann die erſte Reno— 

vierung und zugleich künſtleriſche Ausmalung des 

großen Saales (Abb. 22) vor ſich, über die wir ziem⸗ 

lich genau unterrichtet ſind. Es wurden bezahlt: „dem tün⸗ 

cher, ſo meiner herren ſaal im kaufhaus tünchen ſolle“, in 

der Zeit vom 7. Juli bis 17. Uovember 1629 insgeſamt



74 2 ſch. 6 ç und ſeinem Jungen ir zu Crinkgeld, dem 

Gerber hans Georg Rötellin „um 4 haufen küehehaar zum 

großen ſaal im kaufhaus zue gebrauchen“ 5 üt 5 ſch. Dieſe 

anſcheinend unwichtige Uotiz kann als weiterer Beweis 

dafür gelten, daß erſt damals die Saaldecke entſtanden iſt, 

nicht ſchon bei Erbauung des Kaufhauſes“. Die vom Gerber 

eigens präparierten „Kühhaare“ nämlich fanden, wie heute 

noch zu ſehen iſt“, für die Saaldecke Dderwendung. Daß die 

Herſtellung der Decke in den Guellen nicht eigens erwähnt 

iſt, erklärt ſich daraus, daß ſie vom ſtädtiſchen Werkmeiſter 

ausgeführt wurde, während die Kühhaare beſonders beim 

Gerber gekauft werden mußten. 

Don Intereſſe iſt auch die von dem oben ſchon ge— 

nannten Matthäus Kobolt (Kobel) ausgeführte Bemalung 

des Saales. Er war damit vom Dezember 1629 bis zum 

November 1652 beſchäftigt und nahm insgeſamt 109 (. 

10 ſch. ein, eine ganz beträchtliche Summe, die einen Schluß 

ziehen läßt auf die Größe und Bedeutung der Arbeit. Was 

die Art der Malerei betrifft, ſo fehlen in den Rechnungen 

meiſt nähere Angaben darüber. Gusnahmsweiſe heißt es 

am 22. Dezember 1629: „Kobolten dem maler wegen der im 

ſaal gemalten roſen uf rechnung geben“ 5 it, am 25. Ja— 

nuar 1650: „Mathis Kobolten dem maler uf ſein verdienſt 

wegen in den ſal gemachter roſen geben“ 5 U; am J. Juni 

1650: „Matthis Kobolten uf ſein arbeit wegen vergülten 

roſen im ſaal geben“ 2 it, am 20. September 1630: „dito 

ihme zue genzlicher bezahlung deren im ſaal gemachten roſen 

geben“ 18 fl. 5 ſch. = ü11 Jo0 ſch. Unter dieſen Roſen 

haben wir wohl die noch erhaltenen zierlichen Holzzapfen 

an der Saaldecke zu verſtehen, die vielleicht, falls ſie nicht 

als Überbleibſel von der alten Decke anzuſehen ſind, von 

dem Dreher Oswald Wägeli herrühren, der laut einer Rech— 

nungsnotiz vom 9. Auguſt 1650 für das Kaufhaus gearbeitet 

hat. Gder aber es ſind damit die noch in den ſechziger 

Jahren des 19. Jahrhunderts ſichtbar geweſenen ſinnbild— 

lichen Darſtellungen der Sinnesorgane, Jahreszeiten und 

Haupttugenden in den Kaſſettierungen der Decke gemeint. 

Kobolt erhielt ferner (am 30. Aug. 1651) „für arbeit an der 

großen tafel im ſaal“ J8 ſch. 4 8. 

Nicht eigens erwähnt ſind die Vappen an der Saal— 

decke, die aber gewiß auch von Kobolt ſtammten. Es ſind 

dies zu oberſt (weſtlich) die Wappen der ſog, drei Häupter 

des Jahres 1651/52, nämlich des Obriſtmeiſters Cizentiaten 

Mathias Goll, des Statthalters des Bürgermeiſteramtes 

Georg Meyer und des Statthalters des Schultheißenamtes 

Joachim von Pflaumern, in der Mitte die Wappen des 

Hauſes Eſterreich, Uiederöſterreichs und der Stadt Freiburg 

und unten (öſtlich) die Wappen der „Bauherren“ des Jahres 

16510½⁰ͤÄ52 namens Johann Rudolf Rieher, Heinrich Dunhos 

und Hartmann Pyhrr, ſowie die Wappen des „Amtherrn“ 

Nikolaus Seller und des 1„Amtherrn“ Johann Georg Möſch. 

Matthäus Kobolt, zweifellos ein guter Maler, Cochter— 

mann des bekannteren hans Bäret, war zünftig von 1612 

bis 1655 und ſtarb am 10. Mai 1655. Schon am 11. Juli 

61] iſt die Rede von einer von ihm als Meiſterſtück gefer— 
tigten Tafel. Er war ſpäter viel beſchäftigt mit den ver— 
ſchiedenſten Arbeiten teils handwerklicher, teils künſtleriſcher 
Natur. Don ihm und dem Schreiner Chriſtoph Fröhlich 
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ſtammt, wie aus den Amtsprotokollen von 1650 hervorgeht, 

der von Kpollonia Streit geb. Hauſer, der Witwe des Satz— 

bürgers Matthäus Streit, geſtiftete Küfer-Altar im Münſter 

mit Bildern der heiligen Apollonia und Matthäus“. Den 

Steuerbüchern nach muß Kobolt recht vermögend geweſen 

ſein, er zahlte zuletzt 2 11 ſch. 6 8. 

Neben der Bemalung des Saales ging eine Erneuerung 

der Fenſter her. Der Slaſer hans Conrad Miiller erhielt für 

die „im ſaal verdingten fenſter“ vom 9. Februar 1629 bis 

18. Mai 1650 51 t7 ſch. 6 6, ferner der Glaſer David 

Kurz am 22. April und 29. Mai 1650 ebenfalls „wegen der 

fenſter im ſaal“ 27 te5 ſch. 2 §. Guch für andere Käume 

wurde geſorgt. Für „ein hohen gefürnüſten caſten mit Atüren 

ins kaufhaus in kleinen ſaal' wurden am J. Kuguſt 1629 

7 it 10 ſch. und am 22. September dem Schreiner Chriſtoph 

Spieß „wegen gemachten fueß an jüngſt erkauftem kaſten“ 

it bezahlt. Dem Glaſer David Kurz wurden am 5. Vovem— 

ber 1629 „von den fenſtern in der amtſtuben zue renovieren 

     
Abb. J9. Abb. J8. 

Balkonträger am Kaufhaus. 

geben“ 4 it 3 ſch. Für „rauchtäfelin ins kaufhausſtiblin“ 

wurden am 25. Januar 1650 2 ſch. 6 verausgabt. Der 

Schreiner Melchior Glück erhielt am 7. März 1655 „wegen 

einer für das gwölb new gemachten euchenen türen neben 

gegebenen holz“ ut und der Schloſſer Anton Keſſel „von 

derſelben zue beſchlagen und zue henken“ 5 U, Glück außer- 

dem (am 14. März 1655) „für ein ſpeuchelkäſtlin“ 5 ſch. 4 3. 

Dom Bußern des Baues verlautet in dieſer Zeit nur, 

daß Meiſter „Mathis Kobel der Maler“ am 19. Gpril 165] 

„von den fahnen auf dem kaufhaus“ 6 ſch. 5 5 erhalten 

hat“s. 

All das ging noch rechtzeitig von ſtatten, ehe die Uot des 

Dreißigjährigen Kriegs auch über Freiburg hereinbrach und 

derartige Dinge unmöglich machte. Gber kaum hatte ſich die 

Stadt von den größten Schäden des Krieges einigermaßen er— 

holt, da lebte auch die Fürſorge für das Kaufhaus wieder auf. 

Die nächſten Ausgaben dienten zwar noch rein wirtſchaft— 

lichen Swecken. So wurden am 16. Juli 1655 „dem ſchreiner



  
(65g. Cõwenbrumen. 

Abb. 20. Löwenbrunnen, 
ehemals am Kaufhaus in der Schuſterſtraße. 

Nach der Zeichnung von Fritz Seiges im Schauinsland 8 

für ein tafel, darauf die zollordnung in das kaufhaus zue 

henken gemacht“ 5 ſch. und am 51. Oktober 1661 „von den 

newen zolltaflen zu malen“ Jit 18 ſch. 9 bezahlt. Mit 

dem Jahr 1665 ſetzt dann aber auch wieder Künſtleriſches 

Schaffen am Kaufhaus ein. Saalund Faſſade wurden 

renoviert. Zunächſt gab man „zuo der newen ambt— 

ſtuben“ für Bleiweiß J4 it und dem Maler Matthäus 

Kiefer „auf ſein verdienſt an der newen ambtſtuben“ 

(Vom 17. Dez. 1665 bis 26. Jan. 1664) 8 üt 6 ſch. 8 5 ſowie 

dem Zunftmeiſter Lorenz Weißhar 2 u 9 ſch. 2 8 aus. Als- 

dann wurde auf den bevorſtehenden Landtag demſelben 

Maler die Renovierung des Saales um 10 U 12 ſch. 6 6 

übertragen (vom 12. März bis 7. Mai 1664). „Wegen der 

wappen“ erhielt er noch beſonders 5 ik, „ſodan aufs new 

verding wegen der kaiſer und dern wappen zu einkaufung 

golds“ 1 ite5 ſch. und (am 24. Mai 1664) „am verding 

der kaiſer und wappen am ſahl per reſt“ 24 ctm7 ſch. 6 &, 

„mehr wegen 2 kleiner ſchiltlin“ 7 ſch. 6 3. Johann Seller 

erhielt „wegen viſitirter malerarbeit“ 6 ſch. 5 6. 

Matthäus Kiefer iſt bisher, ſoviel wir ſehen, ganz un— 

bekannt geblieben. Er war zweifellos ein Künſtler, hat er 

doch nicht nur verſchiedene Kenovierungen, wie diejenige der 

Uhr am Martinstor um 28 it 2 ſch. 6 (vom Sept. bis 

kt. 1664), ausgeführt und 1665 den Chriſtoffelsturm um 

62 it 10 ſch. bemalt, ſondern auch 1665 das Bild Unſrer 

Lieben Frau auf der neuen Brücke vor dem Schneckentor um 

10 tt 12 ſch. 6 3 und 1665, wohl erſtmals, das St. Martins- 

Bild am Martinstor, worauf das heutige Semälde noch zu— 
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rückgehen mag, um 9 it7 ſch. 6 &Tgemalt. Für „zwei 

wappen an die fahnen zu malen“ bekam er am 29. Dezember 

1664 6 '5 ſch. Kiefer war nur von 1661 bis 1665 hier 

zünftig und nur mit 15 bis 16 ſch. beſteuert. Er kam wegen 

einer Beleidigung der Frau Gberſtmeiſter vors Gericht, was 

ihm wohl den Kufenthalt in Freiburg verleidet hat. Das 

Ratsprotokoll vom 20. März 1665 beſagt darüber: „Ruf 

abgeleſene inquiſition uber das unflätige aus- und be— 

ſchittung des hlerrn] oblerſtlmleiſters, hausfrawen iſt 

Matheus Khüeffer der flachmaler umb ein marhk ſilber ab— 

geſtraft.“ 

Nebenher gingen auch wieder andere Ausgaben für das 

Kaufhaus. Bei dem Sunftmeiſter Glück ward im Mai 1664 

ein neuer Regiſtraturkaſten um 26 10 ſch. angeſchafft. 

In die Amtsſtube kam eine Uhr von Bartle Cuonli von 

Sarten, für die er am 2J. März 1665 nach Abrechnung einer 

Strafe noch 2 Ut 10 ſch. erhielt, während Matthäus Kiefer 

„vom ührlin in der ambtſtuben“ 16 ſch. bezog (5. Januar 

1665). Ferner wurden verausgabt: am 5. Kug. 1672 „von 

einer ſonnenuhren im kaufhaus zu ernewern dem Jacob 

Cengacker“ u, am 9. Okt. 1675 „von den fenſtern im hin— 

dern ſaal des kaufhauſes zu vergättern dem ſchloſſer“ 8 U, 

am 16. April 1678 „Franz Glückh dem ſchreiner wegen 

2 ſtangen die fewraimer im kaufhaus daran zu henken! 

fe 

Während der nun folgenden franzöſiſchen Herrſchaft 

(1677—97) verlautet gar nichts vom Kaufhaus; die Stadt 

hatte damals andere Intereſſen und Sorgen. Aber gleich 

danach wandte der Rat aufs neue ſeine Fürſorge dem Kauf— 

haus zu. Diesmal war es der ſeit Dezember 1696 hier 

zünftige „kunſtreiche“ Maler Georg Jakob Jakob von 

Breiſach, der „für den ſal zue reparieren“ 9 fl. 7 b. Gatzen) 

5 § erhielt (Okt. 1608 bis Jan. 1699). Es iſt wohl an— 

zunehmen, daß es ſich dabei um den Kaufhausſaal gehandelt 

hat. Jakob beſaß das haus zur Treu oder Handtreu (Her— 

renſtr. 15), das 1758 in Händen ſeiner Erben iſt. Am 14. 

Februar 17)] iſt gebucht: „Jacob Heinrich dem glaſer von 

denen fenſteren im ſal und denen in der alten amptſtuben 

zue machen“ (im Duplikat: „von newgemachten fenſtern auf 

dem ſahl vor der ambſtuben“) J8 fl. 

Bei der Belagerung im Herbſt 1715 flog gar manches 

Geſchoß in die Stadt. Das Münſter wurde ſchwer getroffen, 

ebenſo das Kaufhaus. Ein Chroniſt berichtet uns“: „Geſtern 

als an dem vorabend des feſtes St. Maximiliani (J1. Okto- 

ber) wurde durch eine ſtuckkugel die ſtatua des Herzogs 

Maximilian von Oeſterreich von dem Kaufhaus herunter— 

geſchoßen und zertrimmeret, welches man für kein gutes 

Omen hielte“. dem Kaufhaus fehlte nun über zwei Jahre 

die ſchönſte Statue. Am 25. Gpril 1716 iſt gebucht: „hler] 

Andreas Hochſing bezalt, welcher die fies von ſtein an der 

bildnus Maximiliani, ſo in der belagerung mit einer ſtuck— 

kuglen eben an dem namenstag hinweggeſchoſſen worden“, 

gemacht, mit 9 fl. Aus dieſer Notiz erſehen wir, daß die 

obere Hälfte der Figur unbeſchädigt geblieben war. Un— 

dreas hochſinn oder hofzinn, wie er auch heißt, war 

ein bis jetzt nur als Beſitzer des hauſes zur Droſſel (Gauch- 

ſtraße 30) unter falſcher Zeitangabe“ bekannter, nicht un⸗ 

bedeutender Künſtler, Bildhauer und Maler zugleich, Dor—



läufer Wenzingers. Weitere Mitteilungen über den Bild— 

hauer Hochſing behalten wir uns für eine andere Gelegen— 

heit vor. 

Laut Inſchrift an der Decke des Kaufhausſaales wurde 

dieſer Saal in der Belagerung des Jahres 1715 „durch ſtück— 

kugeln ruiniert“ und nach der Ratswahl vom 15. September 

1715, aus der Johann Chriſtoph Rieher als Bürgermeiſter, 

Balthaſar Buckeiſen als Schultheiß und Johann Carl heinrich 

Hornuß von Beren-Caſtel als Gbriſtmeiſter hervorgingen, 

wiederum repariert. Die Rechnung beſagt darüber unterm 

19. Februar 1716 nur kurz: „Item wegen reparierung des 

ſals und wappen“ (im Duplikat: „einige wappen zue malen 

auf dem ſal in dem kaufhaus“) 2 fl. 6 b. Den Uamen des 
Malers erfahren wir nicht. Dielleicht war es Johann Caſpar 

Brenzinger, ein beachtenswerter Maler jener Zeit, der auch 

derlei Aufträge ausführte. Der Summe nach kann es ſich, 

abgeſehen von den Wappen der neuen häupter, die öſtlich 

der mittleren Reihe angebracht wurden, nur um eine ge— 

ringfügige Ausbeſſerung gehandelt haben. 

In den nächſten 55 Jahren, bis zur Mitte des Jahr— 
hunderts, berichten die Guellen wenig vom Kaufhaus. Man 
bezahlte: am 19. Uov. 1729 „für ein ofentürlin in das 
kaufhaus zu dem zollſtüblin 1J b. 7 3; am 6. Okt 175]: 
„Undreas Hochſing dem bildhawer 2 taflen und ein crucifix 
in die ambtſtuben zue renovieren“ 2 fl. 6 b.; am 16. Sep⸗ 
tember 1758 „wegen getaner reparation in der ſtuben und 
fenſteren in dem kaufhaus“ J0 fl. 12 b., am 2. Juli 1741 
„Jonati Cauterwaſſer den ſpiegel in der ambtſtuben accor— 
diertermaßen zue butzen“ 5 fl., „Antoni Benitz dem trexler 
die rahmen zue obigem ſpiegel zue firniſſen“ fl, F, 
„Franz Joſeph Krebs für 2 ſtücklin glas zue bemeltem 
ſpiegel“ J0 b. 8 §. Größer war die Busgabe für die im 
Sommer 1745 von dem Simmermann Chriſtian haller ge— 
machte Trotte im Kaufhaus, ſie koſtete 47 fl. 

Die jedesmal nach Kriegszeiten, ſo lebte auch nach der 
letzten Belagerung Freiburgs im Jahr 1744 mit der Bau— 
tätigkeit im allgemeinen auch die Pflege der überkommenen 
Kunſtdenkmäler wieder auf, ſo auch des Kaufhauſes, 
deſſen Saal 175] einer Renovation unterzogen wurde. 
Ddem Stukkateur Franz Anton Dogel wur— 
den „für arbeit auf dem ambthaus“ 6 fl. 18 b. be⸗ 
zahlt, wobei es noch heißt: „die arbeit im kaufhausſaal 
hat derſelbe angedingter maßen wegen dem burgerrecht 
machen müſſen“. Die Einkaufsbeträge jener Zeit ſchwanken 
zwiſchen 80 und 150 fl.; es handelte ſich alſo um eine größere 
Arbeit. Jedenfalls aber hat Dogel, da die Decke ja kein 
Rokoko-Ornament aufweiſt, dort nur ausbeſſernd Hand an— 
gelegt. Hingegen iſt wohl anzunehmen, daß die ſchöne Stuck— 
decke im Rückgebäude (Abb. 25—25) von ihm ſtammt, wie 
auch die übrigen dortigen Stukkaturen. 

Franz Anton Dogel verdient um ſo mehr Beachtung, 
als er von Weſſobrunn ſtammtes, der berühmten Heimat 
der Weſſobrunner Stukkateure“, die den Baumeiſtern aus 
dem Bregenzer Wald würdig zur Seite ſtehen. Sein Dater, 
Georg Dogel, war ſelbſt Stukkateur zu Weſſobrunn und 
hatte eine Katharina Simmermann zur Frau“. Der älteſte 
Sohn aus dieſer Ehe war unſer Freiburger Stukkateur“. 
Am 5. Dezember 1720 zu Weſſobrunn geboren bzw. getauft, 
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kam er im Sommer 1747 nach Freiburg, verheiratete ſich 

hier ſchon am 2J. Oktober dieſes Jahres mit Maria Anna 

geb. Zähin SSechin) verw. Pfundſtein (Domſtein)““e und ſtarb 

am 18. Juni 1777 ohne Uachkommen“. Sein Dermögen war 

recht anſehnlich, er hatte 2250 fl. Kapital ausgeliehen und 

beſaß das haus zum tiefen Weg (Merianſtraße 3). Seine 

Frau konnte dem Findel- und Waiſenhaus 2700 fl. ver— 

machen““. Uach ihrem Code (5 8. Juli 1785) entſpannen ſich 

Erbſchaftsverhandlungen mit den Derwandten zu Weſſo— 

brunn; dieſem Umſtand iſt es zu verdanken, daß wir über 

des Künſtlers Herkunft ſo gut unterrichtet ſind. 

Dogel war zu jener Seit der einzige zu ſeinem Gewerbe 

berechtigte Stukkateur am Platze. Ganz ohne Konkurrenz 

  
Abb. 21. Das Kaufhaus um 171Js auf einem Staͤdtplan. 

ging es allerdings nicht ab. Schon als er am 4. September 
1747 zum Bürger und Sünftigen angenommen werden wollte, 
gab es bei den Maurern Schwierigkeiten, die jedoch durch 
Ratsbeſcheid vom 1J. September behoben wurden“e. Er und 
die Maurer ſollten einander weder direhkt noch indirekt, d. h. 
weder durch ſich ſelbſt noch durch ihre Geſellen, in die Arbeit 
eingreifen. Dies hinderte aber nicht, daß verſchiedene 
Fremde ſolche Arbeiten „im Derding“ übernahmen. Bier- 
gegen erhob Dogel am 25. Juni 1749 beim Rat Beſchwerde, 
da er dadurch „keinen Kreuzer allbereit zu verdienen hette“. 
Man beauftragte daher das Bauamt, die nötigen Dorkeh— 
rungen zu treffen. Fünfzehn Jahre ſpäter, am 19. Uovember 
1764, führte Dogel abermals Klage und zwar gegen den 
Zunft- und Baumeiſter Joſeph hirſchbühl, der ſeit mehreren 
Jahren in ſeinen Bauten alle Stukkaturarbeit durch ſeinen 
Maurergeſellen Michael Sittich verfertigen laſſe. Uun trat 
der Rat energiſch für Dogel ein, indem er die Anordnung vom 
1J. September 1747 voll und ganz beſtätigte und eine Strafe



für ihre Übertretung feſtſetzte. Somit iſt Dogel die ganze 

Seit hindurch der einzige eigentliche Stukkateur in Freiburg 

geblieben. Sechs Tage nach ſeinem Tode wurde Joſeph Maiß— 

burger ab der Egg aus dem Bregenzer Wald als Stukkateur 

in die Zunft aufgenommen. 

Da Franz Anton Dogel volle dreißig Jahre, von 1747 bis 

1777, als der Hauptſtukkateur in Freiburg tätig war, iſt 

anzunehmen, daß er ſo manche der bewundernswerten Spät— 

rokoko-Stuckdecken in unſern Bürgerhäuſern und vielleicht 

auch in Breisgauer Klöſtern geſchaffen hat, obſchon ſein 

Uame bisher ſo gut wie unbekannt geblieben iſt. Es ſei 

hier nur auf die auffallende ähnlichkeit der oben erwähnten 

Decke im Kaufhausrückgebäude mit den Decken im ſog alten 

Ratsſaal““ (Abb. 26—27), in den häuſern zur lieben hand 

berwandtſchaft beſtand. Auch Franz Joſeph Dogel war kein 

unbedeutender Gipſer. Schon 1710 hatte er die neue, 1715 

wieder zerſtörte Kirche in der Wiehre „zu gipſen“n, und 

712/J5 ſtritt er ſich mit dem Baumeiſter Franz hamm, der 

ihm an dem von Dr Franz Ferdinand Mayer in der Salz— 

ſtraße aufgeführten Prachtbau in ſein Gewerbe eingriff““, 

ferner faßte er 1727 für 50 fl. den Kreuzaltar in der Kirche 

zu Oberried in Stuck!“. Falls er wirklich der Schöpfer der 

Stuckarbeiten im haus zur Kirche (Salzſtraße J7) iſt“, ſo 

dürfte ihm noch manch anderes bedeutende Werk in Frei— 

burg und Umgebung aus der erſten Hälfte des 18. Jahr— 

hunderts zuzuſchreiben ſein. 

Wir hätten ſomit in den Uamensvettern Franz 

Joſeph bogel und Franz Anton bogel aller 

  
Abb. 22. Großer Saal vor der letzten Inſtandſetzung. 

Aus: Denkmalpflege und Seimatſchutz, 1928, S. 18. 

(Cöwenſtraße 16)“ (Abb. 28), zum Walfiſch (Franziskaner— 

ſtraße 3) und zum wilden Mann SSalzſtraße 5)“““, ſowie 

der Stukkaturen im Saal der ehemaligen Propſtei zu Wald— 

kirch“s hingewieſen. Don dem „Gipſer Dogel und Bild- 

hauer Heer“ ſtammen die Epitaphien der Stifter des Klo- 

ſters St. Peter im Hochchor der dortigen Kirche““. Dogel 

hatte nachweisbar Beziehungen zu dem Bildhauer Xaver 

hauſer und zu dem Maler Johannes Pfunner und gewiß 

auch zu Wenzinger. 

Als Dorgänger Fr. Ant. Dogels hat hier — wir ſchweifen 

damit etwas vom Thema ab — von 170 bis zu ſeinem 

Cod im Jahre 1756 als Gipſer, Maurer- und Baumeiſter 

ein Franz Joſeph Dogel gelebt, der laut Zunftbuch 

aus Wettenhauſen in Schwaben (B. H. Günzburg) ſtammte. 

Die Zuwanderung von Dettenhauſen ſchließt nicht aus, daß 

er oder etwa ſein Dater in Weſſobrunn beheimatet war, 

zumal bekannt iſt, daß die Stukkaturen der Kloſterkirche 

zu Wettenhauſen und des ſogenannten Kaiſerſaales im dor— 

tigen Kloſter von Weſſobrunner Stukkateuren herrühren““. 

Wir halten es für wahrſcheinlich, daß zwiſchen Franz Joſeph 

bogel und Franz Anton Dogel eine nähere oder weitere 
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Wahrſcheinlichkeit nach die beiden hauptſtukka⸗ 

teure des früheren und ſpäteren RORORO 

in Freiburg entdeckt und ihre Zugehörigkeit 

zur Weſſobrunner Schule dargetan!“. 

Kehren wir zum Kaufhaus zurück. Ueben Franz Anton 

bogel war der Maler Johannes hochſing, der Sohn 

des Bildhauers, am Kaufhaus beſchäftigt. Wir beſitzen noch 

ſeine eigenhändigen Rechnungen (vom 29. Ulai und 7. Juli 

751) darüber, was er „auf dem löblichen ambthaus in dem 

ſaal für reparierung und darinen benandliche taflen zu 

butzen und auszubeſſeren verdienet“, nämlich für Farben 

10 fl. 40 Kreuzer, Arbeitslohn für ſich für 15 Tage „von 

anbrechenten tag bis auf die nacht“ à fl. ſowie für ſeinen 

Lehrjungen für 8 Cage à 12 Kreuzer, zuſammen 54 fl. 18 b. 

über ſechzig Jahre währte es darauf bis zur nächſten 

künſtleriſchen Inſtandſetzung des Kaufhauſes, wenn auch 

inzwiſchen ſo manche Deränderung vor ſich ging!“. Uach der 

ſchon erwähnten Beſchreibung vom Jahre 1784 war das 

Kaufhaus damals ziemlich ausbeſſerungsbedürftig. Die Wie⸗ 

derherſtellung des Dachſtuhls hatte zur Hälfte ſchon 1785 

ſtattgefunden und wurde nach einem Gutachten des bekann—



ten Baumeiſters Leonhard Wippert, des Erbauers der ehe— 

maligen Karlskaſerne, 1785 vollendet. Der Dachſtuhl war 

durchaus an den Köpfen abgefault. Durch die Derwendung 

des Saales als Ballſaal ward 1790 eine vollſtändige Er— 

neuerung des nur notdürftig ausgeflickten Saalbodens un— 

umgänglich. Zur Gbleitung von Kusdünſtung, Lichterdampf 

und Kaminrauch wurden zwei Zuglöcher eingeſetzt. Bemän— 

gelt wurde das Fehlen zweier Seitengalerien für die zu— 

ſchauenden Uichttänzer. Die Ballhauspächterin und Schnecken— 

wirtin Juliane Fähndrich bat am 9. Januar 1802 mit 

Erfolg um Erſatz ihrer großen türkiſchen Tanztrommel im, 

Werte von 353 fl., die ſie Ende April 1800 den einziehenden 

Franzoſen hatte überlaſſen müſſen, nachdem ein bei ihr ein— 

quartierter franzöſiſcher Offizier die Trommel entdeckt hatte. 

Bei einem Augenſchein ſeitens des Bauamts Anfang Januar 

1804 zeigte ſich, daß der Kaufhausſaal ſamt den daran 

ſtoßenden SZimmern ſich in ganz gutem Suſtande befand und 

keiner Kusbeſſerung bedurfte. 

Neben dem Ballzweck trat damals die alte wirtſchaftliche 

Beſtimmung des Kaufhauſes wieder mehr hervor und erfor— 

derte verſchiedene bauliche Maßnahmen. Schon 1788 war 

zur Unterbringung der Kaufmannsgüter der Platz links 

vom Eingang mit Latten verſchlagen und die dort befind— 

lichen Fäſſer und Käſten entfernt worden. Die alte, 1784 

von dem Schloſſermeiſter Helf gelieferte Wage erwies ſich 

als unzulänglich, und auch das von dem Uhrenmacher Sales 

Filling erfundene Modell wurde von dem bekannten 

Mathematikprofeſſor P. Thaddäus Rinderle, deſſen eingehen— 

des Gutachten noch erhalten iſt, als untauglich befunden; 

Rinderle riet zur Anſchaffung einer Schnellwage mit einem 

Kranich. Ein Dorſchlag der Gkonomiekommiſſion vom 

25. September 180], unterzeichnet von dem ſpäteren Bürger— 

meiſter Johann Joſeph Adrians, betonte mit Uachdruck den 

eigentlichen Zweck des Kaufhauſes als Abſtoß- und Nieder— 

lageplatz der öffentlichen Waren und verlangte die entſpre— 

chenden baulichen Deränderungen nach den von dem Bau— 

meiſter Wippert und dem Maurermeiſter Meisburger gefer— 

tigten (leider nicht mehr vorhandenen) Riſſen. Ferner wurde 

die Entfernung der unrentablen, aber eines der vornehmſten, 
bequemſten und geräumigſten Behältniſſe einnehmenden 
Ueintrotte ſowie das „Unterſchlagen“ des Waghauſes und 
die Aufkündigung aller Sewölbe- und Behältnismieten ge— 
fordert. Die Anträge fanden die Genehmigung des Magi— 
ſtrats. Damals dürfte auch der bisher undatierte weſtliche 
OQuerbau im Kaufhaushof entſtanden ſein. Im Februar 1805 
folgten weitere Maßnahmen. die Wagen wurden anders 
gehängt, die Gewichte auf 20 Sentner gebracht, das Latten— 
tor zur unteren Remiſe erweitert, ein neuer Kran errichtet, 
der Boden mit Flecklingen belegt, die Weintrotte weg—- 
geſchafft und verſteigert. Im Oktober 1805 wurde eine Bolz— 
remiſe errichtet. 

Dem Saale fehlte es noch an einer dem Geſchmack des 
Publikums entſprechenden Beleuchtung. Deshalb kaufte man 
im Mai 181 von dem damals in Freiburg weilenden böhmi— 
ſchen Glashändler Florian Binnert fünf Luſter (einen mit 12, 
zwei mit 8 und zwei mit 6 Armen) um 200 fl., zur Der⸗ 
vollſtändigung ſtellte Binnert einen weiteren ſechsarmigen 
Luſter leihweiſe für den Saal und zwei Lampen zur Der— 

51.—53. Jahrlauf. 

zierung der beiden anſtoßenden Simmer zur Derfügung. 

Auch die Beheizungsfrage war dringlich und wurde im De— 

zember 1812 durch Schließung des großen Welſchkamins und 

Erſtellung eines eiſernen Ofens gelöſt. Dagegen wurde (im 

Oktober 1812) der eiſerne Gfen im ehemaligen Waldamts— 

zimmer durch einen irdenen, von dem Hafnermeiſter Johann 

Corenz Cauterer gefertigten Ofen erſetzt, deſſen Kacheln mit 

eiſernen Klammern zuſammengehängt werden mußten. Zur 

Derſchönerung des Saales wurden im Sommer 1815 die wei— 

ßen wollenen Tücher von dem Schönfärber Gall, die Dor— 

hänge von dem Tapezierer Lorain gewaſchen. Die Reno— 

vierung des Außern ging aber erſt im folgenden Jahre 

vor ſich. 

Deranlaßt wurde die Inſtandſetzung durch die Rückkehr 

der deutſchen Truppen aus Frankreich nach dem Pariſer 

  

Abb. 23. Rittelſtuͤck der Decke im alten Kaufhaus (jetzt Forſtamt). 

Frieden (30. Mai 1814). Insbeſondere wollte man Kaiſer 

Franz 1., der dann ausblieb, die alte Anhänglichkeit an 

Eſterreich bezeigen durch Errichtung eines Triumphbogens 

wie nicht minder durch die Erneuerung des „öſter- 

reichiſchen Ddenkmals am Kaufhaus“. Mit der 

ganzen „Reparation des Kaufhauſes“ ward der archivkun— 

dige Stadtrat Ferdinand Weiß beauftragt. Den wichtigſten 

maleriſchen Teil übertrug man dem ſchon hochbetagten Maler 

Simon Göſer von Soppertshofen bei Biberach, der ſeit 

1774 Freiburger Bürger war und u. a. das Gbendmahl nach 

Teonardo da Dinci in der Kapelle des heiliggeiſtſpitals ge— 

ſchaffen hatte. Er beſorgte ſowohl die Anſtreichung des 

Kaufhauſes „mit einer dunkel gebrochenen roten farb von 

hierländiſcher ſteinart, alles was ſtein iſt mit öl-, das übrige 

mit freſchgofarben“, als auch die Faſſung der Figuren „nach 

der natur“ bzw. „weiß mit gold verziert“ ſowie die Kolo— 

rierung der Wappen. Er bezog dafür insgeſamt 378 fl. 

40 kr. Der Stadtrat ſtellte ihm auf Antrag von Weiß mit 

Dekret vom 10. März 1815 folgende Belobigung aus: „Dem 

herrn Simon Gäſer, unſerm durch fortſtrebende kunſt und 

alter““ ehrwürdigen mitbürger drücken wir hiemit den all— 

gemeinen und unſern beifall aus, den er durch erneuerung 

des vaterländiſchen denkmales an unſerm kaufhauſe ſo wohl 

verdienet und dadurch ausgewieſen hat, daß der wahre künſt— 

ler immer auch edelſinnig, weder durch geringe vergütung



für ſeine kunſtarbeit noch durch alter und derbe witterung 

abgeſchreckt, ſeiner gemeinde gefällig und vorzüglicher ach— 

tung würdiger mitbürger ſei.“ 

Ueben Göſer war der Maurermeiſter Heorg Rieſcher 

tätig. Er berechnete für „ein ſtück ſtein zu einem erker, 

wo der wappen darauf komt, welches 5 ſchue 5 zoll hoch und 

  

Abb. 24. Seitenſtuͤck der Decke im alten Kaufhaus (jetzt Forſtamt). 

4 ſchue breit, 1] zoll dick“, 8 fl. 50 kr., und für „dasſelbe 

dem bildhauer ausarbeiten ſamt ſetzen und verfeſtigen“ 

12 fl. Ferner waren „mehrere beträchtliche ſtück ſtein ſowohl 

an dem gerker als an der faſchat und an verzierungen aus— 

zuhauen und einzukitten“, was „ſambt ſtein, kitt und 

klameren und arbeit“ 48 fl. koſtete. Für das „abreiben 

und verbutzen an der faſchad, gerker, ſaulen und gewölb“ 

berechnete Rieſcher 45 fl., für „5 neue balunſter auf die 

altane und die altane zu verkitten und gehörig herzuſtöllen“ 

18 fl., für „das zue und abgriſten vor den Geſſer ſowie auch 

vor den ſteinhauer und maurer“ 25 fl. Rieſcher verdiente 

ſomit „ſamt erhöhung der türnlein oder den obern ſchutz— 

ſteineln] der figuren“, wie eine Notiz von Weiß beſagt, 

156 fl. 50 kr. Dazu kamen noch 56 fl. für „der untere und 

obere giebel am kaufhaus ſamt feuermauer gehörig ver— 

butzen und weislen ſamt anſtreichen und geriſten“. Die Gie— 

bel wurden ebenfalls rot angeſtrichen. 

Don Intereſſe iſt auch die Rechnung des Bildhauers 

(Statuars) Xaver hauſer: „Einen wappen von ſtein 

an das kaufhaus zu verfertigen laut ackort per 22 fl. Item 

für die zwei herzogen aus hartem holz zwei zepter das ſtück 

2 fl. 45 kr.us“ Der Schreiner Engelbert Schmitz bekam für 

fünf neue Cäden, Kusbeſſerung der Erkerböden, des großen 

Tores wie der Uebentüre, 20 neue eichene Leiſten auf die 

Fenſterſteine in den Erkern uſw. 52 fl. 8 kr., der Schloſſer 

Joſeph Schloſſer u. a. „für ein herzog ein eiſenes ſchwert“ 

4 fl. 24 kr. Die ganze Erneuerung kam auf 867 fl. 52 kr. 

zu ſtehen, die bei der Uot der Stadtkaſſe durch eine Samm— 

lung bei den Wohlhabenden aufgebracht wurden, ebenſo wie 

die Koſten der Ehrenpforte und andere Empfangsvorberei— 

tungen. 

Es war dem Stadtrat hauptſächlich um die Renovierung 

des vaterländiſch-öſterreichiſchen Denkmals an der Faſſade 

zu tun. Rat Weiß, der damals mit großem Eifer die Wieder— 

vereinigung Freiburgs und des Breisgaus mit E6ſterreich 
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betrieb und im Juni 1814 als Mitglied der berühmt gewor— 

denen ſtädtiſchen Deputation dem Kaiſer Franz in Baſel 

perſönlich huldigen durfte““, ſchlug noch am 4. Uovember 

des Jahres für das wiederhergeſtellte Kaufhaus „als zuͤkünf— 

tiges Zeitdenkmal“ folgende Seitenaufſchriften (Abb. 20) in 

Höhe von 5 Schuh vor, die von Göſer zu Hauſe gefertigt und 

zum Kufheften, wenn es die Umſtände erlaubten, bereit 

gehalten werden ſollten: 

Memoriae Favente 
Archiducum Francisco Il 
Austriae Ditioni 
Fegum Et Austriacae 

Imperatorum Restituta 
Tertio Felix 

Seculi XVI Renovavit 
Decennio Civitas 
Positum MDoCCCXV. 

Igndes die in der Inſchrift zum Busdruck gebrachte 

Freude über die Rückkehr der Stadt zu öſterreich war ver— 

früht. Die Dereinigung kam nicht zuſtande. Es konnte des— 

halb nur die erſte Hälfte der Inſchrift in dem vorgeſchla— 

genen Wortlaut angebracht werden. Die zweite hingegen 

erhielt jetzt die Faſſung: XIuno]l MDCCCXIV Quo Aderant 

Francliscus] I. Xustrliae] 

tores Et Friderlicusf Wilhlelmus! 

vatumtee. Die Geſamtinſchrift beſagte nunmehr, daß das 

dem Andenken der öſterreichiſchen Erzherzöge, Könige und 

Kaiſer im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts errich— 

tete Denkmal im Jahr 1814, in dem die Kaiſer Franz 1. 

von öſterreich und Alexander von Rußland und König 

Friedrich Wilhelm von Preußen anweſend waren, erneuert 

wurde. Man überging alſo den eigentlichen Anlaß der In— 

ſtandſetzung und griff auf die vorausgegangene Unweſenheit 

der verbündeten Monarchen zurüch. 

Xlexanfder] Russliae] Impera— 

Rex Prussiae Reno— 

  

Abb. 25. Eckſtuck der Decke im alten Kaufhaus jetzt Forſtamt)/. 

Der Saal, der ohnehin als Redouten- und Ballſaal einem 

ſeiner nicht eben würdigen Zwecke diente, wurde während— 

deſſen lediglich einer gründlichen Reinigung unterzogen. 

Auch in den folgenden Jahren wurde er hin und wieder not⸗ 

dürftig ausgebeſſert, das Künſtleriſche aber vernachläſſigt. 

Seit 181) hielt auch die Muſeumsgeſellſchaft dort ihre Bälle



ab. Caut einem Bericht des Bauverwalters Doit vom 

29. Oktober 1817 erlitten, ſeitdem Kaſino im Kaufhausſaal 

gehalten wurde, die Wände und Malereien durch die Lampen 

viel Schaden. Die Glaslüſter mit ihren Wachskerzen ver— 

ſchwanden dann im Dezember 1824, um eleganten Pariſer 

Lampen Platz zu machen. 

Bei der Renovierung der Hauptfaſſade war auch ſchon von 

der Außenſeite an der Wammersgaſſe geſprochen worden. 

Doch reichten die freiwilligen Beiträge dafür nicht aus. Uach 

einer Zuſchrift des in dem ſog. Stadthaus (Schuſterſtraße 2]) 

wohnenden Stadtamtmanns Mayer vom 6. Kuguſt 1817 

mußte das Hintergebäude in ſeinem ruinöſen Zuſtande jedem 

Dorübergehenden zum Grgernis dienen. Darauf wurde die 

Ausbeſſerung der ganzen Faſſade ſamt Anſtreichung in der 

Farbe des Stadthauſes dem Maurermeiſter Philipp Siegen— 

thaler um 55 fl. 48 kr. übertragen. Im Dezember 1818 ver— 

langte der neueinziehende Kaufhausverwalter Fetſcher die 

Inſtandſetzung ſeiner Dienſtwohnung, wobei wegen der Feuch— 

tigkeit des künftigen, nach rückwärts liegenden Amts— 

zimmers eine Backſteinmauer gegen das Uebenhaus auf— 

geführt wurde. Die Gitter an den beiden Fenſtern des Wohn— 

zimmers wollte Fetſcher im Sommer 1819 durch Doppel— 

läden erſetzt haben, doch erreichte dies erſt ſein Uachfolger 

Schumacher im Jahr 1850. 

Diel Kopfzerbrechen verurſachte, um auch dies der Kurioſi— 

tät halber zu erwähnen, im Jahr 1824/25 die Käumung des 

Slalva] Dlenia] Abtritts im Kaufhaushof unter der Wendel— 

treppe, da jeder Zugang fehlte. Man grub ſchließlich neben 

dem Stiegenhaus Jo Schuh hinab und ſchlug ein Loch in 

** 

esss 

s 

  
Abb. 28. Mittelſtuck der Decke im alten Ratsſaal. 

das Gewölbe. Der Aborträumer meinte, das Gewölbe ſei 
ſeit Erbauung der Stiege, alſo ſeit 292 Jahren, noch nicht 
geräumt worden. Später (1846) wurde für das Rückgebäude 
eine neue Kloake gebaut. Und 1857 erfolgte die Herſtellung 
neuer Abtritte nach einem Koſtenvoranſchlag in Höhe von 
551 fl. 
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Im Jahr 1850 erhielt der Maler Kuguſtin Ligibel den 

Auftrag, um 27 fl. den Kaufhausſaal zu renovieren, nämlich 

die Wände und Lambrien glatt anzuſtreichen. Durch die 

Cänge der Seit waren ferner „die gothiſchen Derzierungen 

an den Statuen“ zerfallen, deren Wiederherſtellung durch Be— 

ſchluß vom 14. Dezember 185) dem in derlei Arbeiten ſehr 

  

Abb. 27. Eckſtuͤck der Deckekim alten Ratsſaal. 

geübten Steinhauer Alois Bea um 14 fl. 48 kr. übertragen 

wurde, ſein Doranſchlag ſpricht von „4A gettiſche türnle, 

2 große mit kronen und 2 kleine ſeitentürnle ohne kronen“, 

die mittleren hatten 2“ Schuh Höhe, die ſeitlichen “ Schuh. 

Im Februar 1856 glaubte man den KRufzug, deſſen mit einem 

ſehr beſchädigten Bretterdach bedeckter Arm von der Bühne 

auf das Kaufhausgäßchen hinausreichte, abſchaffen zu ſollen, 
zumal der Aufzug nur gebraucht worden war, wenn die 
Bühne wie in Feſtungs- und Kriegszeiten als Fruchtſpeicher 
diente. 

Im September 858 tagten in Freiburgs Mauern die 

deutſchen Uaturforſcher und ärzte. Es war eine Ehrenſache 
für die Stadtverwaltung, ein geeignetes Derſammlungslokal 

zu ſtellen. Man entſchied ſich für den Kaufhausſaal, 

der aber noch einer gründlichen Renovierung und bau— 
licher Deränderungen bedurfte. Der Antrag der ſtädtiſchen 
Bauverwaltung ging dahin, im Ballhaus durch Derſetzung 
der Treppe an die Stelle der Küche Raum zu gewinnen, im 
Saal ſelbſt den welſchen Kamin ganz zu entfernen und dafür 
allenfalls die Wappen des Großherzoglichen Hhauſes und der 
Stadt anzubringen, das Orcheſter vorläufig zu belaſſen, die 
ſechs Säulen nach einer Zeichnung des Bezirksbaumeiſters 

Doß abzuändern, nämlich die Piedeſtale zu beſeitigen und die 
Säulen bis auf den Boden mit Holz zu verkleiden, die Kapi— 
telle aber zu vergolden, am Eingang in das ſog. Uobleß— 
zimmer eine Niſche gleich jenen an den Kreuzſtöcken einzu— 
bauen, die kleine Türe links hinter der langen Sitzbank zu 
erhöhen und durch Anbringung einer falſchen hälfte in eine 
ſcheinbare große Flügeltüre zu verwandeln, den Boden über— 
all wo nötig auszubeſſern, den Saal neu auszumalen, die 
Deckengemälde zu reinigen und die Draperien zu ändern, alle 
Türen und Fenſter mit ölfarbe neu anzuſtreichen ſowie die



    
  

  

  
  

Abb. 28. Details der Stuckdecke im haus zur lieben hand (Lswenſtraße 16). 
Aus: Freiburger Bürgerhäuſer aus vier Jahrhunderten, S. 147. 

nötigen Bänke, Katheder etc, fertigen zu laſſen. Der Koſten— 

überſchlag belief ſich auf: 198 fl für Herſtellung der ſechs 

Säulen, 26 fl für Abänderung des Kamines und des Seiten— 

zimmers im Hof, 44 fl für das Kusmalen der Wände von 

Saal und Seitenzimmer, 72 fl für den Anſtrich der Fenſter— 

kreuzſtöcke und Türen, 60 fl für Herſtellung der RNoſetten 

am Plafond, I5 fl für Derſchalung des Orcheſters und der 

Stützen, 250 fl für Draperien an die Fenſter und 15 fl für 

Kusbeſſerung des Bodens. Dergeben wurden die Arbeiten 

an die Maurerwitwe Wirth, den Maurermeiſter Gaißer, den 

Simmermeiſter K. Kürzel, den Schreinermeiſter Johann 

Ceiſter, den Dreher Widmann, den Glaſer Joſeph Fuchs, den 

Schloſſer Maier, den Simmermaler Joh. Albert Meſſy und 

die Maler Dinzenz Hauſer und Kuguſtin Ligübel. Die Be— 

urbarungskommiſſion gab zur Erweiterung und Derſchöne— 

rung des Saales 5000 fl2“. 

Außerdem ſtellte Bauverwalter Röſch den Antrag, die 

Türmchen in ihrem alten Schmuck wiederherzuſtellen, wozu 

600 Dachziegel von verſchiedenen Farben und 300 Hohlziegel, 

davon die hälfte mit „Kempfern“ verſehen, erforderlich 

waren. Bei der Busbeſſerung der Dachrinnen der beiden 

Türmchen hatte man nämlich gefunden, daß die urſprünalich 

farbigen Dachziegel größtenteils verloren gegangen und im 

Laufe der Zeit „durch ganz fremdartige Siegel von verſchie— 

denen Formen und Beſtandteilen erſetzt worden“ waren. 

Namentlich die Hohlziegel fehlten, die „abwechſelnd Kempfer 

wie die gothiſchen Türme am Münſter“ hatten, wodurch „der 

Charakter dieſer Bauart recht herausgehoben“ wurde. Kuch 

ſollten die Fahnen auf den Spitzen der Dächer wieder auf— 

gerichtet und nötigenfalls gemalt werden. Die Verwirk- 

lichung des Antrags wurde aber „einſtweilen“ aufgeſchoben. 

Anläßlich der Perſammlung des landwirtſchaftlichen Der— 

eins im Sommer 1859 wurde im Ballhaus die Küche durch 

Hinzunahme des Kaſſezimmers mit einem Koſtenaufwand von 

72 fl 27 kr vergrößert; der geplante Bau eines neuen Kaſſe— 

zimmers an Stelle der anſtoßenden, verpachteten Remiſe 

unterblieb. Im folgenden Jahre wurde für 42 fl 10 kr im 
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Saale eine drei Tritt hohe Treppe zum Sitzen erſtellt und 

hinter den Sitzen an den Fenſtern gegen den Hof ein ſchmaler 

Gang geſchaffen. Im März 1851 ward auf der Bühne ein 

Lattenverſchlag für fünf Schränke gemacht, in denen die 

älteſten und neueren Rechnungen und Gerichtsprotohkolle ge— 

borgen wurden. 

Eine KRusbeſſerung der Kaufhausfaſſade am Münſterplatz 

erfolgte im Frühjahr 185J. Es handelte ſich aber nur um 

kleine Reparaturen an dem Dachkener, an der Galerie, unter 

der Dorhalle und an den Pfeilern. „Die Könige haben“, ſo 

heißt es in einem Bericht vom 8. April 185), „einige Reichs— 

inſignien, ein Schwert und Zepter verloren, welche noch vor— 

handen ſein ſollen, auch flattert eine Inſchrift, welche nur 

von Wachsleinwand iſt, und muß wieder befeſtigt werden“. 

Am bedeutſamſten war die Erſtellung der ſteinernen Bänke 

in der Dorhalle in Sandſtein, die Steinhauer herr von 

heimbach um 40 fl 29 hr lieferte, ferner ein ſteinernes Tür⸗ 

gewänd, von dem Baumeiſter Straub auf 30 fl veranſchlagt. 

Die Ausbeſſerungen in ölfarbe beſorgte der Maler Jantzen 

um 306 fl. 

Im März 1852 wurde beſchloſſen, im Saal und den dazu 

gehörigen Räumlichkeiten die Gasbeleuchtung ſtatt der von 

dem Pächter Wolfinger eingeführten öllampen einzurichten. 

Die Inſtallation übernahm der Sinngießer Bartholomäus 

Uirch um 30] fl 58 kr. Die Beleuchtungskörper: 7 Luſter zu 

8 Flammen und 2 Armluſter mit 5 Flammen lieferte die 

Firma Junge u. Walther in Frankfurt. Durch Beſchluß vom 

7. März 1854 wurde die Herſtellung des neuen Saalbodens 

dem Schreinermeiſter Sebaſtian Wiſſert aufgetragen. Ueitere 

Reparaturen führten im ſelben Jahr aus: der Schreiner 

Anton hafner, die Glaſerwitwe Billeiſen, der Maler Dinzenz 

Hauſer. Im herbſt des Jahres übertrug man dem Maler 

Jantzen nach vorgelegtem Muſter die Bemalung der Wände 

(in Marmorart) und das Anſtreichen der Lambrien für 78 fl 

50 kr, dem Bildhauer Franz Glänz um 125 fl die Anfertigung 

eines neuen Galeriegeländers, jedoch „mehr im Renaiſſance- 

Stil“, als ſeine im gotiſchen Stil gehaltene Seichnung es



vorwies. Am 5. September 1854 legte Bauverwalter Röſch 

einen noch erhaltenen farbigen Plan nebſt Koſtenvoranſchlag 

für Fenſter in den zwei Ecktürmchen vor. Im Sommer 1865 

dachte man daran, die Säulen ganz aus dem Saal zu ent— 

fernen, doch wurde dies von dem Bauverwalter Sigmund 

Geiges nach Rückſprache mit dem Bezirksbauinſpektor 

Lembke und dem Baumeiſter Füger als zu kühn widerraten. 

1864 wurde das ſtark mit Moos bedeckte Dach umgedechkt. 
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Abb. 29. Kaufhaus-Erker mit Inſchrifttafel vom Jahre J1814. 
Nach einem Lichtbild in den Städt. Sammlungen— 

Die nächſte Reſtaurierung des Saales fand 

1865 ſtatt mit einem Koſtenaufwand von 188 fl. Dabei wurde 

dem Theatermaler Gtto Schnorr „für Herſtellung der 

Malereien im Kaufhausſaale, welche derſelbe ohne alle Der— 

gütung beſorgte, eine Remuneration von 50 f. bewilligt.“ 

Dahrſcheinlich verſchwanden damals die von Poinſignont er— 

wähnten ſinnbildlichen Darſtellungen in den Kaſſettierungen, 

über deren Entſtehung wir leider keine beſtimmte Auskunft 

geben konnten. Im Sommer 1874 wurden die Saalwände 

einer gründlichen Renovierung unterzogen. Uach Beaugen— 

ſcheinigung durch den Bezirksbauinſpektor Lembke entſchied 

man ſich auf das Gutachten des Bauverwalters Geiges ſtatt 

eines Gipsverputzes für Mörtelverputz mit Derwendung 
beſten Rheinſandes und ſtatt des Leimfarbenanſtrichs für 
Elfarbe. Die Arbeiten wurden dem Gipſermeiſter J. helle 
und dem Dekorationsmaler Wilhelm Weber übertragen. Helle 
bekam für den Guadratfuß 4 kr, Weber im ganzen 756 f. 
Im Januar 1876 bat der Wirtſchaftspächter Albert Knupfer 
dringend um Anbringung der Dorhänge im Saal, der ohne 
dieſe „ſehr nackt“ ausſehe. Für eine Tagung der Kreisver— 
ſammlung wurde im Dezember 1877 für 399 M. ein Podium 
angefertigt. 
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Doch all dieſe Deränderungen entſprachen keineswegs der 

künſtleriſchen Bedeutung des Bauwerkes, deſſen Gußeres all— 

mählich ſo gelitten hatte, daß man die Fenſter der Erker— 

türmchen mit Brettern vernagelt hatte. Das Bedürfnis nach 

einer vollſtändigen und vollwertigen Renovierung blieb be— 

ſtehen und fand im Herbſt 1879 beim Stiftungsfeſt des Breis— 

gau-Dereins Schauinsland einen Befürworter in der Perſon 

des Oberbürgermeiſters Schuſter“. Bereits hatte ſich auf 

Anregung eines hochgeſinnten Bürgers, des Zahnarztes Karl 

Günther'“, eine Anzahl altertumsliebender und kunſtver— 

ſtändiger Männer zu einem Komitee vereinigt, das im Mai 

18 80 einen öffentlichen Kufruferließ. Man vertrat näm— 

lich damals den Standpunkt, daß der Stadt anerkanntermaßen 

zwar die Erhaltung des Gebäudes obliege, daß man ihr aber 

für den Künſtleriſchen Ceil mit freiwilligen Beiträgen zu 

Hilfe kommen ſolle. Demgemäß unterſchied man zwiſchen den 

Kusgaben für das abſolut Uotwendige, die von der Stadt 

zu übernehmen waren, und denjenigen für die künſtleriſche 

Wiederherſtellung, die durch freiwillige Beiträge aufgebracht 

werden ſollten. Unterſtützt von der Preſſe, ſetzte auch ſo— 

gleich ein lebhaftes Werben ein. Die Idee einer Lotterie 

tauchte auf, verſchwand aber wieder. Hingegen gab Sahn— 

arzt Günther zum Beſten des Kaufhauſes vier Uebelbilder— 

vorſtellungen, die einen Reinertrag von J285 M. einbrach— 

ten! Kuf den öffentlichen Aufruf, der, von Fritz Geiges 

gezeichnet, neben dem als Kaſſe dargeſtellten Kaufhaus eine 

ſchöne Freiburgerin zeigte, am rechten Arm die wohlgefüllte 

Taſche, mit der Linken graziös Feder und Papier darreichend, 

wurden am erſten Tage 1000 M. gezeichnet, die ſich bis Ende 

Auguſt auf 5211 M. erhöhten. Ein ungenannter Bürger gab 

ſogar 4000 M. 26 

Wie ſollte nun die Wiederherſtellung erfolgen? In den 

Seitungen wurde ein Stimme laut, die u. a. empfahl, den 

Saal durch Derſchiebung der Säulen und Entfernung der 

Wand des Dorzimmers zu erweitern, die Stuckdecke durch 

eine reichere Holzdecke zu erſetzen, die Wände bis auf ziem— 

liche höhe zu vertäfeln und oben mit reicher Teppichmalerei 

zu verſehen; von den mit Glasmalereien zu ſchmückenden 

Fenſtern ſollte das mittlere als „Kaiſerfenſter“ den Kaiſer 

Wilhelm in mittelalterlichem Srnat mit Pagen als Wappen— 

trägern, die übrigen vier Fenſter dagegen in zwölf Figuren 

die Stände des Mittelalters darſtellen, während die ſüdlichen 

Fenſter als Landſchaftsbild das mittelalterliche Freiburg 

zeigen ſollten“. Dieſe Dorſchläge werden kaum ernſt ge— 

nommen worden ſein. 

Im Kuftrag des Komiteemitglieds und Erzbiſchöflichen 

Baumeiſters Baer, deſſen Sutachten bei der ganzen Frage 

großes Gewicht hatten, hatte Oskar Geiges bereits den Be— 

ſtand des Kaufhauſes aufgenommen und aufgezeichnet. Zu— 

nächſt wurde entſprechend dem Kufruf des Komitees das 

Außere, und zwar zuerſt die Erkertürmchen vorgenommen. 

Im Koſtenvoranſchlag hierfür iſt die Rede von dem Gbdecken 

des Daches unter ſorgfältigem Beiſeiteſetzen der farbigen 

Siegel, von einer eichenen Helmſtange als Träger für den 

Stiefel, einem Stiefel aus Kupferblech mit ölfarbenanſtrich, 

von dem feuervergoldeten Knopf, einer ſchmiedeeiſernen 

Vetterfahne, von Ueueinlattung und Ueueindeckung des 

Daches, Derſetzung der Hohlziegel, Ankauf von 1200 Stück



glaſierter Siegel und von Hohlziegeln, Ergänzung bzw. Er— 

neuerung der Geſimsabdeckung mit Kupferblech, Kusbeſſe— 

rung bzw. Erneuerung der Waſſerſpeier, endlich vom Faſſen 

und Ueuvergolden der Wappenſchilder. 

Don den Waſſerſpeiern bedurften fünf vollſtändiger Uen— 

herſtellung, wofür ſich die Bildhauer G. Gdolf Knittel, 

Andelfinger und Siebler anboten. Die Wahl fiel auf Unittel, 

den Bauverwalter Geiges als den billigſten und auch 

fähigſten für dergleichen Figuren empfahl, wofür nicht leicht 

ein Bildhauer das nötige Derſtändnis beſitze. Gußerdem 

wurde ihm die Herſtellung der vier Statuen und der beſchä— 

digten Türmchen über den Baldachinen übertragen, alles zu— 

ſammen um 578 M. Für Reparaturen an den Erkertürmchen 

erhielt ferner der Steinhauermeiſter Johann Jakob Müller 

200 M. Die Malerei am oberen Türmchen führte 3. Jantzen 

aus, die am untern Wilhelm Weber. Die eiſernen Fenſter— 

rahmen in den Erkern lieferte der Schloſſer Franz Mägle. 

Die Derglaſung der Fenſter der Erkertürmchen machte der 

Glaſermeiſter Adolf Findel. Guf das Anerbieten des Glas— 

malers Schell in Offenburg, die Fenſter eines Türmchens 

gratis zu liefern, ließ man von ihm zur Probe zwei Fenſter 

im weſtlichen Erker ausführen. Die übrigen Fenſter dieſes 

Erkers ſtammten von der Firma Helmle und Merzweiler, die 

Fenſter im öſtlichen Erker von der Firma Settler in Mün— 

chen, ſämtliche mit Darſtellungen der Sünfte nach Jugend— 

zeichnungen von Fritz Heiges (Abb. 50). Die Türmchen 

erhielten auch neue Fußböden, Türen und Sitzbänke. 

Die Kusbeſſerung des Balkons beſorgte die Firma Bren— 

zinger u. Co. um 515 U., die Erneuerung eines Tragſteins 

daran der Bildhauer Siebler um 25 M. Die Brüſtung für 

das Geländer des Balkons, von der man einen größern Teil 

wieder verwenden zu können glaubte, erwies ſich bei der 

Serlegung als unbrauchbar und mußte durch neues Material 

erſetzt werden, Steinhauer Severin Hügle von Heimbach über— 

nahm Cieferung und Bearbeitung um 200 Ml. Derſelbe lie— 

ferte um 404 M. die Abdeckſteine auf die Zinnen. 

Bei der damaligen ganz im Sinne der Gotik gehaltenen 

Reſtaurierung (Gbb. 51) wurde die „Eintönigkeit“ des 

Daches durch einen Belag mit farbigen Siegeln, durch eine 

in Ton ausgeführte Firſtverzierung und die Rufrichtung 

„paſſender Dachgauben“, die heute wieder durch Schleppgau— 

ben von der alten Form erſetzt ſind, „glücklich beſeitigt““. 

Erwähnt ſei weiter der Anſtrich des Kaufhauſes und ſeiner 

Nebengebäude, ausgeführt von dem Maler Stto Fritz um 

251 M., die herſtellung der Kamine ſowie die Renovierung 

des ſeit der Anweſenheit Kaiſer Wilhelms J. im Oktober 

1876 ſo genannten Kaiſerſaales, die aber wiederum auf 

das Nötigſte beſchränkt wurde. Der Maler Wilhelm Weber 

erhielt im Uovember 1882 für die Bemalung ſowohl der 

Decke mit ihren Ornamenten und Wappen als auch der 

Wände 298 M. Beteiligt an der Seſamtreſtaurierung waren 

mit größeren Arbeiten außerdem der Simmermeiſter Philipp 

Stadler, die Firma Lais und Hirſch, die Steinhauer Meeß 

und Gentner, der Kupferſchmied Wilhelm Wagner, der 

Schreiner Eng. Schroff, die Blechner Wilhelm Hüß und Albert 

Beierle, der Gipſer Johann Jächkle. 

Im Sommer 1884 fand die Renovierung der Rußenſeite 
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durch die Bemalung der großen Seitenwand gegenüber der 

Reſtauration hummel ihre Dollendung. Es wurde hier ein 

rieſenhafter Fahnenjunker dargeſtellt, darunter ein wappen— 

tragender Genius, ein ornamentaler Fries mit Zunft— 

emblemen ſchloß das Bild gegen den dunkeln Sockel ab. 

Schöpfer des Bildes war der Stuttgarter Maler R. Uach— 

baur, der hier durch die Faſſadenbemalung der Alten Burſe 

bekannt war!“. 

Noch eine bauliche Deränderung im Kaufhaus iſt zu er— 

wähnen. Der ſeit 1879 im Uebenhaus beheimatete Breisgau— 

Derein Schauinsland ſuchte im Oktober 1882 beim Stadtrat 

darum nach, ſeine für nahezu 600 Mitglieder zu eng gewor— 

dene Stube durch ein Leſe- und Ausſtellungszimmer erweitern 

zu dürfen, wozu die Treppe für das dritte Geſchoß beſeitigt 

und dafür eine ſchmale Wendeltreppe eingebaut werden 

mußte. Der Stadtrat erteilte gerne die Baugenehmigung und 

übernahm die Koſten in liberaler Weiſe auf die Stadtkaſſe. 

Damit ſtehen wir am Ende unſerer Abhandlung. Don 

der jüngſten, umfaſſendſten und glänzendſten Inſtandſetzung 

  
Abb. 30. 

Nach einem Karton der von Fritz Geiges J88g fuͤr die Erkertürmchen 

des Kaufhauſes entworfenen Fenſter mit Darſtellungen der Jünfte. 

unſeres altehrwürdigen Kaufhauſes zu berichten, iſt nicht 

mehr unſere Kufgabe. Wir verweiſen den Ceſer hiefür auf 

den oben ſchon zitierten Kufſatz K. Grubers, der die ganze 

Renovierung geleitet hat.
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2 76 Ratsprotobholl. 
über dieſen vielſeitigen, nicht unbedeutenden Maler, der 

von 1547 bis 1579 hier tätig war, ſiehe Kempf a. a. G. S. 184. 
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Pergament. 586 Bucheinbände. 

 



os Dielleicht die von hager §. 509 aufgeführte Cochter des be⸗ 

rühmten Stukkateurs u. bayr. Hofmalers Johann Simmermann. 

„s Im ganzen waren es zehn Kinder, von denen ein Sohn 

Kloſterjäger zu Weſſobrunn und eine Tochter Maria Eliſabeth 

mit dem Gipſer Johann Michael Gannebacher zu Weſſobrunn ver— 

heiratet war. 
100 Sie war eine CTochter des Simmermeiſters Balthaſar Sech u. 

witwe d. Maurers u. Steinhauers Philipp Pfundſtein Domſtein). 
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ter, ſtarben vor den Eltern. 
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protokoll erſt am 29. Juni 1749 in die Bauzunft aufgenommen 

gegen Erlegung von 14 fl, wobei es noch heißt, er habe „aus 

Tonſideration der Freizügigkeit weniger gegeben als ein anderer.“ 

104 Beide hier zum erſten Male abgebildet. 

ios Freiburger Bürgerhäuſer aus vier Jahrhunderten, Augs- 

burg—Stuttgart 1925, S. 147, Abb. 182. 
1os Ebendort S. J7, Abb. Jo. Die Erbauungszeit dieſes Hauſes 

iſt den Bearbeitern des Werkes unbekannt geblieben. Wingenroth 

nimmt das erſte Diertel des 18. Jahrhunderts an. Gus den Bau- 

amtsprotokollen geht aber hervor, daß am 4. April 1769 der 

„neu auferbaute Ebringiſche Hof“ beſichtigt wurde. 

107 Ebendort S. 228, Abb. 295. 
ios Die Kunſtdenkmäler des Großherzogtums Baden WIII„ I 

(Freiburg-Land), Tübingen u. Leipzig J90a, Fig. 225. 

10o9 Ebd. S. 557 u. TCafel XXX. 
40 Pgl. Hager S. 362 ff, 570 f. 

ut Ratsprotokoll vom 25. Aug. 1710. 

1e Ratsprotokoll vom 18. Juli 3712 und 12. Mai 1715. Siehe 

auch die Ausführungen von Geiges hierüber in dieſem Heft. 

uus Mitgeteilt von E. Krebs in dieſer Seitſchrift 38, 76. J. 

Gießler, Die Geſchichte des Wilbelmiterkloſters in Oberried, Frei— 

burg joi, S. J07. bogel ſollte „eine feine, gute Arbeit nach 

beſtem Gewiſſen“ verfertigen. 
u Siehe auch Abb. 507 auf S. 250 des Bürgerhäuſerwerks. 

us Ebenfalls ein Weſſobrunner, Georg Gigl, hat die Stukka⸗ 

turen in der Bibliothek zu St. Peter geſchaffen. G. Münzel in 

dieſer Seitſchrift 47/50, 70. Dgl. auch Hager S. 405 f. 

uis Im folgenden fußen wir in der Hauptſache auf den Kauf⸗ 

hausakten im Stadtarchiv. 
7 Göſer ſtarb am 51. März 1816 im Alter von 81 Jahren. 

uus Dgl. Poinſignon in: dom Jura zum Schwarzwald III, ! 

S. 72 Anm. die Annahme Poinſignons, daß man 1814 das 

Schwert Karls V. durch ein Szepter aus Eichenholz erſetzt habe, 

muß auf einem Irrtum beruhen, da erſt ſeit den achtziger Jahren 

auf den Abbildungen das Szepter zu ſehen iſt. 

10 Pgl. hierzu F. Wibel, Eine hochverrätheriſche Medaille 

Freiburgs aus dem Jahre 1814, im Schauinsland 25, 10] ff, Th. 

von Kern, Die Freiburger Deputation in Baſel 1814, in der Seit⸗ 

ſchrift der Geſellſchaft für Geſchichtskunde von Freiburg J, 244 

bis 25], ſowie P. P. Albert, Don dem Derhältnis der Stadt Frei⸗ 

burg i. Br. zur Herrſch. öſterreich u. d. Stadt Wien, ebd. 38, 2ff. 

120 Poinſignon in: Ddom Jura zum Schwarzwald I, 5 S. 78. 

1ei Die Bürgerliche Beurbarungsgeſellſchaft zu Freiburg i. 5 

Freiburg 1860, S. 534. 
122 Im ÜGdreßbuch von 1882. 
1es Freiburger Zeitung vom 14. Okt. 1879. Ur. 240. 

12% Ml. Stork im Lebensbild Sünthers, im „Hausfreund“ 

(Sonntagsbeilage zum Freiburger Tagblatt) 1902 Ur. 10. 

12s Breisgauer Seitung vom 21. März 1880 Ur. 69. 

1e6 Freiburger Bote vom 51. Aug. 1880 Ur. 199. 

17 Breisgauer Seitung vom 15. Febr. 1880 Ur. 50 und Frei⸗- 

burger Bote vom 18. Febr. 1880 Ur. 59. 
As Poinſignon in: bom Jura zum Schwarzwald J., 5 8 

120 Freiburger Bote vom 50. Aug. 1884 Ur. 205. 

  

  

    
  

Abb. 3J. Das Kaufhaus nach der Inſtandſetzung der JI88der Jahre.



  

   

   
  egenſtand dieſer Studie iſt die 

Geſchichte des hauſes Salz⸗ 

ſtraße 17 (Schuſterſtr. 20 a). Es iſt dies, 

abgeſehen von dem früheren Sickingen— 

ſchen, heutigen Sroßherzoglichen Palais, 

das anſehnlichſte Hebäude in dem weſt— 

lich der Kuguſtinergaſſe von Salz⸗, 

Dreher- und Schuſterſtraße umſchloſſenen Häuſerblock. 

Die damit gebotene Kufgabe erſchöpft ſich jedoch nicht 

in dem, was dieſes Haus ſelbſt betrifft. Ebenſowenig wie 

ſich die Geſchichte der Stadt darſtellen läßt, losgelöſt von 

derjenigen ihrer Umgebung, ſo iſt auch diejenige eines ein— 

zelnen hauſes mehr oder weniger verwachſen mit den Schick— 

ſalen ſeiner Uachbarſchaft, im vorliegenden Falle um ſo 

mehr, als wir es mit einem Baubeſtand zu tun haben, der 

aus Teilen urſprünglich nicht zuſammengehörigen Beſitzes 

gebildet wurde. 

Ward das haus würdig befunden, in die Deröffent— 

lichung der Stadt „Freiburger Bürgerhäuſer 

aus vier Jahrhunderten“ aufgenommen zu wer— 

den, ſo ſind dagegen die zugleich einigermaßen widerſpruchs— 

vollen KAuskünfte, mit welchen man unſere Wißbegierde 

über die Dergangenheit dieſes Hauſes zu befriedigen unter— 

nahm, von um ſo befremdenderer Dürftigkeit. 

In dem durch den 7 Hauptmann a. D. und Stadtarchivar 

Ad. poinſignon bearbeiteten, 1891 veröffentlichten 
erſten Bande der „Geſchichtlichen Ortsbeſchrei— 
bung der Stadt Freiburg“ wird berichtet, daß das 
damals im Beſitze des Bankiers G. Krebs befindliche 
Baus einſt die „ſtattliche Trinkſtube“ der früheren „Kü— 
ferzunft zum Oftinger“ geweſen, eine offenkundig 
irrige Uotiz, die wohl auf einem flüchtigen Einblick in die 
ſog. Herrſchaftsrechtbücher beruht. Die Dorſtellung, daß das 

  

    

51.—83. Jahrlauf. 

rtin balbes abrtausend 
Nenlhichtrttineg Raburg tr. 
Wungerhauses. 

Eine kritische Studie 
Nof. drhefeaß geig es · 

Haus einſt ein Zunfthaus geweſen, erhielt ſich jedoch 

auch weiterhin. 

Eine auf Begehren dem derzeitigen Eigentümer herrn 

Privat Karl Ernſt 1901 ſeitens des damaligen Dorſtandes 

des ſtädtiſchen Archivs Dr. P. P. Glbert gewordene brief— 

liche KAuskunft beſagt, „daß dasſelbe bis gegen Ende des 

[Sten Jahrhunderts aus zwei verſchiedenen häuſern be— 

ſtand, die erſt nach 1775 von dem damaligen Beſitzer Fried— 

rich GSrafen von Kageneck in eines vereinigt wurden“. Und 

dazu weiter: „Das eine der urſprünglichen zwei häuſer hieß 

zum goldenen Bären', und gehörte um 1400 einem 

gewiſſen hans Winſchenk; um 1565 und ſpäter war es das 

Sunfthaus der Schuhmacher, im Jahre 1775 im Beſitz des 

Barons von Kageneck. Das andere Haus hieß Zur Kirche', 

gehörte um 1400 einem gewiſſen Heinrich von Kirchheim, 

um 1475 dem hans Jakob von Falkenſtein, 1565 dem 

Junker hans Jakob Krebs, 1775 dem Baron und 1788 dem 

Grafen Friedrich von Kageneck, gleichwie dasjenige zum 

goldenen Bären'“. 

Etwas mehr und mit dieſen Angaben nicht durchweg 

Übereinſtimmendes erfahren wir durch den zwei Jahre 

darauf erſchienenen, „unter Mitwirkung andrer“, d. h. auf 

Grund der Dorarbeiten von Archivar a. D. Leonhard Korth 

und Joſeph Kartels „unter Leitung von Stadtarchivar Dr. 

P. Albert, jedoch mit voller eigener Derantwortung“ von 9. 

Flamm verfaßten zweiten Band der Geſchicht— 

lichen Ortsbeſchreibung, der den häuſerſtand der 

Stadt von 1400—1806 behandelt. Hier iſt Seite 226 zu leſen: 

(Salzſtr.) „Ur. J7, urſprünglich aus 2 Teilen (Jund II) 

beſtehend, ſeit dem 8Sten Jahrhundert vereinigt. — Der 

Schuhmacher Zunfthaus — J. Zum goldenen 

Bären. Dor 1444 Hensli Steffners ſchür. 1460 Hans 

Winſchenck, 4 §. Waſer. Der ſchuchmacher zunft gart. 1655 

Die Schuchmacher von ihrem hof hinter ihrem Zunfthaus



zum guldin Beren. 775 Baron v. Kagenegg vom hHof 

zum goldenen Bären, I kr 2 3. — ll. Zur Kirche. 

1460 Heinrich von Kilchein, Heinrichs ſeligen Sun, I 6. 

Hans Jakob von Dalckenſtein. 1552 Junker Wilhelm Kreps 

von Milheim, Erben. 1565 Jakob Krepß zur Kirchen. Ulrich 

und Wilhelm v. Roggenbach zu Gberſtainenbrun, Brüder. 

1620 Dr. utr. iur. Clemens Claßman, Profeſſor der Uni— 

verſität, eines- und Truprecht v. Roggenbach, Kanonikus 

des Domſtifts Baſel, 1625 Chriſtoph Scheneckh, Kanonikus 

des Domſtifts Baſel, andernteils. 1775 Baron v. Kagenegg, 

4 kr. — 1789 (Dund Il zuſammen) Graf Friedrich v. Kagen- 

egg, No. 205.“ 

Die hinter den einzelnen Beſitzern eingefügten Geld— 

beträge bezeichnen die höhe des jeweiligen Herrſchafts— 

rechtzinſes; die Jahreszahl 1655 vor „Die Schuchmacher von 

ihrem Hof hinter ihrem Zunfthaus zum guldin Beren“ be— 

ruht auf einem Druckfehler, es muß 1565 heißen. Das— 

ſelbe gilt wohl auch von den „Brüdern Ulrich und Wilhelm 

v. Roggenbach“. Es iſt „v. Reinach“ zu leſen. Das Ruf— 

treten des „Truprecht v. Roggenbach“ ſcheint dagegen gleich 

wie dasjenige des „Christoph Scheneckh“, bei welchem das 

zweite „e“ auszuſcheiden, einen Derſtoß im Manuſkript oder 

Satz zur Urſache zu haben. Dem Druckfehlerteufel wird man 

vielleicht auch zur Laſt legen dürfen, daß die römiſche Ord— 

nungszahl „1“ hinter ſtatt vor „Der Schuhmacher Zunft— 

haus“ geriet, da andernfalls die Schuhmacherzunft auch 

unter den Beſitzern des hauſes „zur Kirche“ vertreten ſein 

müßte. All dieſe Derſehen ſind jedoch bei den vermerkten 

„Berichtigungen“ unbeachtet geblieben. 

Über die Grundſätze und Srundlagen für die Abfaſſung 

dieſes ohne das Regiſter 292 Seiten umfaſſenden häuſer— 

buches, das laut erſterem über 1000 Häuſer der noch be— 

ſtehenden Teile der alten Stadt umfaßt, hat ſich Flamm 

in einer trefflichen Einleitung ausführlich verbreitet. 

„So kann ſich die Stadt Freiburg mit dem im Jahre 

189) erſchienenen, neben der allgemeinen Baugeſchichte und 

Gemarkung vornehmlich die Straßen und Plätze behandeln— 

den J. und dem nun hier vorliegenden die einzelnen häuſer 

behandelnden II. Ceil ihrer „Geſchichtlichen Ortsbeſchrei— 

bung' eines Werkes rühmen, wie es außer ihr wenige 

deutſche Städte beſitzen dürften: eines hervorragenden Denk- 

mals heimiſcher Kultur, eines zuverläſſigen Führers durch 

einen großen Teil ihrer reichen Dergangenheit, wie ſie in 

der Sprache dieſes und jenes Zeitalters aus jedem Hauſe 

der Altſtadt ſpricht.“ So ſchließt „Dr. P. Albert“ das der 

Flammſchen Arbeit beigegebene Dorwort, womit allerdings 

die vorangehende Bemerkung, daß die für die Deröffent— 

lichung „aufgewandten Mittel in keinem rechten Derhält— 

niſſe zu dem anfänglich erhofften Ergebnis ſtehen“, nicht 

völlig in Einklang zu bringen iſt. Und wenn da weiter 

zutreffend darauf hingewieſen wird, daß „von einer einiger— 

maßen erſchöpfenden Geſchichte kaum irgend eines hauſes 

vor Beendigung der im Gange befindlichen neuen Archiv— 

ordnung die Rede ſein kann“, ſo iſt damit zugleich auch die 

Urſache angedeutet, aus der ſich die unterlaufenen Irrungen 

des vermeintlich „zuverläſſigen Führers“ erklären und 

gleichzeitig entſchuldigen laſſen. Ehe dieſe unerläßlichen 

Dorarbeiten abgeſchloſſen vorlagen, konnte aber auch der 
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„Privatfleiß“, dem durch den Derfaſſer des Dorworts „die 

Erforſchung der an die einzelnen häuſer ſich anknüpfenden 

Erinnerungen“ anheimgegeben wird, nicht mit Erfolg ein⸗— 

ſetzen. 

Dieſe Dorausſetzungen einer weitergehenden Forſchungs— 

arbeit ſind nun aber — wenn auch die Ordnung des Stadt— 

archivs noch keineswegs zum völligen Abſchluß gelangt 

iſt — ſeit geraumer Seit erfüllt. Don dem 1925 erſchienenen, 

im Kuftrage der Stadtgemeinde von Archivdirektor 

Prof. Dr. Peter P. Albert und Konſervator 

Prof. Dr. Max Wingenroth bearbeiteten, mit zahl- 

reichen zeichneriſchen Kufnahmen verſchiedener Urchitekten 

ausgeſtatteten Werke „Freiburger Bürgerhäuſer 

aus vier Jahrhunderten“ dürfte man ſomit für 

die jedem der betrachteten 56 Häuſer beigegebenen geſchicht— 

lichen Auskünfte, womit laut Einleitung erſterer der ge— 

nannten Gutoren betraut war, in deſſen Hand auch die 

Geſamtredaktion lag, bei aller programmatiſchen Knapp— 

heit immerhin dasjenige Maß geſteigerter Derläſſigkeit er— 

warten, das durch eine ſorgfältige Gusſchöpfung der er— 

ſchloſſenen Guellen gewährleiſtet wird. Die zur befriedigen⸗— 

den Löſung der übernommenen Kufgabe dem beamteten 

Privatfleiß verfügbar gewordene Seit ließ dieſem ſicher 

dazu ausreichende Muße, und auch eine merklich kürzere 

Zeit hätte dem genügen können. 

Daß jedoch die vorliegende, den einzelnen Häuſern mit 

etwas ungleichem Intereſſe zugewandte offizielle For— 

ſchungsarbeit, die teilweiſe — und ſo auch bei Salzſtraße 17 

— auf eine vorwiegend dem Flammſchen Häuſerbuch ent— 

lehnte Beſitzerſtatiſtik beſchränkt blieb, den berechtigten 

Forderungen keineswegs Genüge leiſtet, darüber belehrt 

uns ſchon ein flüchtiger Einblick in das Bürgerhäuſerwerk— 

Das Seite 250ff. gedachtes haus betreffend Mitgeteilte 

lautet eingangs wörtlich 

„Salzſtraße Ur. 17 haus zum Goldenen 

Bären! und zur Kirche“ Zuellen: Geſchichtliche 

Ortsbeſchreibung. 2. Bd. Freib. 1905. Stadtarchiv: Herr— 

ſchaftsrechtbücher; Fertigungsprotokolle, Inventare. 

Das beim Beginn der geſchichtlichen Uachrichten aus 

zwei Teilen beſtehende, ſeit dem 18ten Jahrhundert in eins 

vereinigte haus Salzſtraße Ur. J7 bildete in ſeiner un— 

tern, zum Goldenen Bärené genannten hälfte über zwei 

Jahrhunderte das Zunfthaus der Schuhmacher bzw. den 

Hof und Garten zu demſelben, bis es mit dem Uachbarhaus 

zur Kirche“ im Jahre 1769 in die hände des bauluſtigen 

Freiherrn Heinrich von Kageneck kam, der ein vornehmes 

patrizierhaus daraus machte. Un Stelle des Goldenen 

Bären ſtand urſprünglich eine Scheune, zu Ende des aten 

Jahrhunderts dem Hensli Steffner gehörig, zu Anfang des 

ISten (1404) dem Schuhmacher Hans Winſchenk genannt 

zer Ringken, ſpäter dem Klaus Waſer. 

Das haus zur Kirche“, ſo genannt nach ſeinem älteſten 

bekannten Beſitzer Hheinrich von Kirchen, war bis J505 dem 

Junker hans Jakob von Falkenſtein, darnach deſſen Schwie— 

gerſohn, dem Junker Wilhelm Kreps von Müllheim und 

deſſen Sohn hans Jakob Kreps, hernach den Brüdern Ulrich 

und Wilhelm von Reinach zu Gberſteinenbrunn. Am 1. Auguſt 

1620 verkaufen es dieſelben um 2000 fl. an den Univerſi—



tätsprofeſſor Dr. utr. iur. Klemens Claßmann. Der über— 

gang von der Schuhmacherzunft an den Freiherrn von 

Kageneck erfolgte 1769 über den Swiſchenbeſitzer Hofrat 

Anton Hosner. 

Im Beſitze der Familie von Kageneck war das haus, bis 

es 1827 durch die Gräfin Flora von Kageneck, verheiratete 

Gräfin von Urbna und Freudenthal, Stadtwohnung der im 

Sommer zu Umhirch wohnenden verwitweten Großherzogin 

Stephanie wurde. 1846 erwarb es die Weinhändlerfirma 

(Ernſt) hieber und Sohann) Fünfgeld, 1881 Freiherr 

Richard von Hoffmann, 1886 die Bankfirma Joſeph Gle— 

rander Krebs, 1898 deren ehemaliger Teilhaber hermann 

Krebs, 90] der Kaufmann und delihateſſenhändler Karl 

Efiſt 

Die Abweichungen dieſer Angaben von denjenigen der 

oben erwähnten brieflichen Kuskunft an den derzeitigen 

Beſitzer hätte man gleich dieſer ſelbſt außer Betracht laſſen 

können, wenn ſie nicht zu noch zu berührenden, keineswegs 

belangloſen Rückſchlüſſen berechtigen würden. Wie erſicht— 

lich, finden ſich die entwickelten Beſitzberhältniſſe aber auch 

nicht in völligem Einklang mit denjenigen des als „zuver— 

läſſigen Führers“ angeſprochenen Flammſchen häuſer— 

buches. Uneingeſchränkte übereinſtimmung beſteht im 

weſentlichen jedoch bezüglich der Annahme, daß das haus 

Sitkzſtraße 17 das Zunfthaus der Schuh⸗ 

macher gebildet, nach Flamm bis 1775, nach P. P. Albert 

„in ſeiner unteren hälfte“ während mehr denn zwei Jahr— 

hunderten, wogegen deſſen Dereinigung mit dem Uachbar— 

haus „zur Kirche“ durch den angeblich 1769 ſeitens des 

Freiherrn von Kageneck vollzogenen Umbau in der über— 

lieferten Geſtalt erfolgte, die in jüngſter Seit (1901) einzig 

im Erdgeſchoß durch die eingebauten Derkaufsladen eine ein— 

ſchneidende Deränderung erfuhr. 

Die gleiche Auffaſſung gelangt auch durch die der Feder 

U. Wingenroths entſtammende Schlußbemerkung zum Rus— 

druck: „Gemäß dem Charakter der Salzſtraße als offenbar 

vornehmſter Straße Freiburgs erſtand ſo zunächſt als 

Sunfthaus, dann als Patrizierhaus ein ſtattliches Ge— 

bäude“, womit Wingenroth, abweichend von Albert, offen- 

bar die Dorſtellung verbindet, daß ſich beide häuſer im Be— 

ſitz der Schuhmacherzunft befanden, in welchem Sinne ſich 

auch die Formulierung im Flammſchen häuſerbuch deuten 

läßt. Wie die Bemerkung P. P. Alberts „bzw. den Hof und 

Garten zu demſelben“ zu interpretieren, das wird durch 

eine mir abſchriftlich zugegangene Gußerung des Rutors 

weiterhin offenſichtlich, eine äußerung, zu der eine in mei— 

ner Eigenſchaft als Mitglied des Grchivausſchuſſes an den 

Darbietungen des Bürgerhäuſerwerkes mündlich geübte 

Kritik, mit den im hinblick auf die geplante „größere 

Stadtgeſchichte“ daraus abgeleiteten Folgerungen, die Der— 

anlaſſung gab, wobei ich unter anderm auch darauf hin— 

wies, daß das mit 9 Meter Frontbreite an die Schuſter— 

ſtraße, die frühere Wammersgaſſe, grenzende ehemalige 

Sunfthaus der Schuhmacher nur mit einem dahinterliegen— 

den 5 Meter breiten, als Hof und Garten benützten Ge— 

ländeſtreifen bis zur Salzſtraße vorſtieß. 

Dieſe Außerung lautet, ſoweit hier in Betracht kom— 

mend, wörtlich: 
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„Herr Prof. Geiges ſagte .., in dem voriges Jahr 

(1925) erſchienenen Bürgerhäuſerbuch bezeichne ich das 

haus Salzſtraße Ur. 17 als Sunfthaus der Schuhmacher, 

was es nie geweſen ſei. Ich ſage das und ſtütze mich dabei 

(Seite 250) ausdrücklich auf das hier durchaus zuverläſſige 

Forſchungsergebnis des gerade von Herrn Prof. Geiges als 

archivaliſcher Forſcher hochgeſchätzten früheren wiſſenſchaft⸗ 

lichen hilfsarbeiters am Archiv, Dr. Flamm, der Seite 226 

ſeines häuſerbuches (1905) das Haus Salzſtraße Ur. 17 zum 

goldenen Bären“ unter Hervorhebung durch Fettdruck als 

Der Schumacher Zunfthaus bezeichnet, allerdings 

nur für die Zeit, für die es als haus beſtand, weshalb ich 

beifüge: bzw. den hof und Garten zu demſelben“, und daß 

an ſeiner Stelle urſprünglich eine Scheune geſtanden habe 

(S. 251). Ich bleibe dabei und niemand wird 

es widerlegen können, daß das haus Salz— 

ſtraße Ur. 17 gerade ſo richtig wie das da— 

hinterliegende haus Schuſterſtraße Ur. 20 

in der von mir genannten Seit als Sunft⸗ 

haus der Schuhmacher anzuſprechen iſt.“ 

Wenn ſich nunmehr hier der hiſtoriker des Bürger— 

häuſerwerkes Flamms Angaben unter beſonderer Bezug— 

nahme auf dieſe in dem Sinne zu eigen macht, daß das 

jetzige haus Salzſtraße 17, „allerdings nur für die Seit, 

für die es als haus beſtand“ — nebenbei bemerkt ein kei— 

neswegs auf das Konto Flamms zu ſetzender Pleonasmus 

ſchlimmſter Sorte — gleichberechtigten Anſpruch auf die 

Bezeichnung als Zunfthaus d. h. als Trinkſtube der Schuh— 

macher habe, wie das angeblich „dahinterliegende“ Haus 

Schuſterſtraße 20, meiner Meinung nach das einzige, das 

nachweisbar, und zwar durch vier Jahrhunderte nachweis— 

bar, gedachtem Zweck gedient, ſo wird man ſich immerhin 

fragen dürfen, warum dieſes bemerkenswerten Doppel— 

beſitzes zuvor mit keiner Silbe Erwähnung geſchah. Daß 

die Schuſter zu Freiburg zwei Zunfthäuſer beſaßen, davon 

vernimmt man im Bürgerhäuſerwerk nichts. Da auch die 

aus der Feder des gleichen Autors gefloſſene Jubiläums— 

ſchrift „Ssoo Jahre Freiburg i. Br.“ (J920) „das HBaus der 

Schuhmacherzunft zum Bären“ als alzſtraße 17 gelegen 

verzeichnet, ſo bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder 

hat der hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes bei flüchtiger 

Zuratziehung des Flammſchen häuſerbuches deſſen das 

Haus Schuſterſtraße 20 betreffende Angabe (S. 251) zuvor 

überſehen (an Belegen ähnlicher Flüchtigkeitsverſehen fehlt 

es nicht) und ſich ſomit einzig den gedachter Deutung zu— 

gänglichen Dermerk zu haus Salzſtraße 17 ohne Uachprü— 

fung zur Auskunft dienen laſſen, oder aber erſterem haus 

nur den Charakter eines keiner beſonderen Erwähnung 

werten untergeordneten Rückgebäudes zuerkannt. Das 

wäre aber merkwürdig genug angeſichts ſeines nachweis— 

bar höheren Alters, längeren Beſtandes und ſeines vor 

allem auch größeren Kusmaßes gegenüber dem gedachtem 

hypothetiſchen Dorderhaus in der Salzſtraße zugebilligten 

Anteil am jetzigen Bauͤkörper. Und das „bzw. den Hof und 

Garten zu demſelben“ ſetzt doch eo ipso auch die gleich— 

zeitige Exiſtenz eines nicht in der Salzſtraße annehmbaren 

älteren Zunfthauſes voraus, das vor der Errichtung eines 

zweiten an letzterer Straße eben nur haupt- und nicht Rück—



gebäude geweſen und nur an der jetzigen Schuſterſtraße 

gelegen ſein Konnte. 

Unausgeſprochen bleibt aber auch die Antwort auf die 

Frage, wann denn eigentlich an Stelle des hofes und Gar— 

tens die angebliche weitere Trinkſtube in der Salzſtraße 

errichtet worden ſein ſoll, denn dem Hinweis „in der von 

mir genannten Zeit“ fehlt ja jegliche diesbezügliche Uen— 

nung. Wir erfahren nur, daß der Beſitz in der Salzſtraße 

über zwei Jahrhunderte vor 1769 bzw. der zeitlich unge— 

nannt gebliebenen angeblichen Erwerbung durch hosner 

zurückreicht an ſich ſchon eine ſehr unbeſtimmte An— 

gabe — aber wie lange das betreffende Srundſtück als 

Hof und Garten diente und wann auf demſelben das ver— 

meintliche Zunfthaus errichtet wurde, das bleibt unſerer 

Wißbegierde völlig vorenthalten. Und gleichgeartet iſt, 

wenn uns in unmittelbarem Anſchluß an die Mitteilung, 

daß die Brüder v. Reinach anno 1620 das Haus „zur 

Kirche“ an Dr. Clemens Claßmann veräußerten, geſagt wird: 

„Der übergang von der Schuhmacherzunft an den Freiherrn 

von Kageneck erfolgte 1769 über den Swiſchenbeſitzer Hof— 

rat Anton Bosner.“ Was ſoll nun eigentlich durch dieſen 

angeblichen Zwiſchenbeſitzer an Kageneck gelangt ſein? — 

Wenn nicht zugleich die „Kirche“, an welche in dieſem Zu— 

ſammenhang doch in erſter Linie gedacht werden könfte, 

von wem erwarb dann v. Kageneck 1769 dieſe? — Solche 

Redewendungen ſind doch nur nichtsſagende Behelfe gegen— 

über einer unzureichenden Orientierung. 

Nichtsſagend iſt aber auch eine Beweisführung, die, ſtatt 

ihre Belege für die angenommene Exiſtenz des gedachten 

Zunfthauſes in der Salzſtraße aus den angeführten urkund— 

lichen Guellen zu ſchöpfen, einzig die Berufung auf ein 

literariſches Zeugnis — das Flammſche Häuſerbuch — zur 

Hand hat, deſſen angezogene Belegſtelle a priori als „durch— 

aus zuverläſſig“ unterſtellt wird, obwohl dasſelbe nicht nur 

mit den eigenen Angaben keineswegs eine völlige Überein— 

ſtimmung aufweiſt, ſondern bezüglich deſſen auch ein jeder, 

der auf dieſem Gebiete einigermaßen Beſcheid weiß, längſt 

dahin informiert ſein mußte, daß es der Berichtigung und 

Ergänzung bedarf. Der betonten hohen Einſchätzung 

Flammſcher Forſchungsarbeit meinerſeits vermag dieſe 

Feſtſtellung keinen Eintrag zu tun, und eine gleichgeſtimm— 

ter Bewertung angemeſſene Sorgfalt in der Benützung ſei— 

nes Häuſerbuches, das trotz ſeiner Mängel in der Hand des 

Berufenen ein unentbehrliches hilfsbuch für die orts— 

geſchichtliche Forſchung bleibt, hätte bei Bearbeitung des 

Bürgerhäuſerwerkes verſchiedentlich vor offenkundigen Irr— 

gängen bewahren können. 

Durch die peremptoriſche Erklärung: „Iſch bleibe 

dabei und niemand wird es widerlegen 

können“ ſah ich mich pflichtgemäß zu einer eingehenden 

Nachprüfung der meinerſeits vertretenen Meinung veran— 

laßt. Angeſichts meiner bisherigen Erfahrungen erſtrechte 

ſich dieſe nicht nur zugleich auf alle weiteren das haus 

Salzſtraße 17 betreffenden Angaben, ſie wandte ihr Augen- 

merk auch dem zu, was uns über die mit deſſen Geſchichte, 

wenn zum Ceil auch nur loſe verwobenen Uachbarhäuſer 

im Bürgerhäuſerwerk geoffenbart wird, in deſſen Inhalt ich 

mich zuvor überhaupt nicht verſenkt hatte. Dabei häufte 
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ſich bald Schritt für Schritt eine überraſchung auf die 

andere. 

Neben der breit behandelten Baubeſchreibung tritt die 

Aufgabe des Hiſtorikers im Bürgerhäuſerwerk ſtark zurück. 

Eine eingehende Geſchichte der betrachteten häuſer zu geben, 

lag offenbar nicht im Programm, und bei dem einen oder 

anderen war vielleicht auch nicht viel mehr wie die Kuf— 

zählung der Beſitzer zu bieten. So ungleich aber auch der 

Sufluß an Uachrichten und deren Belang an bemerkens— 

werten Geſchehniſſen ſein mochte, die Ungleichheit des Mit— 

geteilten findet darin keine ausreichende Erklärung. Der 

Eindruck iſt ſofort unverkennbar, daß vielmehr wahllos 

übernommen wurde, was gerade bequem zur Hand lag. 

Dar's viel, ſo legte man ſich keinerlei Beſchränkung auf 

durch Ausſcheidung belangloſerer Einzelheiten, war's wenig, 

ſo kannte auch die Genügſamkeit keine Grenzen. 

Doch wie immer auch die Kufgabe im Rahmen des Ge— 

ſamtplanes gedacht geweſen ſein mag, einer unabweisbaren 

Forderung mußte ſie unter allen Umſtänden Genüge leiſten: 

Was geſagt werden konnte, oder geſagt werden wollte, 

mußte mindeſtens zutreffend ſein, oder, ſoweit es JIrrungen 

unterlag, wenigſtens das ernſte Streben nach Ermittelung 

der Wahrheit kund werden laſſen. Das durch die außer— 

berufliche Arbeit relativ weniger Mußeſtunden gezeitigte 

Ergebnis der unternommenen Uachprüfung enthüllte jedoch 

ein von den kraſſeſten Widerſprüchen durchſetztes Bild weit— 

gehender Haltloſigkeit. 

Das iſt die Geneſis dieſer mir aufgezwungenen kritiſchen 

Studie. Was in unabweisbarer Konſequenz derſelben über 

das eigentliche Thema — die Geſchichte des hauſes Salz— 

ſtraße 17 — einigermaßen hinausreichend zu ſagen ſein wird, 

dürfte die uneingeſchränkte Berechtigung des auf die her— 

ausgegriffenen Stichproben gegründeten Urteils zur Evi— 

denz bringen. 
Daß für alle Angaben von entſcheidendem Belang, ſofern 

die Derläſſigkeit der verfügbaren Auskunft irgend welchen 

Sweifeln Raum ließ, die Hriginale zu Rat gezogen wurden, 

iſt ohne weiteres ſelbſtverſtändlich. Don einer buchſtaben— 

getreuen Wiedergabe der angeführten Urkundenſtellen 

mußte jedoch leider abgeſehen werden. Da der Druck ur— 

ſprünglich in Antiqua gedacht war, kam im Manuſkript 

auch nur das runde „s“ zur Anwendung, das, angeſichts 

der Unmöglichkeit für eine völlige Überarbeitung die er— 

forderliche Zeit zu erübrigen, nunmehr auch beim Druck in 

deutſchen Lettern ausnahmslos beibehalten werden mußte. 

Don Anmerkungen jeglicher Art wurde aus verſchie— 

denen Erwägungen abgeſehen, und alles was üblicherweiſe 

in ſolchen hätte untergebracht werden müſſen, im Kontext 

eingeſchaltet; ebenſo aber auch von beſonderen Guellen— 

nachweiſen. Soweit dieſe nicht unmittelbar geboten ſind, iſt 

auch ohne ſolche bei allen Angaben von Belang eine Uach— 

prüfung ſchon an hand der genauen Tagesdaten ermöglicht. 

Die Ermittelung der in Betracht kommenden archivali— 

ſchen Guellen hat und hatte natürlich die Mitwirkung der 

damit betrauten Beamten zur unabweisbaren Doraus— 

ſetzung, da ja die vorliegenden Regeſten keineswegs das ge— 

ſamte vorhandene reiche und ſehr verſchieden geartete ur— 

kundliche Material erfaſſen. Einer erſprießlichen For—



ſchungsarbeit würde ſtets mehr oder weniger der Weg ver— 

ſperrt ſein, ſofern eine ſolche Unterſtützung, gleichviel aus 

welchen Gründen, verſagt bliebe. Das möchte ich voraus— 

ſchicken, wenn ich hier zugleich beſonders der bewährten, 

ſtets bereitwilligſten Förderung gedenke, welche mir in jeder 

Hinſicht, wie allezeit bei meinen heimatgeſchichtlichen Stu— 

dien, ſo auch bei Durchführung dieſer Bufgabe ſeitens 

herrn Stadtarchivar Dr. Friedrich Hefele pflicht— 

gemäß geworden iſt. 

Ueben dem Urkunden- und Aktenmaterial des Stadt— 

archivs, ſowie dem von dem herrn Grafen von Kagen- 

eck zu Munzingen zur Derfügung geſtellten des dor— 

tigen Familienarchives, kam nur in beſchränktem Umfange 

auch ſolches des Generallandesarchives zu 

Karlsruhe ſowie des Münſterarchives in Be— 

nützung. Bufſchlüſſe von Belang lieferten die zurzeit noch 

auf dem Grundbuchamt verwahrten, ſogenannten Alten 

Grundbücher ſowie die bislang faſt gänzlich unbenützt 

gelaſſenen Kürchenbücher des Münſters. Kuch die 

ſeitens des Bezirksamtes zur Einſicht überlaſſenen Bau— 

akten boten einige wertvolle Kufſchlüſſe. 

Das Illuſtrationsmaterial betreffend, bin ich für eine 

Reihe von photographiſchen Kufnahmen Frau Dr. 

in g. h. c. heinrich Brenzinger zu beſonderem Dank 

verpflichtet. Einige weitere hat Photograph E. Baum- 

gartner gefertigt. Ddie dem Bürgerhäuſerwerk ent— 

nommenen Gbbildungen, von welchen ſeitens der Direk— 

tion des Guguſtinermuſeums zur Reproduktion 

die Sriginalzeichnungen überlaſſen wurden, ſind meiſt ver— 

kleinert wiedergegeben. Die faſt ausnahmslos vergrößert 

abgebildeten Siegel ſind, abgeſehen von Ur. 26 und 27, 

Freiburger Archiven entnommen, die zwei genannten da— 

gegen nach Abdrücken von im Beſitz des Derfaſſers befind— 

lichen Typaren, deſſen Anweſen in der Talſtraße einſt Kagen— 

eckſcher Beſitz war. Die Breitenmaße der Griginale ſind in 

Klammer beigefügt. Die GSriginale der Abbildungen Ur. 2], 

22, 25, 25, 54 und 4ſentſtammen dem Archiv zu Munzingen. 

Die AGbbildung Ur. 50 verdanke ich einer Kufnahme meines 

verſtorbenen Freundes und Kollegen Kunſtmaler Carl 

Schuſter, Ur. 45 iſt nach einer ſeitens herrn Münſter- 

baumeiſters Dr. h. c. F. Kempf freundlichſt zur Der— 

fügung geſtellten flüchtigen Skizze gezeichnet, da der Derbleib 

betreffender Fenſterverkremſungen nicht ermittelbar war. 

In den ſchuldigen Dank für die mir allſeits bereit— 

willigſt gewordene Unterſtützung möchte ich für die gewähr— 

ten Einblicke und Guskünfte auch die Eigentümer und Be— 

wohner der zwecks Gbfaſſung dieſer Studie in Rugenſchein 

genommenen Häuſer einſchließen. 

II. 

Daß das haus Ur. 17 der Salzſtraße „zu Beginn der 

geſchichtlichen Uachrichten“ aus zwei Teilen beſtund, wovon 

der obere das haus „zur Kirche“ gebildet, „ſo genannt nach 

ſeinem älteſten bekannten Beſitzer heinrich von Kirchen“, 

damit werden, wie wir bereits wiſſen, die ſpärlichen Mit— 

teilungen über letzteres im Bürgerhäuſerwerk (S. 25]) ein— 

geleitet. Wann jedoch die geſchichtlichen Uachrichten be— 
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ginnen bzw. wann etwa dieſer Heinrich von Kirchen gelebt 

haben mag, was man doch in erſter Linie zu wiſſen begehrt, 

darüber verlautet nichts, es ſei denn, man läßt ſich die 

weitere Mitteilung zu einiger Kuskunft dienen, daß die 

benachbarte Scheune „zu Ende des [aten Jahrhunderts“ im 

Beſitze eines gewiſſen „Hensli Steffner“ nachgewieſen ſei. 

In Wirklichkeit offenbart jedoch dieſe Angabe näher be— 

ſehen nur, daß der hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes dem 

betreffenden Regeſt im Stadtarchiv ſowie der darauf bezüg⸗ 

lichen Uennung Flamms im häuſerbuch eine Deutung un⸗ 

terſchoben hat, wozu nicht die geringſte Berechtigung vor— 

liegt. 

„Dor 1444 Hensli Steffners schür“, ſo lautet in Über— 

einſtimmung mit dem Regeſt die Uennung in letzterem, wo— 

bei allein der auf einem Leſefehler des Regeſtſchreibers be- 

ruhende Uame falſch iſt. „Vor 1444“ beſagt aber noch nicht: 

„zu Ende des aten Jahrhunderts“. Sollte der Hiſtoriker 

des Bürgerhäuſerwerkes wider Erwarten das betreffende 

Dokument im Original und nicht nur nach dem Kegeſt ein— 

geſehen haben, ſo wäre er auch für den übernommenen Leſe⸗ 

fehler mitverantwortlich. 

Laut dieſem Dokument, einem Gantbuchfragment, be— 

kunden Bürgermeiſter und Rat, daß 1444 (ohne Monats— 

datum) „Erhart Gler“ ein haus mit Subehör „in der 

Saltzgassen“, das „Hanman Lefflers zuor nodeln“ geweſen, 

  

J. Siegel des Brunnenwirts ßensly Steffan. 
An der Urkunde von 1433 Febr. 14. (29 mm) 

„gelegen einsit nebent dem huse zuom oppfinger andersite 

nebent der schüren die hensly Steffans seligen 

was“, und anderes mehr gefrönt, aufgeboten und erworben 

hat. Dieſer „Hensly Steffan“ tritt mit „Ruodolf von Kil— 

chen“ Zeugſchaft leiſtend ſchon in einer unedierten Spital— 

urkunde von 1435 (Februar 14) als der „wirt zu dem Brun— 

nen“ (Salzſtr. P1) auf, als welcher er dem hiſtoriker des 

Bürgerhäuſerwerkes auch durch das Flammſche häuſerbuch 

hätte bekannt ſein können, wo er (S. 225) für 1454 ver— 

merkt iſt, anſchließend gleichfalls als Brunnen Wirt „Klaus 

Waser“. Einen „hensli Steffner“ dagegen gab es 

nicht. 

Durch die zumeiſt unzutreffende Datierung, welche 

Flamm den Originaleinträgen des Hherrſchaftsrechtbuches 

von 1475 gegeben, wofür er die Jahreszahl 1460 beigefügt, 

iſt nun allerdings der demſelben entnommene hans Win— 

ſchenſck unter den Beſitzern gedachter Scheuer dem „Hensli 

Steffner“ zeitlich nachgeſetzt. Darin iſt ihm der Hiſtoriker 

des Bürgerhäuſerwerkes kritiklos gefolgt, einzig mit der



Modifikation, daß er auf Grund einer Spitalurkunde von 

1404 (März 2]), die den hans Winſchenck als Beſitzer des 

Hauſes „in der saltzgassen ze nehste oben an dem zum 

opffinger“ nennt, letztere Jahreszahl beigefügt hat. So 

ergab ſich weiterhin bei Einhaltung der angenommenen 

chronologiſchen Folge die Derlegung des „Hensli Steffner“ 

in das „Ende des aten Jahrhunderts“. Sur übernahme 

des Leſefehlers des unbekannten Fertigers des zudem irr— 

tümlich mit dem Monatsdatum Mai 22 verſehenen Regeſtes 

der Urkunde von 1444 hat der Hiſtoriker des Bürgerhäuſer⸗ 

werkes ſomit noch die auf einem Trugſchluß aufgebaute 

Umſtellung der Beſitzfolge gefügt. Ein Einblick in das im 

Stadtarchiv unmittelbar zur Hand liegende Griginal, ſtatt 

nur in das im 2. Band der Spitalurkunden zum Gbdruck 

gebrachte, unzulänglich formulierte Regeſt der Urkunde von 

1404, hätte in Derbindung mit andern Dokumenten zur 

Erkenntnis der außer aller Frage geſtellten Tatſache führen 

müſſen, daß der Schuhmacher hans Winſchenck dem „Hensli 

Steffner“ bzw. dem hensly Steffan zum Brunnen als Be— 

ſitzer der bereits im Jaten Jahrhundert erworbenen Scheuer 

vorausgegangen und nicht nachgefolgt iſt. 

Für die Geſchichte von Salzſtraße 17 kommt dem Uamen 

Hans Winſchenck jedoch inſofern eine über dieſen Priori— 

tätsanſpruch hinausgehende Bedeutung zu, als ſeine ur— 

kundliche Uennung ſich zugleich mit den erſten Uachrichten 

über die nicht erſt in der Mitte des J6ten Jahrhunderts in 

das Licht der Geſchichte tretende Zunftſtube der Schuhmacher 

„zum goldenen Bären“ berührt. 

Es iſt ein wahres Derhängnis, das in betreff dieſer 

Sunftſtube ob der heimatgeſchichtlichen Forſchung waltet. 

Während der hiſtoriker des Bürgerhauswerkes dieſe, an der 

Flammſchen Irrung feſthaltend, der Salzſtraße zuteilt, weiß 

uns J. Bader im J. Band ſeiner Stadtgeſchichte (S. 468) 

zu berichten, daß dieſelbe in mittelalterlicher Zeit in Ober— 

linden gelegen. In dem einen Falle eine Derwechſlung mit 

dem zugehörigen dahinterliegenden Garten, im andern mit 

dem ſchon 1500 (Cktober 25) bezeugten, noch heute be— 

ſtehenden Wirtshaus „zum roten Bären“, deſſen Wirtsſchild 

dementſprechend heute auch einen goldenen Bären zeigt. Es 

iſt das übrigens nur ein nicht gerade vereinzelter Lapsus 

memoriae Baders. Im 2. Bande wird uns dagegen auf 

Seite 78 die richtige Auskunft. 

Ebenſo ließ ſich aber auch Gd. Poinſignon durch 

die ſeinerſeits anſcheinend richtig erkannte Lage des Hauſes 

inſofern beirren, als er im J. Band der Geſchichtlichen Orts— 

beſchreibung (S. J44) ausführt, daß die heutige Schuſter-⸗ 

ſtraßſe „den alten Steuerbüchern gemäß im unteren Ceile, 

alſo von der Hauptgaſſe, jetzigen Kaiſerſtraße, bis zur 

Beurbarung die Sutorgaſſe, und dann Schuhmachergaſſe 

(Sutor, vom lateiniſchen Sutor ſtammend, bedeutet Schuh— 

macher)“ hieß, wozu er weiter bemerkt: „Es ſcheint alſo in 

dieſer Gaſſe hauptſächlich das Schuſtergewerbe betrieben 

worden zu ſein.“ Letztere Mutmaßung wird man füglich 

dahin erweitern dürfen, daß die ſchon in der Gründungs— 

urkunde erwähnten Schuhmacher wahrſcheinlich im ſtark 

verengten unteren Teile der auf den Markt einmündenden 

Seitengaſſe die erforderlichen hofſtätten für ihren Gewerbe— 

betrieb zugewieſen erhalten hatten. 
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Schon in einer Derkaufsurkunde von 1505 Quli 9) er— 

wähnt, laut welcher Jöohannes von Munzingen ſein haus 

„in der Sutergassun ze nehste nidhalb dem huse das hin— 

denan us der goltsmittun in dieselbe gassun gat“ mit 

Sugehör heinrich dem Simbermanne dem schuhemacher“ 

einem Bürger zu Freiburg für ledig eigen nach dem herr— 

ſchaftsrecht um 2] Pfd. Brisger veräußert, iſt der Sebrauch 

des Uamens „Sutorgasse“ jedoch weiterhin ſtets nur für 

die ſpäter auch als „Kähnergasse“ bezeichnete Strecke von 

der Kaiſer- bis zur Dreher- bzw. Eiſenſtraße nachgewieſen. 

Don der Dreherſtraße (ſoweit mit Uamen bezeichnet „die 

wilde Mann-Gasse“) bis zur Herrenſtraße hieß die Gaſſe 

„Wammersgasse“ (Wambescherz, Wambes-, Wambest-, 

WDamastgasse), im unteren Ceile, nach dem oberen Srthaus 

von Eiſen- (früheren Kirchgaſſe) und Schuſterſtraße, wohl 

auch „die gasse ze dem hirze“ (hirſch), im oberen Ceile 

duch „die gasse ze dem Mane“ (Mond). 

bwohl nun der Trinkſtuben ſchon in der Urkunde 

von 1558 (Oktober 12) gedacht wird, in welcher Sraf Kon— 

rad im Einvernehmen mit ſeinem Sohne Friedrich ſeinen 

Släubigern, den Juden zu Freiburg, auf ſieben Jahre volle 

Steuerfreiheit zuſichert, womit ſie zugleich „fri und ledig 

gelassen“ wurden „aller der stüre, die sie allen trink— 

stuben zu Friburg iergelich gaben“, ſo wird uns doch erſt 

ein halbes Jahrhundert ſpäter ſichere Uachricht über den 

Sünften zu eigen gehörende Trinkſtuben, und es gewinnt 

den Anſchein, als ob überhaupt erſt die geſteigerte Macht— 

ſtellung, zu der die handwerker durch die Zunftrevolution 

von 1588 gelangten, allgemein den Anſtoß zur Erwerbung 

eigener häuſer gegeben habe. 

So hatte denn auch noch um die mitte des Jaten Jahr— 

hunderts, zu einer Zeit, da die Schuhmacher ſich durch die 

Stiftung eines monumentalen Fenſters für die ſüdliche Ab⸗ 

ſeite des Münſters ein bleibendes Denkmal errichtet, deren 

Zunft das jetzige haus Schuſterſtraße 20 noch nicht 

inne. Ddas erfahren wir durch eine Urkunde von 1548 

(Februar 5), die beſagt, daß „Cuenzzi Wibeler von 

sSinem hus, do er inne sessehaft ist, das gelegen ist ze 

Friburg in der alten stat vor dem hirze über und von 

dem hus darnebent, do Heinzzi der Strus der küfer inne 

ist“ an die Siſela Seben- und Margareta und Clara Coler— 

Pfründe im St. Maria Magdalena-TChörlin im Münſter 

4 Pfund Pfennige zinſt. Bei dieſen, dem Cuenzzi Wibeler, 

einem angeſehenen und wohlhabenden Bürger und Mitglied 

der Gauchgeſellſchaft, gehörenden beiden Hhäuſern handelt es 

ſich aber um Schuſterſtraße Ur. I8 und 20, alſo die Häuſer 

„zum Silberkreuz“ und „zum goldenen Bären“. 

SZwanzig Jahre ſpäter, nämlich 1568 (März 9), verkauft 

dann der gleichfalls der Sauchgeſellſchaft angehörende 

„Johans der Wibeler“ mit Wiſſen und Willen ſeiner 

Schweſter Ueſe und ſeines Bruders Konrad (wohl der eben— 

falls im Gauch verzeichnete „Cuonrad der junge“) einen 

Sins von 2 Pfund Pfennigen, die ihm „Johans Winschenck 

der schuomacher“ gibt „von dem huse zu eim erbe, das da 

lit ze Friburg in der alten stat in der Saltzgassen zwü— 

schent Johann Spfingers hus“, dem nach dieſem Dorbeſitzer 

benannten ſpäteren Zunfthauſe der Küfer (Salzſtr. J5), und 

ſeinem „hindern huse“.



Dazu erfahren wir ferner, daß 1594 Zuni 20) „Clewin 

Pfaffenberg der schuochmacher“ ſich gegenüber den Pflegern 

vorgenannter pfründe in das Maria Magdalena-Chörlin 

zur Entrichtung von 2 Pfund Pfennigen von ſeinem von 

  

2. Siegel des Joh. der Wibeler. 
Un der Urkunde von 1368. (30 mm) 

Cuonrat Wibeler gekauften Haus verpflichtet, das mit Zu— 

gehörung „gelegen ze Friburg in der alten statt, zem 

Hirtz in der gassun, zwischent der von Muntzingen hus 

(Schuſterſtr. J6) und dem hus zem guldin Bern, der schuoch— 

macher tringstuben und mit dem garten dohinter, also 

verre denne der garte im underscheiden und underslagen 

ist, ane geverde“. 

Das einſt auf eine Tiefe von 55 Metern von der Schuſter— 

bis zur Salzſtraße durchgehende Wibelerſche Grund— 

ſt ünck war ſomit zu Ende des jaten Jahrhunderts in die 

Hand dreier Beſitzer gelangt, und zwar Schuſterſtraße J8 an 

Nikolaus Pfaffenberg, deſſen Uame in den drei 

älteſten Herrſchaftsrechtbüchern bis über die Mitte des 

loten Jahrhunderts weitergeſchleppt iſt, obwohl dasſelbe 

ſeiner Familie ſchon 1450 (Uovember 27) durch Frönung 

verloren ging, Schuſterſtraße 20 an die damit erſtmals mit 

beſitzeigener Trinkſtube auftretende Schuhmacher— 

zunft; der hinter den zwei häuſern liegende Garten 

dagegen aufgeteilt an beide Beſitzer, während das eine der 

an die Salzſtraße grenzenden häuſer ſchon 1568 an den 

Schuhmacher hans Winſchenck gelangt war, der dann 

laut Ausweis des ins late Jahrhundert zurückzudatieren— 

den Originaleintrages des älteſten Herrſchaftsrechtbuches 

nachträglich auch die mit dem 1568 erwähnten „hinderen 

hus“ des Wibeler identifizierbare öſtlich angrenzende 

Scheuer dazu erwarb. 

Wenn man ſich vergegenwärtigt, daß der Rat 1417 das 

ein Jahrhundert ſpäter auch ins Stadtrecht aufgenommene 

ſtrenge Derbot ergehen ließ, „es sol ouch nyemand wer der 

ist dehein vorder noch hinder huse noch schüren noch stelle 

noch muren noch hofstette abbrechen noch slissen noch 

garten daruß machen, noch deheinen kelre verfüllen“, ſo 

wird man daraus folgern dürfen, daß die Scheuer des 

Brunnenwirtes Hensly Steffan nicht unmittelbar an die 

Salzgaſſe anſtieß, in welchem Falle doch die Derdrängung 

derſelben durch die ſpäter bezeugte Anlage eines an die 

Straße anſtoßenden Gartens bzw. Hofes kaum geduldet 

worden wäre. Kuch die Straße des Patriziats war ja in 

mittelalterlicher Zeit in mancher hinſicht mehr einer 
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heutigen Dorfgaſſe vergleichbar, in der ſich zwiſchen die 

feſten mit Siegeln eingedeckten Seßhäuſer der Geſchlechter 

Fachwerkbauten mit Schindel- und Strohdeckung ſchoben. 

Erſt das Stadtrecht von 1520 gebot ja, daß „hinfür hüser, 

So von nüwem gebuwen anders nit dann mit ziegel ge— 

deckt“ werden und „darin steine kemmet (Kamine) gemacht 

werden, die durch das huß über tach reichen“. Cändlich mag 

auch das Leben auf der Gaſſe angemutet haben, auf der 

ſich Kleinvieh aller Art umhertrieb, und noch im 18ten 

Jahrhundert, da ſich in der Salzgaſſe ein neues ſtattliches 

Herrenhaus um das andere erhob, konnte ein bauamtlicher 

Bericht „von jenem Saffte“ reden, „der von dem Uist⸗ 

haufen“ des einen Uachbars von Salzſtraße 17 in des an— 

dern „Wasserloch nebst Dachtraufe geflossen“ iſt. Die noch 

bis in die neuere Zeit in flacher Mulde inmitten der ur— 

ſprünglich ſicher nicht ideal gepflaſterten Gaſſen raſchen 

Caufes dahinfließenden Bächlein hatten an der Beſeitigung 

des ſich anſammelnden Unrats vermutlich einſt allzeit er— 

folgreicheren Anteil, als die Bemühungen des mit der Sorge 

um „sübrung der gassen, bächen und anderweg“ betrauten 

Dreierausſchuſſes des hohen Rats, welch letzterer ſich nur 

ab und zu, beſonders wenn hoher Beſuch erwartet wurde, 

zu ſtrengeren Maßnahmen aufraffte. So wenig ſtädtiſch 

nach heutigen Begriffen ſich ſomit einſt auch das Bild der 

Straße des Patriziats präſentiert haben mag, „kornschüt— 

ten, ställ, schüren“ und „trotten“ werden wohl in dieſer 

— wie zum Ceil unmittelbar bezeugt — doch frühe ſchon 

mehr als Rückgebäude beſtanden haben. 

Laut Urkunde von 1404 (Januar 28) war Hhans Win⸗ 

ſchenck damals nicht mehr imſtande, die auf ſeinem von ihm 

„zer Ringken“, d. i. „zur Schnalle“ (in dieſem Falle wohl 

zur Schuhſchnalle), benannten haus laſtenden Sinſen von 

zuſammen drei Pfund Pfennigen zu zahlen, und unterm 

2J. März gleichen Jahres beurkundet das Schultheißen— 

gericht, daß vier ſeiner Gläubiger das Haus in beſitz ge— 

nommen, während „Eilße Zollerin, henni Wechkers eliche 

frowe“ bei der unterm gleichen Datum vollzogenen Der— 

gantung mit ihren auf eine Uachhypothek gegründeten 

Anſprüchen leer ausging. Erſtere veräußerten dann 1407 

(März I5) das Hhaus „gesamterhand“ dem Simmermann 

Hhans Bär um 18 Pfund Pfennige derart, daß er ſtatt 

des Kaufpreiſes an die Pfandinhaber, nämlich die Kapläne 

im Münſter, Unſer lieben Frauen Bau, das Spital und 

das Kloſter St. Katharina, die jährlich entfallenden Sin— 

ſen mit dem Recht der Ablöſung zu entrichten hatte. 

Dem Flammſchen Hhäuſerbuch iſt der älteſte ermittelte 

Beſitzer des hauſes Salzſtraße 15, hans Winſchench, 

fremd geblieben. Es nennt für das unter dem Uamen „zur 

Nadel“ verzeichnete haus an erſter Stelle gedachte Pfand— 

inhaber. Der ſchon erwähnte Uachfolger Bärs „Hanman 

Cöffler zer Uodeln“ hatte, wohl im Hinblick auf ſeinen Be— 

ruf als Schneider, dieſe Umtaufung des Hauſes vorgenom— 

men. Die zugehörige Scheuer war aber, unermittelbar wann 

und von wem, zuvor ſchon durch den bereits 1454 als ver— 

ſtorben bezeugten, benachbarten Brunnen-Wirt Hensly Stef— 

fan erworben worden, von deſſen Uachfolger „Klaus Waser“ 

ſie dann, nach noch zu berührendem Kusweis wohl vor 1500, 

nachdem dieſelbe wahrſcheinlich völlig in Zerfall geraten



und die Hofſtätte alſo ein ſogen. „ödes hus“ geworden, die 

Schuhmacherzunft zur Krrondierung ihres Beſitzes in der 

Wammersgaſſe an ſich brachte. Daß dieſes Beſitzverhältnis 

durch die von Erzherzog Albrecht 1454 verfügte Kufhebung 

der Sünfte unberührt geblieben, iſt ein ſprechender Be— 

weis für die gänzliche Wirkungsloſigkeit des allerdings nur 

ein Jahrzehnt aufrecht erhaltenen obrigkeitlichen Eingrif— 

fes, dem gegenüber ſich die Macht der Derhältniſſe als 

ſtärker erwies. 

Gleichwie den Schuhmacher „Hhans Winschenck“ finden 

wir im Bürgerhäuſerwerk eine Reihe anderer Perſonen 

auf Srund ihrer Uennung im älteſten Herrſchaftsrechtbuch 

zum Teil unter Beifügung der hypothetiſchen Zahl 1460 ins 

[5te Jahrhundert geſetzt, bei welchen ſchon ein Einblick in 

die vorhandene Urkundenliteratur die Haltloſigkeit dieſer 

Annahme hätte dartun können. 

Bei dem mit „heinrich von Kirchen“ verzeichneten 

„älteſten bekannten Beſitzer“ des hauſes „zur Kirche“ 

iſt, wie bemerkt, einer Beantwortung der gleichen Frage 

mit der nichtsſagenden Redewendung „zu Beginn der ge— 

ſchichtlichen Uachrichten“ ausgewichen. hätten wir nur den 

Uamen „heinrich von Kirchen“, ſo wäre ſie auch 

kaum möglich. Dem älteſten Herrſchaftsrechtbuche entnom— 

men und in die zwei weiteren in der gebotenen gekürzten 

Form übertragen, lautet die Uennung in erſterem jedoch 

vielmehr: „heinrich von Kilchein, heinrichs 

seligen sun“, in welcher Faſſung ſie ja Flamm richtig 

wiedergegeben hat. 

„Don Kilchein“ iſt ein herkunftsname, der von dem 

aleichnamigen, heute „Kirchen“ genannten Dorfe im Amt 

Cörrach abgeleitet wird, das ſchon 815 als „villa qui (Sic) 

dicitur Chirihheim“ bezeugt iſt. Wappenverwandte der vom 

Niederrhein zugewanderten „Hefenler“ ſowie der ſchon im 

Rotulus Sanpetrinus auftretenden „von Cöln“, gehören die 

„von Kilchein“ gleich dieſen zu den aus dem Kaufmanns— 

ſtand hervorgegangenen Freiburger Geſchlechtern, und ſo 

finden ſich dementſprechend Angehörige der Familie ſowohl 

auf der durch die Fenſterſtiftung in den Lichtgaden des 

  

3. Siegel des pHeinrich von Kilchein des Jungen. 
Am Bündnisbrief von 1370. (32 mm) 

Münſters ſchon für die zweite hälfte des laten Jahrhun— 

derts nachgewieſenen Trinkſtube der Kaufleute „zum Fal— 

kenberg“ wie der ſchon zuvor bezeugten des Adels „zum 

Ritter“. 

In dem 1570 (KRuguſt 25) vollzogenen Bündnisbrief des 

Freiburger Adels erſcheint der Edelknecht „Heinrich von 
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Kilchein der junger“ unter den fünf Hauptleuten und als 
Mitbeſiegler der Urkunde. In der Bufzählung ſämtlicher 
Mitglieder des Bundes, darunter 16 Ritter, „der junge“ ge— 
nannt, ſind ferner, ihm angeſchloſſen, die Edelknechte 

„Thoman“ und „Henni von Kilchein“ verzeichnet. Beide 

letztere Uamen finden wir nun aber ebenſo im älteſten 

Herrſchaftsrechtbuch, und zwar „Thoma von Kilchein“ für 

des Malterers Hofſtatt in der „Sattelgasse“, heutigen 

Bertholdſtraße, und „Henni von Kilchen“ für das haus 

  

J. Siegel des Rudolf von Rilchein. 
An einer Urkunde von 1458. 80 mm) 

„zum Schöttlin“ bei der oberen Linden (jetzt Herrenſtr. 45) 

zum Bodenzins veranlagt, Choma außerdem auch in dem 

nur die Unterſtadt umfaſſenden Steuerbuchfragment von 

1585 als zur Herrenſtube gehörig, einen weiteren „Thoman“ 

dagegen, unter die „Kaufleute“ eingereiht im „Win Ungelt““ 

Buch von 1590, das unter den „Herren“ nur noch „Henni“ 

verzeichnet. Mit dem noch 1517 als Schultheißen urkunden— 

den jüngeren Rudolf von Kilchhein, der nur Cöchter hinter— 

ließ, ſcheint das Geſchlecht im Mannsſtamm ausgeſtorben 

zu ſein. Der Taufname heinrich war für die älteſten der 

Jamilie im jaten Jahrhundert offenbar vorherrſchend. Bei 

„Heinrich von Kilchein, Heinrichs seligen sun“ kann jedoch, 

nachdem ein „Edelknecht“ des Uamens heinrich ſpäter nicht 

mehr belegt iſt, in berbindung mit den angeführten übrigen 

gleichzeitigen Uennungen nur an den nach Kusweis des 

Weinumgeldbuches ſchon 1590 als verſtorben bezeugten 

„Heinrich von Kilchein den Jungen“ des Bundbriefes von 

1570 gedacht werden. In dieſem Punkte ließe ſich ſomit die 

briefliche Auskunft, welche dem derzeitigen Beſitzer von 

Salzſtraße 17 erteilt wurde, mit der geſchichtlichen Wahr— 

heit annähernd in Einklang bringen. Die Sweifel über die 

Richtigkeit der dortigen Angabe „um 1400“, welche durch 

die im Flammſchen häuſerbuch ſowohl Heinrich wie Thoman 

und Henni von Kilchein beigeſetzte hypothetiſche Jahreszahl 

1460 ausgelöſt worden ſein mögen, dürften, der geringen 

Mühe einer Uachprüfung aus dem Wege gehend, zu dem 

Entſchluß geführt haben, dafür mit gedachter bequemer 

Redewendung „zu Beginn der geſchichtlichen Uachrichten“ 

zu dienen. 

Die hypothetiſche Zahl 1460 wurde von 

Flamm aus dem älteſten erhaltenen Herrſchaftsrechtbuch 

abgeleitet. Bezüglich dieſer herrſchaftsrechtbücher 

— ſo benannt nach ihrer Beſtimmung als Kataſter für die 

Erhebung der von altersher dem Stadtherrn verfaſſungs—



mäßig zuſtehenden, als Rekognitionszins gedachten Grund— 

ſteuer — welche im Bürgerhäuſerwerk unter den als jeweils 

benützt verzeichneten archivaliſchen Sriginalquellen an erſter 

Stelle ſtehen, mag zur Srientierung über deren Art und 

Beſchaffenheit zunächſt folgendes eingeſchaltet werden: 

„Es ſoll aber jede Hofſtätte in der Länge hundert, in 

der Breite fünfzig Fuß haben, und davon ſollen zwölf Pfen— 

nige (alſo ein Schilling) gemeiner Münze jährlich auf 

St. Martinstag nach Sinsrecht dem Herrn entrichtet wer— 

den“, beſagt in übereinſtimmung mit der älteſten Der— 

faſſung der um 1220 entſtandene lateiniſche Rodel, eine Be— 

ſtimmung, die, den SZahlungstermin von Martini bis Weih— 

nachten befriſtend, auch in den deutſchen Handfeſten von 1275 

und 1205 wiederkehrt. „Dns sullent ouch zuogehören vnd 

ierlich geuallen, die zinse von den hofstetten ze Friburg“, 

ſo lautet es dagegen, bezeichnender Weiſe unter KRuslaſſung 

von Hofſtättenausmaß und Sinshöhe, in der nach Ubergang 

der Herrſchaft an das haus öGſterreich durch die Herzöge 

Albrecht und Ceopold der Stadt in „fürstlicher miltikeit vnd 

angeborner gütikeit“, aber auch „billicher dankperikeit“ zu 

Wien auf der Burg 1568 „an dem abende des geburtlichen 

tages des heiligen herren, sand Johansen des touffers, ze 

Sonwenden“ ausgeſtellten neuen Derfaſſung. 

Das angegebene Derhältnis der, allein den 24 Ratmannen 

in gedachter höhe erlaſſenen, Grundſteuer kommt jedoch in 

den erhaltenen Herrſchaftsrechtbüchern nicht mehr zum Kus- 

druck, eine Wahrnehmung, die ſich, wie ſchon Flamm dar— 

getan, bis jetzt einer erſchöpfenden Erklärung unzugänglich 

erwies, und auch das urſprünglich normierte Kreenmaß läßt 

ſich aus den durch die alten Straßenzüge begrenzten häuſer— 

blöcken nicht durchweg herauszirkeln. Erſt zu Kusgang des 

[Sten Jahrhunderts verſchwand die mit Eintritt der Gul— 

denwährung (der Kreuzer zu 4 Pfennig — drei Pfennig 

mittelalterlicher Währung gerechnet) ſchließlich nicht einmal 

die Koſten der Erhebung lohnende, einſt jedoch durch die An— 

drohung hoher Strafen erzwungene Abgabe. 

Das Stadtarchiv bewahrt von dieſen Herrſchaftsrecht— 

büchern noch fünf Exemplare, wovon das älteſte den Der— 
merk trägt: „(1475) Diß buch ist angefangen nach Martini 
Unno lxx!J1o“. Seine Benützung geht bis 1504. „An— 
geuangen an Sant Martinstag anno Doml(ini) XVe octauo“ 
ſteht eingangs des zweiten, das, nach den bis „U“ reichenden 
Sinsbuchſtaben zu urteilen, bis 1526 in Gebrauch blieb. An— 
lage und Benützung des undatierten dritten ſchließen ſich 
nach zweifelsfreien Kriterien an das Dorhergehende un— 
mittelbar an. „Berainigung des herrschaft Rechts der Statt 
freyburg Im preysgow Beschechen Im Jar 15865“ lautet der 
Citel des vierten, durch das jedoch das dritte, wie aus den 
bis 1572 reichenden Zinszahlen des letzteren zu ſchließen, 
trotz ſeiner unzulänglichen Regiſtrierungen nicht außer Ge— 
brauch geſetzt wurde. Eine Lücke von über zwei Jahrhun— 
derten klafft zwiſchen dieſem und dem fünften, das, von dem 
„Rat & Säckelmeister Fr(lanz) Anton Gäs“ (nicht „Stadt— 
ſchreiber Dominik Säß“, wie Flamm angibt), in kalligra— 
phiſch vollendeter Weiſe geſchrieben, den Titel trägt: „Das 
Berrschaft Recht-Buch erneueret Anno 1775“. Bis 1795 be— 
nützt, gehen ſeine Beſitzernachträge jedoch bis über die Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts. 

51.—583. Jahrlauf. 33 

In ihren vorwiegend gleichlautenden Originaleinträgen 

teilweiſe nachweisbar bis in die erſte hälfte des JAten Jahr— 

hunderts zurückreichende Uennungen enthaltend, vermitteln 

die drei älteſten Bücher mit ihren unordentlich dazwiſchen 

geſchriebenen und in Randbemerkungen beigefügten Uach— 

trägen und Berichtigungen, welchen nur vereinzelt Jahres— 

zahlen beigefügt ſind, keineswegs durchaus einen völlig 

zweifelsfreien Aufſchluß über die tatſächlichen Derhältniſſe 

zur Seit ihres jeweiligen Gebrauchs. Immerhin hat ſich 

die Annahme Flamms in deſſen häuſerbuch, das für die 

Originaleinträge der drei älteſten Bücher — allerdings nur 

als Durchſchnittszahl — die Jahreszahl 1460 vermerkt, die 

uns auch an manchen heute wieder mit dem alten Namens- 

bild geſchmückten Häuſern begegnet und in gleichem Sinne 

in dem Buche „Die Sunft zum Falkenberg“ umgeht, auf 

Grund urkundlicher Gusweiſe, zumal auch derjenigen des 

leider nur die Weſtſtadt umfaſſenden Steuerbuchfragments 

von 1585, als in weitem Umfange unhaltbar erwieſen. 

Als die Stadt nach langem Bemühen das ſeit 1575 an 

die Snewlin von Landeck verpfändete Herrſchaftsrecht 1565 

um die Pauſchalſumme von 2000 Gulden vom haus öſter— 

reich wiederlöslich an ſich brachte, unternahm ſie gleich— 

zeitig einen Anlauf, geordnetere Derhältniſſe zu ſchaffen. 

Aus ſolchem Beſtreben erging 1565 die bekannte Ratsver— 

fügung: „Es ist auch für gut angesehen vnd erkant worden 

ovmb mehrerer richtigkeit willen, denen heusern, so kein 

Namen haben, Uamen zu geben, welche Uamen volgends an 

die heuser gemolt uvnd nit widerumb geändert werden sol— 
len“, ein Beſchluß, für deſſen Durchführung an die Sünfte 
noch eine beſondere Ermahnung erlaſſen wurde. Das im 
ſelben Jahr angelegte und augenſcheinlich als Liber 
authenticus gedachte Buch, das dementſprechend weder 
Nachträge noch alphabetiſche Zinszahlen enthält, verzeichnet 
in Übereinſtimmung mit dem ergangenen Ratsbeſchluß auch 
erſtmals mit verſchwindenden Ausnahmen ſämtliche Häuſer 
mit beſonderen Namen, allerdings ohne damit völlig den 
erſtrebten Wandel zu ſchaffen. Die Befehlsgewalt des Rates 
war der Macht alteingelebter Gewohnheit ebenſowenig ge— 
wachſen, wie die obrigkeitlichen Dekrete die mannigfachen 
namengebenden und damit auch namenwandelnden Kräfte 
nachhaltig auszuſchalten vermochten. Daß ſich vor 1565 eine 
Namengebung noch nicht allgemein eingebürgert hatte und, 
ſoweit eine ſolche beſtand, die Benennungen unter den Ein— 
flüſſen des Beſitzwechſels häufigerem Wandel unterlagen, 
erklärt vielleicht, warum man zuvor bei Ueuanlage der 
Bücher in ausgedehntem Maße ſich damit behalf, einfach die 
alten Beſitzernamen abſchriftlich weiterzuführen, in dem 
Sinne, wie man in neuerer Zeit zu Freiburg noch lange 
vom Sautierſchen und Falkenſteinſchen Haus ſprach und noch 
von dem haus Kapferer ſpricht und auch ſprechen würde, 
ſelbſt wenn der Uame nicht inſchriftlich an dem Haus ver— 
ewigt wäre. 

Erweiſen ſich ſo die Herrſchaftsrechtbücher zwar als die 
am bequemſten ausſchöpfbare urkundliche Guelle, ſo ſchließt 
andererſeits deren Beſchaffenheit, namentlich ſoweit die drei 
älteren in Betracht kommen, die Möglichkeit aus, ſie durch 
einen flüchtigen Einblick der Forſchung dienſtbar zu machen. 
Das bezeugt ſchon die eingangs erwähnte irrige Angabe



Poinſignons. Für die Bearbeitung des Bürgerhäuſexwerkes 

beſonders eingeſehen oder gar einem eingehenderen Stu— 

dium unterworfen wurden ſie jedoch offenkundig über— 

haupt nicht. 

Don den Häuſern Salzſtraße 17 (Schuſterſtr. 20a) oſt⸗ 

wärts bis zum früheren „Rugustiener gessel“ entfällt im 

älteſten Herrſchaftsrechtbuch nur ein Drittel der verzeich— 

neten neun Kataſternummern auf die Schuſterſtraße. Dieſes 

ſcheinbare Mißverhältnis erklärt ſich daraus, daß, wie das 

ſpäter „zur Kirche“ benannte Grundſtück, auch andere von 

der Salzſtraße bis zur Schuſterſtraße durchgingen und darum 

in letzterer nicht beſonders zur Grundſteuer veranlagt wur— 

den. Die mangelnde Erkenntnis dieſer Tatſache hat nicht 

geringen Anteil an den Irrungen, welche ſowohl im Flamm— 

ſchen häuſerbuch, in erhöhtem Maße jedoch im Bürger— 

häuſerwerk unterliefen, die bei methodiſcherem Dorgehen 

unter Heranziehung der heutigen Kataſterpläne hätten ver— 

mieden werden können. 

Nur dreien der gedachten neun Kataſternummern ſind 

nun in den drei älteſten Herrſchaftsrechtbüchern das Haus 

bezeichnende Uamen beigefügt, nämlich „zem nuwen ort“, 

„rot hus“ und „zer schüren“, Uamen, die urſprünglich ein— 

zig der Lage, Erſcheinung oder Art der betreffenden Gebäude 

entlehnt waren. Als der Ciber authenticus von 1565 an- 

gelegt wurde, übertrug man vermutlich, nachdem die Art 

der Bebauung für die höhe der Grundſteuer belanglos war, 

einen vielleicht längſt ſinnlos gewordenen Eintrag auf den 

an Stelle der Scheuer bzw. vor derſelben entſtandenen Wohn— 

bau, und gleicherweiſe iſt auch fraglos aus dem in den 

Grundſteuerbüchern weitergeſchleppten Uamen der einſtigen 

Beſitzer der hausname „zur Kirche“ entſtanden, bzw. bei An— 

lage des Liber authenticus geſchaffen worden. Dor 1565 iſt 

er wenigſtens nicht nachweisbar. 

Hausnamen wie „zum Bärenlapp“ und „zum Klingel— 

hut“ erklären ſich aus einer Ableitung vom redenden Helm— 

ſchmuck der gleichgenannten Geſchlechter, deren Wappen an 

den betreffenden häuſern (Herrenſtr. 4J und Gberlinden 8) 

angebracht geweſen ſein mögen. Das gleiche gilt, vom 

Schildbild abgeleitet, vom „roten Baselstab“ (Salzſtr. 20). 

Das Wappen der von Kilchein — in Blau ein ſilberner von 

rotem Curnierkragen belegter Balken — ließ ſich zu einer 

Namensbildung nicht verwerten. Die Angabe Kindlers von 

Knobloch, der „auf älteren Siegeln einen durch Wolken— 

ſchnitt geteilten Guerbalken“ erkennen zu müſſen glaubte, 

iſt vermutlich durch den etwas undeutlichen Abdruck des um 

die Mitte des jaten Jahrhunderts geſchnittenen Siegels 

heinrichs von Kilchein des jungen veranlaßt worden, das 

dem Bündnisbrief von 1570 anhängt. Analog dem haus 

„zur Kirchen“ von dem Uamen der früheren Beſitzer abge— 

leitet waren übrigens beiſpielsweiſe auch die Uamen der 

Häuſer „zum Gftinger“ und „zum Landeck“. Und aus dem 

ſchon 1515 bezeugten haus der „vern Meinwartinun“ (der 

Frau Meinwart) hat der Liber authenticus das haus „zum 

Mewardt“ geſchaffen. Wie man Uamen letzterer Urt bildlich 

darſtellen wollte, iſt allerdings ſchwer erfindlich; da blieb 

wohl nur eine Anſchreibung übrig. 

Wie lange die von Kirchheim das haus in der Salz— 

ſtraße zu eigen hatten, iſt nicht bekannt. Sein Übergang in 

andere hand wird jedenfalls ſchon vor Ausſterben des Manns— 

ſtammes eingetreten ſein. Der hiſtoriker des Bürgerhäuſer— 

werkes ſetzt ſich flüchtig über die Frage der Beſitzverhält— 

niſſe des [sten Jahrhunderts hinweg und vermeldet nur kurz: 

das Haus „war bis 1505 dem Junker hans Jakob von 

Jalkenſtein“. Dies iſt das Jahr, in dem dieſer nach 

Kindler von Knobloch ſein Daſein beſchloß. Die damit ge— 

botene Beſitzangabe iſt wohl einzig der bei Flamm vorgefun— 

denen des bis 1504 benutzten älteſten Herrſchaftsrechtbuches 

von 1475 entnommen, wo dem Originaleintrag „Hheinrich 

3 

von Kilchein, Heinrichs seligen sun“ als Randbemerkung 

„Hans Jacob von valckenstein“ und darunter weiter der 

Uame „Kreps“ beigefügt iſt. In deſſen hand war das haus 

jedoch anſcheinend erſt nach 1484 gelangt. Darüber unter— 

richtet uns eine nach dieſem Jahr zu datierende Kufzeich— 

nung in einem Gefällregiſter des heiliggeiſt-Spitals, die 

uns nicht nur über den mutmaßlichen unmittelbaren Dor— 

beſitzer, ſondern auch erſtmals über die Begrenzung des gan— 

zen Grundſtückes Auskunft gibt. Dieſe lautet: „Juncker 

hans Jacob von Falkenstein gitt jerlich III guldin geltz 

off sant jergen tag und ist vnderpfandt sin huse 

gelegen in der alten statt in der saltzgassen zwischent 

Cvonrat grafen weber vnd der schuomacher zunft hofe, stost 

hinden vs in die gassen gegen dem huse zem Toren und 

zwischent dem roten huse vnd der schuomacher trinckstuoben 

zem guldin beren ond ist diß hus eygen no der herschafft— 

rocht. Dise gült ist an spittal kommen anno Mo.CCCOCo. 

LXXXIIIIIo. von hans bluomnegk an siner herren pfruond 

bezalung, der brieff harüber wysende lit in der laden (/..“ 

Den genannten „hans blumnegk“ mit dem Inhaber des 

hier abgebildeten, einer Urkunde von 1454 (Guguſt 9) an— 

hängenden, ſeinem Stil nach noch im Jaten Jahrhundert ge— 

ſchnittenen Siegels des „Hans von Blumneck“ zu identifi— 

zieren, iſt inſofern kaum berechtigt, als dieſer ja 1485 ſicher— 

  

5. Siegel des hans von Blumneck. 
An einer Urkunde von 1434. (29 mm) 

lich längſt zu den Coten zählte. Kindler von Knobloch, dem 

letzterer ebenſo wie deſſen Söhne Heinrich und Martin fremd 

geblieben, verzeichnet dagegen, neben andern den TCaufnamen 

„Hans“ führenden nicht ebenbürtigen Gliedern des Ge— 

ſchlechtes, für J470 den Freiburger Spitalmeiſter „Hans 

Blumneck“, der das adelige Wappen ohne Beizeichen (alſo in 

der gleichen Form wie das abgebildete) führte. An dieſen, 

von dem mir ein Siegel nicht ermittelbar wurde, wird wohl 

bei der Uennung des Gefällregiſters einzig zu denken ſein,



eine Uennung, die, wenn ſie auch keinen völlig ſicheren Beſitz— 

ausweis an die hand gibt, den daraus abgeleiteten immer— 

hin zuläßt und jedenfalls nicht unbedingt verbietet. 

Bemerkenswert iſt, daß in deſſen Grenzbeſchreibung in 

einer Zeit, wo das Herrſchaftsrechtbuch den Uamen „rot hus“ 

nur für die Salzſtraße verzeichnet, derſelbe auch für das 

öſtliche Uachbarhaus der „Kirche“ in der heutigen Schuſter— 

ſtraße gebraucht wird, und zwar im Gegenſatz zu den übrigen 

Uennungen ohne Ungabe des Beſitzers. 

Das in der nicht mit Uamen genannten Gaſſe gegenüber 

liegende haus „zem Toren“ iſt das jetzige haus Schuſter— 

ſtraße 17, an dem ſich irrigerweiſe in Derbindung mit dem 

v. Sickingenſchen Wappen derzeit der hausname „zur hin— 

tern Kanten“ angemalt findet, der in Wirklichkeit früher 

einem kleinen Teile der mit Ur. Ia bezeichneten heutigen 

Großherzoglichen Stallungen zunam, dem Kückgebäude des 

im älteſten Herrſchaftsrechtbuch „zur Kante“, dann bald 

„zur weissen“ bald „zur schwarzen Kanten“, 1565 „zur 

vordern Kanten“ genannten hauſes Münſterplatz Ur. J4, 

das als einſtiger Beſitz des Glasmalers der Münſterchor— 

fenſter auf eine gewiſſe Berühmtheit Anſpruch erheben 

kann. Die verwirrende Spukgeſtalt des Hhauſes „zur hintern 

Kanten“ wird uns ſpäter noch einmal begegnen. 

Im Anſchluß daran möchte ich nicht unterlaſſen, anzu— 

regen, ſich bei Anbringung der früheren hausnamen ſowie 

darauf bezüglicher Bilder an zuſtändiger Stelle Rats zu 

erholen, damit Irrungen vermieden werden, wie ſie bei— 

ſpielsweiſe auch an den häuſern Schuſterſtraße Ur. J5 und 

Salzſtraße Ur. 49, 50 vorliegen, bei welch erſterem ein 

Zahnrad als „Glücksrad“ dienen muß, während letztere 

mit Bildern des hl. Untonius von Padua geſchmückt 

ſind, der mit dem früheren St.-Antoni-haus nichts zu tun 

hat. Die Untoniter verehrten vielmehr den Einſiedler die⸗ 

ſes Namens. 

Auf hans Jakob von Falkenſtein wird uns 

nun im Bürgerhäuſerwerk zwar für das ganze l6te Jahr— 

hundert eine geſchloſſene Beſitzerreihe geboten, aber im ein— 

zelnen ſtimmt es auch dabei nicht. don hans Jakob von 

Falkenſtein war das haus zwar an deſſen Schwiegerſohn, 

den Junker Wilhelm Kreps von Müllheim 

gekommen, aber in der weiteren Erbfolge erſcheint dann 

nach deſſen Ableben 1550 bis 1555 „Fra u Margaretha 

Falkenstein Junckher Wilhelm Krepsen 

von Müllheim sel. verl. witib“ und nicht — wie 

der Hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes vermeldet — „deſſen 

Sohn hans Jakob“. Im Gberbadiſchen Geſchlechterbuch 

verzeichnet Kindler von Knobloch dieſen zwar als zweit— 

älteſten der angegebenen drei Söhne, urkundlich iſt mir 

ein „Hans Jakob Kreps“ — abgeſehen von berichtigten 

Schreibverſehen — jedoch nicht ermittelbar geworden, und 

wenn ein Sohn des Uamens „hans Jakob“ — von dem 

auch Flamm nichts weiß — trotzdem wirklich exiſtiert 

haben ſollte, ſo wäre er jedenfalls bei dem 1555 erfolgten 

Ableben ſeiner Mutter bereits verſtorben und ſomit nicht 
mehr in der Lage geweſen, das hinterlaſſene Erbe anzutreten. 
Im Derlauf der in den Jahren 1555 und 1554 ſeitens der 
Söhne Wilhelm und Jakob ſowie des Schwiegerſohnes 
Tudwig Wolf von Habsberg mit dem Rat geführten Uachlaß— 
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verhandlungen, in welchen letztere beiden als „der statt 

nit verwandt“ (alſo nicht eingebürgert) bezeichnet werden, 

ſah ſich der Rat genötigt, das „trutzliche“ Derhalten der 

adeligen Herren gegenüber ſeinen berechtigten Forderungen 

durch die Derfügung zu brechen, daß ihnen „das hus ver— 

  

6. Siegel des hans Jakob von Falkenſtein. 
An einer Urkunde von 1476. (27 mm) 

Sperrt“ und bis zu deren Uachgeben „verschlossen bliben“ 

ſolle. Don 1541 bis 1554 wiederholt das Amt des Bürger— 

meiſters und Schultheißen bekleidend, weiterhin jedoch nicht 

mehr im ämterbuch verzeichnet, weilte Jakob Kreps wäh— 

rend des Ablebens ſeiner Mutter als hauptmann im Feld— 

lager des Kaiſers Karl M. gegen die Franzoſen. Seinem 

jahrs darauf geſtellten Begehren, „ihm zu vergönnen allhie 

umbschlagen“ und ein „Dhendlin Knecht werben und an— 

nemen zelassen“, glaubte der Rat jedoch „nit wilfahren“ 

zu können. Als Eigentümer des Hauſes „zur Kirche“ be— 

zeugt ihn ein Ratsprotokoll von 1556, laut welchem er 

als „Kal. Maj. Seugwarter“ zu Breiſach ernannt wurde 

und dabei den Willen kundgab, „seine Behausung vnd Gar— 

ten allhie zuebehalten“. Das jahrs darauf erfolgte Ableben 

ſeines Bruders Wilhelm brachte ihn wohl in deren Allein— 

beſitz. Das geht ſchon aus dem Beſchluß des Rats vom 

  

7. Siegel des Jakob Kreps von Müllheim 
An einer Urkunde von 18586. (88 mm) 

51. März 1557 hervor, „ .. Solange er nit alhie sesshaft 

jährlich 2 Pfd. Rappen Satzgeld von seinen Guetern die 

er alhie hatt von jme ze nemen . . .“ und — trotz erhobener 

Einſprache — auch von ſeinem Detter Martin Kreps, 

dem er mit dieſen auch die Nutznießung des Hauſes „zur 

Kirche“ überlaſſen hatte. Letzterer iſt wahrſcheinlich iden— 

tiſch mit dem von Kindler von Knobloch als „Sohn Jakobs“ 

aufgeführten, 1565 zu Freiburg in St. Claren verſtorbenen



„Martin Kreps“, von deſſen mutmaßlichem Dater ein Uach— 

laßinventar von 1548 überliefert iſt. Gleichen Jahres noch 

im Liber authenticus als Eigentümer des hauſes „zur 

Kirche“ bezeugt, hatte ſich Jaͤkob Kreps, der — unbekannt 

wo — ſchon vier Jahre darauf offenbar ledigen Standes 

verſtarb, doch zu Freiburg jedenfalls nicht mehr haushäblich 

niedergelaſſen. Dementſprechend ſtellte er ſchon 1556 

(Februar J0), nachdem er „ettlich Jahr zue Freyburg im 

Preisgaw bürgerlich gewonet vnd aber widerumben von 

dannen verzogen“, einen Abzugsrevers aus, eine Ungelegen— 

heit, die übrigens wiederum nicht ohne Weiterungen mit 

dem Rat verlief. Und als er — wie dieſer 1557 (März 12) 

berichtet — „.. vergangener tagen ain Freuel alhie in der 

Statt begangen, mit dem, das er sich mit ainem vnserer 

hindersässen — nämlich hans Fuchs dem scherer — pff 

der gassen geschlagen und denselbigen verwundet“, wei— 

gerte ſich Jaͤkob Kreps auch die Kompetenz des Schult— 

heißengerichts anzuerkennen, ein Streitfall, in welchem ſich 

die Regierung zu Enſisheim, abweichend von ihrer Haltung 

in den vorangegangenen Konflikten, auf ſeine Seite ſtellte, 

indem ſie den Rat ermahnte, gegen den königlichen Zeug— 

hauptmann in den vorderöſterreichiſchen Landen, Jakob 

Kreps von Müllheim, Klage vor dem hofgericht zu führen, 

da Kreps zum Hofgeſinde gehöre. 

Mit derartigen vom Adel der Stadt beanſpruchten Dor— 

rechten verband dieſer auch ſolche für die in ſeinem Beſitz 

befindlichen häuſer, und zwar nicht nur das ihm erſt 1708 

abgenommene bzw. eingeſchränkte ſog. „jus incarcerandi“ 

für die ihm immatrikulierten Glieder, das durch die Der— 

faſſung von 1275 urſprünglich jedem Bürger fremden Schuld— 

nern gegenüber zuſtand, mit der Bedingung jedoch, „daz er 

ime an dem libe nit entüeie“ und ihn ſo halte, daß „er 

sunnen vnd man gesehin müge“ und ihm „wassir vnd 

brot“ zur „notpfründe“ gereicht werde, ſondern vor allem 

auch die weiterhin behauptete, von der Bürgerſchaft in 

kriegeriſchen Zeiten äußerſt drückend empfundene Befreiung 

von der Einquartierungslaſt, was den Rat ſchließlich dazu 

beſtimmte, der Bauluſt des Adels — wie zuvor der der 

Klöſter — gewiſſe Schranken zu ziehen. 

Nicht viel beſſer iſt es, wenn in der weiteren Beſitz— 

folge anſchließend an den einſtweilen nirgends bezeugten 

„Bans Jakob Kreps“ geſagt wird: „hernach den 

Brüdern Ulrich und Wilhelm von Reinach 

zu Obersteinenbrunn“, von welchen wenigſtens 

der letztere zur Zeit des eingetretenen Wechſels nachweisbar 

noch gar nicht geboren war. Uach Gusweis des „Steuer— 

und Schatzungsbuches“ von 1569—1570 gelangte das haus 

„zur Kirche“ vielmehr zunächſt an „Junker Jacob Krepsen 

Erben“, nämlich den „Juncker Jacob Sigmund 

von Reynach“, verſchiedentlich irrtümlich „Wolf Sig— 

mund“ genannt. Ab 1577 faſt dauernd als Bürgermeiſter 

amtierend, war derſelbe in erſter Ehe mit Margaretha 

Kreps, vermutlich einer Uichte des Erblaſſers, verheiratet, 

mit der das adelige Geſchlecht der Kreps von Müllheim 

wahrſcheinlich erloſch. Er verſtarb 15990 (Dezember 12), 

während dieſe ſeine erſte Gattin bereits J9 Jahre zuvor 

als tot vermeldet wird. „Facob Sigmund von Rey— 

nachs erben“ verzeichnet das Steuerbuch von 1600 bis 

1602, von welchem zunächſt der an gleicher Stelle bezeugte 

älteſte Soehn „Funker Ittel Jost“ den Beſitz antrat, 

und als Eigentümer des Hauſes „zur Kirche“ wird allein 

dieſer auch noch 1608 (März 22) in einem das öſtliche Uach— 

barhaus betreffenden Fertigungsprotokoll genannt. Wann 

dasſelbe von dem erſt 1634 verſtorbenen Ittel Joſt an deſſen 

jüngere Brüder gelangte, von welchen der ältere, Johann 

Ulrich, von 1615 bis 1644 in den ämterbüchern des 

öftern als Bürgermeiſter und Schultheiß erſcheint, war aus 

  

8. Siegel des Jakob Sigmund von Reinach. 
Von deſſen 1570 ausgeſtellten Satzbürgerrevers. (28 mm) 

den Steuerbüchern nicht ſicher zu ermitteln. Dielleicht ge— 

ſchah das bereits 1609, in welchem Jahre wir ſeinem 

Namen erſtmals in dieſen begegnen, während uns mit dem 

1579 Juni 16) zu Freiburg geborenen jüngſten Pruder 

Wilhelm einzig die berkaufsurkunde von 1620 bekannt 

macht, laut welcher haus, Hof und „Gesess“ ſamt „Be— 

stallung“ und allem hausrat und darin befindlichen 

Mobilien an „Clemens Claßmann beider Rechte Dr.“ über— 

aing, ausgenommen „zweyer hassen so Undrege Buckheitzen 
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Sollschreibern zuegehörig vnd dann deren in Fenstern 

stehenden adenlichen Wappen, welche die 

Junkherrn verkheufer Ihrem gelieben nach herauß zue 

nemmen ihnen vorbehalten“. Seine beiden haſen waren 

dem Sollſchreiber vermutlich nicht minder ſchätzbare Objekte 

wie den herren von Reinach ihre Wappenſcheiben, im Rah— 

men der gebotenen Rufgabe füglich erwähnenswerte Der— 

tragseinzelheiten, zumal der Eigentumsvorbehalt bezüglich 

der Fenſter einen ſchon im aten Jahrhundert belegten 

Rechtsſatz illuſtriert, demzufolge im ſog. „Schlesischen Land— 

recht“ geſagt wird: „ . ab eyn man besundern glase— 

fenster hette, do mit bildwercke adder mit andern dingen 

gemolt wern zeu eyner sunderlichen wollust, gehoren nicht 

zcu deme huse, is wurde denne in dem Kouffe benamment.“ 

Gleich wie die Steuer- und Schatzungsbücher — obwohl 

unter den benützten Guellen genannt — dem Hiſtoriker des 

Bürgerhäuſerwerkes eine terra incognita geblieben zu ſein 

ſcheinen, ſo wurde offenbar auch das Griginal des Fer— 

tigungsprotokolls über den Derkauf des hauſes „zur 

Kirche“ durch die Brüder von Reinach keines Einblickes 

gewürdigt, auf deſſen vollinhaltlich auch ins Flammſche



Hhäuſerbuch übernommenem Regeſt einzig die ganze nicht 

nur dürftige, ſondern in deſſen Kuslegung auch unzu— 

treffende Auskunft beruht, mit der man über die ein hal— 

bes Jahrhundert währenden Beziehungen der weitverzweig— 

ten Familie Reinach zu dem hauſe Salzſtraße 17 zu dienen 

für ausreichend erachtete. Guf die Mitteilung beſchränkt, 

daß das haus „zur Kirche“ am J. Kuguſt 1620 an den 

Univerſitätsprofeſſor Dr. utr. iur. Klemens Claßmann um 

2000 fl. verkauft wurde, iſt dieſe Angabe inſofern auch an 

ſich ſchon unzulänglich, als ſie unerwähnt läßt, daß der 

Derkauf — abgeſehen von den gemalten Fenſtern — zu— 

gleich die ganze Einrichtung des Hauſes einſchloß, 

Und nun kommt auf dieſe mangelhafte Derkaufsangabe, 

der keinerlei Erwerbsangabe vorausgeht, völlig unvermit— 

telt der zweite, eine zeitliche Spannweite von anderthalb 

Jahrhunderten umfaſſende kühne Sprung bis zu dem „bau— 

luſtigen Freiherrn heinrich von Kagenechk“. 

Kurzweg ſetzt ſich damit die offizielle Forſchung ausgerechnet 

über den Seitabſchnitt hinweg, in dem die Entſtehung des 

jetzigen hauſes geſucht werden immußte. Sind doch die Kri— 

terien dafür wahrlich ſcharf genug ausgeprägt, um für 

jeden Kundigen auf den erſten Blick den Sedanken an eine 

Entſtehung erſt im letzten Drittel des ISten Jahrhunderts 

auszuſchließen, wofür ja auch keinerlei urkundliche Zeug— 

niſſe vorlagen, wie ſie beiſpielsweiſe urteilsverwirrend bei 

dem Hauſe Münſterplatz 25 gegeben waren und entſchul— 

digend geltend gemacht werden könnten, ein Fall, auf den 

noch beſonders einzugehen ſein wird. Gber im Flammſchen 

Häuſerbuch war eben über die zwiſchen J620 bis 1769 auf— 

tretenden Beſitzer keine Kuskunft zu erholen. 

mMit Clemens TClaßmann gelangte das mit der 

dahinter liegenden Stallung die ganze Tiefe des häuſer— 

blocks erfaſſende alte Geſchlechterhaus erſtmals in bürger— 

liche hände, nachdem ſich bereits ſeit zwei Jahrhunderten in 

  

9. Siegel des Clemens Claßmann. (32 mm) 

der einſtigen Straße des Patriziats beiderſeits als Uach— 
baren Handwerber feſtgeſetzt hatten. 

Aus der Diözeſe Trier ſtammend, ward Claßmann — wie 
ich B. Schreibers Univerſitätsgeſchichte entnehme — 1595 
(Dezember 18) an der Univerſität immatrikuliert, 1597 
Baccalaureus und Magiſter, hatte jahrelang Ethik, Inſti- 
tutionen und pandekten gelehrt und wurde am 12. Juli 
1650 Secundarius Canonum. Schon 1627 verlautet, anläß- 
lich einer von Erzherzog Leopold geäußerten Klage über 

den eingetretenen Abgang der juriſtiſchen Fakultät, daß auf 

Dr. Claßmann „wegen seines Leibeszustandes keine bestän— 

dige Hoffnung zu machen“, und unterm 12. Uovember 1635 

wird ſein am gleichen Tage erfolgtes Ableben gemeldet. 

Seine ihm 1610 (Oktober 12) angetraute, offenbar in noch 

ſehr jugendlichem Alter ſtehende Fattin Maria Katha⸗ 

rina Krämer lernen wir zugleich als Eigentümerin 

des zuvor dem Maler Franz Arparell gehörigen Hauſes 

„zum hohen Kranich“ in der Sattelgaſſe (Bertholdſtr. 7) 

  

10. Siegel des Kloſters St. Blaſien. 
Auf einem Dankſchreiben des Abtes Otto (Rübler) von 1664. (I2 mm) 

kennen, deſſen ſie ſich jedoch ſchon 1665 wieder entäußert 

hatte. Gus dieſem Ehebund waren zwei Cöchter ent— 

ſproſſen: „Anna Barbara“ (geb. 1612) und „Anna Katha— 

rina“ (geb. 1615), welch erſtere ſich mit dem 1659 von 

Kaiſer Ferdinand in den Adelsſtand erhobenen Rat und 

Candſchreiber der Landgrafſchaft Baar zu Donaueſchingen, 

Gervaſi von Gbergfell verehelichte, die letztere mit 

dem St. Blaſianiſchen Amtmann zu Krozingen, ſpäteren 

Syndikus des vorderöſterreichiſchen Prälatenſtandes und 

Advokat des „vorderösterreichischen Regiments“ Bertin 

Bernhard Möbel, beide Satzbürger zu Freiburg. 

Frau Maria Katharina überlebte nicht nur ihren Gat— 

ten faſt ein halbes Jahrhundert, ſie ſah auch ihre beiden 

Schwiegerſöhne zuvor ins Grab ſinken. Laut Inventar über 

deren Uachlaß vom 8. Gpril 1682 beſaß ſie außer dem haus 

„zur Kirche“ auch das haus „zum alten See“ in der „haupt— 

gasse“ (jetzt Kaiſerſtr. 116), auch „zum Thurnsee“ genannt, 

wobei in der zu gleichen Hälften vorgenommenen CTeilung 

das im Inventar (unter Freilaſſung des entſprechenden 

Raumes) nicht mit Uamen benannte „Haus Hof Sesäs und 

Stallung in der Saltzgasse gelegen“ den „Möbelschen 

Interessenten“ zufiel, nämlich: dem Kloſter St. 

Blaſien für den Conventualen Pater Stto Möbel; den 

Brüdern Herr Bertin und herr Clemens Möbel; und dem 

Herrn Johann Philipp Winter (Bildhauer und Maler) — an 

anderer Stelle „Joseph Winter“ genannt — als Ehe— 

vogt ſeiner Gattin „Frau Ursula Catharina Möblerin“. 

„Inventarium über Weyl: der Edlen Dil Ehr und Dugent— 

reichen Frauen Mariä Catharinä Claßmännin Gebohrner 

Drönerin Seel: Derlaßenschaft 1682“ iſt das Inventarium 

überſchrieben. Angeſichts der ſonſtigen auffälligen und da— 

mals nicht gerade ſeltenen Schreibverſehen (ſtatt „zum alten 

See“ ſteht beiſpielsweiſe an anderer Stelle „zum Zeu“) wird 

man auch in „Drönerin“ nur ein verſtümmeltes „Krämerin“ 

erkennen dürfen. 

Schon 1625 Quli 10) hatte ſich Dr. Claßmann veranlaßt



geſehen, auf ſein Anweſen Geld aufzunehmen. Dielleicht, daß 

das erworbene alte Geſchlechterhaus ſeine Mittel über— 

ſteigende koſtſpielige Inſtandſetzungsarbeiten notwendig 

werden ließ, und eine gewiſſe finanzielle Bedrängnis ſpricht 

auch aus der nach ſeinem Ableben an den Senat der Uni— 

verſität gerichteten, jedoch abſchlägig beſchiedenen Bitte 

ſeiner Witwe, „ihr an Geld oder Silbergeschirr zur Kus— 

richtung der Funeralien etwas verabfolgen zu lassen“. Die 

Tatſache, daß es Frau Claßmann möglich wurde, nicht nur 

ihren Hausbeſitz, abgeſehen von dem in der Sattelgaſſe, durch 

all die Nöte des J7ten Jahrhunderts feſtzuhalten, ſondern 

ihren Erben laut Inventar an „Paarschaft“, Capitalien, 

liegenden SFütern und Forderungen das damals nicht ge— 

ringe Dermögen von rund 9286 Gulden zu hinterlaſſen, 

welchem nur 382 fl. 4 Batzen und 5 Pfg. Schulden gegen— 

über ſtunden, läßt vielleicht die Entſchließung des Senats 

doch nicht ſo ganz ungerechtfertigt erſcheinen. Dagegen dürfte 

das um 2000 Gulden erworbene Anweſen in der Salzgaſſe, 

wie damals ſo manches andere haus in Freiburg, immerhin 

einigermaßen in Zerfall geraten ſein, da ſein Wert 1682 

nur noch zu 800 Gulden eingeſetzt wurde, während bei— 

ſpielsweiſe das gegenüberliegende haus „zum Herzog“ bei 

nur um etwa die Hälfte größerer Frontbreite und einem 

Grundſteuerzins, der mit 14 Pfennigen den vom haus „zur 

Kirche“ erhobenen nur um zwei Pfennige überſtieg, zwei— 

einhalb Jahrzehnte ſpäter einen Erlös von 6000 Gulden 

brachte.“ 

Faſt zu gleicher Zeit, da Frau Maria Katharina Claß- 

mann ihr Daſein beſchloß, lernen wir als Eigentümer des 

benachbarten hauſes „zum Herzog“ den im Anſchluß 

an die „Möbelschen Interessenten“ nach⸗ 

weisbaren Beſitzer des hauſes „zur Kirche“ 

kennen, der an deſſen Stelle unter Zuziehung einer Ceil— 

erwerbung des weſtlichen Uachbargrundſtückes (vermutungs— 

weiſe aber auch des öſtlichen) das jetzige haus 

Nr. 17 erſtehen ließ. Mit deſſen Uamen macht uns ohne 

Bezugnahme darauf das Bürgerhäuſerwerk (S. 259) bei Auf— 

zählung der ermittelten Beſitzer des „zum Herzog“ benann— 

ten Hauſes Salzſtraße J18 bekannt, wo zu leſen iſt: „. .. 1686 

Dr. Franz Ferdinand Mayer, Professor der Rechte an der 

Universität und Syndikus der Stadt, der den Herzog am 

22. Oktober 1708 um 6000 fl. an die Benediktiner-Abtei 

St. Blasien verkaufte.“ 

An dieſer Angabe mag zunächſt berichtigt werden, daß 

es einen „Syndicus der Stadt“ Dr. Franz Ferdinand 

Mayer 1686 noch nicht gab, und der umſtrittene Er— 

werb des damals „zum weissen Kreuz“ benannten 

hauſes durch Dergleich mit dem ungenannten Dor— 

beſitzer Dr. Dogel vom 14. Januar 1688 laut Fertigungs— 

protokoll Dienstag den 27. Gpril 1688 und nicht 1686 und 

die Deräußerung dagegen nicht im Oktober, ſondern am 22. 

des Monats Dezember 1708 erfolgte. In Freiburg gab es 

aber damals zwei „Dr. Franz Ferdinand Mayer“, 

die beide Amtsverwandte waren und zu gleicher Seit, näm— 

lich am 27. Februar 1715, von Kaiſer Karl VI. in den Adels— 

ſtand erhoben wurden, im übrigen jedoch in keinerlei Der— 

wandtſchaftsverhältnis zu einander ſtunden, was bei der 

großen Derbreitung des Uamens Mayer ja nicht gerade ver— 
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wunderlich iſt. Der jüngere der beiden verdankte ſeine 

Standeserhöhung mit dem Prädikat „»on Fahnen— 

berg“ und entſprechender Wappenbeſſerung bekanntlich der 

entſchloſſenen Tat, durch welche er anläßlich der Belage— 

rung Freiburgs durch den Marſchall von Dillars im ſpani— 

ſchen Erbfolgekrieg am J. Uovember 1715 die Stadt vor 

Plünderung bewahrte, als der Kommandant der Feſtung, 

Feldmarſchalleutnant von Harſch ſich ohne Abſchluß einer 

Kapitulation mit der zuſammengeſchmolzenen Sarniſon in 

die Schlöſſer zurückgezogen hatte und die Stadtherren rat— 

und tatlos der drohenden Lage gegenüberſtunden. 

Welche Derdienſte dem andern zur Erhebung in den 

rittermäßigen Adelsſtand des heiligen Römiſchen Reiches und 

der Erblande verholfen, mit der Bewilligung ſich „von 

Mayrn“ zu nennen, läßt ſich nur vermuten. Iſt uns doch 

die bis jetzt allerdings unbeachtet gelaſſene Tatſache glaub— 

würdig überliefert, daß ſich — wie einem aus dem Uachlaß 

Dr. 5. Schreibers ſtammenden gleichzeitigen Bericht zu ent— 

nehmen — „mit größter Lebensgefahr beide, Syndikus und 

Stadtschreiber“ als Pertreter der Stadthäupter „über den mit 

Wasser gefüllten Graben durch heimlichen Kusgang über 

das feindliche Batterien und Attaquen hinausgewagt“, nach— 

dem letzterer, als er vom obern Gang des Urſulinerkloſters 

die Deranſtaltungen der Belagerer zum Sturm erſchaut, in 

Begleitung des Bildhauers Uorbert Wüſt auf der Breſche die 

weiße Fahne aufgeſteckt und damit die Einſtellung des feind— 

lichen Feuers veranlaßt hatte. So mag die gemeinſame Tat 

vielleicht auch an der gemeinſamen gleichzeitigen Adelung 

einigen Anteil gehabt haben, wenn auch der Herr Syndikus, 

der es wohl verſtanden haben dürfte, ſeine Derdienſte zu— 

gleich durch andere Mittel in das richtige Licht zu rücken, 

nicht den gleichen rettenden Wagemut aufgebracht hatte, wie 

ſein merklich jüngerer Amtsbruder. Dden UNamen „von 

Mayrn“ vertauſchte erſterer mit dem ihm wohl vornehmer 

dünkenden des ein Jahr darauf erworbenen „adelichen 

Guethes“ Bickenreuthe bei Kirchzarten, das noch heute die 

Anlage der einſtigen, im [zten Jahrhundert einem Zweige 

der Kolmann gehörigen Waſſerburg erkennen läßt. 

J. Bader wirft in ſeiner Stadtgeſchichte beide Per— 

ſonen irrtümlich zuſammen, indem er von dem mit Klara 

Katharina, der einzigen Cochter des kaiſerlichen Rates und 

Freiburger Gbriſtmeiſters hornus von Bernkaſtel vermähl— 

ten und 174J verſtorbenen Dr. Franz Ferdinand Mayer von 

Fahnenberg ſagt: „Mayer entstammte einer alten 

Freiburger Patrizierfamilie, zu deren Srundbesitz ein Gut 

im Föhrenthal und der Hof Birkenreute bei Kirchzarten ge— 

hörte“. 

Bei Uennung der Beſitzer des hauſes „zum Herzog“ bzw. 

„zum weissen Kreuz“ hätte man nun angeſichts dieſer Sach— 

lage unter allen Umſtänden erwarten dürfen, daß uns geſagt 

wird, an welchen der beiden Uamensvettern zu denken iſt, 

wovon unter den obwaltenden Derhältniſſen nicht entheben 

konnte, daß nur der eine nicht nur Dohktor, ſondern auch 

Profeſſor der Rechte war. Die Berechtigung einer ſolchen 

Erwartung bezeugt uns aber der hiſtoriker des Bürger— 

häuſerwerkes mittelbar dadurch ſelbſt, daß das, als Hand— 

ſchrift Ur. Hſi im Stadtarchiv verwahrte, allerdings einiger— 

maßen fragmentariſche Manuſkript desſelben, das ich zwecks



Feſtſtellung etwa unterlaufener Druchfehler zum Dergleich 

heranzog, an entſprechender Stelle (S. 7]) in Parentheſe den 

Hinweis enthält: „(nicht zu verwechseln mit dem spätern 

gleichnamigen Stadtschreiber Mayer von Fahnenberg)“. 

Auftauchende, durch die mangelnde übereinſtimmung mit der 

benützten literariſchen Auelle verſtärkte Zweifel über die 

Berechtigung dieſer zutreffenden Angabe, dürften — auch 

hier der geringen Mühe einer Uachprüfung aus dem Wege 

gehend — einzig deren Rusſcheidung veranlaßt haben. Aber 

freilich aus der Literatur waren die erforderlichen Kuf— 

ſchlüſſe nicht zu gewinnen. Wenn dagegen die Kenntnis von 

der Exiſtenz der beiden Uamensvettern durch den vom 3]. 

Januar 1925 datierten Geſchäftsbericht des Archivamtes 

über deſſen Tätigkeit im vergangenen Jahre, von dem meine 

kritiſche Studie ihren Ausgang nahm, oſtentativ als die einer 

bisher unerkannt gebliebenen Catſache hervorgehoben wird, 

während dieſelbe ſoweit ja längſt aus dem 1906 erſchiene— 

nen erſten Hefte des dritten Bandes des Gberbadiſchen Ge— 

ſchlechterbuches erhoben werden konnte, ſo wird man ſich 

immerhin fragen dürfen, ob man gleichen Orts von den 

Aufſchlüſſen dieſer Guelle überhaupt unterrichtet war, die 

ja allerdings weder eine ausreichend erſchöpfende noch in 

allem zutreffende Auskunft vermittelt. Unter den vielen 

verſchiedenen Aufgaben, mit welchen das Archivamt belaſtet 

war, wird nämlich als nicht wenig zeitraubend beſonders 

auch die Bedienung der Benützer des Archives hervorgehoben, 

wobei wir unter anderm vernehmen: „. . . um zum Bei— 
Spiel einem Benützer die Derschiedenheit der beiden fast 
aleichzeitig lebenden Dr. utr. iur. Franz Ferdinand Uayer, 
des Syndikus einer- und des ſpäter geadelten Stadtschrei— 
bers andererſeits begreiflich zu machen, bedurfte es eines 
größeren Aktenapparates, da derſelbe ſchwer zu überzeugen 
war“. Damit berührt ſich in gleichem Sinne die weitere Be— 
merkung, daß auch die vom Stadtrat eingeforderten Be— 
richte, darunter auch ein ſolcher über „das S l8, (0 5 . 
Bickenreute. . weil auf geschichtlicher Srundlage, ohne 
irgend welche gedruckten Unterlagen fußend, oft längere, 
Cage dauernde Uachforſchungen erforderlich machten“. 

In dieſen offiziellen Außerungen ſpiegelt ſich zwar 
augenfällig das Beſtreben, Wert und Ausmaß der aufge⸗ 
botenen eigenen Arbeitsleiſtung nachdrücklich zum Bewußt— 
ſein zu bringen, genau beſehen jedoch keineswegs die un— 
verfälſchte Wahrheit — wobei ich nicht nur an die geſchicht- 
liche Wahrheit denke — von welcher der betreffende ÜAkten— 
apparat eben ein nicht unweſentlich anderes Bild entrollt, 
als es in gedachten Berichten ſowie im Bürgerhäuſerwerk 
gezeichnet wurde. Ein ſolcher Einblich konnte und mußte 
vielmehr dahin belehren, daß ſich die beiden Mayer keines— 
wegs dadurch unterſchieden, daß der eine Syndikus, 
derandere Stadtſchreiber war und letzterer 
ſpäter geadelt wurde; und nachdem uns längſt 
immer und immer wieder erneut die Derſicherung geworden, 
daß die Dorarbeiten für die geplante „größere Stadtgeſchichte 
nunmehr abgeſchloſſen vorliegen,“ hätte man damit auch die 
genaue Grientierung über die Beſitzverhältniſſe der Beiden, 
als zum geſicherten Wiſſensſchatz offizieller Hiſtoriographie 
gehörig, vorausſetzen dürfen. Davon hatte dieſe jedoch nicht 
etwa nur 1922, als die betreffenden Bogen des Bürger— 
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häuſerwerkes in die Druckerei wanderten, ſondern ſelbſt 

Jahrs darauf tatſächlich noch keine blaſſe Ahnung. Andern— 

falls hätte doch nicht nur die GHeſchichte des hauſes 

Salzſtraße 17 einigermaßen anders lauten müſſen, 

ſondern nicht minder auch das über das Stadtgut 

Bickenreuthe Präſentierte, über das unterm 5. Januar 

1923 berichtet wird: 

„ .. .. AGls Lehensbesitzer von Bickenreuthe werden ſeit 

dem Unfang des ten Jahrhunderts abwechselnd die Herren 

von Blumeneck, von Falkenstein und Snewlin von Landeck 

genannt, von 1514 der Reihe nach Stoffel von Gratwohl, 

Cudwig von Firſt, hans Graf und dessen Sohn Ulrich, Georg 

von Schneider, Wolfgang Gundersheimer, 1560 (Dezember 4) 

Philipp Held, Johanniterkomtur von Schwalbach und dessen 

Ueffen Adam und Philipp von Schwalbach, Wolfgang Kobolt 

von Tambach, Dr. Jakob Embhart und dessen Schwieger— 

sohn Dr. LCudwig Christoph Dogel, dessen Schwieger— 

sohn Dr. Johann Babt. Hildenbrandt und seine Söhne 

Joseph Augustin und Franz Xaver, Dr. Franz Ferdinand 

Mayer (von Fahnenberg) und der haiserliche Rat 

Johann Adam von Gehningen bis 1740.“ 

Bei dieſer Aufſtellung hat ſich der angeblich wegen Man— 

gels jeglicher „gedruckter Unterlagen“ mit nicht geringer 

Mühewaltung verknüpfte amtliche Forſchungseifer in Wahr— 

heit darauf beſchränkt, ältere Literatur, und zwar den hiſto— 

riſchen Beitrag von Joſeph Röſch „Bickhenreuthe“ 

im Adreßkalender für das Jahr 185), welchem 

vermutlich auch J. Bader ſeinen Mayer von Fahnen- 

berg entnommen hat, ungeprüft in extenſo abzuſchreiben. 

Dieſe JIrrung Röſchs, der ſich neben ſeinem Beruf als ſtädti— 

ſcher Bauverwalter eifrig mit ſtadtgeſchichtlichen Studien 

befaßte, war damals entſchuldbar. Angeſichts der heutigen 

Orientierungsmöglichkeiten hätten jedoch den Kundigen von 

der Derquickung des Maner von Bickenreuthe mit 

dem Mayer von Fahnenberg ſchon die unmittelbar 

vor- und nachgeſetzten Uamen der Beſitzerreihe abhalten 

müſſen, die, wie wir ſehen werden, dem Derwandtenkreiſe 

des Beſitzers des hauſes „zum Herzog“ und nicht demjenigen 

des Mayer von Fahnenberg angehörten, der an dem Gute 

Bickenreuthe niemals irgendwie nachweisbaren Bnteil hatte. 

Und wenn man wirklich auch nur einen flüchtigen Einblick 

in den „großen Aktenapparat“ genommen haben würde, der 

zur mühevollen und zeitraubenden Belehrung Anderer umge— 

wälzt werden mußte, ſo hätte man daraus erſehen können 
und erſehen müſſen, daß der Dorbeſitzer des Hauſes „zum 
Herzog“ ſich nicht nur zugleich als Erbauer und Eigentümer 
des jetzigen hauſes Salzſtraße 17 ausweiſt, ſondern auch als 
Beſitzer des Gutes Bickenreute, als welcher er auf jeder 
Seite ſeines nicht weniger als 28 Seiten umfaſſenden letzten 
Dillensaktes, eines der namhafteſten Dokumente des im 
Stadtarchiv vorliegenden, angeblich eingeſehenen Akten— 
materials, eigenhändig und deutlich lesbar mit „ if 5 
Ferdinand Mayer i. u. Dr. Kayßl. Rath von 
vnd zu Bickhenrüthe“ unterzeichnet hat. Für Salz- 
ſtraße 17 ſind aber auch die vorliegenden, unter den angeb— 
lich benützten Guellen verzeichneten „Inventare“, dem 

Hiſtoriker nicht weniger fremd geblieben. 

Mit Dr. Franz Ferdinand Mayer von Mayrn



   

  

II. J2 mm 

  

I4. (I5 mm) J5. (20 mm) J6. (I2 mm) 

II-Is. Durch Dr. Franz Ferdinand Mayer von J667 bis zu deſſen Ableben teils gleichzeitig geführte Siegel. 

Mit Nr. J5, das derſelbe bei den Beurkundungen ſeines letzten willens von 1721 (Gkt. 24) und 1722 (April 17) benützte, ſiegelt auch der 1741 ernannte erſte 

Extraordinarius der Anatomie an der Albertina, Dr. Franz Serdinand Mayer von Mayern. 

16. Siegel der Frau Anng Gertrud Maper, geb. Kempf. 

bzw. von und zu Bichenreute tritt eine Perſönlich— 

keit in die Geſchichte des hauſes Salzſtraße 17 ein, die 

nicht nur in ihren Beziehungen zu dieſem völlig unbeachtet 

gelaſſen wurde, ſondern ſelbſt dem Uamen nach bislang faſt 

gänzlich fremd geblieben iſt. Und doch iſt dieſer von den 

beiden Uamensvettern, unbeſchadet der keineswegs ſofort 

gewürdigten, heroiſchen Tat Fahnenbergs, fraglos der Be— 

merkenswertere, und deſſen Wirken, wenn auch nicht von 

einem beſonderen Glorienſchein umwoben, doch nicht jeglicher 

Derdienſte um ſeine Daterſtadt bar. 

Franz Ferdinand Mayer war ein Sohn des Univerſitäts— 

ſyndikus Dr. Ferdinand Mayer aus deſſen Ehe mit Johanna 

Julianga Rueffin, einer Tochter des Bildhauers hans Jakob 

Rueff, der 165] als Beſitzer des hauſes „zum Brunnhof“ in 

der Webergaſſe bezeugt iſt. In jungen Jahren Derwalter 

mehrerer Stiftungen, wozu ihm wohl die Stellung ſeines 

Daters den Weg gebahnt hatte, ſowie deſſen Uachfolger im 

Amte des Prokurators der Sapienz, ward er im Kuguſt 1685 

Gerichtsſchreiber der Stadt Freiburg, J684 auf ſeine Bewerbung 

Profeſſor cod, an der Univerſität unter franzöſiſcher Herr— 

ſchaft. 1698 gab er, wie das ihm ausgeſtellte „Attestatum“ 

des Rats beſagt, „auß ahnlaß gegenwärtiger Coniuncturen 

umb Ihme Undt den ſeinigen beſſer Dorzustehen“, ſeine Ge— 

richtsſchreiberſtelle auf, wurde Rat und Kanzleiverwalter 

des Abtes Auguſtin (Fink) von St. Blaſien, trat aber ſchon 

1702 auf Begehren der Stadt als Syndikus wieder in deren 
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Dienſte und wurde nach dem 1705 (März 7) erfolgten Ab— 

leben des Auguſtin Preiß zugleich deſſen Uachfolger im ſpäter 

zufolge Ratsbeſchluſſes vom 18. und 29. Juli 1710 an den 

gleichnamigen Baron Prasbergiſchen Amtmann abgegebenen 

Stadtſchreiberamt. Uach ſeiner Uobilitation gab er auch 

das Amt als Syndikus auf. 

In dem Streite um die Derlaſſenſchaft des 1707 (Mai 30) 

von einem herabgefallenen Maurerkübel im Münſter er— 

ſchlagenen Münſterpfarrers und Profeſſors der Theologie 

Dr. LCudwig Julier wurde der „Stadtschreiber Dr. Mayer“, 

der an den Uachlaßſtücken die Siegel angelegt hatte und auf 

Befehl ſeiner Obern ſich an die Derfügungen des als Schieds— 

richter aufgerufenen Biſchofs von Konſtanz nicht kehrte, von 

deſſen Offizial — wie h. Schreiber in ſeiner Univerſitäts— 

geſchichte berichtet — exkommuniziert, wogegen er ſich jedoch, 

noch ehe das Mandat in Freiburg öffentlich angeſchlagen 

war, von der Uunziatur zu LCuzern ein Abſolutorium und 

auf Anweiſung derſelben in einem Kloſter die Abſolution 

verſchafft hatte. Und in ſeiner Geſchichte der Stadt berichtet 

derſelbe Autor, daß die Stadt in dem Streite um die Wahrung 

ihrer Rechte und Privilegien gegenüber dem Adel bei dem 

Pergleiche, der 1708 (März 50) zu Innsbruck zuſtande kam, 

„durch ihren Rathschreiber Dr. Franz Ferdinand Mayer ver— 

treten wurde“. Ob ſich jedoch H5. Schreiber dabei bewußt 

war, daß es ſich in beiden Fällen nicht um Mayer von 

Fahnenberg handelt, kommt nicht zum Ausdruck. Abgeſehen



von einer noch zu erwähnenden gelegentlichen Uennung, fin— 

det ſich Mayer von Bickenreute in Schreibers Univerſitäts— 

geſchichte auch nicht unter den verzeichneten Gliedern des 

Cehrkörpers. Gusſchließlich an Mayer von Fahnenberg 

ſcheint jedoch 5. Schreiber offenbar bei Erwähnung der von 

beiden Uamensvettern in der Zeit vom 4. Juli bis 29. Sep— 

tember 1714 als Deputierten der Stadt wegen des ihr durch 

die Belagerung erwachſenen Schadens gemeinſam nach 

Innsbruck und Wien unternommenen Keiſe gedacht zu haben, 

bezüglich deren das Ratsprotokoll vom 3. Oktober gleichen 

Jahres berichtet: „Herr (ſic) syndicus und stattschreiber 

Franz Ferd. Mayer doctores haben über verrichtete com— 

mission an dem Wienerischen hof nomine civitatis an heut 

ihre trost führende relation geziemend erstattet, denselben 

dan sonder dank darfür gemeldt worden.“ Gnläßlich dieſer 
Keiſe dürften beide wohl auch das Erforderliche für ihre 
Jahrs darauf erfolgte Nobilitation bewerkſtelligt haben. 
Ddie von Mayer von Bichenreute unterfertigte „Specifika— 
tion“ der Reiſekoſten, in welcher dieſer ſich als „Syndicus“, 
ſeinen Uamensbruder als „Stattschreiber“ bezeichnet, ent— 
hält die bemerkenswerte Uotiz: „Item hab ich zu Wienn 
nach Lebensgröße die Don einem mahler gemachte Bildnus 
Ihro Köngl. Kayß. May. erkhauft, und allhier Cöbl. Statt 
überbracht, welches Bildnus würkl. in der Rathsstuben auf⸗ 
gehenckt, vnd daruor Bezahlt 25 fl.“ Es dürfte das Bildnis 
Kaiſer Karls VI. ſein, das heute im Kaufhausſaal hängt. 

In erſter Ehe war Dr. Franz Ferdinand Mayer ſeit 1680 
Juni z0) mit Maria Beata Spes Dogel, der zwei⸗ 
ten der ſieben Töchter des Stadtſchreibers Franz Karl Dogel, 
des Bruders des Profeſſors der Rechtswiſſenſchaften Dr. 
Chriſtoph Cudwig Dogel von und zu Bickenreute und Stein— 
bach, verheiratet, deren Schweſtern ſpäter durch ihren ſkan— 
dalöſen Lebenswandel die Aufmerkſamkeit auf ſich lenkten. 

Gleich Dogel, welcher ſeine Lehrtätigkeit an der durch 
den Anfall der Stadt an Frankreich im Frieden zu Nim- 
wegen 1679 (Februar 5) verwelſchten Hochſchule, dem 1684 
November 6) feierlich eröffneten „studium gallicum“ fort- 
führte, wohnte dieſem Feſtakt, wie H. Schreiber berichtet, 
auch der „Institutionist Dr. Mayer“ an. Das Flammſche 
Häuſerbuch nennt für 1666 beim Haus „zum Reeblaub“ in 
der früheren ESgelgaſſe (Eiſenbahnſtr. 48) „Dr. utr. iur. 
Christoph Cudwig Dogell, Professor Codicis an der Univer— 
sität. Dr. iur. Franz Ferdinand Mayer, Gerichtsschreiber“, 
wobei die vorgeſetzte Jahreszahl jedoch nur auf erſtern be— 
ziehbar iſt. Als Uachbeſitzer des Bauſes „zum Reeblaub“, 
das er unter gleichzeitiger Erwerbung des Doppelhauſes 
„zum guldenen und schwarzen Heiden“ am Fiſchmarkt 1685 
wieder veräußert hatte, dürften Mayer die Beziehungen zu 
ſeiner ſpäteren Sattin erwachſen ſein. Bereits drei Jahre 
darauf gab er auch ſeinen Beſitz am Fiſchmarkt wieder auf. 
Da mit dem 1688 eingetretenen Ableben Dogels auch der 
Derkauf ſeines Hauſes „zum Herzog“ und deſſen gleichzeitige 
Erwerbung durch Mayer erfolgte, läge es nahe anzunehmen, 
daß dieſer durch einen Anteil an dem reichen Uachlaß des 
Onkels ſeiner Gattin dazu in die Lage verſetzt wurde, wenn 
wir nicht vom Gegenteil unterrichtet wären. 

Maria Beata Spes Dogel hatte ihrem Satten neun Kin— 
der geſchenkt, darunter fünf Söhne. „Die 9. May Anno 1707 

5S1.—58. Jahrlauf. * 

provisa obiit Marig Beata Spes Mayerin nata Doglin uxor 

praenoblilis) ac exelllentissimi) domini Francisci Ferdi— 

nandi Mayer utriusque iuris doctoris ac archigrammatei 

et in ecclesia parochiali Friburg. Brisg. Sepulta ...“ ver— 

meldet das Kirchenbuch des Münſters deren Ableben. Und 

noch im ſelben Jahre, und zwar unterm gleichen Tage des 

Monats Chktober, ſchloß, wie wir durch den Eintrag an glei— 

cher Stelle erfahren: „.. . D. D. Franciscus Ferdinandus 

Mayer Friburgensis civitatis syndicus et archigrammataeus 

cum hon., vidua domina Anna Gertrud Veybertin“ in der 

Coretto-Kirche (ecclesia Lauretana“) einen neuen Ehebund. 

Die Witwe EGnna Gertrud Ueuberth hatte aus 

ihrer erſt zwei Jahre zuvor mit dem Proviantmeiſter Ueu— 

berth zu Stockach geſchloſſenen, kinderlos gebliebenen Ehe 

ein beträchtliches Dermögen überkommen, das ſich allein für 

den in Freiburg ſelbſt befindlichen borrat an Mehl und 

Früchten, „außgestandtenen Exstanzien bey löbl. Kaißl. 

Crayß Bataillon der Derpflegung halber“ auf „dreyzehen 

Tausend Gulden Rheinisch paares Gellt“ belief. 

Als ſie Dr. Franz Ferdinand Mayer am Altar die Hand 

reichte, war ſie nach ihrem eigenen Zeugnis „khaumb 20 

Jahre alt.“ Ihr Dater, der Wirt „zum goldenen Storchen“ 
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17. Unterſchrift des Fr. Ferd. Mayer und ſeiner Frau 

Anna Gertrud, geb. Kempf. 

(ietzigem Röm. Kaiſer), Johann Michael Kempff von Schlett— 

ſtadt, war frühe verſtorben. Ihr Pflegevater, der Saſtgeber 

und Weinumgelder „zum goldenen Adler“ (Eiſenbahnſtr. 2) 

Johann Georg Schuchmann, bemerkt in ſeinem 1715 (März 

29) verfaßten Teſtament, daß er die „Frau baas Gertrud 

Kempfin ... gleichsamb als ein noch kleines Kind aufer— 

zogen, selbiges in der gottesforcht, auch in leesen, schreiben 

und rechnen wohl unterweisen lassen, auf sie zuemahlen bei 

die 1500 fl. verwandt gehabt, also zwar, daß sie dadurch in 

einen glücklichen und wohlvermöglichen Stand geraten und 

Seiner hülf weiter nit mehr vonnöten“. Gleich liebevoll ge— 

denkt deſſen Sattin Salome geb. Kempf, die Schweſter des 

verſtorbenen Storchenwirtes, in ihrer letztwilligen Der— 

fügung vom 4. Juni 1720 ihrer in den Adelsſtand vorge— 

rückten „allerliebsten Fraw baasen tit. SGertrudis Meyerin 

von und zue Bückenreithi geborener Kempfin“ mit dem Bei— 

fügen: „Alldieweil diese aber selbsten von dem allerhöchsten 

also reichlich gesegnet, das sie von mir nichts verlangen 
wird noch tuet, so solle je dennoch der selbigen der meinige 
brether in der Kuchel (fals solcher ihro ahnstendig und be— 
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liebig sein sollte) gegeben werden.“ Der Bratofen ſcheint 

ſomit beſondere Dorzüge beſeſſen zu haben, die ihn der vor— 

nehmen Frau Baas begehrenswert erſcheinen ließen. 

Die Ehe mit Frau Anna Gertrud Ueuberth hatte Mayer 

die Mittel in die hand gegeben zur Sanierung ſeiner offen— 

bar etwas zerrütteten Dermögensverhältniſſe und damit zu— 

gleich die Möglichkeit zur ausgiebigen Befriedigung ſeiner 

hochſtrebenden Ambitionen, die zunächſt darauf gerichtet 

waren, ſich in der Salzgaſſe, dem alten Wohngebiet des 

ſtädtiſchen Patriziats, einen neuen, ſtattlichen Herrenſitz er— 

bauen zu laſſen, wozu er — wie ſchon vorerwähnt — be— 

reits ein Jahr nach ſeiner Nobilitierung, und zwar am 29. 

Juni 1716 von ſeinen in Not geratenen Dettern, den Ge— 

brüdern hildebrand, deren Dater Dr. Joh. Baptiſt es von 

Dogel geerbt hatte, ſeiner Gattin als Landſitz das am Fuße 

des Girsberges gelegene, im Kriegsjahr 1715 ſtark ruinierte 

„adelige Gueth“ Bickenreute erkaufte, wonach er ſich 

fernerhin benannte. Daß ihn dasſelbe „im Ankhauf und 

newen Schlößle gebaw, transportierter Stallung und new 

erbauter Zuegelhütten, auch new angelegten Garten und 

außgeworfenen undt mit fischen Besetzten dritten Weyer 

zuſammen auf zehn Tausend Gulden Rheinisch“ zu ſtehen 

kam und ihm die Erwerbung einzig durch ſeine Frau er— 

möglicht wurde, das bezeugt er ſelbſt durch ſeine letztwillige 

Derfügung, in welcher er ihr dasſelbe aus dieſem Grunde im 

voraus zu eigen überwies. Jeglicher unmittelbarer Kus— 

kunft ermangeln wir dagegen darüber, wann und von wem 

er die Erwerbungen zur Errichtung ſeines neuen Hauſes in 

der Salzſtraße vollzogen, die im Suſammenhang mit dem 

Derkauf des „zum Herzog“ benannten erfolgten. 

„Acto Freyburg d. 22ten Xbris 1708“ lautet die Datie— 

rung der von A. Buiſſon im neunundzwanzigſten Jahrlauf 

des Schauinsland in diplomatiſch etwas ungenauer Wieder— 

gabe veröffentlichten Urkunde, durch welche „der wohledel— 

gestrenge und hochgelehrte herr Franz Ferdinand Mayer 

beeder rechten doctor, allhiesiger löbl. statt Freyburg syn— 

dicus und stattschreiber“ dem Kloſter St. Blaſien um 6000 fl. 

rauhe Währung — gleich 5500 fl. Rheiniſch — in Baar in 

Kauf gibt, laut Faſſung des Fertigungsprotokolls: „...ein 

hinder und vorderhaus sambt hof stallung und übriger 

zuegehörde als trodten einigen kästen trög und tisch, So im 

haus verbleiben, zuem Herzogen genant, stoset einseits an 

h. syndici Behren behausung, anderseits an Andreas Schoch 

des hosenstrickers hinterlassene wittib und erben und an 

Joseph Jenne des rotgerbers seligen hinterlassene erben, 

vornen in die Saltzgassen, hinden in die KAugustinergassen 

(heutige Grünwälderſtraße) frei ledig aigen nach herr— 

Schaftrecht .. .“ 

„Am 22. Oktober“, ſo hat, wie bereits unter ent— 

ſprechender Kichtigſtellung bemerkt, der hiſtoriker des 

Bürgerhäuſerwerkes in übereinſtimmung mit dem berfaſſer 

des Aufſatzes über den St. Blaſierhof obige aus dieſer Guelle 

geſchöpfte Datierung übertragen. Wenn gedachter Rutor 

nicht wußte, daß die betreffende Kürzung vielmehr als 

„Decembris“ zu leſen und nicht den zehnten Monat 

heutiger Kalenderrechnung bezeichnet, ſo iſt das entſchuld— 

bar, obwohl auch dieſer die richtige Deutung der von ihm 

veröffentlichten Urkunde ſelbſt hätte entnehmen können, die 
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darnach mit den Worten ſchließt: „Geben und beschehen 

Samstag den zwei und zwanzigsten Monathstag Decembris 

als man nach unseres herren und Seeligmachers Jeſu 

Christi Snadenreicher Geburth gezehlet 1708.“ Dem Be— 

rufshiſtoriker durfte ein derartiger Lapſus jedoch unter 

keinen Umſtänden unterlaufen. 

Die Kaufurkunde widerlegt aber durch die angeführten 

Angrenzer auch deſſen Angabe im Bürgerhäuſerwerk 

(S. 259), daß das Kloſter St. Blaſien damals — alſo 1708 — 

„das anſtoßende haus zum Roten Basler Stab' bereits 

Seit 1650 besaß.“ Es hatte ſich desſelben vielmehr 

längſt „in ahngehaltenen französischen Zeiten“, und zwar 

unterm 28. April 1688, um 2000 fl. an den Kaufmann und 

Bürgermeiſtereiſtatthalter Jakob Fattet wieder entäußert. 

Der Derkauf fällt ſomit unmittelbar zuſammen mit der durch 

Mayer vollzogenen Erwerbung des Uachbarhauſes „zum 

Herzog“. So mögen wohl die Beziehungen zu dem Kloſter 

über die Zeit ſeiner amtlichen Stellung in deſſen Dienſten 

zurückreichen, wie ſie auch nach Aufgabe der letzteren durch 

die Einladung zur Primiz ſeines älteſten Sohnes Franz 

Cudwig kund werden, welche Mayer laut Dankſchreiben des 

Abtes Auguſtin vom 12. Oktober 1706 an dieſen hatte er— 

gehen laſſen. Sollte vielleicht das Kloſter 

St. Blaſien als Teilerbe an dem Claßmann⸗ 

ſchen Uachlaß den Beſitz der Möbelſchen In-⸗ 

tereſſenten an ſich gebracht haben und in zeit— 

lichem Zuſammenhang damit veranlaßt worden ſein, ſich 

ſeines gegenüber liegenden hauſes „zum roten Baslerstab“ 

zu entäußern und könnte nicht gleicherweiſe zwiſchen der 

ſpäteren Erwerbung des Hauſes „zur Kirche“ durch Mayer 

und der Abgabe desjenigen „zum Herzog“ an das Kloſter 

eine ähnliche Wechſelwirkung beſtanden haben? Daß die 

möbelſchen Intereſſenten das ererbte haus „zur Kirche“ 

durch Jahrzehnte in Gemeinbeſitz behielten, iſt doch kaum 

anzunehmen. An einen ſolchen Hang der Dinge zu denken 

liegt um ſo näher, als auch der Gbergfellſche Erbteil aus 

dem Uachlaß der Frau Claßmann, nämlich das haus „zum 

alten See“ am Fiſchmarkt, durch den unter den Erbbeteilig— 

ten an erſter Stelle ſtehenden Conventualen Pater Roman 

(Franz Froben von Gbergfell) an das Kloſter St. Trutpert 

gelangt war, das es bereits zwei Jahre nach dem Ableben 

der Erblaſſerin unterm J. Februar 1684 an den zünftigen 

Weißbäcker Meiſter Jakob Clemens weitergab. 

Eine erhöhte Wahrſcheinlichkeit gewinnt jedoch der ver— 

mutete Beſitzübergang des hauſes Salzſtraße 17 an das 

Kloſter St. Blaſien, wenn man ſich die weiter zurückreichen— 

den engen Beziehungen der Familie Möbel zu demſelben ver— 

gegenwärtigt. War doch die Sroßmutter der genannten 

Möbelſchen Intereſſenten, Urſula Chulot, eine Schweſter des 

von 1658 bis 1664 amtierenden Abtes Franciscus. Und als 

deren Sohn Bertin Bernhard um die Mitte des ſ7ten 

Jahrhunderts das haus „zur Haselstauden“ (Srünwälder— 

ſtraße 24) von peter Pfiſter von Eglisau im Thurgau um 

500 Gulden erworben hatte, welche die Univerſität ſeinem 

verſtorbenen Schwiegervater Dr. Clemens Claßmann an 

Beſtallungsgeldern ſchuldig geblieben war, gelangte durch 

den ſchon damals als Sekretär ſeines Onkels im Dienſte 

des Kloſters ſtehenden Käufer auch dieſes Haus in den



Beſitz St. Blaſiens, ein Kaufakt, der allerdings wieder rück— 

gängig wurde. 

Obwohl nun das Stadtrecht von 1520 beſtimmt: „. .. ge— 

meinlich ordnen ond wöllen wir, das alle Contract vnd 

beredungen, sy syent welcher gestalt sy wöllen, so vnser 

burger ond inwoner ..Hüber ligende güter in ounsern 

bezircken zwingen bennen vnd burgfriden gelegen abreden 

und beschliessen . .. vor onserm gericht mit erkantnuß ge— 

vertigt und in das gerichtsbuoch ingeschrieben werden ...“, 

ſo fehlt es doch nicht an Belegen der Nichtachtung dieſes 

Rechtsſatzes. Das geht aus einem zwiſchen 1622—26 unter 

Umgehung desſelben vollzogenen Kauf hervor, der „nit, wie 

herkommen und das stattrecht mit sich bringt, vor einem 

ersamen gericht gefertiget“ worden und darum „mehr 

für ein wünkelcontract zue halten, so allen rechten und in— 

Sonderheit den alhiesigen stattrechten genzlichen zuewider 

und von billicheit wegen nit zue gestatten“. Unter der zwei 

Jahrzehnte währenden franzöſiſchen Herrſchaft mag nun eine 

gewiſſe auch darüber hinaus nachwirkende Cäſſigkeit in 

Durchführung dieſer Dorſchrift eingeriſſen ſein, welche eine 

aus dem einen oder anderen Grund nahegelegte Umgehung 

derſelben ermöglichte. Ich wüßte wenigſtens keine andere 

zwangloſe Erklärung für den auffallenden Mangel jeglicher 

Beurkundung der mit Erbauung des jetzigen Hauſes Salz— 

ſtraße 17 verbundenen Kaufgeſchäfte. 

Unterm 2. Uovember 1707 hatten Bürgermeiſter und 

Rat ihrem „Consulenten Syndicus und Stadtschreiber 9. 

Franz Ferdinand Mayer beeder Rechten Dr.“ auf Wunſch 

zwechs Cautionsleiſtung „aus seiner gewißen Uhrsachen“ 

ein „öffentliches Attestatum seines Dermögenß“ ausgeſtellt, 

wonach er „mit schönen liegenten güetteren und anderen Mitt— 

len dergestalten versehen, daß Selbiger bey unß in guetem 

Tredit ovnd Einer von den mehr vermöglicheren jn der Statt 

gehalten wirdt ..“ Daraus möchte man ſchließen, daß er 

das Haus „zur Kirche“ ſchon damals zu eigen hatte. Erſt 

170 wurde jedoch zu deſſen Abbruch geſchritten, wovon wir 

mittelbar durch das Ratsprotokoll vom 26. Juni dieſes 

Jahres unterrichtet werden, laut welchem „Herr Müntzer 

bestendiger Rath referiert, daß herr Guartier-Meister des 

lobl. Saltzburgischen Kegiments Ihme zue vernemben geben, 

wie daß durch abbrechung des Herrn Syndici Dr. Mayers 

Hauß sein Guartier jn großer gefahr seye, vndt noth— 

wendig wäre, hierüber einen augenschein Einzuenemben, 

worüber erkhant, durch daß lobl. Bawambt Einen Kugen- 

Schein Einzunemben, vnd dann wiederumben zue referieren“. 

Und an gleicher Stelle findet ſich jahrs darauf unterm 18. 

Juli der die Fertigſtellung des hauſes verratende Eintrag: 

„Das von Joseph Dogel den Gipseren wider undt gegen 

Franz Hhamm in punkto beschehendte profeßions Eingriff 

Eingelegte Klag Memoriale ist lobl. Bawambt zue Unter— 

sSuch vndt thuenlicher Derthätigung zue gestellt wordten, 

anbey Erkhant herr Michel Müntzer des best. Raths als 

Obherr E. C. Maurer Handwerkhs zuemahlen wo nöthig 

Herr Synd. Dr. Mayer von wegen seines Uewen gebews in 

der Saltzgassen gezogen werden solle; ratione allegierendter 

injuri aber ist actor mit suechender satisfaction an sein 

TCompetierendte Instantz E. E. Stadt SGerichts hiermit 

remittiert wordten.“ Damit lernen wir als Unternehmer 
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den Maurer- und Steinmetzmeiſter Franz hamem kennen, 

der, wie aus der eingelegten Beſchwerde des Gipſers Joſeph 

Vogel von Wettenhauſen in Schwaben (§ 1756) hervorgeht, 

auch die Ausführung der Gipſerarbeiten übernommen hatte. 

Daß dabei nicht etwa nur ein Umbau, ſondern ein ra di— 

kaler Ueubau vorlag, darüber belehrt uns das bereits 

erwähnte umfang- und inhaltsreiche unterm 24. Oktober 

1721 verfaßte Teſtament des Bauherrn, in welchem geſagt 

wird: 

„Item weilen in unserer währender Ehe auch mein 

Haus in der Saltzgassen erkauft und er fundamento 

erbaut worden, obwohlen solches gegen fünfzehentausend 

Gulden Rheinisch und mehrers gekhostet, soll hro zum 

halben Thail in diser absonderlichen Consideration, da 

dieses gebaw sowohl als auch all übrig stehende capitalien 

vermittelst göttlichen Seegens durch meiner geliebten haus— 

frauen in die Ehe zugebrachter Proviantierung und darben 

einzig bezeugter Müeh und völliger Dirrigirung derselben 

erobert und gewunnen worden, gebühren und zufallen, oder, 

wann Sie selbst Cust darzue hat, ſambt dennen darin 

befündlichen CTapecereyen, gemähler und mobilien als 

Küsten Kästen und Bettladen, außgenommen die Fässer 

im Keller, welche zum halben Theil abgethailt werden sol— 

len, alles zusammen per fünftausend Gulden Rheinisch ent— 

Schlagen sein, meinen Kinderen außbezahlt und ausgelößt 

werden kann.“ 

Das vom 2. Juni 1722 datierte, im Beiſein des „Hoch— 

edelgeborenen, gestrengen undt Hochgelehrten Hherrn Franz 

Ferdinand Mayers von Fahnenberg v. i. D. und Statt Syn⸗ 

dici als von E. E. Undt wohlweisen Statt magistrat hierzue 

bestellten Comißarii“ gefertigte Inventarium über „Franz 

Ferdinand Mayers von undt zue Bickenrüthe seel Der— 

lassenschaft“ beſchreibt das zu 10000 fl. angeſchlagene 

Haus: „... Eine Behausung, Hoof, Stallung vndt hinder— 

haus daran in der Saltzgassen gelegen zur Kürchen ge— 

nannt, Stosst das Dorder Haus Einseits (östlich) ahn Hern 

Johann Christoph Schaal best. Rats, anderseits ahn 

Meister Balthasar Schmiderer den Uagelschmidt, daß Hin— 

derhaus aber Einseits (westlich) ahn E. E. Schuchmacher 

Sunft, anderseits ahn die Hanische Erben, sonsten beede 

auf die allmentgassen, frey, ledig, ovndt aigen nach dem 

Herrschaftrecht.“ 

An liegenden Gütern iſt ein reines Dbermögen von rund 

52 562 fl. verzeichnet. Die Stallung in der Stadt barg „zwey 

gutschen Pferd sambt gutschen geschürr. Ein Relchkhue 

Sambt Kälbelin“ und zwei Schweine im Werte von zuſam— 

men 251 Gulden; der obere und untere Keller 112 Saum 

roten und weißen Wein zu 80] fl. 7 kr. 5 Pfg. 

Der Bedeutung des damals ſtattlichſten hauſes in der 

Salzſtraße, deſſen Innenausſtattung in weitem Maße er— 

halten geblieben iſt, entſprach ſeine Einrichtung an haus— 

rat, allerlei Mobiliar uſw., ſowie der verzeichnete Beſitz an 

Kleidern, „Geschmuck“, Silberzeug und Gemälden, unter 

letzteren auch „des tit, verſtorbenen Herrn Prälaten von 

St. Blaſien Contrefait“, bezeichnend bei dieſen die relativ 

niedere Deranſchlagung, womit ſich ja auch der Kaufpreis 

für das erwähnte lebensgroße Bildnis Kaiſer Karls in 

Übereinſtimmung findet.



Das uneingeſchränkte Lob, das Mayer ſeiner Gattin 

ſpendet, die ihm durch ihren Fleiß und ihre wirtſchaftliche 

Tüchtigkeit zu dieſem nicht geringen Dermögen verholfen, 

findet in deren Urteil über ihren entſchlafenen Ehemann 

keinen Widerhall. Trotz ſeiner eingehenden letztwilligen 

  

18. Treppenhaus im zweiten Obergeſchoß von Salzſtraße 17. 
Nach Abbildung 303 des Bürgerhäuſerwerkes. 

Derfügungen führte die Erbteilung zu heftigen Kuseinander— 

ſetzungen zwiſchen der Witwe und deren Stiefkindern, wobei 

die energiſche Frau ihrem Sroll und Unmut gegen den Der— 

ſtorbenen in den ſchwerſten Anſchuldigungen Luft macht. In 

ihren rechtlichen Deklarationen an den Rat ſpricht ſie aus, 
wie es „urbi et orbi notum“, daß ihr „Eheherr sel.“ ſie, als 
er ſie geheiratet, unter dem Dorwand ein großes Dermögen 
einzuſchießen, „zwar eingefedtlet“, in Wahrheit aber „in der 
größten noth undt schuldten gesteckhet“, wogegen zu ihrem 
eingebrachten anſehnlichen Dermögen alles einzig durch 
ihren „eigenen fleiß undt Sorgfalth, correspondenz, Rech— 
nungs Führung undt dergleichen“ gewonnen und erobert 
worden, während die Beſoldung des Gatten, der ſogar 
ſieben ganze Jahre ohne Dienſt geweſen, nicht einmal zur 
Beſtreitung des Haushaltes zureichend geweſen ſei. Dazu 
wirft ſie ihm vor, heimlich wider ihr Wiſſen und Willen 
von ihren Kapitalien zu Cauſenden „nit in utriusque utili⸗ 
tatem“, ſondern anderswohin verausgabt und namentlich 
auch ſeinen Kindern aus erſter Ehe zugewendet zu haben. 
„Und“ — ſo reſümiert ſie — „wann man Ein Jedtes wohl— 
Cöbl. Kaths membrum, oder wer sonsten immer von der 
sach ein wenig waist, dise Stundt fragen sollte, wo doch 
das guett Bückhenreüthe, die newerbawte Wohnbehausung, 
diese oder Jene capitalien herkommen, ob herr Dr. Mayer 
ſel., wann er mich nit geheürathet hette, im Stand gewesen 
were, ernanthes guett zu khauffen, das haus zu Bawen, 
Capitalien anzulegen, Khindter in die Ländter zu schikhen, 

ihnen souihl Cauſend zu geben, ſo bin ich gänzlich versichert, 

daß ein Jeder antworten wurdte, das herr Dr. Mayer Sei— 

ner Cebtag dergleichen aus dem Seinigen zu praestieren undt 

zue Thuen nit in dem Standt gewesen, auch dergleichen nit 

vorhanden were, wann Er mich nit geheyratet hette“. 

Durch die Entgegnung der Stiefkinder, zumal ihr „un— 

verſchambtes Cäugnen“, beſonders des Stiefſohnes, gereizt, 
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erklärt ſie in einer „standhaften Refutation und widerholt 
gehorsamben Kechtlichen Bitt und respektive Submis— 
Sionsschrüft“, daß es dieſen „und in specie dem herrn Stüef⸗ 
Sohn nur gar zu wohl beckanth, daß Ihr Herr Datter sel. 
kurtz vor seinem abtruck eine Restitution oder ersetzung 
von 900 fl. von darumben Derordtnet und Befohlen habe, 
weillen Er vor Etlich 50 oder 40 Jahren ein frembdtes gellt, 
worüber Er Administrator geweßen, in proprios vsus ver— 
wendtet“, welche 900 fl. ſie, von alledem nichts wiſſend, in 
Gegenwart ihres Stiefſohnes mit größter Derwunderung, 
auch kurz vor dem Ableben des Gatten, gefunden, wofür die 
Belege „an einen geistlichen orth indeßen depositiert und all 
augenblickh vor augen gelegt werdten khönnen“. Dazu wird 
er weiter beſchuldigt, daß von ſeinen Legaten große Sum— 
men, „die nicht legata pia“, als welche ſie angegeben, oder 
„Donationes liberales“, ſondern „restitutiones eines 

fremdten guetts ..., weile er nemblich schon vor vielen 
Jahren ... die sogar mildten Stüftungen deren Admini— 
strator oder Executor er geweßen zuegehörige Selder in 
proprios usus verwendtet“. Dem gegenüber müßten die Stief— 
kinder, nachdem er die Gutmachung bis auf ſein Cotbett auf⸗ 
geſchoben, bekennen, daß er „der gottlosiste Mann auf der 
Welt gewesen“, zumal ſie „von Anfang zu dem Heyrat ... 
auf das schändlichiste induciert mithin dolosissime hinter— 
gangen, und wann mann die Wahrheit redten darf S(alva) 
Dlenia) Betrogen wordten“. 

In ſeiner trefflichen Freiburger Diſſertation über die 
Univerſität Freiburg unter franzöſiſcher Herrſchaft äußert 
ſich Max Neuſtädter zur Charahkteriſierung des Dr. 

Ferdinand Mayer von Bickenreuthe: 

Er „gehörte wohl zu den beſtgehaßten Perſönlichkeiten 

der Stadt. Seine ungeſtüme Uatur ſchuf ſtändig Konflikte, 

ſtets lebte er in Streit und Unfriede“. Die ſchwerſten Be— 

ſchuldigungen werden gegen ihn erhoben, ein Injurienpro— 

zeß folgte auf den andern, von ſeinen Segnern wurde er 

öffentlich beſchimpft und mit den ehrenrührigſten Worten 

angegriffen (cin falsus Advocatus, ein gewiſſenloſer Mann, 

ein treller, ein partiter ſpiler u. a. genannt) — ja ein 

Attentat auf ihn verübt. „An der Univerſität ſtand ſeine 

Perſon im Mittelpunkt vieler heftiger Kämpfe. Seine 

Hauptfeinde waren hier die beiden Profeſſoren Preiß, die ihn 

mit allen Mitteln zu Fall bringen wollten. Kuch zwiſchen 

Dogl und Mayer herrſchten trotz des verwandtſchaftlichen Der— 

hältniſſes ſehr geſpannte Beziehungen. Die Knimoſität zwi— 

ſchen dieſen beiden führte ſogar dazu, daß Dogl in ſeinem 

Teſtamente ſeine Nichte, die Frau Mayers, ganz von ſeiner 

reichen Erbſchaft ausſchloß und beſtimmte, daß Mayer zu der 

Ordnung ſeines Vachlaſſes nicht zugelaſſen werden dürfe. 

Mayer ließ ſich davon nicht abhalten, er riß die von Stadt 

und Univerſität angelegten Siegel ab, brachte viele der Uni— 

verſität gehörige Dokumente an ſich und verweigerte hart— 

näckig deren Auslieferung. In dem hierauf ausbrechenden 

Streit kam es zum Kusſchluß Mayers vom Senate und ſpä— 

ter zu ſeiner vorübergehenden Inhaftierung. Aber immer 

wieder gelang es ihm, ſich zu behaupten; er ließ ſich durch 

nichts einſchüchtern. Trotz aller ſeiner Schwächen und Feh— 

ler ſpürt man doch ſtets den Hauch einer kraftvollen, ener— 

giſchen Perſönlichkeit mit ganz bedeutenden Geiſtesgaben.“



Angeſichts ſolcher Feſtſtellungen ſcheidet der Derdacht 

maßloſer Übertreibung gegenüber den ſchweren Anſchul— 

digungen ſeiner ſich von ihrem einſtigen Gatten getäuſcht 

und betrogen fühlenden und mit deſſen Kindern zäh um ihre 

Rechte kämpfenden, temperamentvollen Frau völlig aus. 

Mit zitternder hand hatte „Franz Ferdinand Mayer i,u. 
Dr. Kayserl. Rath von undt zu Bickhenrüthe“ am 17. April 
722 kaum noch lesbar auch das Schriftſtück unterzeichnet. 
mit dem er devoteſt an „Hoch undt Wohledelgeborne, ge- 
streng, Hochgelehrte, Wohl Edel Döst, Fürsichtig, Ehrsamb 
und Wohlweiße, gnädig, Hochgeehrtiste Herren ... Eines 
löbl. Statt Magistrats undt des orths nathürlichen Gbrig— 
keith“ ſeinen „Ciebsten, und Letzten willen, in Beykom— 
mendten Derſchloßenen Testament“ zu gemeinen Handen mit 
der angelegentlichen Bitte übergab, ſolches „apud acta pub- 
lica“ bis auf ſeinen „zeithlichen Hintritt“ zu verwahren, 
zugleich der Erwartung Rusdruck leihend, daß durch das, 
was er „noch bey gesundtem Leib, auch vollkommenen Sün— 
nen undt Dernunfft disponiert“, zwiſchen ſeiner „geliebten 
Eheconsortin“ und ſeinen Kindern „all Streit, Sänchkh und 
Hadter evitiert Bleiben mögen“. Drei Cage darauf beſchloß 
Franz Ferdinand Mayer von und zu Bickenreuthe ſein 
bewegtes Leben, nachdem er durch zahlreiche Seelgerät— 
ſtiftungen vorſorglich auch ſeines heiles im Jenſeits ge— 
dacht, zu welchem Behufe er allein den Kapuzinern zu 
Stockach in Derbindung mit dem Derkauf der von ſeiner 
zweiten Gattin ererbten dortigen St. Michagelskapelle die 
Leiſtung von 400 Seelenmeſſen zur Auflage gemacht hatte. 

Sein Begräbnis beſtimmte er im Münſter „zwischen 
Beedten Altären St. Margaretha und dem Altar, darauff 
gemeinkhlichen die Exequien der berstorbenen gehalten wer— 
dten“, zu dem er auch „gewiße Stüfftung gethan, damit der— 
Selbe in dem stand, wie Er de facto ist, auferbaut worden“, 
damit ſein von dem „Irdischen Cörpel“ abgeſchiedener 
„Todter Leichtnahmb“ hier „neben Muetter, Brueder und 
Sohn aller dreyen seelig auch ruehen und der himmlischen 
Stimm des Engels fröhlich erwarthen möge“. 

Schon nach Ablauf eines halben Jahres, faſt auf den 
aleichen Cag, da ihr zweiter Gatte das Seitliche geſegnet, 
am 22. des Monats September, ging die im 38. Lebensjahr 
ſtehende Wittib mit dem kaiſerlichen Reichskaſſier Johan— 
nes Wilhelm von Kober eine dritte Ehe ein, der 
jedoch nur eine kurze Dauer beſchieden war. „Apoplexia 
tactus obiit praenobilis dominus Franciscus Fridricus 
Kober“ verzeichnet das Kirchenbuch des Münſters am 2. No— 
vember 1725, mit dem Dermerk, daß er im Münſter beſtattet 
wurde. Daß der vom Schlag gerührte „kaiſerliche Seneral— 
einnehmer und Feldkriegskassier“ angeſichts des anderen 
Taufnamens und des fehlenden Adelsprädikats mit dem 
Gatten der „domina Anna Gertrudis Mayerin“ nicht iden— 
tiſch, iſt man bei den damals auch an ſolchen Stellen nicht 
gerade ſelten unterlaufenen Schreibverſehen um ſo weniger 
gezwungen anzunehmen, als neben dem Schreiber des übri— 
gens als „praenobilis“ charakteriſierten Derblichenen auch 
der Bruder der Frau von Kober, der Storchenwirt Michael 
Kempf, als Seuge erſcheint. 

Drei Cebensgefährten hatte FTrau Anna Gertrud zur letz— 
ten Ruhe gebettet, der vierte ließ ihr galant den bortritt 

15 

in die himmliſchen Gefilde. Wann ſie mit dieſem, dem einem 
altadeligen Geſchlechte entſtammenden kaiſerlichen Proviant— 
admodiator Joh. Gdam von Gehningen, vor den 
Altar getreten, iſt mir nicht ermittelbar geworden. Als 
Militärverpflegungsoffizier war er in ſeinen geſchäftlichen 

  

19. Siegel des Adam von OGehningen. Is mm 

Spekulationen nicht derart vom Glüch begünſtigt, wie ihr 
mit dem gleichen Amte betrauter erſter Gatte, dem ſie die 
Grundlagen ihres nicht geringen Wohlſtandes und dadurch 
den geſellſchaftlichen Aufſtieg zu verdanken hatte. Durch den 
großen Kufwand und verluſtreiche Cieferungsgeſchäfte des 
Gatten in ſchwere Schulden geraten, ſah ſie ſich ſchließlich ge— 
zwungen, das von ihrem zweiten Eheherrn „funditus erbaute 
hiesige, vornehme haus“ aus „Abgang der Baarschaft“ zu 
veräußern und dafür „bei längerer Abwesenheit des Gatten 
ein anderes schlechteres haus“, nämlich das haus „zum 
goldenen Fälklin“ in der „vorderen Wolfshöhle“ (Ur. 5 der 
heutigen Herrenſtraße) mietweiſe zu beziehen, wo ſie ſchon 
zwei Monate darauf, und zwar am 10. September Pibi 
ewigen Ruhe einging. Der völlige Suſammenbruch ihres 
Wohlſtandes mag der vom Glück Derlaſſenen das Berz ge— 
brochen haben. Dom Code überraſcht, „morte praeventa“, 
jedoch mit den heiligen Sterbeſakramenten verſehen, ſtarb 
fromm im herrn die ſehr vornehme und „gratiosa domina 
Anna Gertrudis de Geningerin nata Kempffin“ und wurde 
im Münſter beſtattet, ſo berichtet das Kirchenbuch. 

Erſt zehn Jahre ſpäter wurde auf Drängen der Gläubiger 
das adelige Gut Bückenr eute, an dem die Franz Fer⸗ 
dinand Mayer einzig aus erſter Ehe erblühten Kinder keinen 
Anteil hatten, ſamt Inventar auf der Gant verſteigert und 
vom Magiſtrat der Stadt Freiburg um 20000 Eulden er— 
ſtanden, wie von Oehningen boshaft behauptete, einzig zum 
Drivatnutzen und „zur Recreation und zum wollüstigen Ge— 
nuß einiger Mitglieder.“ 

Faſt bis zu deren Ableben, alſo über ein Jahrzehnt, 
hatte der Prozeß der Anna Gertrud von Oehningen mit 
ihren Stiefkindern, dem Breisgauſtändiſchen Umgeldein— 
nehmer Anton Ignaz Mayer ſowie deſſen bereits zuvor 
verſtorbener Schweſter Maria Franziska Eleonora Sinter 
bzw. deren Kindern gewährt, mit dem ſelbſt Pater Herrgott 
in Wien beſchäftigt worden war. 

Bei der unterm 25. Oktober 1752 vereinbarten und am



1J. Juli folgenden Jahres vor dem Schultheißen hornus 

von Bernkaſtel gerichtlich beurkundeten Deräußerung des 

Hauſes Salzſtraße J7 werden als damalige Beſitzer und 

berkäufer Frau Knna Gertrud von Gehningen, 

Anton Jgnaz Mayer und — vertreten durch deren 

bogt Georg Caler — der Frau Eleonore Günther 

ſel. Kinder verzeichnet. Als Käufer desſelben, das be— 

ſchrieben wird als ein „Bauß, Hinterhauß, Hoff, und Suege— 

hördte in der Saltzgaßen gelegen“, einſeits an den „Sunft— 

meister Balthasar Schmiedterer, Item an die Kueffer- und 

  

20. Siegel des Deutſchordenskomthurs 

Freiherr Joh. Beinrich bermann von Kageneck. (Js mm) 

Schuhmacher-Sunft, anderſeits an Frantz Kaveri Schaalen 

Buechdrucker, auch an herrn Tct. Frantz Christoph Freff und 

Susanna Hanin, vornen und hinten an die Allmend Gaßen“ 

ſtoßend, wird aber genannt: „Ihro Exzellenz herr Heinrich 

Freiherr von Kageneck“, k. k. wirkl. v. 6. Geheimer Rat, 

kurpfälziſcher Conferential-Miniſter und des hohen deutſchen 

rdens Landkommentur der Balley an der Etſch etc., der es 

um 10 800 Gulden „für jeden Gulden jnsonders Dreizehn— 

halben Schilling Pfennig gerechnet“ erwarb, alſo noch 800 

Gulden über dem Anſchlag von 1722. Es war der 1668 

(Juni 25) zu Munzingen geborene Freiherr Johann 

heinrich hermann von Kageneck, derſelbe, der 

die noch heute im Beſitz der Familie befindliche frühere 

Herberge „zum wilden Mann“ bereits 1726 von der „ver— 

wittibten Frawen Oberambtmännin M. C. Don Plysin, 

geb. Grünerin von Streiteck“, erworben hatte. 

Dementſprechend wäre die Angabe des Bürgerhäuſer— 

werkes zu berichtigen, wo im Widerſpruch zu dem hier 

Geſagten, ebenſo aber auch zu dem, was wir in dieſem ſelbſt 

Seite 252 erfahren, Seite 222 zu leſen iſt, daß „Franz Ernſt 

Olisy“ ſchon in demſelben Jahr, in dem er die Herberge 

„zum wilden Mann“ erwarb — nämlich 1701 — „das durch 

Einquartierung fast ruinierte haus“ an den „Freiherrn 

Franz Ignaz von Schönau zu Sell verkaufte“, denn in Wirk⸗ 

lichkeit iſt der geplante Kauf — wohl infolge Einſprache der 

Stadt — nicht zuſtande gekommen. 

Der damals in Mannheim ſeßhafte Landkomthur Johann 

Heinrich hermann von Kageneck war ein vielvermögender 

Herr; war er doch, wie wir aus ſeinen Derlaſſenſchaftsakten 

erfahren, in der Lage, dem Churfürſten Karl Philipp von 

46 

der Pfalz mit der damals nicht geringen Summe von 145 000 

Gulden darlehensweiſe unter die Arme zu greifen. Die Er— 

werbung des Hauſes Salzſtraße 17 vollzog er aus noch zu 

berührenden Beweggründen zur Erweiterung ſeiner Fidei— 

kommißſtiftung. Seiner „Baulust“, die er an dem J726 

erworbenen und eingreifend umgebauten Haus Salzſtraße 5 

zu betätigen reichliche Helegenheit gefunden, blieb jedoch an 

dem von Franz Ferdinand Mayer von und zu Bickenreuthe 

„ex fundamento“ neu erſtellten vornehmen Haus, abgeſehen 

von Derbeſſerungen im Innern, nicht allzuviel zu tun übrig. 

Um ſeine „Baulust“ gar 1769 nochmals zu entfalten, hätte 

er auch ſchon aus dem Grabe auferſtehen müſſen, denn er 

war ja — wie uns der hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes 

Seite 222 ſelbſt berichtet — bereits J744 „gestorben“, wo— 

mit ihm allerdings immer noch einige Cage über die Seit 

ſeines laut Eintrag im Kirchenbuch ſchon am 29. Dezember 

1743 beſchloſſenen irdiſchen Daſeins zugelegt wurden. 

Über die von dem neuen Beſitzer im Innern des Hauſes 

vorgenommenen baulichen änderungen gibt der im Kuftrag 

desſelben gefertigte „Crund Rieß der drey in dem Enninger— 

schen Bauß befindlichen Etagen sambt Keller,“ ſowie das 

Fragment eines Entwurfs für die Umgeſtaltung des Mittel- 

geſchoſſes, im Dergleich mit dem heutigen Zuſtand Aufſchluß. 

Sie erſtreckten ſich insbeſondere auf die Reduktion der in 

allen Stockwerken vorhandenen Küchen, die beſeitigung 

einiger Zwiſchenwände ſowie die Erneuerung bzw. andere 

Anordnung der Gfen, von welchen geſagt wird, daß ſie in 

allen Zimmern ſchlecht ſeien. Dazu kamen, teils hierdurch 

bedingt, Erneuerungen der Stukkaturen ſowie der Tapiſſe-⸗ 

rien, wofür unter anderm auch grüne und gelbe „Proca— 

telli“ von „Liberal Chiori in Trient“ bezogen wurden. 

Damit finden ſich auch die einzig aus dem Baubefund ab⸗ 

geleiteten Feſtſtellungen von Prof. Dr. M. Wingenro th 

in übereinſtimmung, der Seite 258 des Bürgerhäuſerwerkes 

ausführt: „Der Geſamtbefund des Hauſes ergibt alſo, daß 

dasſelbe um 1700 oder in den erſten Jahrzehnten des I8ten 

Jahrhunderts aus den zwei häuſern des sten Jahrhun— 

derts, denen drei weit ältere zugrunde lagen, zu dem 

heutigen Bau umgeformt wurde. Uach 1769 hat Freiherr 

von Kageneck nur unbedeutende Deränderungen daran vor- 

genommen, vor allem einige Decken und Gfenniſchen mit 

Rocailleſtuckwerk verſehen laſſen.“ Dem entſpricht auch die 

in der Baubeſchreibung gegebene Datierung verſchiedener 

Einzelheiten, ſo des Portals, der Decken des Treppenhauſes, 

des Dorplatzes und mancher Simmer, darunter namentlich 

ouch des Hauptraumes des dreifenſtrigen Saales im erſten 

Cbergeſchoß, von dem Seite 257 ausdrücklich geſagt wird: 

„Die Decke kann nicht ſpäter als um 1700 oder in den erſten 

Jahrzehnten des ISten Jahrhunderts, zugleich mit Portal 

und Creppenhaus entſtanden ſein.“ Und Seite 258 leſen 

wir das zweite Obergeſchoß betreffend: „Kuf den Mittelſaal 

folgt weſtlich an der Salzſtraße ein Zimmer, an deſſen Decke 

um den leeren, ehemals bemalten Mittelſpiegel Bandorna— 

mente angebracht ſind. Daraus geht hervor, daß dieſer Ceil 

nicht etwa nach 1769 dazugezogen wurde, was ja allerdings 

auch die Faſſade und der ganze Befund ergibt“. Zu berich— 

tigen iſt an dieſen Angaben abgeſehen von der Annahme 

eines urſprünglichen Beſtandes von drei Häuſern einzig die



   
      

   

  
  

77 

Sl. 4 ittlere 

  

     

   
   

  

   

  

   

0 0 
ö 1 

˖ 1 7 
517 5 5 8 

9.3 J 7 53 51 Qre oia lun 
Der Aauegaι 

6 1 E 2, e. 8 
Ar IiKe 38 2 0 Ce, Fe dee 

4. =＋ l. S Nel, d. 

0 *3 — „% d. Ae, lel, eeu, 4.9. 
ö 4 
— 

5 3 8 
1 3 7 

4 f̃ 2 

＋4 0 2 A 2 ˖ 4 l 7 
9 5 7 

. J 
◻αι 8 

* ⏑ 0 — M 
5 

6 7 
85 

— ö 
* * 8 3 e e, f 11 1 1 Ser Etlen agl. Seege,⸗ ö 

47, de b 1 3 5 balt 5 
1 

8 5 
Kiegen 

  

des, Hllkne, 6eg 
LefN. f 

                  

    

3 — 8 6 

    

        
2Nund 2. Grundriß des erſten und zweiten Geſchoſſes des Hauſes „zur Kirche“. 

Nach einer im Auftrag des Freiherrn Job. Seinrich Sermann von Rageneck gefertigten Aufnahme des Mayer'ſchen Weubaues. 

„mach 1769“ geſetzte Datierung der im Innern eingetretenen 

Anderungen, die laut Ausweis der von dem Herrn Grafen 

von Kagenech gütigſt zur Derfügung geſtellten Originalakten 

aus dem Urchiv zu Munzingen im weſentlichen in unmittel— 
barem Gnſchluß an die 1755 vollzogene Erwerbung des 
Hauſes vorgenommen wurden. 

Es iſt abſolut unfaßbar, wie Wingenroth angeſichts ſolch 
eindeutiger, zweifelsfreier, eigener Feſtſtellungen, beirrt 
durch den Hiſtoriker und über deſſen dem widerſprechende 
haltloſe Datierung ſogar noch hinaus gehend, wenige Seiten 

on Kageneck vorgenommenen Bauveränderungen 
23 und 24. Entwurf fuͤr die von dem Freiherrn Joh. Heinrich bermann v 

andes nach Abbildung 301 des Bürgerhaͤuſerwerkes. 
im zweiten Geſchoß des Hauſes „zur Rirche“, ſowie Grundriß des jetzigen Beſt 
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zuvor (S. 255) zu dem KRusſpruch gelangen konnte: „Rus 

welchen Teilen dann die zwei häuſer des sten Jahrhun⸗ 

derts formiert wurden, von denen die Urkunden ſprechen, 

iſt ebenfalls nicht feſtzuſtellen, da der Umbau nach 1775 

das ganze haus gründlich veränderte, zugunſten einer 

ſymmetriſchen, ſiebenachſigen Faſſade mit der in der Mitte 

gelegenen, aus drei Achſen beſtehenden halle, dem ent— 

ſprechenden Saal mit anſchließendem Dorplatz darüber.“ Ein 

Portal konnte man ja allenfalls gleich andern Baugliedern 

der Faſſade in den nun auf einmal „nach 1775 erſtellten 

Umbau“ übernehmen, die vorhandenen Stuckdecken zwechs 

Wiederverwendung in demſelben einſtweilen in der Luft auf— 

zuhängen, ging aber unmöglich an. 

Wie ſoll man ſich jedoch eigentlich dieſen „wach 1775“ 

vollzogenen radikalen Umbau ein und des— 

ſelben hauſes denken, das nach gleichzeitig und gleichen Orts 

von dem gleichen Kutor erteilter Auskunft bereits 

„um 1700 . . .. zu dem heutigen Bau umgeformt wurde“, 

und an dem, wie wiederum der gleiche Gutor zu berichten 

weiß, der gleiche Bauherr „nach 1769 nur un⸗ 

bedeutende Dberänderungen vorgenommen 

hat“? — Da iſt dem geneigten Leſer doch etwas zu viel 

zugemutet. 

Man könnte die Frage aufwerfen, wie die Schlußredak— 

tion über ein derart unglaublich widerſinniges Gerede, wo— 

für doch der das Dorwort zeichnende „Dorſitzende des Druck— 

ausſchuſſes (der damalige) Archivdirektor Prof. Dr. Albert““ 

unter allen Umſtänden mitverantwortlich iſt, geruhſam hin— 

wegzuſehen vermochte, wenn nicht aus deſſen eigener Feder 

gefloſſene Darſtellungen eine noch üppigere, gleichgeartete 

Blütenleſe geliefert hätten. Und wenn auch der geſchicht— 

liche Teil, wie im Dorwort mitgeteilt wird, bereits 1914 

in die Druckerei ging, während der beſchreibende erſt acht 

Jahre ſpäter zum Gbſchluß gelangte, deſſen Derfaſſer bald 

darauf aus dem Leben ſchied, den Beſtand der Schriftleitung 

ließ all das ebenſo unberührt wie deren Pflichten. 

  

&r. 

2                     

  

    

  

2
 Vorſchlag fuͤr die Dekoration der Fenſterniſchen des von dem 

Frhrn. von Kageneck 1733 erworbenen hauſes „zur Virche“. 
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Freiherr Johann Heinrich hermann v. Kageneck verſtarb 

zu Freiburg kinderlos und wurde bei den benachbarten 

Auguſtinern beſtattet. So gelangte mit ſämtlichen Beſitzungen 

des Derſtorbenen auch das haus Salzſtraße 17 an deſſen 

1705 (Februar ja) zu Waldshut geborenen Ueffen Johann 

Friedrich Fridolin, den von Kaiſer Joſeph II. 177 

  

26. Freiherrlich von Kageneckſches Siegel. 

(Januar 8) in den Keichsgrafenſtand erhobenen Grafen 

Friedrich v. Kageneck, der mit Eleonore von Andlau 

verehelicht, anſcheinend ein leidenſchaftlicher Uimrod, zu 

friedlichen Zeiten vorwiegend auf ſeinem mit fürſtlichem 

Glanz eingerichteten Schloß zu Munzingen ſeine feſtfrohen 

Tage verbrachte. Uach deſſen am 2. April 1785 erfolgtem 

Ableben gelangte bei der dem Wunſche des Daters ent— 

ſprechend zwiſchen den beiden ihn überlebenden Söhnen vor— 

genommenen Erbteilung das ſog. „untere Haus“ in der 

Salzſtraße (Ur. 5) an heinrich hermann Euſebius, das 

„obere haus“ (Ur. 17) an den jüngſten Johann Fried⸗- 

rich. Botſchafter in Kopenhagen, Paris und Madrid, ſtarb 

Johann Friedrich in letzterer Stadt 1800, wie vermutet 

wird durch Gift, ſein ganzes durch die Abfindung des Majo- 

  

27. Graͤfl. Wrbnaͤſches Inſpektions Inſiegel mit dem 

Allianzwappen Wrbna-Rageneck. 

rats allodifiziertes Dermögen der einzigen 1779 zu Kopen- 

hagen geborenen Cochter Anna Flora übermachend, die 

ſich 1798 mit dem Grafen Eugen von Wrbna und 

Freudental vermählt hatte. Sie ſtarb, von ihrem Gatten 

getrennt, 1857 zu Iſchl. In großen Berhältniſſen zu Wien 

lebend, wo namentlich während des Kongreſſes „die Salons
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der durch Geiſt und Schönheit gleich berühmten Frau zu 

den beſuchteſten gehörten“, ſah ſie ſich ſchon zwei Jahrzehnte 

zuvor veranlaßt, ihre Süter im Breisgau, wo ſie nur ſelten 

verweilte, zu veräußern. 

Unterm 50. Gpril 1827 erſtand ſo die verwitwete Groß— 

herzogin Stefanie von Baden das haus Salz— 

ſtraße 17 für 16000 fl., ſowie das Schloß zu Umkirch, wo 

ſie ihren Sommeraufenthalt nahm. 

Selbſt bezüglich dieſer völlig klaren jüngeren Beſitzver— 

hältniſſe des hauſes Salzſtraße 17 weiß das Bürgerhäuſer— 

werk mit keinem rechten Beſcheid zu dienen, obwohl ein 

ſolcher doch kurzerhand aus der 1870 durch den Grafen Hein— 
rich Julius von Kageneck zu Munzingen verfaßten „Ge— 
ſchichte der gräflichen Familie“ hätte erhoben werden kön— 
nen, einer Deröffentlichung, die längſt zu den Beſtänden der 
ſtädt. Archipbibliothek gehört. 

Die betreffenden Angaben Flamms fußen auf dem Gäs— 
ſchen Herrſchaftsrechtbuch von 1775, das auf Bl. 158 den 
Eintrag enthält: 

Dom hof zum Goldenen Bähren Baron v. Kagenegg 

Fridrich graf 
Dom Haus zur Kirchen ut Supra.“ 

Die im Flammſchen häuſerbuch den gebotenen Nennungen 
beigefügten Jahreszahlen bezeichnen keineswegs ſtets die 
Seit der jeweiligen Erwerbung, ſie bieten vielfach — ſo auch 
hier — nur ein ermitteltes Jahr aus der Zeit des Beſitz⸗ 
ſtandes, und die Angaben des ihm dazu verfügbaren Mate- 
rials auf ihre Derläſſigkeit nachzuprüfen, ließ die Fülle des 
zu bewältigenden Stoffes nicht zu, womit ſich natürlich auch 
die Gefahr mehr oder weniger unvermeidlicher Irrungen 
ſteigerte. Wie aber Flamm dazu kam, die Gäsſchen Einträge 
derart zu interpretieren, daß er zwiſchen „J. 1775 Baron 
v. Kagenegg“ und „Graf Friedrich“ auf letzteren bezogen 
„1789, (L. und II. zuſammen)“ einſchob, darüber werden die 
weiteren Ausführungen Rufſchluß geben. 

Statt die gebotene Klärung auch nur zu verſuchen, ſchuf 
jedoch der Hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes aus dem auf 
1770 zurückzudatierenden „Baron v. Kagenegg“ — dem nach— 
maligen Grafen Friedrich — ohne viel Beſinnen die blühende 
Phantaſiegeſtalt des „bauluſtigen Freiherrn HBein⸗ 
rich von Kagenech“, der als die Frucht ſeiner Bauluſt 
ausgerechnet auf das Jahr 1769 das jetzige haus Salz— 
ſtraße 17 erſtehen ließ. Wo die Sahl 1769 hergeholt wurde 
(69“ im Manuſkript bezeichnenderweiſe nur mit Bleiſtift 
eingeſchrieben), iſt mir nicht erfindlich. Ein vergebliches Be— 
mühen wäre es jedoch, eine urkundliche Stütze zu ſuchen, die 
für die entwickelten Phantaſien auch nur den geringſten ent— 
ſchuldigenden Anhalt bieten könnte. 

Bezüglich des mit ſeinen zehn Zeilen über ein Diertel 
des im Bürgerhäuſerwerke entrollten Geſchichtsbildes ein— 
nehmenden Schlußſatzes, der (8. 255) über die Beſitzverhält— 
niſſe am Haus Salzſtraße 17 ſeit der Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts unterrichtet, beſchränke ich mich darauf zu be⸗— 
richtigen, daß Weinhändler Friedrich hieber das 
Haus nicht 1846, ſondern laut Grundbuch (Band 27 pag. 450) 
bereits 1844 (Mai 30) für 20 000 fl. an ſich brachte, wozu 
1861 (Mai 4) die ſpätere Firma Hieber & Fünfgeld 
von der Stadt noch ein halbes Möslebrunnenrecht erwarb— 
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Die im Bürgerhäuſerwerk verzeichneten, mit den Regeſten 
des Stadtarchives nicht völlig übereinſtimmenden weiteren 
Derkaufsdaten im Grundbuch nachzuprüfen, erließ ich mir. 
Einſchneidende Deränderungen an dem um 105 000 Mh. 
erworbenen haus nahm Richard von hoffmann vor. 
den Umbau des Erdgeſchoſſes der jetzige Eigentümer Karl 
Ernſt, der dasſelbe zehn Jahre ſpäter um 175 000 Mk. 
erſtanden hatte. 

Eine Darſtellung der Geſchichte von Salzſtraße 17, wie 
ſie hier verſucht wurde, die auf alle im Bürgerhäuſerwerk 
betrachteten häuſer ausgedehnt, dieſes zu einem unange⸗ 
meſſenen Umfang hätte anſchwellen laſſen, konnte bei Ab— 
faſſung desſelben natürlich nicht in Frage kommen. Bei ange— 
meſſener Beſchränkung des beſchreibenden Teiles wäre jedoch 
im gleichen Rahmen immerhin auch für eine eingehendere 
Behandlung der geſchichtlichen Auskünfte ausreichend Raum 
geblieben. Welches Intereſſe vermag eine zudem weitgehend 
lückenhafte Aufzählung der ermittelbaren Beſitzer zu er— 
wecken, wenn ſie uns nicht mehr zu bieten weiß als leere 
Namen, und durfte man ſich damit Genüge ſein laſſen, auch 
ſofern die Möglichkeit vorlag, mehr als die Uennung 
ſolcher und wohl auch einigermaßen Bemerkenswertes über 
die Genannten zu ſagen? Mit programmatiſcher Knapp— 
heit — die ja zum mindeſten Richtigkeit nicht ausſchloß — 
läßt ſich die Dürftigkeit des über Salzſtraße 17 Gebotenen 
jedenfalls nicht begründen, wenn man in Dergleich zieht, 
wie bei einzelnen häuſern, und zwar auch ſolchen von 
geringerer Bedeutung, nicht nur ſelbſt dem urkundlichen 
Wortlaut nach auf heller und Pfennig über Derkaufs- 
vorgänge, Sins- und Schuldverhältniſſe uſw. berichtet, ſon— 
dern auch eine, der vorliegenden Literatur entnommene, 
teils rein anekdotenhafte epiſodiſche Ausſchmückung des 
Geſchichtsbildes beliebt wurde. Man ſehe ſich beiſpielsweiſe 
daraufhin nur das an, was Seite 150 derart reichlich über 
das haus „zum Klettenfels“ (Münſterplatz 2) zu leſen, wo 
— urſprünglich der Betrachtung des hauſes „zum ſchönen 
Eck“ angeſchloſſen — einleitend eine keineswegs durchweg 
zutreffende Schilderung all deſſen vorausgeſchickt iſt, was 
ſich im Wandel der Seiten auf dem Münſterplatz abgeſpielt 
hat. Dabei wird — von Poinſignon übernommen — zum 
Schluß auch des bekannten Dorganges gedacht, daß die an 
einem ſchönen Maiabend des Jahres 1525, wie gewöhnlich, 
vor ihrem Geſellſchaftshaus „zum Ritter“ ſitzenden und ſich 
über die bedrohliche Lage beratenden adeligen Herrn, plötz— 
lich und unerwartet von einem Hagel von Geſchoſſen aus 
den Hackenbüchſen der aufſtändiſchen Bauern überſchüttet 
wurden, die ſoeben durch Überrumpelung das Burghalden- 
ſchloß über der Stadt genommen hatten. Die Überraſchung 
des Ceſers iſt, wenn auch harmloſer, ſo doch kaum geringer, 
wenn ihm dann im unmittelbaren Anſchluß daran, die Der— 
bindung mit dem eigentlichen Thema — der Geſchichte des 
Hauſes „zum Klettenfels“ — ſuchend, geſagt wird: „Dies 
alles war geeignet, das Wohnen am Münſterplatz immer 
unterhaltender und bevorzugter zu machen .. .“ Das, faſt 
zwei volle Spalten umfaſſend, über das Baus Berichtete 
ſchließt aber mit der Mitteilung: 

„Dom Dezember 1750 iſt noch ein Inventarium' vor—



handen über weiland der wohledlen Maria Franzisca 

Eleonore Meyerin allhier zue Freiburg im Breisgaw ſel., 

des Herren Franz Wilhelm Gintters dermaligen Proviant— 

meisteren under dem kaiserl. Seneralfeldmarschallen Baron 

von Siggingischen Regiment zue Luxenburg in Ceben ge— 

wester Frauen Ehelibstin Derlassenschaft', das an aigen— 

tümblichem Guet' verzeichnet das Haus zum Klettenfels 

genannt, so ein Eckhaus, auf dem Münsterplatz gelegen, ledig 

aigen, nach dem herrschaftrecht und jährlich 10 fl. Sins 

und ablösigen Gelts einer wohlehrwürdigen Präsenz all— 

hier', mit anſehnlichen Hausfahrnussen, welche sich in 

dem haus zum Glettenfels in der mittleren Stubencammer 

in denen Küsten befinden'“. 

Was iſt mit dieſer Angabe, die über ein drittel des 

Raumes in Anſpruch nimmt, der auf die Geſchichte von 

Salzſtraße 17 entfällt, beſonders Erwähnenswertes geboten, 

nachdem wir von dieſem Beſitzverhältnis ſchon wenige 

Seilen zuvor unterrichtet werden? Genau betrachtet 

einzig ein weiterer Beleg dafür, daß das angeblich zur 

Belehrung anderer umgewälzte größere Aktenmaterial 

nicht zugleich zur Bereicherung des eigenen Wiſſens nutzbar 

gemacht wurde, da andernfalls daraus doch auch hätte er— 

ſehen werden können, daß es ſich bei der „wohledlen Maria 

Franzisca Eleonore Meyerin“ um die Cochter des Erbauers 

von Salzſtraße 17 handelt, über deren minder wohledeln, 

ſeitens ſeines Schwiegervaters enterbten Gatten, das Ceſta- 

ment des erſteren das eine und andere enthält, was inter- 

eſſanter und darum mitteilenswerter geweſen wäre, als die 

Catſache, baß ſich in den Kiſten der mittleren Stubenkammer 

des Hauſes „zum Klettenfels“ einige anſehnliche Hausfahr— 

niſſe befanden. 

III. 

Wir haben die Reihe der ermittelbaren Beſitzer des 

Hauſes Salzſtraße 17 GSSchuſterſtr. 20 a) kennengelernt, bei 

der für die Seitſpanne von über einem halben Jahrtauſend 

eine nur hypothetiſch ſchließbare Cücke faſt allein für die 

Zeit von 1682 bis 17)J, alſo etwas über zweieinhalb Jahr— 

zehnte, beſteht. Wie verhält es ſich aber — ſo wird man 

fragen — mit der Schuhmacherzunft bzw. mit deren 

angeblich durch den Swiſchenbeſitzer hofrat Anton Hosner 

an die herren von Kageneck gelangten haus „zum go 1 

denen Bären“? Steht da zwiſchen der vom hiſtoriker 

des Bürgerhäuſerwerkes vertretenen und wenn auch un— 

bewieſen gelaſſenen, ſo doch als un widerleglich er⸗ 

achteten Annahme und der meinigen nur Behauptung gegen 

Behauptung, oder läßt ſich vielmehr der Uachweis erbringen, 

daß die ſich auf das vermeintlich „durchaus zuverläſſige 

Forſchungsergebnis Flamms“ ſtützende Hypotheſe, wonach 

das heutige haus Salzſtraße 17 bzw. deſſen „untere Hälfte“ 

einſt das „Zunfthaus der Schuhmacher“ gebildet, einer 

objektiven Begründung ermangelt? Sur Urteilsgewinnung 

in dieſem Widerſtreit der Meinungen mögen hier gegenüber 

dem einzig durch einen literariſchen Gusweis geſtützten 

offiziellen Diktum alle mir ermittelbar gewordenen Zeug— 

niſſe von urkundlichem Wert zum Wort gelangen und auf 

das Maß ihrer Beweiskraft der Prüfung unterſtellt werden. 
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Hören wir zunächſt, was die Herrſchaftsrechtbücher be— 

jagen. 

Das älteſte Herrſchaftsrechtbuch (1475—1504) verzeich— 

net bei dem weſtlich an das haus „zur Kirche“ anſchließen— 

den Grundſtück: 

J. In der Salzſtraße zu dem auf das late Jahr— 

hundert zurückgehenden Griginaleintrag „Hans Win— 

schenck“, bei einem Grundſteuerzins von 4 Pfas als 

auf die Beſitzverhältniſſe zur Zeit des Gebrauchs be— 

zügliche Kandvermerke: 

„waser“ 

„Schuochmacher zunfft gart“. 

2. In der Schuſterſtraße als Griginaleintrag bei 

einem Grundſteuerzins von 6 Pfg. 

„Der schuomacher gesellschaft.“ 

Das herrſchaftsrechtbuch II 01508—1526) bei 

ändertem Grundſteuerzins: 

J. In der Salzſtraße als Randvermerk zu „Hans 

Winschenck“: 

„Schuomacher zunft.“ 

2. In der Schuſterſtraße als Originaleintrag: 

„Der Schuomacher gesellschaft.“ 

Das herrſchaftsrechtbuch III (1526—1572) bei unver— 

andertem Grundſteuerzins: 

i der Sälzſt Leß 

Winschenck“: 

„Schuomacher Zunfft.“ 

2. In der Schuſterſtraße als Originaleintrag: 

„Der schuomacher gesellschaft“, (von anderer Hand) 

„Zum beren“. 

Dieſe Einträge ſind ſo recht bezeichnend für die Be— 

ſchaffenheit der drei älteſten Herrſchaftsrechtbücher. Durch 

zwei Jahrhunderte wird hier der Uame „hans Winschenck“ 

weitergeſchleppt, und nur in Randvermerken iſt der jewei— 

lige tatſächliche Eigentümer nachgetragen, für die Seit nach 

1475 der Brunnenwirt Claus Waſer, und dann (C(aut Aus- 

weis des erwähnten Gefällregiſters noch vor 1500) „der 

Schuomacher gesellschaft“ bzw. die „schuochmacher Zunfft“. 

Einzig im erſten Buch gelangt mit der „schuochmacher zunfft 

gart“ zum Kusdruck, daß es ſich in der Salzgaſſe um ein 

unbebautes Grundſtück handelt. Darnach ſcheint die Zunft 

deſſen KRückgebäude ſchon zuvor an ſich gebracht zu haben, 

womit auch das Derhältnis der auf Salz- und Wammers— 

gaſſe entfallenden Sinsbeträge von 4 und 6 Pfg. einiger— 

maßen in Einklang ſtünde. Da die urſprüngliche Anlage 

durch alle drei Bücher unverändert blieb, mußte natürlich, 

auch nachdem die beiden, früher dem Wibeler gehörigen 

Grundſtücke wieder in einer Hand vereinigt waren, der 

davon erhobene Herrſchaftsrechtzins auf die beiden Straßen 

verteilt verbucht werden. 

Dem folgt gleicherweiſe mit unveränderten Steuerſätzen 

auch das vierte Buch — der 1565 angelegte Liber authen— 

ticus —, einzig mit dem Unterſchied, daß, dem erwähnten 

Ratsbeſchluß entſprechend, dem Uamen des Eigentümers 

auch eine Benennung der Grundſtücke beigefügt iſt. 

uUnver- 

als Randvermerk zu „Hans



Als Originaleintrag ſteht hier: 

Ift der Sta bz ſt raßze 

„Schuchmacher von Jrem hof hinder Jrem Zunfthaus 

zum guldin beren.“ 

2. In der Schuſterſtraße: 

„Schuchmacher von Jrer Zunft zum guldin beren.“ 

1565 beſtand ſomit auf dem Grundſtück der Schuhmacher— 

zunft jedenfalls noch keinerlei an die Salzſtraße anſtoßen— 

des Gebäude, und die unveränderten Einträge in Ul und III 

— bei welch letzterem für die Wammersgaſſe der hausname 

„Zum beren“ nachgetragen iſt — berechtigen zu dem Schluß, 

daß auch 1572 die Derhältniſſe gleichgelagert waren. Übri— 

gens umfaßte — nebenbei bemerkt — das an die Salzgaſſe 

grenzende Hofgelände mit ſeinen 5 Metern nicht die „Hälfte“, 

ſondern nicht einmal ein Diertel der 2½ Meter betragenden 

Frontbreite des jetzigen hauſes Salzſtraße J7. 

Doch auch das herrſchaftsrechtbuch von 1775 

weiß nichts von einer vormaligen Zunftſtube zum „gol— 

denen Bären“ in der damals „Dauphine Sasse“ genannten 

Salzſtraße. Für Schuſterſtraße 20 verzeichnet dasſelbe 

mit einem dem urſprünglich angeſetzten Betrag von 6 & ent— 

ſprechenden Zins von 2 Kreuzern, für die Schuhmacherzunft: 

„Don der Sumfstuben zum goldenen Böhren.“ In der 

Salzſtraße iſt dagegen für den von den Herren von 

Kageneck zu entrichtenden Herrſchaftsrechtzins der vor Er— 

bauung des jetzigen Hauſes Salzſtraße 17 gefertigte Steuer— 

kataſter zugrunde gelegt. Sie zahlten dementſprechend für 

letzteres ! Kr. 2 Pfg. „Dom hof zum Soldenen Bäh— 

ren“ und 4 Kr. „vom haus zur Kirchen“. Da jedoch dem 

Derfertiger dieſes Buches in Zweifelsfällen offenbar der Liber 

authenticus von 1565 als Dorlage diente, möchte ich dieſem 

Seugnis keinen entſcheidenden Wert beilegen, nachdem da— 

mals ſeit Aufrichtung des jetzigen Hauſes bereits 65 Jahre 

verſtrichen waren, während welcher Seit der frühere Zu— 

ſtand in Dergeſſenheit geraten ſein konnte. Dieſe Erwägung 

ſcheidet aber als Argument für die Einſchätzung des Wertes 

der Angaben des Gäsſchen Herrſchaftsrechtbuches von 1775 

bei demjenigen aus, in deſſen Dorſtellung gedachte Zeitſpanne 

auf ſechs Jahre zuſammenſchrumpft; auch das ein weiterer 

Beleg für die Tatſache, daß im Bürgerhäuſerwerk die vor 

jedem Abſchnitt verzeichneten geſchichtlichen Guellen — ab— 

geſehen von den literariſchen — mehr als Dekoration figu— 

rieren, da andernfalls die Kenntnis dieſes Eintrages doch 

die Vorſtellung vom Beſtand einer erſt wenige Jahre vor 

Anlage der Gäsſchen Aufzeichnungen beſeitigten Zunftſtube 

in der Salzſtraße hätte ausſchließen müſſen. 

Die unter den archivaliſchen Quellen an erſter Stelle 

verzeichneten Herrſchaftsrechtbücher gewähren ſomit keiner— 

lei Handhabe für die offizielle Theſe; ſie berichten uns nur 

von einem „Hof“ und „GHarten“, jedoch nicht einmal 

andeutungsweiſe von einem „Haus“ der Schuhmacher— 

zunft in der Salzgaſſe. Aber nicht etwa der „Bof und Gar— 

ten zu demſelben“, ſondern „es“, alſo das haus ſelbſt, und 
nicht etwa das Haus Schuſterſtraße 20, ſondern ein an Stelle 
von hHaus Salzſtraße 17 bzw. „ſeiner unteren hälfte“ ge— 
ſtandenes haus, das „zum goldenen Bären“ genannt war— 
ſoll ja J769 über den „Swiſchenbeſitzer hofrat Anton Hos— 
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ner“ an den Freiherrn von Kageneck gelangt ſein. Kls 

„untere hälfte“ iſt die weſtliche hälfte gemeint. 

Laſſen wir den „Iwiſchenbeſitzer“ Hosner, für 

den in der urkundlich geſicherten Beſitzerreihe von Salz— 

ſtraße 17 kein Raum iſt, einſtweilen außer Betracht. Prü— 

fen wir zunächſt die weiteren für die Beantwortung der 

aufgeworfenen Frage vorliegenden Schrifturkunden. 

Bei dem 1620 erfolgten Derkauf durch die Brüder von 

Reinach wird als weſtlicher Angrenzer an das haus „zur 

Kirche“ vornen und hinten ausſchließlich „die Schuhmacher 

zunftstube“, 1625 auch kurzweg „die Zunftstube zum gul— 

dinen Bären“ genannt. Daraus könnte man nun vielleicht 

geneigt ſein zu folgern, daß damals auch der an die Salz— 

ſtraße anſchließende hof bzw. Garten bis zu dieſer über— 

baut war. Als „Sunft- oder Trinkſtube“ wurde jedoch nicht 

nur das haus, ſondern auch die Stuben-Geſellſchaft be— 

zeichnet. Das beſagt ſchon die angeführte Urkunde von 

1558 über die den Juden gewährte Steuerfreiheit: „die 

stüre die sü allen trinkstuben ze Friburg iergelich gaben.“ 

Und ſo wird beiſpielsweiſe auch die Lage des bereits er— 

wähnten Hauſes „zur Nadel“ in der Salzgaſſe, auf welches 

der Uagelſchmied Roderer 1694 (März 9) Geld aufnahm, 

bei dieſem Anlaß beſchrieben als einerſeits an die „Küfer— 

zunft“, anderſeits und hinten an die „Schuhmacherstube“ 

anſtoßend. Umgekehrt lautet im Liber authenticus von 

1565 der Eintrag für die ſeitens der Schuhmacherzunft von 

ihrem haus in der Wammersgaſſe zu entrichtende Srund— 

ſteuer: „von Jrer Sunft zum guldin beren.“ „Zunft“ 

    

28 und 29. Siegel der Schuhmacherzunft „zum goldenen Baͤren“. 
28: Von 1601I. 30 mmà). 29: Aus dem 18. Jahrhundert. (46 mm) 

und „Stube“ ſind ſomit ganz in gleichem Sinne gebraucht. 

Ganz abgeſehen davon lag übrigens in gedachten Fällen, 

nachdem es ſich bei beiden Straßen um ein und denſelben 

Angrenzer handelte, zu einer näheren Beſtandsbezeichnung 

ein Anlaß um ſo weniger vor, als deſſen Grundſtück damals 

nachweisbar immerhin zum größeren Teil überbaut war.



Dieſen Nachweis liefert uns ein Zunftprotokoll 

der Schuhmacher, aus dem erſichtlich iſt, daß 1606 

umfaſſende Bauarbeiten an deren Trink⸗ 

ſtube vorgenommen wurden. Während jedoch das be— 

treffende, von der Hand des als hilfsarbeiter am Stadt— 

archiv beſchäftigten 7 Rechtsanwaltes a. D. Stöhr ſtammende 

KRegeſt durch den beigefügten Dermerk „Salzſtraße 17“ er— 

kennen läßt, daß man daraus die Tatſache eines damaligen 

Neubaues an derſelben ableiten zu müſſen glaubte, ergibt 

ſich in Wirklichkeit auch aus dieſem Aktenſtück, näher be⸗ 

ſehen, nichts weniger als ein Beleg dafür. 

„Item auf den 26 may anno 1606“ — ſo heißt es da — 

„hat man wellen drey neben fenster in setzen gegen den 

odlen vesten junckheren von Reynach, und da man hat an⸗ 

gefangen inbrechen, so hat es sich befunden, das die maur 

ganz und gar nit guot ist gewesen. Also ist es durch die 

echtweren erkent worden, man solle die bauwherrn dar— 

öber lassen erkennen. Also ist durch die bauwherrn ganz 

und gar abgeschetzt worden und man solle ſy in gemein 

wider aufbawen bis in das gefiert und sollen die junckheren 

aquch halben costen leiden.“ 

Es handelt ſich ſomit um die an den Hof bzw. das niedere 

KRückgebäude und nicht etwa an das in der Salzgaſſe gelegene 

Baus der Herren von Reinach grenzende, gemeinſame Scheid— 

mauer eines alten Gebäudes, bei der ſich durch die ver— 

ſuchten Fenſtereinbrüche in das Geröllmauerwerk die Not⸗ 

wendigkeit einer völligen Niederlegung herausſtellte. Dabei 

blieb es jedoch nicht. Wie aus der zwei Jahre darauf voll- 

zogenen Abrechnung hervorgeht, wurden vielmehr um— 

faſſende weitere 8Bauarbeiten zur Kusführung gebracht. 

Dem Maurermeiſter „Christen Mutterer“ wurden ver— 

dingt: „die drey mauren bis in das gefiert“ mit einem Aus- 

maß von 65 Klaftern, „die zwo gibelmauren“, „den keller 

zuo graben und auszuomauren und ein kellerloch fornen 

zuo brechen“; „das hinder kellerlein zuo graben, auch das 

gewelb und das wasserloch und den schlauch aufzuomauren 

wie auch die rigelwend auszuomauren, im kichelin zuo be— 

Setzen“, „die stuben ausen und innen oben und unden zuo 

bestechen und zuo weyssen“. Dazu „hat man ime verdingt 

gegen der zunft zuo dem OSpffinger zuo mauren ... neint⸗ 

halben clofter“. 

Dem Steinmetzmeiſter „Hans Schnider“ wurden ver— 

dingt: „die drei neben fenster“; „mer nein fenster in die 

groß stuben mit sampt dem gesims und 2 seyl“ (Säulen); 

„in das Haus auch 6 fenster gestell mit sampt dem keller— 

loch“; „das theyr (Tür) gestell“; „2 ſeyl im hof“, „die 

fenster in der kleinen stuben 6 fenster gestell ... sampt 

der saul“ (Säule), „die keller their gestell und 2 keller 

löcher, das ein dopplet und fornen eins“; „Item 14 Stapf⸗ 

len in keller“. 

Dem Simmermeiſter „Gallin Boimer“ hat man ver⸗ 

dingt: „den dachstuol und den inbaw“ (Innenbau); „2 ste⸗ 

gen zuo machen und das kemet schoß“; „mehr 6 tritt zuo 

schnecken“ (zur Dendeltreppe); „die trem (Stützen) in keller 

zuo machen und den boden zuo legen“; „die hinder stuben 

mit sampt der kuchin und gang auch dachstuol“. 

Dazu treten „der schlosser Bastian Jiele“ und „Adam 

Buckeysen der schmit“ (in Oberlinden), der Glaſer und der 
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„haffnar von den dreien effen“ (öfen). Ferner 155 fl. Jo 5 

für „dillen, latten, doppellatten, rigelholz, sparren, mauer— 

latten, stegenholz“, wozu die Zunft zum Ceil das ihr von 

der Stadt im Bohrer zugewieſene Holz ſelbſt ſchlagen ließ. 

Endlich „50 fuoder“ Steine nebſt Sand und „Kalch“, etwa 

4100 Backſteine und an Siegeln 5100 „flachdach“ und 50 

„oberdach“ (Firſtziegel). Die Geſamtkoſten beliefen ſich — 

nicht auf Heller und Pfennig nachgerechnet — auf über 

dreizehnhundert Gulden, ein Kufwand, der nur um etwa 

ein Drittel hinter dem 1620 von den Gebrüdern Reinach 

für das haus „zur Kirche“ erzielten Derkaufspreis zurück⸗ 

bleibt, das auf das Doppelte zur Grundſteuer veranlagt war. 

Aus all dem wird fraglos, daß die Zunft eine um⸗ 

faſſende Erneuerung ihres hauſes in der 

Wammersgaſſe vornahm, und zwar auch des 

weſtlich an die Küferzunft „zum Oftinger“ 

grenzenden hinterhauſes, der im Gegenſatz zur 

vordern oder „großen“ auch als „kleinen stuben“ bezeich— 

neten „hindern stuben“. 

Den Umbau des erſteren bezeugt zugleich ein Rats— 

protokoll vom 6. NVovember 1606 folgenden Inhalts: 

„Dr. Joh. Andreas Simmermanns Supplicieren umb 

abschaffung des Baws, so die Schuchmacher Sunfft zum 

Bären seyner älteren behausung zu mercklichen Schaden 

off zu richten vorhabens, ist der Bescheidt sye sollen beeder— 

seits zusammen kommen, Bawverständige darzunemmen 

und wie der Zunfft Baw auffs bekomenlichst ist vnd zu 

wenigeren h. Dr. Simmermans schaden vffgericht werden 

möcht, selbsten ohn weitläufigkeit sich gütlich mit einander 

vergleichen.“ Dieſer 1629 verſtorbene Dr. Joh. Andreas 

Simmerman, Profeſſor der Theologie an der Albertina, 

war jedoch Eigentümer des bereits erwähnten, J68]! 

(April 29) durch die Pfandinhaber als „ruinierte Hofstatt“ 

zum Derkauf gelangten hauſes „zum Silbernen Creutz“ 

(Schuſterſtr. 18), das, ſchon 1614 als halb eingefallen be— 

zeugt, von der Witwe ſeines Kollegen Dr. Joh. hHering, 

„Maria Cleophe ZSimmerman“, bewohnt wurde. 

Daß es ſich aber bei der in dem Zunftprotokoll genann— 

ten, mit der „kleinen stuben“ identifizierten „hindern 

stuben“ tatſächlich um einen Bau handelt, der an Stelle 

des jetzigen hinterhauſes von Schuſterſtraße 20 an den Hof 

der Küferzunft anſchloß, das wird durch ein Bauamts— 

protokoll vom 26. September 1755 offenbar, laut welchem 

die Schuſterzunft an hand ihres Protokolls von 1606 den 

Uachweis der damals durchgeführten Erneuerung ihres 

Hinterhauſes an gedachter Stelle erbrachte. 

Der Beſtand einer weiteren, einer dritten Stube 

— der durch keinerlei Zeugniſſe belegten hypothetiſchen 

Sunftſtube in der Salzgaſſe — iſt aber auch nicht 

mit einer darauf bezüglichen Deutung der „kleinen Stube“ 

begründbar. Die Annahme der 1606 erfolgten Erbauung 

einer ſolchen dritten Stube verbietet ſich vielmehr unmittel— 

bar durch die Tatſache, daß unter den von dem Simmer— 

meiſter Gallus Boimer ausgeführten Arbeiten nur von 

zwei Ddachſtühlen die Rede iſt. Und eine zugleich als 

„kleine Stube“ anſprechbare dritte Stube als 1606 bereits 

vorhanden anzunehmen, verbietet ſich nicht minder durch



die weitere, eben nur auf einen damals errichteten Bau 

beziehbare Tatſache, daß für „die fenster in der kleinen 

stuben 6 fenster gestell“ an den Steinmetzen vergeben 

wurden. Dabei dürfte es ſich um die Lichtöffnungen in der 

gegen die Zunft „zum pfinger“ errichteten Scheidemauer 

des Hinterhauſes gehandelt haben, wegen deren Derbauung 

die Schuhmacher 1755 mit den Küfern in Differenzen ge— 

rieten, während anderſeits die Abrechnung mit dem Simmer— 

meiſter vermuten läßt, daß die in dieſer wiederum als die 

„hinder stuben“ bezeichnete „kleine stuben“ im übrigen 

vorwiegend in Fachwerk ausgeführt wurde. 

Allein die zu einem förmlichen Gxiom ausgewachſene 

Lorſtellung von dem einſtigen Beſtand einer Zunft— 

ſtube „zum goldenen Bären“ in der Salzſtraße konnte 

dazu verführen, das Regeſt des Zunftprotokolls kurzerhand 

mit dem Dermerk „Salzſtr. 17“ zu verſehen, und entbehrlich 

erſcheinen laſſen, durch einen näheren Einblick in das 

Original — deſſen Inhalt allein auf Schuſterſtraße 20 einen 

völlig zweifelsfreien Bezug ergibt — die übernommene Dor— 

ſtellung auf ihre Berechtigung nachzuprüfen. 

Schon zu Husgang des J6ten Jahrhunderts klagt die Zunft 

über die Schädigung des handwerks durch die auswärtige 
Konkurrenz, und die Derhältniſſe lagen ſomit keineswegs 
derart, daß ſich das ſeltſame Bedürfnis hätte regen können, 
zu dem der Erneuerung bedürftigen alten Hhausbeſtand noch 
einen weiteren als Trinkſtube dienenden Bau in der Salz— 
gaſſe zu errichten, der nur äußerſt dürftige Raumverhält— 
niſſe zuließ, ein Dorgehen, das nach Lage des Falles durch 
den etwaigen hinweis noch nicht plauſibler wird, daß man 
ſich wohl auch mit merklich kleineren Anlagen behalf. Ein— 
zig der Not gehorchend, nicht dem eigenen Criebe, ſchritt 
ſie zur durchgehenden Erneuerung ihres alten hauſes in 
ber Wammersgaſſe ſowie des zugehörigen, an die Küfer— 
zunft grenzenden Rückgebäudes. Wie ſehr ſie aber dadurch 
über ihre Kräfte beſchwert wurde, das bekundet der dem 
Ratsprotokoll vom 22. Juni 1607 entnommene Beſcheid auf 
deren Geſuch um Steuernachlaß: „Der schuchmacher Zunfft 
zum Beren Ir Supplicieren, sie wegen der newen mit gro— 
zen Costen erbawenen Zunff Stuben ein Feitlang der 
Schatzung zu erlaßen, als unbräuchig abgeschlagen, weyl 
Solches gegen andern armen Sünfften einen beschwerlichen 
Eingang verursachte . . .“ Unter den Beſchwerniſſen, welche 
die andauernden Kriegsnöte des l7ten Jahrhunderts im 
Eefolge hatten, konnte die wirtſchaftliche Cage natürlich 
keine Beſſerung erfahren, und ſo dürfte der Sunft die 
Möglichkeit einer Deräußerung ihres an die Salzgaſſe 
ſtoßenden Hofgeländes willkommen geweſen ſein, wozu ein 
Jahrhundert ſpäter die Bauluſt des Dr. Franz Ferdinand 
Mayer eine günſtige Gelegenheit bot. Wie aus der Der— 
kaufsurkunde von 1755 Quli 17) durch die verzeichneten 
weſtlichen Angrenzer des hauſes Salzſtraße 17 erſichtlich, 
hatte ſie damals auch den ihr noch verbliebenen kleinen Ceil 
ihres rückliegenden hofbeſitzes der Küferzunft überlaſſen 
gehabt, die dieſen allerdings — unbekannt wann und 
warum — wieder zurückgab. Dauernd aufzuhalten war der 
Suſammenbruch, woran im ſ7ten und I8ten Jahrhundert 
beſonders auch die Konkurrenz der unter den Beſatzungs- 
truppen befindlichen Schuhmacher mit ſchuld war, jedoch 
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nicht, und ſo blieb der Sunft ſchließlich notgedrungen keine 

andere Wahl, als ſich ihres vierhundertjährigen Beſitzes 

völlig zu entäußern. 

Käufer des Hauſes (Schuſterſtr. 20) war der Freiburger 

Satzbürger „hochfürstlich badischer hofrat herr Gnton 

Hhosner“ — ein Ahnherr der verſtorbenen GSattin un— 

ſeres Mitbürgers, des 7 Altreichskanzlers Conſtantin Feh— 

renbach — der das „Funfthaus zum Bären genant 

samt dem hofe und hinderhaus und allen ein 

und zugehörungen auch rechten und gerechtigkeiten nichts 

davon ausgenommen, in der sogenannten Wamers- 

gassSe dahier gelegen, welches einerseits an Janaz Stroh— 

meyer und die Kieferzunft, anderseits und hinden an den 

Erafen von Kagenegg und den Geigenmacher U. Erggele 

(Salzſtr. 5) stösst, außer dem herschaftsrecht per jährlich 

2 Kreuzer und andern öffentlichen Abgaben und allgemeinen 

häuserbeschwerden, sonst ledig und frey, um 4200 fl. rhei— 

nisch und 55 fl. trinck- oder schlisselgeld .. .“ mit der 

Bedingung von der Sunft erwarb, daß ſie das haus läng— 

ſtens bis Ende des hornungs 1785 „von allen sich darinne 

befindenden hausleuten und derselben gerätschaften gänz⸗ 

lich geleeret und behörig ausgeputzet, auch sonst in gutem 

Stande hergestellet, zum wirklichen bezuge“ einräume. Da— 

bei ſollte die Zunft alle bis Ende des Jahres 1784 von dem 

Haus entfallenden Abgaben aus dem Ihrigen entrichten und 

nur noch die bis dahin fälligen haus- oder Mietzinſe für ſich 

beziehen. Der Käufer aber übernimmt anſtatt der Sahlung 

folgende Schulden der Zunft auf ſich, nämlich: „denen fräu— 

lein U. U. von Bayer dahier 2200 — und der auch hiesigen 

ledigen U. Schlarinn die übrigen 2000 fl.“, und zwar der— 

art, daß er ſie „denen genannten gläubigerinnen seiner zeit 

baar heimzahlen, in dessen aber vom 29 Xbris dieses — 

und respective joten hornung des folgenden jahrs anzu— 

fangen gebührend verzinsen solle und wolle .. .“ 

Der Kauf wurde abgeſchloſſen am 20. Oktober 1784 und 

am 20. November ratifiziert. Die aufgelaufenen Schulden 

verſchlangen ſomit völlig den Erlös für das zuvor ſchon teil— 

weiſe in Miete gegebene haus. Die alte und einſt ange— 

ſehene Zunft der Schuhmacher war vermögens- und heimat— 

los geworden. Gus Mangel eines eigenen Hhauſes mußte 

ſie, wie wir unterm 8. Mai 1786 erfahren. ihre Derſamm— 

lungen auf der erſt in neueſter Zeit eingegangenen Herberge 

„zum Rebſtock“ in Gberlinden abhalten. 

Schon 1789 (Mai 14) veräußerte, wie dem alten Srund— 

buch weiterhin zu entnehmen iſt, der „geheime Hofrat herr 

Unton Hossner“ dem fürſtlich Heitersheimſchen Regierungs— 

Kanzliſten „herr Scheylli“ (bei Flamm irrtümlich „Schätzle“ 

genannt) ſein gleicherweiſe wie oben beſchriebenes haus 

„zum Bären“, frei ledig und eigen, außer jährlichen 2 kr. 

Herrſchaftsrecht, dann 2000 fl. rheiniſch denen Fräulein 

U. U. von Baner, um 4100 fl. rheiniſch mit genannten Be— 
dingungen. Im gleichen Jahr bezog dann der Schwiegerſohn 
des Käufers, der „bürgerliche Schneidermeister Xaver 
Stohr“, das haus als Mieter und erwarb dasſelbe — im 
Grundbuch irrtümlich zum „schwarzen Bären“ genannt — 
elf Jahre ſpäter, nach vorangegangener öffentlicher Feil— 
bietung durch die Erben der verſtorbenen „Frau Salome 
Scheylin“ und wieder rückgängig gewordenem Kauf ſeitens



des ſüdlichen Angrenzers, des Zunftmeiſters Ergele, 1800 

(Märze]) außer jährlich 2 kr. Herrſchaftsrecht unbelaſtet 

um 5007 fl. rheiniſch nebſt 55 fl. „Weinkauf“ (Crinkgeld), 

welche bar bezahlt wurden. 

Ein Phantaſiegebilde iſt ſomit auch der „Swiſchen— 

beſitzer“, durch den die Zunftſtube „zum goldenen Bären“ 

1769 — alſo zu einer Zeit, da der als ſolcher Gedachte von 

der Schuhmacherzunft noch gar nichts erworben hatte — 

an den Freiherrn von Kageneck gelangt ſein ſollte, eine 

Dorſtellung, die offenbar wiederum nur durch flüchtigen 

Einblick in das vorliegende unzulängliche Regeſtenmaterial 

gewonnen iſt. Das Flammſche häuſerbuch gibt wenigſtens, 

trotz der mit dem Uamen „Hosner“ verknüpften verwirren— 

den Angaben, dazu keinen Anlaß. In dieſem findet ſich 

nämlich Seite 25] unter „Schuſterſtraße 20“ der Eintrag: 

„ . . 1789 a) Graf Kageneg. b) Hofrat Hosner. Schäzle, 

Kanzliſt zu heitersheim. 1798 Xaver Stohr, Schnei— 

der.“ Anſtatt „Schäzle“ iſt, wie bereits bemerkt, „Scheyle“ 

zu leſen, und auch die beigefügten Daten vermitteln kein 

richtiges Bild des jeweiligen Beſitzſtandes. Die Ein— 

ordnung des Srafen von Kageneck bei Schuſterſtraße 20 

iſt aber die logiſche Folge des von Flamm bei Salzſtraße 17 

vorgenommenen irrigen Eintrags, wobei Flamm von der 

unzutreffenden Annahme ausging, daß bei der vermeintlich 

1789 eingetretenen Deräußerung der Schuhmacherzunftſtube 

dieſe geteilt in den Beſitz der unter Schuſterſtraße 20 regi— 

ſtrierten „Graf Kagenegg“ und „Hofrat hosner“ kam. Daß 

das eine oder andere der beiden häuſer durch den „Zwi— 

ſchenbeſitzer“ Hosner 1769 an die herren von Kagenech 

gelangte, davon ſagt er jedoch nichts, und bezüglich des 

letzteren hätte eine ſolche Interpretation ſeiner Angaben 

auch ſchon die unter „b)“ als Uachfolger Hosners weiter 

angeführten Beſitzer ausſchließen müſſen. Im Manuſkript 

des Bürgerhäuſerwerkes ſteht übrigens „1784“, ein wohl 

einzig dem von Flamm gefertigten, mit dem irrigen Dermerk 

„Salzſtr. J7)“ verſehenen Regeſt des Hosnerſchen Kauf— 

briefes entnommenes Datum, das offenbar kurzerhand 

einzig zwecks Anpaſſung an die entwickelten irrigen Dor— 

ſtellungen in 1769 umgewandelt wurde. Doch wenn ſich der 

Hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes unbedacht in Irrungen 

verfing, weil er, ſtatt die Hriginale zur hand zu nehmen, 

nur die im Archiv vorhandenen Regeſten einſah, ſo wäre 

immerhin zu erwarten geweſen, daß auf die erfahrene An— 

fechtung das Derſäumte nachgeholt würde, und zwar nicht 

nur durch flüchtigen Einblick in das Flammſche Häuſerbuch. 

b Hosner oder Scheyle den in den Gbergeſchoſſen noch 

erhaltenen erneuten Umbau des Hauſes vollzog (wobei die 

Flucht der Faſſade an jene des öſtlichen Uachbarhauſes an— 

geſchloſſen wurde), dem auch die jetzt etwas vergrößerte 

hübſche eichene haustüre entſtammt, muß ich dahingeſtellt 

ſein laſſen. Die beim übergang an XKaver Stohr angeſetzte 

höhere Kaufſumme ſcheint jedoch mehr für Scheyle als Bau— 

herrn zu ſprechen. 

Don dem Bau aus dem Beginn des ſ7ten Jahrhunderts 

iſt infolgedeſſen wenig erhalten geblieben. Un Stelle der 

gekuppelten Fenſter mit der Säule hinter dem Mittelgewänd 

— eine Anordnung, wie ſie verſchiedene andere Bauten dieſer 

Seit zeigen — ſind einfache ſtichbogige Fenſter mit gleich 
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den Gewänden glattem Schlußſtein getreten, deren Bank eine 

Profilierung beſitzt, wie ſie uns in Freiburg an einer Reihe 

von Bürgerhäuſern aus dem Ende des ISten Jahrhunderts 

begegnet. Aber in dem 5“ Meter hohen vorderen Keller 

ſtehen noch die teilweiſe geſchnitzten eichenen „trem“, und 

in deſſen über 1½ Meter ſtarkem mittelalterlichen Geröll— 

mauerwerk, auf dem im f7ten Jahrhundert die Obermauern 

— weſtlich jedoch anſcheinend nur der Giebel — erneut bis 

ins „gefiert“ in Bruchſteinen aufgeführt wurden, iſt auch der 

ſpätere Einbruch des einen Kellerfenſters feſtſtellbar. Eben— 

ſo hat fraglos auch das Hinterhaus, die, abgeſehen von der 

an die Küferzunft grenzenden Scheidemauer, anſcheinend vor— 

wiegend im Fachwerk erſtellte „kleine stube“, die, wie nach 

den verrechneten „2 Seyl im hof“ und dem „gang“ zu ver— 

muten, mit dem Dorderhaus — der „großen stuben“ — 

durch eine Laube verbunden geweſen ſein mag und vielleicht 

zwecks Dergrößerung des erforderlichen Hofraumes teil— 

weiſe ſelbſt auf Säulen ſtund, durch Scheyle eine durch— 

greifende Erneuerung erfahren. Erhalten iſt davon nichts. 

Ein 1897 aufgeführter völliger Ueubau, mit dem eine in 

Eiſenbeton eingedeckte und mit dem vorderen Balkenkeller 

auf gleiche Sohle vertiefte, ſelbſt auf den Hofraum aus— 

gedehnte Unterkellerung verbunden war, hat damit ex fun— 

damento aufgeräumt. Einzig ein als Stütze verwendeter 

achteckiger Säulenſtumpf entſtammt möglicherweiſe — viel— 

leicht ein Reſt der zwei ſteinernen „seyl im hof“ — noch 

dem 1606 durch die Schuhmacherzunft ausgeführten Umbau 

ihrer Stube. Für die ganze mutmaßliche damalige Anlage 

bildet — mutatis mutandis — das ungefähr zu gleicher Zeit 

entſtandene haus „zum Lichtſtock“ auf dem Münſterplatz 

ein Analogon. 

Liegen nun keinerlei Schriftzeugniſſe vor, welche die 

gegen den Beſtand eines an die Salzſtraße anſtoßenden 

Zunfthauſes der Schuhmacher ſprechenden zu entkräften ver— 

möchten, und iſt es auch an ſich ſchon ſo unwahrſcheinlich wie 

nur möglich, daß die Zunft auf den Gedanken hätte ver— 

fallen können, das nur fünf Meter breite Garten- bzw. 

Hofgelände, das ſich zwiſchen den häuſern „zur Uadel“ und 

„zur Kirche“ bis zur Salzgaſſe vorſchob, mit einem nach Ab⸗ 

zug der Treppenaufgänge nur ſpärlichſten Raum laſſenden 

dritten Zunfthaus zu überbauen, ſo läßt ſich die Berechtigung 

einer ſolchen hypotheſe auch nicht aus dem Befund der 

Subſtruktionen des heutigen hauſes Salz⸗ 

ſtraße 7 ableiten. 

Die im Bürgerhäuſerwerk Seite 251 unter Abbildung 297 

gebotene, hier in verkleinerter Uachbildung wiedergegebene 

Aufnahme, welche alle als urſprünglich angenommenen 

mauerteile ſchwarz, alle vermeintlich 1769 und ſpäter aus— 

geführten Zubauten und Fenſtereinbrüche dagegen ſchraffiert 

darſtellt (auf unſerer Wiedergabe getont), vermittelt 

jedoch von den tatſächlichen Derhältniſſen in verſchiedener 

hinſicht ein unzutreffendes Bild. So iſt vor allem die Front- 

mauer nach der Salzſtraße als alter Beſtand angenommen, 

während die Kellerfenſter als erſt beim Umbau des I8ten 

Jahrhunderts bewerkſtelligte Einbrüche markiert ſind. In 

Wirklichkeit handelt es ſich hierbei jedoch fraglos um ein 

bei letzterem Anlaß in faſt vollem Umfang „er fundamento“ 

aufgeführtes neues Mauerwerk. Und der Bauzeit aus dem



  

  
  

          

    

  

  

  

                    
    

                    
  

        

          
  

30. Dem Neubau aus dem Ende des J8. Jahrhunderts 
entſtammende Türe von Schuſterſtraße 20. 

Die obere §üllung eine vergrößerung aus jüngſter Zeit— 

Anfang des Sten Jahrhunderts gehören ebenſo ſämtliche 

parallel zur Flucht der Faſſade geführten Mauern an, und 

ſomit nicht nur die von Weſt nach Oſt verlaufende Zwiſchen— 

mauer, ſondern der ganze auf die hypothetiſche frühere 
Sunftſtube der Schuhmacher bezogene kleine weſtliche Flügel 
des Hauſes, der jedoch in ſeiner hinteren Hälfte nicht unter⸗ 
kellert iſt und auch nie unterkellert war. Letzterer Irrtum 
wird einigermaßen dadurch entſchuldigt, daß der Keller 
dieſes vermeintlich urſprünglichen weſtlichen Hauſes heute 
nicht mehr zugänglich iſt und auch ſchon zur Jeit, da die 
Aufnahme gefertigt wurde, nicht mehr zugänglich war. 
Bezeugt wird der tatſächliche Beſtand durch die 1755 bzw. 
nach der Erwerbung durch den Freiherrn von Kageneck in 
deſſen Kuftrag gefertigte Aufnahme des hauſes Salz— 
ſtraße 17. Aber auch ohne Kenntnis dieſes Planes hätte, 
was nicht wahrnehmbar, ſchon durch eine Umfrage bei den 
Hausbewohnern kurzer Hand in Erfahrung gebracht werden 
können. über den berlauf der urſprünglichen Frontmauer 
war jedoch ſchon allein aus der Grundrißaufnahme ſelbſt 
ein voller zweifelsfreier Kufſchluß zu gewinnen. Zu welchem 
Sweck wurden ſolche Aufnahmen überhaupt gefertigt und der 
Deröffentlichung beigegeben, wenn man ſie keiner ernſtlichen 
Betrachtung würdigte? — Auch Wingenroth, der ſich dahin 
äußert: „Der Kellergrundriß des Hauſes (ſ. Abbild. 207) 
verrät uns ſeine Entſtehung aus urſprünglich drei häuſern, 
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aus denen im sten Jahrhundert zwei Häuſer entſtanden, 

welche wiederum nach 1775 durch den Baron von Kageneck 

zu einem vereinigt wurden“, iſt damit, am Gängelband des 

Hiſtorikers gehend, über eine oberflächliche Betrachtung 

nicht hinausgelangt. Welches dieſer vermeintlichen drei 

Häuſer im l5ten Jahrhundert mit ſeinem Uachbarhaus ver— 

einigt worden ſein ſoll, wird nicht geſagt. Don den durch 

nichts begründeten Daten ganz abgeſehen, beſtanden aber in 

Dirklichkeit vor Erſtellung des Hauſes in ſeiner zu Beginn 

des I8Sten Jahrhunderts geſchaffenen Geſtalt an deſſen Stelle 

wahrſcheinlich allezeit nie mehr als zwei Wohnbauten, 

deren Frontmauern annähernd parallel zu den noch erhalte— 

nen hinteren Mauern verliefen und infolgedeſſen — jedoch 

offenbar nicht in fortlaufender Flucht — weiter in die Salz— 
gaſſe einſchnitten. Das iſt nicht nur an der ſüdweſtlichen 
Ecke der Grundmauer des weſtlichen dieſer beiden alten 
Häuſer, ſondern auch am Reſt des Anſchluſſes der früheren, 
von Weſt nach Oſt verlaufenden ſtarken Zwiſchenmauer des— 
ſelben deutlich wahrnehmbar. Um in der Salzgaſſe eine 
gerade an die Uachbarhäuſer anſchließende Flucht zu er- 
zielen, mußten eben die Frontmauern der beiden alten Häu⸗- 
ſer vollſtändig niedergelegt und von Srund aus neu auf- 
geführt werden. ähnliche Derhältniſſe — jedoch umgekehrt 
— lagen bei Errichtung des d'Irnardſchen Palaſtes des 
Herrn von Sickingen vor, worüber wir durch ein Bauamts—
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32. Kellergrundriß von Salzſtraße 17, auf dem die ſchwarz angelegten 
Teile als mittelalterlicher Beſtand angenommen ſind. 

Nach Abbildung 297 des Freiburger Bürgerhäuſerwerkes. 

33. Derſelbe, die Subſtruktionen des mittelalterlichen Beſtandes 
ſchwarz angelegt. 

protokoll von 1769 (Februar 9) erfahren, daß „die 2 alte 

gebeu in bemelter gaßen einen schwung Einwerths haben“ 

und bei Erſtellung des Ueubaues in einer geſchloſſenen, alſo 

auf „die Allmentgasse“ herausgerückten Flucht keine Be— 

anſtandung zu gewärtigen ſei, „in deme dise gräde (Gerad— 

heit) zur Zierde der gaßen und der Statt gereichen wirdet“. 

Dieſe ganz ohne jegliche Knickung durchzuführen, verbot 

jedoch der auch hier zugleich erſtrebte, urſprünglich vermut— 

lich etwas anders für möglich angenommene Anſchluß an 

die Flucht der Uachbarhäuſer. 

Im Intereſſe einer günſtigeren Raumgeſtaltung der vor— 

deren Zimmerflucht ergab ſich beim Ueubau des Hauſes 

„ur Kirche“ die Uotwendigkeit einer Niederlegung der 

alten Zwiſchenmauer und deren Parallelführung zur neuen 

Frontmauer naturgemäß, während ſolche bei dem auf dem 

einſtigen Hhof- oder Gartengelände der Schuhmacherzunft 

errichteten kleinen weſtlichen Flügel auch bei der Rück— 

mauer erfolgte. Das wäre aber — zumal, wo es ſich bei der 

hintern Hälfte dieſes hausteils durch alle drei Stockwerke 

nur um die Anlage von Küchen handelte — ſicher nicht ge— 

ſchehen. wenn auch hier irgend ein als „Sunfthaus der 

Schuhmacher“ anſprechbares älteres Gebäude vorgelegen 

hätte, dem eine Grundrißgeſtaltung in der gewählten rhom— 

boiden Form zu geben zuvor zwanglos gewiß niemand ein— 

gefallen wäre. Warum hätte man aber gerade hier, wo 

keinerlei Bedürfnis dazu erkennbar, von der Derwertung 

vorhandener Subſtruktionen abſehen ſollen, nachdem einer 

ſolchen im übrigen bei Errichtung des neuen hauſes ſoweit 

irgend möglich Rechnung getragen wurde. Zu berichtigen iſt 
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34. Kellergrundriß des hauſes „zur Rirche“. 

Nach einer im Auftrag des Freiherrn Joh. Seinrich Sermann von Rageneck 

gefertigten Aufnahme— 

 



übrigens bezüglich dieſes weſtlichen hausteils auch Abb. 298 

des Bürgerhäuſerwerkes inſofern, als die Unterkellerung 

mit Kückſicht auf die Benützung der ſchwachen Scheidemauer 

des Nachbarhauſes „zur Uadel“ und deſſen geringe Kellertiefe 
dieſer angepaßt urſprünglich kaum 2½ Meter maß und heute 

infolge Tieferlegung des Erdgeſchoſſes nur noch wenig über 

Mannshöhe hat. 

böllig neu wurde offenbar auch die nicht in mittelalter— 

lichem Geröllmauerwerk erſtellte öſtliche Siebelmauer von 
Salzſtraße 17 aufgeführt. Das legt nahe, daß wir es bei 
deſſen öſtlichem CTeil mit einem nicht ſchon urſprünglich zur 
„Kirche“ gehörenden Baubeſtand, ſondern vielmehr einer 
vielleicht gleichfalls erſt zwecks Erſtellung des jetzigen hauſes 
durch Mayer vollzogenen Erwerbung eines Teilbeſtandes des 
„roten Hauſes“ zu tun haben, wofür auch der rechtwinklig 
gebrochene Grenzverlauf ſpricht. Dabei dürfte vermutlich 
nicht nur das Derlangen, die Unterkellerung des zugezogenen 
Hausteils auf eine größere Ciefe zu bringen, ſondern auch 
die Uotwendigkeit des Erſatzes der keine Erhöhung zulaſſen— 
den ſchwachen Swiſchenmauer zur Aufführung eines völlig 
neuen Scheidegiebels gezwungen haben. Damit wäre dann 
ohne weiteres auch die 17J/ſan den Rat gerichtete Beſchwerde 
des Uachbars wegen der ſeinem Guartier drohenden Gefahr 
verſtändlich, denn auf den weſtlichen Angrenzer kann dieſe 
Beſchwerde kaum beziehbar ſein, nachdem deſſen Scheide⸗ 
mauer durch den Mayerſchen Ueubau völlig unberührt blieb. 

Mit dem aus einer derartigen Hypotheſe reſultierenden 
Ausmaß des das alte Haus „zur Kirche“ umfaſſenden Srund— 
ſtückes würde ſich zugleich ein angemeſſeneres Derhältnis 
zwiſchen dem für dieſe mit 12ůund dem mit 47½6 3 ſei⸗ 
tens der Schuhmacherzunft vor 1710 entrichteten Berrſchafts— 
rechtzins ergeben. Angeſichts der Beſchaffenheit des Säs— 
ſchen Herrſchaftsrechtsbuches von 1775 ſteht dem die Tatſache 
nicht unbedingt entgegen, daß in dieſem die bekanntlich auf 
den „Bof zum goldenen Bähren“ und das Haus „zur Kirche“ 
zergliederte Grundſteuer des Grafen von Kageneck in mittel— 
alterlicher Währung umgerechnet noch die gleichen Beträge 
aufweiſt, die für dieſelben Objekte im Ciber authenticus 
von 1565 angeſetzt ſind, ganz abgeſehen davon, daß bei Ceil— 
veräußerungen der Derkäufer nachweisbar mitunter auf den 
ihm verbleibenden Teil mit dem vollen Herrſchaftsrecht be— 
laſtet blieb. 

„Gemäß dem Charahkter der Salzſtraße als offenbar vor— 
nehmſter Straße Freiburgs erſtand ſo zunächſt als 
Sunfthaus, dann als Patrizierhaus, ein 
ſtattliches Gebäude.“ Nit dieſen bereits angeführten 
Worten wurde am Schluſſe der Abhandlung über das haus 
Salzſtraße 17 deſſen baugeſchichtliche Entwickelung zuſam— 
menfaſſend gekennzeichnet. Ob ſich eine ſolche Dorſtellung 
gegenüber all dem, was die Schrifturkunden berichten, ſowie 
den Kufſchlüſſen, die der Bau ſelbſt gewährt, aufrechterhalten 
läßt, darauf kann es für den unbefangen Urteilenden wohl 
nur eine verneinende Antwort geben. Selbſt wenn man 
ſich an die unhaltbare Annahme klammern wollte, daß 
wir es bei der „hindern“ und der „kleinen“ Stube 
nicht mit ein und demſelben Bau zu tun haben, und davon 
ausgehend die Erwägungen, welche vermutlich die völlige 
Neuerſtellung der öſtlichen Giebelmauer von Salzſtraße 17 
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beranlaßten, auch für die Geſtaltung ſeines kleinen Weſt— 
flügels in dem Sinne ins Auge faſſen würde, daß die 
Subſtruktionen eines zuvor beſtandenen untergeordneteren 
Gebäudes vielleicht nur darum unverwendet blieben, weil 
ſie ſich gleicherweiſe als unzureichend erwieſen, um dar— 
auf ein dreigeſchoſſiges Haus zu errichten, ſo iſt doch 
die Berückſichtigung derartiger Möglichkeiten dem einzig 
und allein von dem vermeintlich gerade hier „durchaus zu— 
verläſſigen Forſchungsergebnis“ Flamms beherrſchten Ge— 
dankenkreis der Autoren des Bürgerhäuſerwerkes gänzlich 

fremd geblieben, und dieſe Möglichkeiten konnten daher an 

deren Meinungsbildung ebenſowenig Anteil gehabt haben, 

wie an derjenigen Flamms. Deſſen Angaben irgendwelcher 

Uachprüfung zu unterziehen, ſah ſich der hiſtoriker des 

Bürgerhäuſerwerkes jedoch um ſo weniger veranlaßt, als 

ihm die Eriſtenz der eigentlichen Schuhmacherzunftſtube in 

der Wammersgaſſe zuvor ja überhaupt nicht zum Bewußt— 

ſein gelangt war. Zus gedachten fragwürdigen Möglich— 

keiten laſſen ſich aber vor allem noch keinerlei geſicherte 

Catſachen ableiten, die zu dem von jeglichen Sweifeln 

unbelaſteten apodiktiſchen Ausſpruch berechtigen konnten: 

„Ich bleibe dabei, . .. daß das haus Salzſtraße 17 

gerade ſo richtig wie das dahinterliegende Schuſterſtraße 20 

als Sunfthaus der Schuhmacher anzu— 

ſprechen iſt.“ Schon ein Gang durch die Schuſterſtraße hätte 

übrigens zugleich auch darüber belehren können, daß deren 

Haus Ur. 20 — wenn deſſen Hinterhaus zwar rüchſeitig 

auch in geringer Breite das Grundſtück Salzſtraße 17 be— 

rührt — im ſprachgebräuchlichen und wohl auch gleicher— 

weiſe gedachten Sinne auch nicht eigentlich als hinter 

letzterem gelegen bezeichnet werden kann. Auch 
hiebei iſt eben nur das Flammſche häuſerbuch als Cicerone 
benützt worden, in welchem das tatſächlich hinter Salz— 
ſtraße 17 gelegene haus Schuſterſtraße 20 a, da in 
den herrſchaftsrechtbüchern nicht beſonders zur Steuer ver— 
anlagt, verſehentlich völlig ausgelaſſen blieb. 

Das Ergebnis der unternommenen eingehenden Nach— 
prüfung kurz zuſammenfaſſend, wiederhole ich: Mährend 
der faſt 400 Jahre, da eine „zum goldenen 
Bären“ genannte Sunftſtube der Schuhmacher 
zu Freiburg nachweisbar iſt — nämlich von 
1594 bis 1784 — war dieſe in der früheren 
Wammersgaſſe an Stelle des heutigen hau— 
ſes Schuſterſtraße 20 gelegen. Uur mit einem 
dahinterliegenden, als hof und Garten benützten ſchmalen 
Geländeſtreifen, den die Zunft ſchon im letzten Drittel des 
[Sten Jahrhunderts (nach 1475, jedoch vor J500) erworben, 
jedoch 17) Gielleicht auch ſchon zuvor) an Dr. Franz Fer⸗ 
dinand Mayer von und zu Bickenreute wieder veräußert 
hatte, ſtieß deren Srundſtück bis zur Salzgaſſe vor. Die 
dem entgegenſtehende offizielle Theſe vom 
einſtigen Beſtand eines als Sunftſtube 
„zum goldenen Bären“ anſprechbaren Bau- 
ſes in der Salzſtraße iſt einſtweilen nur 
eine einzig auf den Flammſchen Jrrungen 
fußende Fiktion. 
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35. Orientierungsplan zu Abſchnitt Il und III. 

IV. 

Die Annahme, daß der jetzige Baubeſtand des Hauſes 

Salzſtraße 17 — gleichviel wann dem hauſe „zur Kirche“ 

angegliedert — außer dem 171] zugezogenen kleinen Hof— 

oder Gartengelände der Schuhmacherzunft wahrſcheinlich 

auch einen Teil des früheren „roten Hauſes“ einſchließt, 

leitet unſere Betrachtung auch auf die öſtlich angrenzenden 

Grundſtücke. Was dabei zu ſagen wäre, ließe ſich jedoch 

kurz faſſen, wenn nicht die dadurch veranlaßten näheren 

Einblicke in andere Abſchnitte des Bürgerhäuſerwerkes 

Wahrnehmungen zutage gefördert hätten, die zugleich dazu 

angetan ſind, die Berechtigung der geübten Kritik des wei— 

teren zu erhärten. Unter dieſem Geſichtspunkt iſt der hier 

eingeſchaltete ausgedehntere Exkurs zu beurteilen, der ſich 

mit den Uachbarhäuſern Salzſtraße b9 und 21 ſo— 

wie Schuſterſtraße 22 und 24 beſchäftigt, von wel⸗ 

chen das erſtgenannte im Flammſchen Häuſerbuch als „rotes 

Haus“ verzeichnet iſt, während im Bürgerhäuſerwerk jedoch 

nur die Uummern 2J und 24 Kufnahme gefunden haben. 

Wenn auch fraglos von der Erſcheinung eines einzelnen 

Hauſes abgeleitet und ſchließlich auf ein einzelnes Gebäude 

beſchränkt, ſo galt der Uame „zu dem roten huse“ 
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jedoch urſprünglich nicht minder fraglos für ein verſchiedene 

Gebäude einſchließendes SGrundſtück, das das ganze zwiſchen 

Schuſter- und Salzſtraße gelegene Areal vom Haus „zur 

Kirche“ oſtwärts bis etwa Mitte des heutigen Großherzog— 

lichen Palais umfaßte. Die erſte mit guten Gründen auf 

das „rote haus“ beziehbare und, wenn auch unter un— 

zutreffender Begrenzung des Begriffs „rotes haus“, bereits 

von Flamm auf dieſes bezogene Uachricht reicht in den 

Ausgang des 5ten Jahrhunderts zurück. Es handelt ſich 

um die ſchon von . Schreiber in deſſen Urkundenbuch ver— 

öffentlichte Snewlinſche Privaturkunde vom 9. Februar 

1201, laut welcher der Freiburger Ritter „her Cuonrat 

Sneweli vnder den lopben an offeme gerihte“ ſeinen haus— 

beſitz in der Salzgaſſe im Wert von 200 Mark ilbers ſei— 

ner ehelichen „wirtinun“ überweiſt. Sich mit dem geſamten 

Inhalt des nach mehr als einer hinſicht beachtenswerten, 

bislang völlig unzutreffend gedeuteten Dokumentes ein— 

gehender zu beſchäftigen, iſt hier nicht die Kufgabe. hier 

intereſſiert nur die Beſchreibung des überwieſenen haus— 

beſitzes: „Daz ist daz hus da er inne ist, daz da lit nebent 

hern Johanses hus ederlins in der Saltzgassun, vnd zwo 

schüra hinder sime huse, die des von Rüti waren, ond ein 

hüseli lit der nebent, vnd ein hus lit vor sime huse bber 

an des von Stülingen seligen hus.“ 

Bei dem als Dorbeſitzer der zwei Scheuern Genannten 

wird man an den Kirchherrn Johannes Sneweli von Keute 

denken dürfen, der — die mir durch Herrn von Stotzingen 

gütigſt gewordene Auskunft als zutreffend angenommen — 

ein Bruder des Ritters und Bürgermeiſters Sneweli im Hof 

und als ſolcher gleich dem Eigentümer von 129als Enkel 

des ſchon 1215 bezeugten ſpäteren Schultheißen „Chonradus 

Snewelinus“ von 1220 anzuſprechen iſt, was zu der Fol— 

gerung berechtigt, daß hier alter Snewelinſcher Familien⸗ 

beſitz vorliegt. Soweit dieſer Beſitz auf die nördliche Stra— 

ßenſeite entfällt, ergibt ſich deſſen Identifizierung mit dem 

„roten haus“ aus der Catſache, daß laut Ausweis der Herr— 

ſchaftsrechtbücher letzteres in der hand eines Enkels, des 

herrn „Cuonrat Sneweli“, von 1291 bezeugt iſt, nämlich 

des Ritters „Konrad Sneweli Bernlap“, des zweitälteſten 

Sohnes des bekannten Gründers der Cinie „Sneweli Bern— 

lap“. Das auf der andern Straßenſeite neben dem von 

Stühlingen gelegene haus aber finden wir ſpäter im Beſitz 

des Bürgermeiſters Johann Sneweli gen. der Greſſer, der 

es dem älteſten Sohne und Uachfolger des Schultheißen 

Sneweli Bernlap“ in deſſen Amt, dem „Johannes Sneweli 

Bernlap“, bekannt unter dem Uamen „der Grüninger“, 

1547 teſtamentariſch überwies. Infolge der Auflehnung 

gegen die Beſchlüſſe des Rats wegen verteilung der Juden— 

ſchulden wurde letzterer 1550 auf zehn, ſein Bruder Konrad 

auf fünf Jahre der Stadt verwieſen. Dielleicht hängt es 

damit zuſammen, daß der hausbeſitz des letzteren in der 

Salzgaſſe ſchon damals an die Jamilie ſeines Schwieger— 

vaters gekommen war, als welcher 1849 Rudolf der Hefenler 

genannt wird. Dieſer Beſitzwechſel wird uns bezeugt durch eine 

Urkunde vom 24. März 1356, laut welcher Tegenhart der 

hefenler ſeinem Bruder Marcus und deſſen Uachkommen auf 

Ableben ſein „hus und gesesze ze Friburg dem man Spricht zuo 

dem roten huse vnd das nebent huß mit allem begriffe und zuo



gehörde“, wie es ihm von ſeiner „mutter seligen ange— 

vallen“, verſchreibt. Und die Griginaleinträge der drei 

älteſten Herrſchaftsrechtbücher verzeichnen dementſprechend 

auch in der Wammersgaſſe „her gutman häfenlers frow“ 

mit dem anſehnlichen Zins von 18 Pfg., während im älteſten 

Buch nach der Salzgaſſe ein gewiſſer „Sraff“ und „her con— 

rat snewli bernlapp“ erſcheinen. Ein Weber Konrad Graf 

iſt bekanntlich als öſtlicher Uachbar des Hauſes „zur Kirche“ 

zu Ausgang des l5ten Jahrhunderts bezeugt; der im Herr— 

ſchaftsrechtbuch Derzeichnete iſt aber ſicher kein anderer wie 

der Zunftmeiſter Heinrich Sraf, der gemeinſam mit ſeinem 

Nachbar heinrich von Kilchhein 1578 (Februar 26) als Mit- 

glied eines ſtädtiſchen Dreierausſchuſſes in einer durch den 

Biſchof von Konſtanz in deſſen Schloß Klingnau ausgeſtellten 

Urkunde genannt wird. Zugleich Beſitzer des hauſes „zum 

weißen Brief“ (Herrenſtr. 15) wird er als ſolcher jedoch im 

Bürgerhäuſerwerk Seite 28 für „die Mitte des 15. Jahr— 

hunderts“ präſentiert, wie an gleicher Stelle Seite 25 auch 

„Heinrich Strichenbach“, der 1570 Guli 51) als Seuge bei 

einem hausverkauf mitwirkte, als Ceilbeſitzer des gegenüber— 

liegenden hauſes „zum ſchwarzen Brief“, beide natürlich wie— 

derum auf Grund der in ihrer Derallgemeinerung längſt er— 

ledigten hypothetiſchen Jahreszahl 1460 im Flammſchen häuſer— 

buch. Bei dem durch alle drei älteſten Herrſchaftsrechtbücher, 

alſo bis über die Mitte des loten Jahrhunderts weiter— 

geſchleppten „her Conrat Snewli bernlap“ han⸗ 

delt es ſich aber einzig um den 1550 der Stadt verwieſenen, 

1580 bereits verſtorbenen Ritter dieſesUamens. Einen andern 

„herrn Conrad Snewli Bernlap“ gab es überhaupt nicht. 

Sein gleichnamiger älteſter Sohn war nur Edelknecht. Die 

ihm von J. Bader beigelegte Ritterwürde iſt ihm nie ge— 

worden, und auch „Herr“ wird er nie genannt. 

Auf Schloß Sähringen ſitzend und gemeinlich kurzweg 

„Capp“ genannt, geriet der Sohn des Ritters Conrat Snewli 

Bernlap als Parteigänger des Markgrafen Bernhard von 

Baden in noch ernſtlicheren Zwieſpalt mit ſeiner Daterſtadt. 

„ .. wer der ist, der Cuonrat Lappen der stette viend ze 

tode erstichet, dem wil der rate geben 300 guldin, vnd wer 

in har gen Friburg lebendig bringet, dem wil der rate geben 

500 guldin, vnd wer den Lappen also ertödet oder geuangen 

bringet, den wil der rate vnd die statt darzuo eweklichen 

fry hie sizzen lassen vnd in schirmen als einen burger“, 

ſo ließ der Rat laut Beſchluß vom 17. Juli 1415 tags darauf 

öffentlich durch die Stadt ausrufen. Unter ſolchen Umſtän— 

den werden wohl die Bürger, wie es der Stadt Recht gebot, 

auch ſeinen etwaigen Hausbeſitz in der Stadt dem Erdboden 

gleichgemacht haben. 

Im Jahre 1420 (Januar 22) kam zwar eine völlige 

Sühne zuſtande, durch die dem Derfemten die Rückgabe all 

ſeines väterlichen Erbes, „es sein slozz oder ander gut“, 

gewährleiſtet wurde. Ddoch wie dem auch ſei, daß die 

„Snewelin Bernlap“ oder andere Glieder der Sippe im sten 

Jahrhundert noch irgendwelchen Anteil am „roten Haus“ 

hatten, das wird uns jedenfalls nirgends bezeugt, wohl 

aber, daß ein ſolcher um die Mitte desſelben nicht mehr be— 

ſtand Dieſer Beleg iſt geboten durch eine vom 9. Auguſt 1459 

datierte Urkunde, laut welcher Walther von CTuslingen im 

Einverſtändnis mit ſeinem Cochtermanne Konrad von 
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HKippenheim eine Leibrente verkauft von des erſtern 

„hüsern, trothus, hinterhuse vnd gesessen ... gelegen in 

der alten statt obenan in der Salczgassen zwischent frow 

Adelheit von Landsperg vnd Peter Glasers hüsern, stosset 

hinterhus hinden usz gegen den zuom Rappen“. 

Im zweiten Bande der Spitalurkunden veröffentlicht, 

gibt das betreffende Regeſt inſofern ein falſches Bild der 

beſchriebenen Beſitzverhältniſſe, als es das Hinterhaus an 

das gegenüberliegende haus zum „Rappen“, die heutige 

Weinſtube „zur Traube“, „angrenzen“ läßt. Die Herrſchafts— 

rechtbücher führen aber, was hier als Eigentum der Frau 

Adelheid von Landsberg bezeugt iſt, in ihren Original— 

einträgen, wie ſchon vorerwähnt, noch ein volles Jahrhun— 

dert als dem ſchon 79 Jahre zuvor verſtorbenen Ritter 

Konrad Sneweli Bernlap gehörig weiter. Uur bezüglich des 

„Walther von Cuslingen“ läßt ſich die hypothetiſche Jahres— 

zahl 1460 aufrechterhalten; zur Seit, da das älteſte Herr— 

ſchaftsrechtbuch angelegt wurde, alſo im Jahr 1475, zählte 

aber auch dieſer bereits zu den Toten. Schon im Rotulus 

Sanpetrinus als zu Freiburg ſeßhaft bezeugt, werden wohl 

quch die von Cußlingen den ausgedehnten Beſitz in der Salz— 

gaſſe ſchon früher inne gehabt haben. Dieſe begründete An— 

nahme als berechtigt vorausgeſetzt, würde man dann das 

Haus des Johannes Ederlin (von Stühlingen), das in der 

Urkunde von 1291 als neben dem Seßhaus des Ritters 

Konrad Sneweli gelegen bezeichnet wird, weſtlich desſelben 

vermuten und ſomit vielleicht auf das ſpätere Seßhaus der 

Herren von Kilchein beziehen dürfen. Damit wäre dann 

für die Reihe der ermittelten Beſitzer des hauſes „zur 

Kirche“, wenn auch nur hypothetiſch, ein weiterer Uame 

gewonnen. 

Urkundlich geſicherte ſpätere Derhältniſſe geſtatten wei— 

terhin den Rückſchluß, daß das genannte Seßhaus des Rit— 

ters Konrad Sneweli nicht unmittelbar an das daneben 

liegend bezeichnete „hüseli“ angeſchloſſen war, ſondern 

wahrſcheinlich zwiſchen beiden eine Zufahrt nach den da— 

hinter liegenden, ſpäter durch Wohnbauten verdrängten 

Scheuern beſtund. Beweis dafür iſt das noch heute auf 

Salzſtraße 21 laſtende Servitut des Zufahrtsrechtes für das 

Haus Ur. 24 der Schuſterſtraße, das ſeinen Urſprung in der 

im l6ten Jahrhundert eingetretenen Aufhebung des zwiſchen 

letzterem und dem Hauſe Salzſtraße 19 beſtandenen Gemein— 

beſitzes hat. 

Als Beleg für dieſe getrennte Bauweiſe verfügen wir 

jedoch noch über ein anderes untrügliches Seugnis. Nur 

dadurch konnte nämlich ermöglicht werden, der Trink— 

ſtubengeſellſchaft des Adels „zum Ritter“ nach Erwerbung 

des bis in die Schuſterſtraße durchgehenden Hausbeſitzes 

auf dem Münſterplatz, des heutigen erzbiſchöflichen Palais, 

auf dem kürzeſten Wege einen von der Teuchelfahrt in der 

Salzgaſſe abgezweigten Strang für die Anlage eines eigenen 

Brunnens zuzuführen und in deſſen Derlauf ſpäter, einzig 

zwecks Unterhaltung dieſer Leitung, ein verſchloſſen gehalte— 

nes, 6 Fuß breites GHäßchen durchzulegen, deſſen des öftern 

bezeugtes Daſein der offiziellen Hiſtoriographie völlig ent— 

gangen zu ſein ſcheint. Jedenfalls hat ſie von dem Beſtand 

desſelben, das auch als „Deichelgäßchen“ bezeichnet, in der 

Baugeſchichte des hauſes Salzſtraße 2J eine bemerkens—



werte Rolle ſpielt, keinerlei Uotiz genommen. Nachweis— 

bar iſt deſſen Anlage zu dieſem Zwechk allerdings erſt ſpäter, 

und zwar in einer Beſchreibung der ſtädtiſchen Brunnen— 

leitung von 1555, wo geſagt wird: von „dem brunnen by 

Juncker Trupprechten (von Krotzingen) hus (Salzſtr. 24) 

do godt die leczt Teillung durch das vermacht geßlin gegen 

ritter brunnen zuo“. Wenn man jedoch erfährt, daß ſchon 

1517 Canuar 24) den Auguſtinern in ihren Kloſterhof ſeitens 

des Rats ein Brunnen bewilligt wurde, der, wie die Ur— 

kunde beſagt, „nicht steten flusses hat“ und nur „ze einer 

sunderlichen rören die in dem masse wesen (ſein) soll, 

das si ein man mit einem minresten vinger verstossen 

im Bürgerhäuſerwerk entwickelten verworrenen borſtellungen 

über die bezüglichen Beſitzverhältniſſe. 

Wie ſieht nun das Bild aus, das uns im 

Bürgerhäuſerwerk von der öſtlichen Uach— 

barſchaft des hauſes „zur Kirche“ entrollt 

mird? — des „roten Hauſes“ wird nur nebenbei gedacht. 

Seite 250 wird nämlich bei Betrachtung des angeblich die 

Häuſer „zum Maientau“, „zur Scheuer“ und „zum Wolken— 

bruch“ umfaſſenden hauſes Salzſtraße 2, alſo des 

heutigen großherzoglichen Palais, zu deſſen Baugeſchichte 

einleitend geſagt: 

„Als Kern dieſes urſprünglich aus vier Teilen beſtehen— 
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36. Grientierungsplan zu Abſchnitt [Wund V. 

mag“ — nebenbei bemerkt, die erſte Erwähnung der Brun— 

nenleitung aus dem Mösle — ſo dürfte es wohl keinem 

Zweifel unterliegen, daß auch die Edelsgeſellſchaft „zum 

Ritter“, deren darnach benannte Trinkſtube bereits 1544 

in einem Urbar des Kloſters St. Katharina erwähnt wird, 

auf eine derartige Annehmlichkeit nicht lange verzichtet 

hatte, zumal deren Begehren auch ſeitens des Rats, in dem 

ja die Geſchlechter damals immer noch das entſcheidende 

Wort beſaßen, ſicherlich keinem Widerſtand begegnete. Die 

unzureichende Orientierung über den Beſtand gedachten 

Allmendgäßchens hat offenbar nicht geringen Anteil an den 

6⁰ 

den Hauſes iſt dasjenige mit dem Uamen „zum Ulaientau“ 

anzuſehen, von dem noch vor der Mitte des l6ten Jahr— 

hunderts das unten daranſtoßende ſog. „Rote haus“ ab— 

getrennt wurde, wobei dieſem als merkwürdige dingliche 

Laſt das Einfahrtsrecht durch jenes bis auf den heutigen 

Tag-gewahrt geblieben iſt.“ 

Da beſteht zunächſt ein zahlenmäßiger Widerſpruch in— 

ſofern, als „Maientau“, „Scheuer“ und „Wolken— 

bruch“ nach Adam Rieſes Rechenbuch nur drei häuſer 

ergeben, während dann von einem Beſtand „aus vier Cei— 

len“ die Rede iſt. Wollte man das „rote haus“ mitzählen,



wozu eine gewiſſe Berechtigung beſteht, ſo mußte man es 

auch in der vorausverzeichneten Beſtandsangabe mit auf— 

führen. 

Der Liber authenticus von 1565 hatte für die auf dem 

früher „zum roten haus“ benannten Grundſtück entſtande— 

nen Wohngebäude in der Salzgaſſe, weſtlich beginnend, die 

Namen „rotes Bhaus“ und „Maientau“ geſchaffen. Letzteres 

ſtieß mit ſeinem Rückgebäude an die Wammersgaſſe; weſtlich 

ſchloß ſich in dieſer daran der „Drachenſtein“; in der Salz— 

gaſſe öſtlich die „Scheuer“ und der „Wolkenbruch“. Bei den 

Benennungen „Maientau“ und „Wolkenbruch“ erging ſich 

die in den Beweggründen ihrer Wahl nicht ergründbare 

Dolksphantaſie in der launigen Uebeneinanderſtellung von 

Gegenſätzen. der Uame zum „Drachenſtein“ könnte von dem 

Bild eines entſprechend ſkulptierten Steines abgeleitet ſein, 

der, einem niedergelegten romaniſchen Bau entnommen, zum 

Hauszeichen geworden war. Im Dolksmunde behauptete ſich 
aber auch dafür noch weiter der Uame „zum roten haus“ 
und fand infolgedeſſen ſelbſt in die Fertigungsprotohkolle 

Eingang. 

Da „zum roten haus“ die urſprüngliche Benennung I55 
wurde ſomit der „Maientau“ vielmehr von jenem abgetrennt 
und nicht umgekehrt, allerdings nur dem Uamen nach, da ſie 
ja durch das erwähnte „Deichelgäßchen“ voneinander ge— 
ſchieden, niemals einen geſchloſſenen Baukörper bildeten. 
Wie es ſich in Wirklichkeit mit dem erwähnten Servitut 
verhält, wurde bereits geſagt; die Beweiſe dafür, ſowie daß 
damit keineswegs das haus „zum Maientau“ belaſtet war, 
werden ſich im Derlauf der weiteren Ausführungen ergeben. 

Seite 256 der baugeſchichtlichen Betrachtung vollzieht ſich 
nun plötzlich der Wandel, daß obengenannte vier bzw. drei 
Häuſer auf einmal zu zweien zuſammenſchrumpfen, denn da 
heißt es, daß Freiherr Johann Ferdinand Sebaſtian von Sickin— 
dgen „anno 1770 das neue Palais in der Stadt auf der Stelle der 
alten häuſer zum Maientau' und zum Wolkenbruch“ erbaute. 
Wie konnte er das bewerkſtelligen, nachdem doch beide unter 
ſich durch das dazwiſchen liegende haus „zur Scheuer“ ge— 
ſchieden waren? — Wenige Zeilen darauf wird dagegen zum 
Jahr 1760 berichtet: „In eben demſelben Jahre noch wurde 
der Maientau' und die dazu gekauften Uebenhäuſer ab— 
geriſſen und an deren Stelle nach den Plänen d'Ixnards, der 
gleichzeitig die Kirche in Sankt Blaſien baute, der neue 
Palaſt ausgeführt.“ Das kommt der Wahrheit näher; aber 
wie verträgt ſich damit die vorangegangene Mitteilung 
Seite 252, wo berichtet wird: „Franz Ferdinands von Sickin— 
gen älteſter Sohn, Freiherr Ferdinand Hartmann war es. 
der 1718 die drei häuſer (nämlich den „Maientau“, die 
„Scheuer“ und den „Dolkenbruch“) niederlegen ließ, und 
während er in dem hauſe (Salzſtr. Ur. 5) des markgröäflich 
badiſchen Amtmanns zu Mahlberg, Franz Ernſt heinrich 
von Olizy, wohnte, den großen Umbau begann, den er am 
8. Januar 1720 als fertig bezog.“ Ein und dieſelben häuſer 
konnten doch nicht zweimal niedergeriſſen werden. das 
Merkwürdigſte an dieſem Dorgang iſt jedoch die Tatſache, daß 
zwei derſelben im Jahre 1718, als man angeblich an deren 
Niederlegung herantrat, noch gar nicht im Beſitze der Herren 
von Sickingen waren, eine Catſache, von welcher uns der 
Biſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes, wenigſtens was das 
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eine betrifft, ſogar ſelbſt unterrichtet, denn da ſteht auf 

dleicher Seite 252, wenige Zeilen zuvor, klipp und klar ge— 

ſchrieben: Der „Wolkenbruch“ kam „J745 durch die Kinder 

des verſtorbenen Bürgermeiſters Peter Joſeph Fattet ... 

an Franz Ferdinand Freiherrn von, Sichingen“, alſo 

erſt ein Dierteljahrhundert nach der angeblichen Nieder— 

  

37. Allianzwappen des Franz Ferdinand von Sickingen und ſeiner 
Gemahlin Maria Franziska von Dalberg an der Faſſade von 

Schuſterſtraße IIa. 

  

38. Allianzwappen des Ferdinand hartmann von Sickingen und 
ſeiner Gemahlin Eliſe, Gräfin von Pappenheim, an der Faſſade 

des Hinterhauſes von Salzſtraße 21J. 

legung desſelben. Falſch, und zwar in doppelter hinſicht 

falſch, iſt übrigens auch das, denn erſtens weilte Franz Fer— 

dinand von Sickingen 1745 längſt nicht mehr unter den 

Lebenden, worüber uns das Bürgerhäuſerwerk gleichfalls 

unmittelbar ſelbſt unterrichtet, und zweitens hat die Familie 

Fattet den „Wolkenbruch“ überhaupt niemals beſeſſen. Bei 

dem unterm 2. Mai 174as durch die Kinder des kurz zuvor 

(Februar 10) verſtorbenen Bürgermeiſters Peter Joſ. Fattet 

vollzogenen Derkauf des im Fertigungsprotokoll nicht mit 

Namen bezeichneten Hauſes (an deſſen Stelle hat der un— 

kundige Schreiber Punkte geſetzt) handelt es ſich, durch 
untrügliche Seugniſſe belegt, zumal das vom 20. März 1716 
datierte Inventar über den Uachlaß ſeiner Mutter ſowte 
den „Wolkenbruch“ betreffende Aktenſtücke von 1726, 1750



und 1742, vielmehr um das haus „zur Scheuer“. Er— 

werber der „Scheuer“ war aber nicht der damals bereits im 

Grabe ruhende Freiherr Franz Ferdinand, ſondern deſſen 

Enkel Ferdinand Sebaſtian. Umbauen konnte jedoch, gleich 

wie ſeine beiden Dorgänger im Jahr 1718, auch letzterer den 

„Wolkenbruch“ nicht. Selbſt wenn dieſer, der Sohn des 

Ferdinand Hartmann von Sickingen, von deſſen Geburt in 

den Protokollen des Breisgauiſchen Ritterſtandes unterm 

2. Juli 1715 vermeldet wird, daß „angestern des h. Prä— 

sidenten v. Sickingen Fraw gemahlin auf den abend eines 

jungen herrleins glücklich genesen“, ſich ſchon in ſeinem 

fünften Lebensjahr mit Baugedanken beſchäftigt hätte, 

deren gleichzeitige Derwirklichung wäre, auf den „Wolken— 

bruch“ bezogen, an der Catſache geſcheitert, daß dieſer nicht 

nur damals, ſondern ſelbſt noch ein halbes Jahrhundert 

weiter in anderer hand lag. Der mit 15 Pfg. gegenüber 

dem haus „zur Scheuer“ auf über das Doppelte zur Hrund— 

ſteuer veranlagte „Wolkenbruch“ war zur fraglichen Seit längſt 

in geteiltem Beſitz, wobei jedoch der Uame für beide Haus— 

teile in Gebrauch blieb, ein Dorgang, deſſen Unkenntnis 

offenbar einigen Anteil hat an der eingeriſſenen Der— 

wirrung. Der mit dem „Beckenfeur Recht“ ausgeſtattete 

öſtliche Ceil (das jetzige haus Salzſtr. 25), der damals zu— 

gleich einen Ausgang nach der Wammersgaſſe beſaß, befand 

ſich noch 1741 in der Hand des in dieſem Jahre verſtorbenen 

Sunftmeiſters Weißbächer Blaſius Ringlin, deſſen 1705 aus 

dem Leben geſchiedene Ehefrau „Anna Katharina geb. 

Rubinin“ beide Teile zu eigen hatte. Als Beſitzer des an 

die „Scheuer“ grenzenden weſtlichen hausteils wird jedoch in 

der Fertigungsurkunde über den Derkauf derſelben vom 

Jahr 1745 (altes Srundbuch B. ja S. 145) der Schneider— 

meiſter „Balthasar Syfrid“ (Siegfried) genannt, ein Beſitz— 

verhältnis, das auch noch ein Bauamtsprotokoll von 1769 

(Februar 9) bezeugt, in welchem von dem „Scheidgiebel zwi— 

ſchen dem v. Slickingenſchen) und Siegfriediſchen haus“ die 

Rede iſt. Und als Eigentümer des „Wolkenbruch“ wird uns 

zudem „Balthasar Syfried“ bereits für 1750 — in welchem 

Jahre derſelbe gedachten hausteil von den Erben ſeines 

Berufsgenoſſen Anton Bühler erworben hatte — auch auf 

Seite 252 des Bürgerhäuſerwerkes vorgeſtellt, wo, mit dem 

Sten Jahrhundert beginnend, die ganze Reihe der wirklichen 

und vermeintlichen Dorbeſitzer bis 1745 aufmarſchiert, uns 

zugleich ein weiteres unlösbares chronologiſches Rätſel auf⸗ 

gebend. Erfahren wir doch da auf der gleichen Seite, daß der 

„Wolkenbruch“ „um die Mitte des J6ten Jahrhunderts (15851)) 

vorübergehend an das Kloſter St. Georgen im Schwarzwald“ 

gediehen war und „von dieſem an den Profeſſor des Kirchen— 

rechts an der Univerſität, Dr. Johann Cilnberger genannt 

Artopaeus und ſo fort über Wilhelm Böcklin von Böcklinsau 

(is 1545)“ uſw. 

Aus dieſer Reihe iſt zunächſt Dr. Joh. Tilnberger aus- 

zuſcheiden. Er beſaß neben einem halben, J554 (OGktober 30) 

für nur 580 Gulden erſtandenen haus „hinderm münster“, 

wozu er zur erforderlichen Anzahlung ſofort vom Abt von 

cengenbach gegen hypothekariſche Sicherheit 100 fl. pumpen 

mußte, nur das haus „zur Scheuer“, was auch die Herr— 

ſchaftsrechtbücher Ur. Il und IV bezeugen. Stets in ſchweren 

Geldnöten, hinterließ er ſeine Kinder in den dürftigſten 

Derhältniſſen. Uachdem er erſteres haus ſchon 1565 

(März 20) für 400 fl. wieder veräußert, verkaufen nach 

ſeinem am 10. Guguſt 1566 erfolgten Ableben unterm 

14. Januar des folgenden Jahres die Kuratoren und Dögte 

ſeiner zehn Waiſen an Wolfgang Streit deren Beſitz: „ein 

hus, hoff und geses, ligt in der alten statt in der saltz— 

gassen, genant zur scheuren, sties einseit an Wolf 

Gundersheymer, anderseit an die fraw zum Wiger“, für 

„Swelfhundert guldin“. In der Derkaufsſumme dürfte ver— 

mutlich ein — vielleicht in 200 fl. zu berichtigendes — 

Schreibverſehen vorliegen. Doch wie dem auch ſei, daß Tiln— 

berger je Anteil am „Wolkenbruch“ hatte, davon verlautet 

nichts. Wolfgang Gundersheimer dagegen hatte den öſtlich 

angrenzenden „Wolkenbruch“ bereits unterm 17. März 1562 

um 380 fl. von dem Abt Johann von St. peter als Commen— 

dator des Kloſters St. Ulrich erworben, und nicht erſt ſeit 

1582 zu eigen, wie das Bürgerhäuſerwerk unter dieſem 

Datum entſprechender Einordnung in der Beſitzerreihe 

Seite 252 vermeldet. 

Wie ſoll man aber in dem aufgeführten 

Beſitzwechſel die angegebene Seitfolge von 

„65 5 %% —(bäs 545)“ berſteihens — Bisller 

zählte man doch meines Wiſſens die Jahre nach Chriſti 

Eeburt nicht in dieſer Folge. 

Daß aber Ferdinand hartmann von Sickingen 1718 einzig 

und allein den „Maientau“ beſaß und umbaute, darüber 

wird ſpäter noch mehr zu ſagen ſein. 

Gleich ſchlimm beſchaffen iſt nun wiederum, was uns 

bei Kufſtellung der Dorbeſitzer des „Maientau“ geboten wird. 

Darüber iſt Seite 250 f. im zweiten Abſatz folgendes zu leſen: 

„Der Maientau kam dann nacheinander in Beſitz des 

durch die Reformation und Gegenreformation bekannten 

humaniſten Dr. Johann heigerlin, genannt Fabri aus Ceut- 

kirch, nachmaligen Biſchofs von Wien (geſt. 1540), der es 

(Sic) 1529 erworben hatte, ſodann in raſchem Wechſel in den 

des Gberſtzunftmeiſters und Statthalters des Bürgermeiſter— 

amts Hans Federer, Jörg Sorgs von Lindau und 1556 Hans 

Ißlars eines- und des Kloſters Ettenheimmünſter andern— 

teils, hierauf 1559 an einen andern Zweig der Schnewlin, 

die Junker zum Wiger, ſo genannt nach ihrem Weiherſchloß 

(an Stelle der jetzigen Heilanſtalt) bei Emmendingen.“ Was 

zuvor über den vorangegangenen Schnewlinſchen Zweig und 

anderes mehr geoffenbart wird, bedarf einer beſonderen Be— 

leuchtung. 

bon all dieſen Gusführungen geht einzig das bezüglich 

der Erwerbung durch die Schnewlin zum Wiger 

Geſagte einigermaßen in Ordnung; ganz inſofern auch das 

nicht, als kein „Junker“ zum Wiger, ſondern nur die mit 

ihrem Cöchterchen nach Freiburg verzogene junge Wittib 

des am 18. Februar 1526 in der Elz ertrunkenen Erasmus 

zum Wiger ſich des Beſitzes des „Maientau“ erfreute. Die 

unterm 26. Ruguſt 1539 ausgeſtellte Fertigungsurkunde 

über deren Erwerbung des damals noch nicht „zum Maien⸗ 

tau“ benannten hauſes beſagt, daß „Tunrat Gffinger, 

Burger, des Rats“ als bevollmächtigter Gewalthaber des 
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Abts „Corencius“ und des Tonvents des Gotteshauſes zu 

Ettenheimmünſter, in deren Namen an „Freu Magdalenen 

wyladt des edlen vesten Erasmus zum Wigers sel. verl.



Witib“ ein haus und Geſäß verkauft, „mit aller seiner Zu— 

gehördt hinden und vornen, gelegen in der alten stat in 

der Saltzgassen, stosst vornen zu einerseiten an die von 

Kippenhain zur andern seiten an Doctor Johann Fabri vnd 

hinden vs in die Wammestgassen auch zu einer seiten an 

vermeldten Doctor Fabri vnd zur andern seidten an Doctor 

GSregorius Frauenfeldt, um 600 fl.“ 

Damit erledigt ſich völlig zweifelsfrei zugleich die unzu— 

treffende Einordnung Fabris unter die Heſitzer des 

„Maientau“. Er war nur Eigentümer des „roten hauſes“, 

und zwar „vornen“ und „hinden“, alſo des ganzen von der 

Salz- bis zur Schuſterſtraße reichenden Grundſtückes zwiſchen 

den Hhäuſern „zur Kirche“ und „zum Maientau“. Falſch iſt 

aber auch die Angabe über die Seit ſeines Ablebens, das 

nicht erſt 1549, ſondern bereits am 21. Mai 154 erfolgte. 

Derkaufen doch ſchon 1545 (Govember 17) der Meiſter 

Mathis Stör, Kirchherr zu Masmünſter, und herrn 

Johann Fabri, Biſchofs von Wien ſel., Erben um 440 fl. an 

„Deit Seewurker (Sarwürker) den Keuffer (Küfer)“, Bürger 

und des Rats, ein haus „heinden vnnd vornnen, mit sampt 

dem garten“ und aller ſeiner Zugehör, „gelegen in der alten 

stat heinderm Reitter Gitter), stost einseidt an frow 

Magdalena witib zum wiger geporne Don Ramstein, ander— 

seidt an Junkher Wilhelm Krepsen von mulhein (Ulüll— 

heim) des schultheisen witib, heinden vs in die saltzgassen“. 

Mit dieſem, den biedern Schwaben verratenden Fertigungs— 

protokoll iſt zugleich ein weiterer Beleg dafür erbracht, daß 

das von dem „Weiherhaus“ (dem ſpäteren „Maientau“) 

durch das in dieſer Grenzbeſchreibung ebenſo wie in der— 

jenigen von 1559 unerwähnt gelaſſene „deichelgäßchen“ 

geſchiedene „rote haus“ damals ein Salz, und Wammersgaſſe 

berührendes Grundſtück bildete, deſſen Hauptgebäude an 

letztere grenzte. 

So wenig wie „Dr. Fabri“ hatte hans Federer 

jemals Anteil am „Maientau“, ebenſowenig aber auch der 

Steinmetz „Förg Sorger von lindow“ und „Hans 

Ißbar“, welch beide letzteren vielmehr Beſitzer des Hauſes 

„zur Scheuer“ waren, das Sorger kurz zuvor von den Herren 

von Kippenheim erworben, jedoch ſchon 1556 (Dezember 10) 

an Ißlar um IIs fl. verkauft hatte, außer dem herrſchafts- 

recht belaſtet mit einem Zins von jährlich 4 fl. an die Frau 

von Kippenheim, an die es offenbar bald darauf wieder vor— 

übergehend zurückgelangte. „Ein haus, hoff vnd geses 
sSampt ainer schüren, gelegen in der saltzgassen, stost ain— 
Seidt an die f(rau) von Kippenhaim“ (alſo den damals noch 
in deren Beſitz befindlichen „Wolkenbruch“), „anderseit an 
den appt von ettenhaimminster“ (alſo den von dieſem drei 
Jahre darauf veräußerten „Maientau“), heißt es in der 
Derkaufsurkunde von 1556. Einzig als Beſitzer des Hauſes 
„zur Scheuer“ findet ſich dementſprechend „Jerg Serger“ auch 
im Herrſchaftsrechtbuch Ur. III. 

Die unverſtändliche Redewendung „Hans Ißlar eines— 
und das Kloſter Ettenheimmünſter andernteils“ iſt vermut— 
lich gleich anderm gedankenlos von Flamm (S. 228) üher— 
nommen, bei dem ſie, wenn auch unzutreffend, ſo doch in 
logiſchem Bezug zu dem ſeinerſeits Angenommenen und 
darum immerhin ſinngemäß gebraucht ward. 

Und dann der, gleich den andern Dorgenannten aus ein 
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und derſelben literariſchen Guelle geſchöpfte und auf Grund 

dieſes Ausweiſes nur als „Oberſtzunftmeiſter und 

Statthalter des Bürgermeiſteramtes“ vor⸗ 

geſtellte „HFanns Federer“. Federer war ſeines Seichens 

„Bruchſchneider“ (Chirurg) und als ſolcher 1557 zu Freiburg 

bei den Malern „zum Rieſen“ zünftig geworden, welchen be— 

kanntlich, da ſie gemeinſam den Evangeliſten Lukas als 

Patron verehrten, auch die ärzte zugehörten. „Meister 

Hanns Federer dem Schnittartzet alhie Ist off sein supli— 

cieren der stat schilt vsser dem Kouffhus zu geben und mit 

der Zeit ein Rock dar Zue bewilligt“, dieweil er in ſeiner 

„Kunst“ ein ſo „berümbter meister“ und „die Armen alhie 

bizhar vmb gots willen geschnitten, vnd sich das fürohin 

weyter Zuthun erpotten hatt“, berichtet das Ratsprotokoll 

vom 50. Januar 1544 von dem zu Anſehen und nicht ge— 

ringem Wohlſtand gelangten Manne. „Her hannß Federer 

zunffmeister“ verzeichnet ihn das Zunftbuch zum Jahr 1566; 

„gnodt im gott anno 1585“ vermeldet dasſelbe ſein laut 

Amterbuch am 12. Januar erfolgtes Ableben. Selbſt wenn 

die genannten Dr. Johann Fabri, Hans Federer, Jörg Sorger 

und Hans Ißlar wirklich im Beſitz eines und desſelben 

Hauſes — nämlich des Maientau“ — geweſen wären, 

was nicht zutrifft, und auf letzteres haus bezogen 

ſchon deshalb nicht, weil es keinem derſelben je zu— 

gehörte, hätte hans Federer den beiden Letztverzeichneten 

nicht vorangeſtellt werden dürfen, da er den an die Wam— 

mersgaſſe grenzenden Teil ſeines, nämlich des „roten 

Hhauſes“, erſt nach 1545, den an die Salzgaſſe ſtoßenden 

aber gar erſt 1552 (Guguſt 20) von „weiland Dit Sarwürkers 

ehel. Hausfrau“ ſowie deren Tochter Urſula Albrecht er— 

worben hatte, ein Beſitzerverhältnis, über das ſchon ein Ein— 

blick in den Ciber authenticus orientieren konnte. Und 

wann hätte er auch den „Maientau“ zu eigen haben ſollen, 

nachdem dieſer nachweisbar während der ganzen Dauer, da 

Federer zu Freiburg ſeßhaft war, andern gehörte? 

Doch ſelbſt ſoweit die im Bürgerhäuſerwerk gebotene Be— 

ſitzerreihe wirklich vorwiegend auf den „Maientau“ beziehbar 

iſt, werden die Angaben den Anforderungen an geſchichtliche 

Wahrheit keineswegs gerecht. „Don dieſen“, nämlich den 

zu Unrecht damit bedachten Junkern zum Wiger ſo 

werden wir weiter Seite 252 über die Geſchichte des hau— 

ſes „zum Maientau“ belehrt — „gelangte es zunächſt an 

Sobaſtian Breuning und dann über hans heinrich vom 

Stein 1582 an Frau Margarete Deckhart und ſchließlich, 

wohl durch Erbſchaft an die Schnewlin von Landeck und 

endlich nach deren Kusſterben zu Ende des l6ten Jahr— 

hunderts an den Junker Franz Konrad von Sichingen zu 

Hohenburg, deſſen Uachkommen und Erben den Beſitz feſt— 

hielten und im i8ten Jahrhundert um die Scheuer' und 

den Wolkenbruch' vermehrten“. 

Frau Magdalene zum Wiger hatte den „Maientau“ bis 

zu ihrem 1576 (Oktober 5) erfolgten Ableben inne, worauf 

derſelbe an deren Schwiegerſohn Hhans heinrich vom Stein 

gelangte, der das an „der statt Freyburg Allmendtgesslin“ 

ſtoßende haus „zum Mayendaw“ 1582 Juli 24) um 1725 

Gulden an den Dogt der „Frau Margarete Deckharin“ 

(Deckhart), der Konkubine des Heitersheimſchen Johanniter— 

meiſters Philipp Flach von Schwarzenberg, verkaufte. Don



der unberechtigten Einſchaltung des hofprokurators zu 

Enſisheim „Sebaſtian Breuning“, die wahrſcheinlich 

auf einen von Flamm irrig zugeteilten Kandvermerk im 

Berrſchaftsrechtbuch zurückzuführen iſt, hätte ſchon ein Blick 

in den Liber authenticus von 1565 abhalten können, wo 

zu leſen: „Sebastian Bruning vom hauß zum drachen— 

Stain 8 3.“ Dieſer bei Anlage des Ciber authenticus ge— 

ſchaffene Uame bezieht ſich aber auf den an die Wammers— 

gaſſe grenzenden Ceil des damaligen „roten Hauſes“ 

(Schuſterſtr. 22, 24), deſſen ſich „Hans Federer der Alte“ 

bereits vor 1561 wieder entäußert hatte, der dementſpre— 

chend 1565 nur noch „vom hauß zum roten hauß“ in der 

Salzgaſſe (Salzſtr. 19), und zwar nur mit 6 ſtatt zuvor 

14 S ſteuert. Am „Maientau“ hatte Breuning 

keinerlei Anteil. daß aber der „Maientau“ 

„ſchließlich“, d. h. nach 1582, weder „‚durch Erbſchaft 

an die Schnewlin von Landeck“ gelangte, noch infolge Aus— 

ſterbens derſelben „zu Ende des JEten Jahrhunderts“ von 

dieſen an die herren von Sickingen gedieh, darüber hätte 

die nicht minder bequem im Stadtarchiv dargebotene Ur— 

kunde vom 15. März 160] belehren können, welche beſagt, 

daß die verwitwete Frau Anna von Sickingen geb. von 
Landeck von „Frau Margaretha Deckherin ein Hhaus, hof 
und Gesäs zum Mayendaw genandt in der Saltzgassen ge— 
legen“ gekauft hat. Alſo 160! „gekauft“, und nicht 
ſchon zu Ende des Joten Jahrhunderts „geerbt“. 

Eewinnt die Angabe in der Faſſung „wohl durch 
Erbſchaft“ einen einigermaßen hypothetiſchen Charak— 
ter, ſo wird ſie dagegen wenige Seilen darauf (S. 252 f.) 
burch folgende eingehendere Ausführungen in der beſtimm— 

toſten Form wiederholt: 

„Die Keichsfreiherren von Sickingen hohenburgiſcher 

Linie waren gleich den beiden andern jetzt ausgeſtorbenen 

Linien Sickingen-Sickingen und Sickingen-Ebernburg Uach— 

kommen des berühmten Franz von Sickingen, der in Goe— 

thes Götz von Berlichingen verherrlicht iſt. Durch die Heirat 

von Franzens Enkel Friedrich von Sickingen mit Anna 

von Landeck (1568), Erbtochter Johann Jakobs, des letzten 

Schnewlin von Landeck, kam die hohenburgiſche Linie in 

den reichen Beſitz ſämtlicher Allodgüter dieſes Zweiges der 

Schnewlin ..“ Und dann weiter: „Zugleich mit dieſem 

großen Grundbeſitz erbten die herren von Sickingen auch 

die alte Landeckiſche Stadtwohnung zum Maientau“ in wel— 

chem ſie, nachdem Frau Anna von Sickingen geb. von Landeck 

darin als Witwe im Jahre 1604 ihre Bugen geſchloſſen 

hatte, nunmehr beinahe 200 Jahre lang wohnen blieben 

und infolgedeſſen vielfach in die Geſchichte der Stadt ver— 

flochten wurden.“ 

Merkwürdig: „Die alte Landeckſche Stadt— 

wohnung“! Das wird geſagt, nachdem wir wenige Zei— 

len zuvor dahin unterrichtet werden, daß „die Schnewlin 

von Landeck“ erſt nach 1582, alſo kurz vor deren Ausſterben 

(der letzte des Mannesſtammes ſtarb ſogar ſchon 1561) in 

den Beſitz des „Maientau“ gelangten. — Allerdings, die von 

Landeck erſcheinen nach Ausweis der Herrſchaftsrechtbücher 

in den erſten drei Jahrzehnten des löten Jahrhunderts als 

Teilbeſitzer des urſprünglich zum „roten Haus“ genannten, 

damals jedoch längſt parzellierten Grundſtückes, zunächſt 
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jeboch nur für den weſtlichen Ceil, mit dementſprechend 

nur 7 Pfg. Grundſteuer. Gb ſie weiterhin dazu auch das 

ſpäter „zum Maientau“ benannte haus erwarben, ſteht 

nicht feſt. Die Herrſchaftsrechtbücher gewähren keinen 

ſichern Aufſchluß, und ein anderes Zeugnis liegt nicht vor. 

Immerhin wäre es möglich, daß der im 1527 in Gebrauch 

genommenen dritten Buch verzeichnete, 1550 (Uovember 6) 

verſtorbene und in der Pfarrkirche St. Martin zu Uhein— 

felden beſtattete Hhans Friedrich von Landeck auch den 

„Maientau“ vorübergehend zu eigen hatte, wozu er durch 

ſeine ihm erſt nach 1520 angetraute zweite Frau RKichardis 

von Landsberg gelangt ſein konnte, die jedoch erſt nach dem 

Ableben ihres Gatten nach Freiburg verzog. Aber dieſe 

Tatſache war ja dem Hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes 

völlig fremd geblieben — in der Reihe der wirklichen und 

vermeintlichen Beſitzer des hauſes „zum Maientau“, die 

er vor unſerm geiſtigen Auge Revue paſſieren läßt, erſcheint 

er wenigſtens nicht — und ſomit konnte ſie demſelben auch 

keine Deranlaſſung geben, von „der alten CLandeckſchen 

Stadtwohnung“ zu reden, ganz abgeſehen davon, daß die 

etwaige, jedenfalls nur ſehr kurze Beſitzdauer an ſich ſchon 

nicht dazu berechtigt. 

Das Beſtreben, dem haus Salzſtraße 21 im Hinblick auf 

ſeinen prominenten Beſitzer eine eingehendere Behandlung 

angedeihen zu laſſen, iſt unverkennbar, aber da die kom— 

pilatoriſche Methode unverändert blieb, gewann das Er— 

gebnis zwar ziemlich an Breite, in nichts jedoch an Ciefe. 

Murde doch ein das gleiche Thema behandelnder Kufſatz 

C. A. Poinſignons, der im zwölften Jahrgang dieſer 

Zeitſchrift, alſo vor über vierzig Jahren, zur Deröffent— 

lichung gelangte, und auch — obwohl eine heute natürlich 

längſt überholte Arbeit — als Guelle an erſter Stelle ge— 

nannt iſt, nicht etwa nur als ſolche zu Rate gezogen, ſon— 

dern zum Ceil einfach faſt wortwörtlich abgeſchrieben, und 

zwar in einem Umfang, dem gegenüber die aus flüchtig 

eingeſehenen und darum vielfach falſch gedeuteten Urkunden— 

regeſten und nicht aus den OGriginalen geſchöpfte Erweite— 

rung der Beſitzerreihe ſowie der Uamenreihe der am 

d'Jrnardſchen Bau Beſchäftigten unſer Wiſſen mehr verwirrt 

als bereichert. Der hiſtoriker hätte gegenüber der ihm 

gewordenen Aufgabe jedenfalls pflichtgemäßer gehandelt, 

wenn er bemüht geweſen wäre, die Kusführungen Poin— 

ſignons auf ihre Derläſſigkeit nachzuprüfen, ſtatt nur einige, 

meiſt gemeinübliche, fremdſprachige Worte durch nicht gerade 

ausnahmslos angemeſſenere deutſche Ausdrücke zu erſetzen. 

Die Weglaſſung von Anführungszeichen, wofür ſich aus 

ſolchen entbehrlichen, rein formalen änderungen, ſowie den 

wenigen geringfügigen, geboten erſcheinenden Einſchaltun— 

gen eine Rechtfertigung ableiten ließ, konnte doch allein 

den Unkundigen über die Catſache hinwegtäuſchen, daß in 

Wirklichkeit zu Sweidritteln nur unkritiſche Abſchreibe— 

arbeit vorliegt. Don Poinſignon iſt, gleich andern irrigen 

Beſitzangaben, auch die „alte Landeckſche Stadtwohnung“ 

übernommen, wozu derſelbe durch unzureichende Orientie— 

rung über den Kusweis der herrſchaftsrechtbücher verführt 

wurde. Aus den Randvermerken zu deren teilweiſe aus dem 

jaten Jahrhundert übernommenen Originaleinträgen zu 

ermitteln, welcher Anteil an den betreffenden Grundſtücken



den in erſteren Derzeichneten zukam, war eben damals nicht 
durchweg möglich. Dem hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes 
hätten jedoch die unterdeſſen gefertigten Regeſten über den 
Häuſerſtand ausreichende Kufſchlüſſe an die Hand geben 
können, wobei allerdings deren Suweiſung an die ſeiner 
Bearbeitung unterliegenden häuſer nicht ohne jegliche Uach— 
prüfung einer untergeordͤneteren Hilfskraft überlaſſen wer— 
den durfte. 

Eine ſchärfere Beleuchtung erfordern noch die auf ein 
etwas weiteres ſtadtgeſchichtliches Sebiet leitenden Kus— 
führungen über die früheſten Beſitzer des „roten 
hauſes“ ſowie der häuſer ü e e n l 
„zur Scheuer“ und „zum WDolkenbruch“. Darüber 
wird eingangs Seite 250 geſagt: 

„Beide häuſer (rotes haus“ und „Maientau“) waren 
ſchon in der früheſten Zeit ſowie das Jate und iste Jahr- 
hundert hindurch Eigentum und Stadtwohnung der im 
Patriziat der Stadt mit obenan ſtehenden Schnewlin-Bern— 
lapp, welche Burg und Dorf Sähringen als RKeichspfandſchaft 
beſaßen, gerade wie die zwei oben anſtoßenden „zur Scheuer“ 
und „zum Wolkenbruch“ Eigentum und Stadtwohnung des 
nicht minder angeſehenen Herrengeſchlechts der von Tüß— 
lingen (Dißlingen), die einſt als Dienſtmannen der Grafen 
von Urach mit dieſen nach dem Erlöſchen der älteren Linie 
des Hauſes Sähringen von der Schwäbiſchen Alb nach Frei— 
burg übergeſiedelt waren.“ 

Der vom ſelben Rutor verfaßten Jubiläumsſchrift „8Soo 
Jahre Freiburg“ iſt übrigens Seite 24 zu entnehmen, daß 
auch die Schnewlin „mit dem erſten Grafen aus Schwa— 
ben nach Freiburg gekommen“, alſo wohl gleichfalls als 
deren „Dienſtmannen“. 

Don dieſen Angaben findet ſich mit der geſchichtlichen 
Wahrheit einzig die bereits erwähnte Catſache in Einklang, 
daß die beiden Geſchlechter, wenn vielleicht auch nicht „ſchon 
in der früheſten Zeit“, ſo doch ſchon frühe im Beſitz ge— 
dachter häuſer waren. Jedenfalls ſteht einer ſolchen An— 
nahme nichts entgegen. Unzutreffend iſt jedoch, daß die zwei 
erſtgenannten häuſer „ſchon in der früheſten Zeit“ ſowie 
auch noch „das Jate und jste Jahrhundert hindurch“ im Be— 
ſitz der „Schnewlin-Bernlappe waren, denn der 
Begründer dieſer Linie, der den Namen „Sneweli“« als 
Taufnamen führte, was ihm zu dem, erſtmals 1305 Qa- 
nuar ja) in der ſynonymen Form „Berntappe“ bezeugten, 
an ſeine Uachkommen vererbten Sunamen verhalf, war 129 
noch minderjährig. Wie es ſich jedoch mit den bezüglichen 
Beſitzberhältniſſen im Jaten und sten Jahrhundert verhält, 
wurde bereits dargetan. Das bezeugt, daß auch die offizielle 
Hiſtoriographie über die verworrenen Dorſtellungen nicht 
hinausgekommen iſt, welche in der heimatgeſchichtlichen 
Citeratur bezüglich der genealogiſchen Derhältniſſe des einſt 
mächtigſten und weitverzweigteſten unter den alten Frei⸗ 
burger Heſchlechtern allgemein graſſieren. Es iſt aber 
keineswegs der einzige Beleg dafür. Was jedoch über die 
älteſten Beſitzer gedachter Häuſer erzählt wird, iſt wiederum 
aus der angeführten Guelle geſchöpftes geiſtiges Cehngut; 
es iſt wiederum faſt wortwörtlich aus dem Aufſatz G. 8. 
Doinſignons über das Großherzogliche Palais abgeſchrieben. 

Keinen Anteil hat dagegen meines Wiſſens Poinſignon 

51.—83. Jabrlauf. 
65 

an der unhaltbaren Behauptung, daß auch die Snewlin 
erſt mit den Grafen von Urach von der ſchwäbiſchen Alb nach 
Freiburg gekommen. Uachgeſchrieben, und zwar aus 
J. Baders Stadtgeſchichte (I. S. 365), iſt aber auch das. In 
ſeinem 1909 in der Jeitſchrift des hiſtoriſchen Dereins ver— 
öffentlichten Aufſatz „Die Schneeburg ob Ebringen“ ſchreibt 
dagegen P. P. Albert Seite 57 ff.: 

„Der erſte des Geſchlechts iſt im Jahre 1217 urkundlich 
bezeugt, vorher iſt der Uame nirgends zu finden, in keiner 
Guellenſchrift der Stadt Freiburg, auch nicht in dem den 
Breisgauer Adel des unmittelbar vorausgehenden Jahr— 
hunderts (1110-=1220) ziemlich vollſtändig enthaltenden 
Rotulus Sanpetrinus, noch in irgendeiner anderen Ge— 
ſchichtsquelle der Gegend.“ 

Nun, im Rotulus Sanpetrinus wird mit älbertus 
Chozzo, dem Ahnherrn der Snewlin von Kranznau, ein An⸗ 
gehöriger der Familie ſchon zu Ausgang des ꝛten Jahr— 
hunderts genannt, und urkundlich iſt der Uame „S§newli“ 
mit „Cuonradus Snewli“ bereits zum J. Mai 1215 belegt, 
und da Berthold V. erſt 1218 geſtorben, fällt auch die 
Nennung desſelben Conradus, der 1217 von dem Kloſter 
Walodkirch „decimam in novali montis qui dicitur Slierberg“ 
zu rechtem Erbe erwirbt, vor die Jeit, da die Grafen von 
Urach nach Freiburg gekommen. Daß aber „die ganze große 
Sippe der Schnewlin mit der überwiegenden Mehrheit des 
Freiburger Stadtadels aus dem KHaufmannsſtand 
hervorgegangen iſt“, wird gleichen Orts Seite 58 unter Be— 
rufung auf 9. Maurer, abweichend von den doch kaum im 
ſolben Sinne zu deutenden Ausführungen in der Jubiläums⸗ 
ſchrift „Ssoo Jahre Freiburg“, mit den angeführten ein⸗ 
deutigen Worten von P. P. Albert ſelbſt bekundet. Letzteres, 
d. h. die Annahme kaufmänniſcher Abkunft, verbietet ſich 
jedoch auch nicht gegenüber dem „Herrengeſchlecht 
der von Tüßlingen“, deſſen Zuwanderung als 
„Dienſtmannen der Grafen von Urach“ meiner— 
ſeits bei dem gleichen Anlaß nachdrücklich beanſtandet 
wurde, da ich auf die Haltloſigkeit der hypothetiſchen Schuh— 
macherzunftſtube in der Salzſtraße hinwies. 

„Berr Profeſſor Geiges beanſtandet endlich auch, daß ich 
(S. 250) des Bürgerhäuſerbuches das Herrengeſchlecht der von 
Tüßlingen als Dienſtmannen der Grafen von Urach mit 
dieſen nach Erlöſchen des Herzogshauſes der Zähringer von 
der ſchwäbiſchen Alb nach Freiburg kommen laſſe, während 
es dem Rotulus Sanpetrinus zufolge ſchon ſehr viel früher 
hier geweſen ſei. Ich weiß wohl, daß bei einer Güter— 
ſchenkung Ciuprands von Neuershauſen an das Kloſter 
St. Peter in den letzten Jahren Herzog Konrads (1122 bis 
1152) ein heinrich von Tüßlingen als Seuge genannt iſt — der 
einzige Tüßlinger für volle 70 Jahre — denn erſt von 1219 
und J220 an erſcheinen Herren von Tüßlingen dauernd hier zu 
Freiburg, und zwar im Gefolge des Grafen Egon 
von Urach, und der erſte Bürger des Uamens 
von Tüßlingen iſt urkundlich erſt zum Jahre 
1244 nachweisbar. Das ſpricht mit Beweiskraft für 
meine KAnnahme.“ 

Mit dieſer mir gleichfalls abſchriftlich zugegangenen 
Gußerung wurde meine im Archivausſchuß erhobene Kritik 
eine Woche ſpäter zu entkräften verſucht.



„Meine Annahme“] — In Wirklichkeit liegt ja eigent— 

lich — wie wir bereits wiſſen — vielmehr eine ſelbſt dem 

Wortlaut nach kritiklos übernommene Annahme Poin— 

ſignons vor, und genau beſehen iſt auch die vorſtehende Be— 

gründung derſelben in ihrem weſentlichen Beſtand wiederum 

ein aus der Literatur geborgtes Lehngut. 

„Wahrſcheinlich kam in Begleitung und vielleicht 

als Dienſtmann Egenos des Bärtigen, in deſſen Urkunden 

vom Jahr 1220 er als Seuge erſcheint, hugo de Cuiſelingen 

nach Freiburg, wo entweder er ſelbſt oder einer ſeiner näch⸗ 

ſten Uachfolger ſich bürgerlich niederließ und unter die 

patrizier einreihte.“ So äußert ſich, immerhin etwas 

zurückhaltender, Dr. heinrich Schreiber, in dem 1857 

veröffentlichten II. Teil (S. 52f.) ſeiner Stadtgeſchichte. 

Auch h. Schreiber iſt jedoch keine Guelle, aus der man 

ungeprüft ſchöpfen darf. 

Es iſt bekanntlich nicht zum erſten Male, daß mir die 

Bekämpfung ſolch haltloſer und trotzdem beharrlich feſt— 

gehaltener Tüßlinger-Segenden gleichen Urſprungs 

die Feder in die hand zwingt. Während der als „auf alle 

Fälle feſtſtehend“ präſentierte hypothetiſche er ſte Frei⸗ 

burger Bürgermeiſter des Uamens „von Tüß⸗ 

lingen“, zu deſſen ehrendem Gedächtnis ſogar eine neue 

Straße kenannt wurde, wie meinen Kusführungen im 

vierzigſten Jahrgang dieſer Seitſchrift zu entnehmen, durch 

ein ſeiner angeblichen Herkunft nach nicht belegbares Regeſt 

eines nirgends nachweisbaren Dokuments, das ſchon nach 

Form und Inhalt den Stempel der Fälſchung, und zwar 

einer recht plumpen Fälſchung an der Stirne trug, alſo auf 

die fragwürdigſte Weiſe zu ſtützen verſucht wurde, ſind im 

vorliegenden Fall die urkundlichen Belege, auf die Bezug 

genommen wird, zwar alle einwandfreier Uatur, aber mit 

deren daraus abgeleiteten Beweiskraft für die vertretene 

Annahme iſt es, genau beſehen, um kein Haar beſſer beſtellt. 

Gewiß, in den rund ſiebenzig Jahren, die zwiſchen dem 

Guftreten der Tüßlinger im Notulus Sanpetrinus und dem— 

jenigen in den Zeugenreihen dreier Urkunden von 1219 

und 1220 verfloſſen, begegnet uns kein Angehöriger des 

Geſchlechts; aber was ſoll das beweiſen? — Die vorhande— 

nen Urkunden, in welchen ein ſolcher hätte erſcheinen kön— 

nen, aber keineswegs erwartet werden mußte, laſſen ſich 

an den Fingern einer hand abzählen. Die 1219 und 1220 

Eenannten — bei welchen, nebenbei bemerkt, das dem 

Uamen vorgeſetzte „von“ keineswegs als Adelsprädikat zu 

deuten iſt — treten jedoch weder als „Dien ſtmann e n 

des Grafen, noch „in deſſen Gefolge“, ſondern, Seug— 

ſchaft leiſtend, fraglos als Freiburger B ürger auf, 

und als zu Freiburg ſeßhaft geben ſich auch ſchon die Brüder 

Konrad und heinrich von Tußlingen zu er⸗ 

kennen, die etwa ſieben Jahrzehnte zuvor zu Malterdingen 

bei gedachter Güterſchenkung an das Kloſter St. Peter als 

Zeugen mitwirkten. 

Schon der Umſtand, daß die verſuchte, haltloſe Wider⸗ 

legung nur einen der beiden, nämlich den „hee inrich von 

Tußlingen“, kennt, läßt vermuten, daß zu deren Be— 

gründung wiederum die Guelle, auf die Bezug genommen iſt, 

trotz angeblich „quellenmäßiger Nachprüfung“ nicht ein⸗ 

geſehen wurde. Statt im längſt in zwei Deröffentlichungen 
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vorliegenden Rotulus Sanpetrinus ſelbſt wurde offenbar 

einzig in heinrich Maurers 1890 in der Oberrh. Zeitſchrift 

(NMF. Bd. V.) veröffentlichten Abhandlung über den „Ur— 

ſprung des Adels in der Stadt Freiburg i. B.“ nach⸗ 

geſchlagen, wo Seite 48 aus betreffender Stelle des Rotulus 

die Zeugenreihe mit „ .. heinricus Sofili, Cvonradus 

frater eius, Heinricus de Cuſilingen, Burchardus Niger de 

Friburg“ (in welcher für „Sofili“ „Soſili“ zu ſetzen) inſofern 

verſtümmelt wiedergegeben iſt, als das „et“ hinter „Tvon— 

radus“ verſehentlich ausfiel, wodurch das „frater eius“ auf 

den „Heinricus Zofili“ (bzw. „Sosili“) beziehbar wurde, ein 

Derſehen, das auch die Angaben Kindlers von Knobloch im 

Oberbad. Geſchlechterbuch beeinflußt hat. So erwuchs als 

die Frucht oberflächlicher Uachprüfung der „einzige 

Cüßlinger für volle 70 Jahre“, während es in Wirklichkeit 

doch zwei waren, nämlich Konrad und ſein Bruder 

Hheinrich. 

Und wie ſteht es mit den präſentierten „gräflichen 

Dienſtmannen“ in den lateiniſchen Urkunden von 

1219 und 12202 — In erſterer, datiert vom 16. Oktober 

gedachten Jahres (ohne Ortsangabe), laut welcher Rudolf 

v. Uſenberg dem kloſter Tennenbach Güter in Langen⸗ 

bogen — einem abgegangenen Grt bei Kenzingen — ver— 

leiht, erſcheinen als Zeugen nach „Comes Egino“ zunächſt 

„Bertholdus de Blankinstein, Bruno et Wernherus fratres 

de Hornberg, Hleinricus) de valkinstein“, welche wohl als 

Dienſtmannen des Grafen angeſprochen werden können. 

Und nun folgen aber, der Schultheiß voran, ſechs Frei— 

burger Bürger, nämlich: „Otto scultetus de Friburch, Cvon⸗ 

radus Snewili, Hugo et heinricus fratres de Krozingen“, 

und die RKeihe derſelben beſchließend „C vonradus et 

e eb Tosilingen“. Endlich mit 

„scultetus de Endingin et scultetus de Kencingin, Cvono 

de Speichusin, Zundo“ und „Waltherus Brenngere“ fünf 

Fremde. Wären die beiden Cußlinger gräfliche Dienſt— 

mannen und nicht auch Freiburger Bürger geweſen, ſo 

hätten ſie ihren Platz in der Seugenreihe nicht an gedachter 

Stelle gefunden. Im Oberbad. Geſchlechterbuch iſt, nebenbei 

bemerkt, der erſtere dieſer beiden irrigerweiſe als „Schult⸗ 

heiß in Freiburg“ bezeichnet, der andere mit dem nicht 

namentlich genannten nachfolgenden Schultheißen von En— 

dingen verſchmolzen. 

Das gleiche Derhältnis liegt, zugleich über jegliche 

Sweifel erhaben, in der doppelt ausgefertigten Urkunde von 

1220 Guguſt 8) vor, laut welcher Graf „Egino senior 

Comes de Urah“, und faſt gleichlautend auch ſein gleich— 

namiger älteſter Sohn, die Dergabung des verſtorbenen 

„Chuonradus qui dicebatur Groze“ und ſeiner 

Jrau „hiltrudis“ beſtätigt, die dem Kloſter Tennen⸗ 

bach einen hof und eine Mühle bei Freiburg geſchenkt 

hatten. Als Seugen dieſes Schenkungsaktes werden dabei 

in der Beurkundung durch Egon den ͤlteren genannt: 

„Dominus Eberhardus Abbas de Salem. Bertholdus monacus 

filius meus. Heinricus cellerarius de Tennibach. Gotfridus 

marschalchus et frater ipsius Wernherus de Stoyphen. 

Chonradus Snewelinus scultetus. hugo de Tuo-⸗ 

selingen. Albertus Chozzo. Johannes Monetarius. 

Fridericus Beischarius et fratres eius. Keinbotto de Sffe⸗



manningen et Albertus de Chrozingen et fratres Sui. Hein— 

ricus Dazzare. Albertus de Krra. Heinricus Covcheli et alii 

quam plures.“ Miniſterialen alſo, „Dienſtmannen“ des 

Grafen, ſind in dieſer Zeugenreihe, angeſchloſſen an den Abt 

von Salem, den gleichfalls dem Ciſterzienſerorden ange— 

hörenden Sohn des Grafen namens Berthold und den Keller— 

meiſter von Tennenbach einzig die Brüder Gotfried und 

Dernher von Staufen. Dann aber folgen, wiederum wie 

üblich der Schultheiß voraus, eine Anzahl Freiburger Bür— 

ger, abgeſehen vom letzten, alle den vierundzwanzig Rat⸗ 

mannen entnommen, darunter der Münzmeiſter. Nur der 

die Reihe beſchließende „Heinrich Lovcheli“, wie aus ſpäteren 

Nennungen zu vermuten, ein Brotbeck, der wohl, da es ſich 

um die Schenkung einer Mühle handelt, als Sachverſtändiger 

zugezogen war, iſt vielleicht nur als einfacher Bürger an— 

zuſprechen. Daß es ſich aber bei den „Testes hujus rei“, die 

mit dem Schultheißen Konrad Snewli beginnend den Mini— 

ſterialen Gotfried und Wernher von Staufen folgen, tatſäch— 

lich um Bürger handelt, das bringt zu allem überfluß die 
Urkunde unmittelbar ſelbſt zum unzweideutigen Rusdruch, 
indem beſagt wird, daß die Beurkundung der Dergabung 
vollzogen wurde „in presentia civium multo— 
rum quorum nomina subscripta sunt“. Wie 
und warum ſollte unter „‚die vielen Bürger, deren 
Namen unten geſchrieben ſind“, auf einmal ein 
gräflicher Dienſtmann kommen? Wäre hugo von Tuß⸗ 
lingen ein ſolcher geweſen, ſo hätte man ihn gleich den 
anderen vor dieſen eingereiht, aber nicht unmittelbar hinter 
dem Schultheißen zwiſchen dieſelben. 

Und dann der angeblich erſt zum ee ee 
nachweisbare erſte Bürger des Namens von 
Cüßlingen. — schon J243 als „filius dom. Bugonis“ 
und ſomit als Sohn eines bereits 1219 und 1220 urkunden— 
den Freiburger Bürgers bezeugt, iſt derſelbe offenbar 
kurzerhand aus Kriegers Copographiſchem Wörterbuch her— 
beigeholt, wo (1004, Bd. J, Sp. 620) unter den ausgewählten 
Belegſtellen für die gufzählung einiger der namhafteſten 
älteren Freiburger Geſchlechter in der hier angemeſſenen 
Singularform „Chonradus de Thuselingen civis Fribur— 
gensis 1244“ der entſprechenden Reihe vorangeſetzt iſt. 
Wäre, ſtatt wiederum aus der Literatur die begehrte Gus— 
kunft zu erheben, die betreffende im Generallandesarchiv 
zu Karlsruhe verwahrte Urkunde zu Rat gezogen wor— 
den, laut welcher Abt und Convent von St. Märgen ihre 
Mühle bei dem vorgenannten Hof vor der Stadt an das 
Kloſter Tennenbach verkaufen, von der ein Regeſt im Stadt— 
archiv vorliegt, ſo hätte daraus erſehen werden können, 
daß die mit „Ruodolfus plebanus de Friburch“ beginnende 
Seugenreihe außer dieſem, abgeſehen von dem ihm angeſchloſ— 
ſenen „Lodewicus plebanus de Hogelnheim“, ausſchließlich 
altbekannte Freiburger Bürger — „cives Friburgen— 
ses“ — verzeichnet, und nicht etwa nur einen „195 
Friburgensis“ Konrad von TCüßlingen. Die 
auch im Beſiegelungsvermerk ungenaue Urkunde ohne 
Cagesdatum und Grtsangabe iſt vermutlich nicht in Frei— 
burg ſelbſt gefertigt, weshalb in derſelben auch der nur mit 
Dornamen genannte Schultheiß (wahrſcheinlich ein Heinrich 
von Krotzingen), da nicht als ſolcher urkundend, in der 
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Reihe der bürgerlichen Laienzeugen nicht an erſter Stelle 

eingeordnet iſt, wie andernfalls der Ubung entſprochen hätte. 

Unter den „ciues Friburgenses“ wird „Conradus de 

Tuselingen“ übrigens auch ſchon 1259 genannt. 

Daß die „Herren von Tüßlingen“ keine „Dienſtmannen 

der Grafen von Urach“, ſondern wie die meiſten Freiburger 

Geſchlechter aus dem Kaufmannſtand hervorgegangen waren, 

das bezeugt übrigens bezeichnenderweiſe der Hiſtoriker des 

Bürgerhäuſerwerkes andern Crts mittelbar wiederum, und 

zwar wiederholt ſelbſt, ein Widerſpruch, der jedoch, da nichts 

weniger als vereinzelt, keineswegs überraſcht. 

In der Einleitung zu deſſen „Urkunden und Regeſten 

des Freiburger Münſters“ iſt nämlich (Münſterblätter III, 

S. 36) zu leſen: 

„Die eigentliche Bürgerſchaft Freiburgs beſtand ur— 

ſprünglich nur aus Kaufleuten, aus denen im CLaufe des 

2ten und namentlich des [ßten Jahrhunderts eine wahre 

Blüte der Ritterſchaft hervorging, denn von rund J00 hie— 

ſigen Adelsgeſchlechtern ſind nicht weniger als 65 rein kauf— 

männiſchen Urſprungs.“ Und denſelben Satz finden wir, 

einzig mit der Erweiterung „aus Kaufleuten aller Zweige 

mit dem entſprechenden handwerk im Gefolge“, eine Kom— 

mentierung, die Flamm entlehnt iſt, Seite 58 der Jubi— 

läumsſchrift „Soo Jahre Freiburg“. Die gleich wie in den 

Münſterblättern auch in dem Kufſatz „Die Schneeburg ob 

Ebringen“ beſonders vermerkte Guelle dieſer Angabe iſt 

aber die ſchon erwähnte Unterſuchung 5. Maurers über den 

Urſprung des Adels in der Stadt Freiburg, der ein alpha— 

betiſch geordnetes Derzeichnis der Freiburger Geſchlechter 

des l5ten und ſaten Jahrhunderts angeſchloſſen iſt, im 

ganzen 1400 an der Sahl, wovon für 66 — alſo einen 

mehr — kaufmänniſche Abſtammung angenommen wird, 

und unter dieſen 66 befinden ſich (S. 505) auch die „von 

CTuſſelingen“, beginnend mit „C. et frater ejus H.“ aus dem 

KRotulus Sanpretinus. 

Liegt nun — wie angenommen — bei P. P. albert ein 

Abzähl- bzw. Additionsfehler vor, oder iſt deſſen Reduktion 
auf die Zahl 65 eben durch die abweichende Annahme be— 
gründet, daß die von Tußlingen ſeitens Maurers zu Unrecht 
als von Kaufleuten abſtammend betrachtet werden? 

Ddie Angaben Maurers ſind — wie teilweiſe ſchon in 
meiner Abhandlung über „Freiburgs erſten Bürgermeiſter“ 
nachgewieſen — nicht in allem einwandfrei, und das gilt 
auch für die Uamenaufſtellung gedachten Geſchlechterverzeich— 
niſſes. Ausreichend ſcheint mir jedoch ſeine Annahme be— 
gründet, daß die von Tuſſelingen keine Mini⸗ 
ſterialen, ſondern gleich den Snewelin 
urſprünglich Kaufleute waren. „Der ſtädtiſche 
Adel in Freiburg iſt demnach im allgemeinen aus dem 
Stande der Kaufleute entſproſſen ... Die Dorfahren des 
älteſten Adels, der Snewelin, von Cuſſelingen, Kozzo, von 
Krotzingen u. a. erſcheinen zuerſt als Mitglieder des Rates 
der Dierundzwanzig.“ So führt er a. a. G. Seite 489 aus, 
und Seite 480 wird unter Bezug auf dieſe älteſten Geſchlech— 

ter geſagt: „Zu ihnen gehören insbeſondere die von Tuſe— 

lingen, welche unter Herzog Konrad als Bürger von Frei— 
burg vorkommen, wahrſcheinlich alſo bei denjenigen Kauf— 
leuten ſich befanden, auf deren Bitte herzog Konrad die



Stadtrechte ſchriftlich aufzeichnen ließ.“ All das unter An— 

führung von Belegſtellen. „§chon in der früheſten 

Seit“ läßt ſie ja auch P. P. Albert in Freiburg ſeßhaft ſein. 

Wenn darum beſtritten werden wollte, daß die angeſetzte 

Sahl 65 auf einem AGbzählfehler beruhe — obwohl doch 

andernfalls Kkaum unterlaſſen worden wäre, darauf hinzu— 

weiſen, daß die Einordnung der Tuſſelingen unter die Ge— 

ſchlechter kaufmänniſchen Urſprungs ſeitens J. Maurers zu 

Unrecht erfolgte, und zwar um ſo mehr, als die bezüglichen 

früheren Außerungen Alberts allgemein einzig im Sinne 

Maurers aufgenommen wurden — ſo müßten ſchon erſt ſtich— 

haltigere Beweiſe für die angebliche „Beweiskraft“ der 

vorgebrachten Beweismittel geboten werden. Dielleicht führt 

eine erneute Uachprüfung derſelben den offiziellen Hiſtorio— 

graphen ſchließlich doch ebenſo zu einer richtigeren Er— 

kenntnis des wirklichen Sachverhalts, wie derſelbe unter— 

deſſen auch den meinerſeits erbrachten Uachweis als unein— 

geſchränkt begründet anerkennen mußte, daß weder einer der 

vielen, durch Jahrzehnte umgegangenen Freiburger Pſeudo— 

Siligen, noch der ſeinerſeits als einer dieſer „Siligen“ ge— 

dachte und mit den fragwürdigſten Beweismitteln ver— 

fochtene herr von Tußlingen, ſondern vielmehr Herr 

Gottfried von Schlettſtadt als erſter urkundlich 

nachweisbarer Bürgermeiſter Freiburgs anzuſprechen iſt. 

In ſeiner Abhandlung „Die Gründung der Burg und 

Stadt Freiburg i. Br.“ (Oberrh. Zeitſchr. U. F. XXXVIII, 

1925) nimmt nun zwar auch Rudolf Schick, abweichend von 

Maurer, neben anderen im Notulus Sanpretinus als Frei— 

burger Senannten anſcheinend auch die von Cuſilingen als 

Miniſterialen in Anſpruch, jedoch eben als ſolche der Her— 

zoge von Sähringen und nicht der Grafen von 

Uraſch. Cb mit Recht oder Unrecht, iſt belanglos, denn auch 

damit wurde immerhin gleichfalls ausgeſprochen, daß die 

von Tuſilingen nicht erſt mit den letzteren 

von der ſchwäbiſchen Glb nach Freiburg 

kamen. Anderſeits ſtünde die angenommene Dienſtbar— 

keit zu den Herzogen von Zähringen der Catſache nicht ent— 

gegen, daß die von Tuſilingen ſchon ein Jahr nach dem Erb— 

anfall als Freiburger Bürger auftreten, da ja der Stadt— 

rodel beſtimmt, daß ein jeder, der auf Jahr und Tag unan⸗ 

gefordert von ſeinem Herrn in der Stadt ſaß, ſich auch 

fernerhin ſicherer Freiheit erfreue. 

Ahnlich geartet iſt, was uns Seite 292 über einen 

anderen früheren Beſtandteil des „roten hauſes“, nämlich das 

Hhaus „zum Drachenſtein“, Schuſterſtraße 24, 

berichtet wird, bei welchem ſich das Gebotene faſt einzig auf 

die ermittelte Reihe der vermeintlichen Beſitzer beſchränkt. 

Nur der einleitende Satz geht darüber hinaus und offenbart 

von vornherein die unzulängliche Srientierung, die, aus 

dem Flammſchen Häuſerbuch ſchöpfend, zwar deſſen Irrungen 

übernimmt, das Zutreffende jedoch außer acht läßt. 

„Nr. 22/24. Zum Drachenſtein und zum Maien⸗ 

tau (Hinterhaus), urſprünglich ein Anweſen, ſeit Mitte des 

j6ten Jahrhunderts geteilt.“ So ſchreibt Flamm (S. 251), 

wobei verſehentlich unterlaſſen wurde zu bemerken, daß 

auch das keine eigene hausnummer führende hinterhaus 

des heutigen Sroßherzoglichen Palais mit einbegriffen wer— 

den wollte, das jedoch vom „Drachenſtein“ einſt durch das in 

68 

einen kleinen Platz ausmündende „Glmendgäßchen“ geſchie— 

den war. Irregeleitet wurde Flamm, abgeſehen von der 

Unkenntnis dieſer Tatſache, wohl namentlich dadurch, daß 

ſich das erſt 1728 unter Heranziehung gedachten Platzes er— 

richtete Kückgebäude des frühern „Maientau“ im Gäsſchen 

Herrſchaftsrechtbuch zu Unrecht der Kataſternummer 

Schuſterſtraße 24 zugeteilt findet. 

Im Bürgerhäuſerwerk heißt es aber einleitend allein 

auf Hausnummer 24 bezogen: „Das haus zum Drachen'! 

oder Drachenſtein“ bildete urſprünglich zuſammen mit dem 

anſtoßenden Maientau' ein einziges, dem Kloſter Etten— 

heimmünſter zugehöriges Anweſen und beſteht als ſelbſtän— 

diger Wohnbau erſt ſeit der Mitte des Jöten Jahrhunderts.“ 

Dieſe Kusführungen ſind durchweg mit falſchen Dor— 

ſtellungen behaftet. „Maientau“ und „Drachenſtein“ bil— 

deten allerdings, wie wir bereits wiſſen, urſprünglich ein 

gemeinſames, bis in die Salzgaſſe reichendes Anweſen, aber 

aus angeführten GSründen niemals einen zuſammenhängen— 

den Wohnbau, und der 1565 geſchaffene Uame „zum Drachen— 

ſtein“ bezog ſich damals auf ein die häuſer Schuſterſtraße 22 

und 24 umfaſſendes, mindeſtens ſchon drei Jahrzehnte zuvor 

vom „Maientau“ geſchiedenes Srundſtück, und nicht auf 

Haus Ur. 24 allein. Erſt um die Wende des l6ten Jahr— 

hunderts trat die heutige Teilung ein, womit für haus 

Ur. 22 der Uame „zum Kleinen Drachenſtein“ üblich wurde, 

für 24 vereinzelt auch „zum hinteren Drachenſtein“. Ebenſo 

lange hatte ſich auch nach der Schuſterſtraße die ſpäter auf 

Salzſtraße 19 beſchränkte Benennung „zum roten haus“ 

nebenher behauptet. Beides bezeugt eine Fertigung von 

157] (September 1), durch die beurkundet wird, daß Fridolin 

plidiſſer („Fridlin pleidisser des Rats“) als Gewalthaber 

ſeines Schwagers, des bereits erwähnten Hofprokurators 

zu Enſisheim, Sebaſtian Brunning (im Flammſchen häuſer— 

buch iſt Seite 227 verſehentlich aus „Brunning, Hofprokura— 

tor“ ein „Brunninghof, Prokurator“ geworden), „ein hus, hof 

und geses sampt dem gärtlin und aller zugehörde gelegen 

in der alten ſtatt in Wamesgassen genannt zumrodten 

hus, ſtosst einsit an Juncker Wolf Sigmund von Keinach, 

anderseit an das Allmendtgesslin hinden an Simon Federer, 

und hat ein freyen Durchgang in die Saltzgaſſen“ für 

550 Gulden verkauft. „Wolf Sigmund“ iſt, wie ſchon be⸗ 

merkt, ein wiederholt auftretender Schreibfehler, es muß 

„Jakob Sigmund“ heißen. 

Die lückenhafte und durch die völlige Unkenntnis 

der tatſächlichen Derhältniſſe verwirrte Beſitzerreihe von 

Haus 24 zu revidieren — in der wir die irrtümlich 

dem „Maientau“ zugeteilten Uamen natürlich nicht er— 

warten dürfen — iſt hier nicht die Aufgabe. Uur ſoviel ſei 

geſagt: Ob das Kloſter Ettenheimmünſter jemals im Gemein— 

beſitz des „roten hauſes“ — alſo auch von haus Schuſter- 

ſtraße 24 — war, was meines Wiſſens wohl einzig aus einem 

Randvermerk im herrſchaftsrechtbuch Ur. III abgeleitet 

werden könnte, iſt dadurch noch keineswegs ſicher bezeugt; 

mit größerem Recht wäre vor 1526 an die herren von Rech— 

berg zu denken. Jedenfalls kommen aber von den auf— 

geführten, den Zeitabſchnitt von 1550 bis 1684 umfaſſenden 

12 Uamen nur 5s als ſolche in Betracht, die ausſchließlich auf 

Haus 24 Bezug haben. Die Seite 292 für 1608 bzw. 1610



verzeichneten „Johann Baptiſt Deſt“ und „Hans Diebold 

Berbſtheimer“ hatten dagegen an dem hauſe Schuſter— 

ſtraße 24 überhaupt keinen Bnteil. 

Don 1684 bis 1782 beſteht nun im Bürgerhäuſerwerk in 

der aufgeſtellten Beſitzerreihe ein mit dem hinweis erklärtes 

Dacuum, daß es für dieſen „Swiſchenraum von 100 Jahren 

an jeder urkundlichen Uachricht über den 

Drachenſtein' fehlt“. Seltſam — auch da ausgerech— 

net gerade wieder für die Seit, in der das der Betrachtung 

unterliegende haus Ur. 24 in ſeiner heutigen Geſtalt frag— 

los entſtanden iſt und ſeine Entſtehung ſogar des Näheren 

im Bürgerhäuſerwerk ſelbſt datiert wird. „Aus der Zeit 

des Umbaues zu Beginn des ISten Jahrhunderts, etwa 

zwiſchen 1700 und 1725 ſtammen auch die Stuckdecken“, iſt 
da Seite 295 zu leſen. In Wirklichkeit lag das angeblich 
fehlende urkundliche Material auch hier ausreichend vor, 
allerdings nicht durch einfachen Zugriff nach den Regeſten— 
kaſten oder dem Flammſchen häuſerbuch, in dem leider das 
ab 1729 an Stelle der Fertigungsprotokolle tretende ſo— 
genannte alte Srundbuch unberüchkſichtigt blieb, weshalb das 
Häuſerbuch für das ISte Jahrhundert in weitem Maße die 
Guskunft verſagt, ein Mangel, der jedoch weniger dem VDer— 
faſſer des häuſerbuches als vielmehr der Regie zur CLaſt 
fällt, die es — gleichviel warum — unterließ, ihn auf deſſen 
Dorhandenſein hinzuweiſen. Wenn jedoch aus dieſen Grün— 
den Flamm in der Einleitung zu ſeinem 1905 — alſo vor 
über zwanzig Jahren — erſchienenen Häuſerbuch in gutem 
Glauben ſagen konnte, daß von 1729 bis 1775 „eine voll— 
ſtändige Lücke“ beſteht, „zu deren Ergänzung es an allem 
Material fehlt“, ſo war anderſeits der Biſtoriker des 
Bürgerhäuſerwerkes, ſelbſt wenn er damals der gleichen 
Meinung geweſen ſein ſollte, zur Zeit, da die betreffenden 
Bogen für dasſelbe in die Druckerei gingen, um ſo weniger 
berechtigt von einem hundertjährigen Dacuum zu reden, als 
unter den ſeinerſeits genannten Guellen auch „die Srund— 
bücher“ figurieren, und zwar auch „‚ie alten Grund— 
büſcheer“. Als die offiziellen Forſchungsergebniſſe für das 
Bürgerhäuſerwerk abgeſchloſſen wurden, wäre übrigens 
ſelbſt ohne einen Gang auf das damals noch in nächſter 
Nähe des Archives befindliche Grundbuchamt bei einiger— 
maßen ernſtlichem Beſtreben mühelos ausreichend mehr er— 
mittelbar geweſen. 

Zu Beginn und Ende der angeblichen gähnenden Leere 
ſtehen die Uamen „hans Ignaz Maderer“ und „Johann 
Georg Eyßele“. Dor mir liegt zunächſt das vom 9. Mai 1710 
datierte, in mehr als einer Hinſicht bemerkenswerte In— 
ventarium über das Dermögen des verſtorbenen herrn 
Ignaz Mader, Zünftigen zu Freiburg, und ſeiner Frau 
„Marie Suſanne Vobelettin“, worin verzeichnet ſteht: 
„erstaens ein haus hof und gesäss Sampt aller seiner zue— 
gehördt einem haus gärtlein und freyen ungehinderten 
durchgang reith und fahrweg in die Saltzgassen und haben⸗ 
dem kleinen feuerrecht zuem Drachen genandt in der Wam— 
misgassen gelegen, ſtosst einseith ahn Georg Hahnen 
(Schuſterſtr. 22) ſel, erben anderseiths an das Deichelgäss⸗ 
chen hinden mit dem freyen Durchgang vornen auf gedachte 
Wammisgassen, ledig eigen ohne das Herrschaftsrecht, wel— 
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ches der Inhaber) der anderen als (also) der Hahnischen 

Behausung jährlich abzustatten hat, demnach angeschlagen 
per 1900 fl.“ Bei dem 1608 (März 22) durch den Spotheker 
Konrad Jordan mit 1680 fl. vollzogenen Derkauf des Hauſes 
„zum cleinen Drachenstein“ (Schuſterſtr. 22) an den Satz— 
bürger Joh. Bapt. Deſt ſcheint ſomit von letzterem auch der 
Herrſchaftsrechtzins des ganzen urſprüng— 
lichen Ünweſens (22 und 2a) in Höhe von 8 Pfennig 
übernommen worden zu ſein, und die Unkenntnis dieſer Cat— 
ſache hat dann den Derfertiger des Buches von 1775 inſofern 
verwirrt, als er das Kückgebäude des Barons von Sickingen 
und das jetzige haus Schuſterſtraße 24 unter eine Kataſter— 
nummer brachte, ein Irrtum, der, wie bereits bemerkt, aus 
dieſer Guelle auch in das Flammſche häuſerbuch überging. 

1715 finden wir das Maderſche haus in der Hand des 
Ferdinand hartmann von Sickingen, der es zum Sweche 
einer Dergrößerung ſeines Hhauſes „zum Maientau“ er— 
worben hatte, aber aus noch zu berührenden Gründen an den 
Staufener Amtmann Cicentiat Freff abgab, der als Beſitzer 
1717 bezeugt iſt. Es iſt wohl der ſpätere vorderöſterreichiſche 
Regimentsadvokat, Cicentiat Jakob Chriſtoph Freff. Ein 
anſcheinend vermögender Mann, zugleich Beſitzer des Hauſes 
„zum ſchönen Eck“ auf dem Münſterplatz, hat er fraglos 
auch das jetzige aus Schuſterſtraße 24, jedoch nicht vor 1728 
erbaut. Dieſe Zeitbeſtimmung ergibt ſich aus der Art des 
Anſchluſſes an die Flucht des v. Sickingenſchen Rückgebäudes 
durch Eckriſalite, wofür wohl das aus gleichen Erwägungen 
veranlaßte Dorgehen bei Anlage des weſtlichen Ceiles des 
Hauſes Münſterplatz 25 vorbildlich war. Don Freff gingen 
beide häuſer auf deſſen Sohn Franz Xaver Peter Freff, da— 
mals Clericus non beneficiatus, über. Die Berufung auf 
die Pfarrei zu Wendelsheim im Oberamt Rottenburg dürfte 
letzteren veranlaßt haben, ſich ſeiner Freiburger Ciegen— 
ſchaften zu entäußern, wobei das „ſchöne Eck“ 755 an 
Chriſtian Wenzinger, der „Drachenſtein“ (auch „rote Stein“ 
genannt) dagegen Jahrs darauf um 310] fl. an die Witwe 
des 1752 verſtorbenen handelsmannes „Franz Joſeph 
Kräps“, eines Ahnherrn der Bankierfamilie unſeres Uni— 
verſitätsprofeſſors Dr. Engelbert Krebs, gelangte. Don 
Breiſach zugewandert, ſchon 1720 bei der Freiburger Kauf— 
mannszunft „zum Falkenberg“ eingetreten, hatte derſelbe 
am 17. Februar des Jahres darauf die „pudica virgo“ Maria 
Anna Martini gen. Boulletin zum Altar geführt und damit 
durch Erbſchaft das Freiburger Stammhaus der Familie 
Krebs auf dem Münſterplatz erworben. Ein Aktenſtück von 
bemerkenswertem Inhalt iſt auch das von 1761 Guli 6) 
datierte Inventar über das Dermögen der verſtorbenen Frau 
Maria Anna geb. Boullet, Witwe des Handelsmannes 
„Franz Joſeph Kräps“. Unter den liegenden Gütern wird 
nämlich angeſchlagen zu 3400 fl. das Grundſtück Schuſter— 
ſtraße 24 mit Hof, Stall und Hinterhaus, anſtoßend an Baron 
von Sickingen und Kürſchner Buckeyſen, beſchrieben als eine 
„behausung zum Krachenstein (sic) genandt, welche Be— 
hausung vermöge eines in anno 1577 ergangenen und den 
10. Juni 1722 respektive von löbl. Bau Ampt confirmirten 
Spruchbriefs die gerechtsampte gaudieret, das ein jeweiliger 
Inhaber derselben durch die Einfahrt des hinten gegen der 
Saltzgassen anstossenden Uachbahrs Joseph Hoffstetters



Sich des Uuß und Eingangs früh und spat, so Tag als Uacht 

ahngehindert gebrauchen khönne und möge ...“ 

Bedarf es da noch eines weiteren Belegs dafür, daß die 

„merkwürdige dingliche Caſt“, die der Hiſtoriker 

des Bürgerhäuſerwerkes, Flamm nachſchreibend, auf die an— 

gebliche „Abtrennung“ des „roten hauſes“ vom „Maientau“ 

zurückführte, mit dieſer nichts zu tun hat? — 

Kriegskommiſſär und Kammerrat von Eiſele, mit dem 

im Bürgerhäuſerwerk die unterbrochene Reihe der Beſitzer 

wieder aufgenommen wird, als welcher er bereits 1770 be— 

zeugt iſt, war durch die Ehe mit Maria Klara Krebs, der 

einzigen Cochter des vorgenannten Eigentümers, Erbe des 

Hauſes geworden. In dem Inventarium über den Uach— 

laß ſeiner Schwiegermutter iſt von dem „adelichen Haus“ 

die Rede, wohl im hinblick auf die Dorbeſitzer im 7ten 

Jahrhundert, die von Roggenbach, Schenk von Cgſtell 

und Rinck von Baldenſtein. Als Erbauer desſelben, das 

während des Dreißigjährigen Krieges offenbar derart in 

Serfall geraten war, daß es dem vermutlich nicht hier 

wohnhaften damaligen Eigentümer, dem Dekan des Dom— 

ſtiftes Baſel, Wolf Chriſtoph von Caſtell, gefrönt wurde, 

kommt jedoch keiner derſelben in Betracht. Uach dem 

Stil der erhaltenen Stuckdecken zu ſchließen, kann, wie 

bereits erwähnt, wohl an keinen andern wie Cicentiat Freff 

gedacht werden. Ueſentlicher für unſere Unterſuchung iſt 

jedoch die Catſache, daß S§chuſterſtraße 22 und 24 

urſprünglich einen geſchloſſenen Baukör⸗ 

per gebildet haben, von dem die weſtliche Hälfte zu 

Beginn des 17. Jahrhunderts abgetrennt wurde. Späteſtens 

dieſer Zeit gehört auch die Geſtaltung der wohlerhaltenen 

Gbergeſchoſſe von Ur. 22 an. Was aber damals hier vor- 

gegangen, kann zu Beginn des folgenden ebenſowohl bei 

Dergrößerung des „er fundamento“ neu aufgeführten Hauſes 

„zur Kirche“ mit dem zugezogenen weſtlichen Teile des „roten 

Hauſes“ in der Salzgaſſe eingetreten ſein. Daraus erklärt 

ſich dann weiterhin, warum die öſtliche Brandmauer des 

Hauſes Salzſtraße J7 ſelbſt in ihren Subſtruͤktionen der 

Kriterien einer mittelalterlichen Anlage ermangelt. Daß 

man bei ſolchen Hausteilungen nicht ſelten ſogar auf die 

Erſtellung einer Brandmauer verzichtete, das kommt auch in 

einem Gutachten des Baudirektors Fiſcher vom 7. September 

1810 zum Kusdruck, in welchem derſelbe darüber Klage 

führt, „daß ſich leider noch gar manche Scheidemauer dahier 

befindet, die nicht aus Stockmauerwerk, ſondern bloß aus 

Riegeln beſteht“, ein Umſtand, der vereinzelt ſelbſt noch 

heute vorliegt. Bei Salzſtraße J7 ging das aus angeführten 

Gründen nicht an. 

Eine Ceilung, wie die beim „roten haus“ angenommene, 

wird uns aber auch durch die borgänge beim Umbau des 

von Sichingenſchen palais offenbar, bei dem die 

Reduktion des d'Irnardſchen Entwurfs um zwei Achſen wohl 

kaum darauf zurückzuführen iſt, weil — wie im Bürger— 

häuſerwerk vermutet wird — „d Irxnard auf Srund einer 

Skizze des Bauterrains vielleicht nach kurzem Augenſchein 

ſeinen Plan entworfen und die Ausführung, wie es damals 

bei großen Architekten üblich war, einem Baumeiſter — 

Leonhard Wippert — überlaſſen“ hat. die Durchführung 

des urſprünglichen Planes ſcheiterte vielmehr an der Un⸗- 
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möglichkeit, des mehrfach erwähnten „in Conformitat eines 

Kaufbriefes de anno 1554“ dem Kriegskommiſſar Eiſele 

(Schuſterſtr. 24) zuſtehenden Zufahrtsrechts ledig zu werden, 

das übrigens auch Schneidermeiſter Hofſtätter, bei der 

1770 Mai 18/10) erfolgten Deräußerung ſeines „zum 

kleinen roten hauß“ benannten hausteils von Salz— 

ſtraße 19 an den herrn von Sickingen dem Käufer 

zur Kuflage machte. Angeſichts dieſes Umſtandes be— 

ſchränkte ſich von Sickingen auch gegenüber ſeinen öſtlichen 

Angrenzern auf die Erwerbung der von Balthaſar Siegfried, 

vermutlich im Auftrage Sickingens, durch den Maurer- und 

Steinmetzmeiſter Leonhard Wippert erſtandenen weſtlichen 

hälfte des hauſes „zum Wolkenbruch“, die er unterm 

9. Juli 77] käuflich an ſich brachte. Dementſprechend ſind 

  

39. Fruͤhgotiſche Arkaden im Flur des Erdgeſchoſſes von Salzſtr. 23. 

die Angaben auf Seite 259 des Bürgerhäuſerwerkes zu be⸗ 

richtigen, und aus obigen berkaufsdaten erhellt zugleich, 

daß die Niederlegung der in betracht kommenden häuſer 

nicht ſchon 1769 erfolgte, wie — Poinſignon nachgeſchrieben — 

gleichen Orts Seite 256 zu leſen. Einzig aus dieſen Dor- 

gängen erklärt ſich die nicht dem Kusmaß mittelalterlicher 

Brandmauern entſprechende geringe Stärke derjenigen des 

heutigen Sroßherzoglichen Palais. Die öſtliche gibt ſich als 

Swiſchenmauer außerdem nicht nur durch die im Erdgeſchoß 

des Uachbarhauſes (Salzſtr. 25) in erſterer eingebetteten 

frühgotiſchen Arkaden zu erkennen, ſondern auch durch einen 

dieſe tragenden Wölbebogen im Keller, der einen früheren 

Durchgang verrät. Poinſignon wörtlich nachgeſchrieben, 

wird zwar von dem gelegentlich vorgenommener Bauver— 

änderung gemachten Fund eines romaniſchen „Säulen— 

ſtrunkes“ ſowie eines „Kannelierten Säulenſtückes“ berichtet, 

anſcheinend belangloſer Fragmente, über deren Derbleib 

mir nichts bekannt geworden. Don dem viel bemerkens- 

werteren Reſt frühgotiſcher Arkaden wußte man aber nichts; 

auch das ein Beweis für das beſcheidene Maß von Intereſſe, 

mit dem an die geſtellte Aufgabe herangetreten wurde. 

vorgenannter Leonhard Wippert iſt identiſch mit dem 

180 (Kpril 17) im §iten Lebensjahr verſtorbenen ſpäteren



Stadtbaumeiſter dieſes Uamens, der nicht nur, wie bekannt, 
1775 bis 1776 die frühere Karlskaſerne, ſondern, wie wie— 
derum dem Hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes unbekannt 
geblieben, auch den Entwurf zu dem ganzen, anfangs des 
vergangenen Jahrhunderts an Stelle der Lugſtühle bzw. des 
Hgeiliggeiſt-Spitals auf der Uoroſeite der Münſterſtraße ent— 
ſtandenen einheitlichen Gebäudekomplexe geſchaffen hat. 
Lon letzterem iſt im Bürgerhäuſerwerk nur der obere Ceil, 
das heutige Kapfererſche haus Münſterplatz 5 behandelt, 
von dem Seite 154 geſagt wird: „Das haus iſt mit dem 
anſtoßenden Geſellſchaftshaus Muſeum', welches das andere 
Eck der Münſterſtraße bildet, in einem gemeinſamen Plane 
errichtet, ein gutes Beiſpiel dafür, wie durch ſolch' einheit⸗ 
liches Zuſammenwirken in früherer Zeit Monumentales 
erreicht wurde.“ In Wirklichkeit hat die einheitliche Ge— 
ſtaltung ihre Urſache vielmehr darin, daß nach Ausweis 
des noch vorhandenen Planes der erſt nach Ableben Wipperts 
auf dem „pitalplatz“ erſtellte Ueubau urſprünglich als 
RKegierungsgebäude gedacht war— Nach all dem hier Ge— 
ſagten dürfte aber vor allem erſichtlich ſein, daß, was uns 
im Bürgerhäuſerwerk über die Beſitzverhältniſſe der öſt— 
lichen Uachbarſchaft des hauſes Salzſtraße 17 präſentiert 
wurde, auf nicht minder ſchwachen Füßen ſteht, wie das 
über letzteres ſelbſt Mitgeteilte, ſowie die als „unwiderleglich“ 
erachtete Dorſtellung von der Art ſeines Beſitzanteils an 
dem weſtlichen Uachbarhaus, der früheren Zunftſtube „zum 
goldenen Bären“. 

V. 

Über den Bauherrn und die Zeit der Entſtehung des 
einſtigen Herrenhauſes Salzſtraße 17 und deſſen bor— 
geſchichte haben uns die Schrifturkunden weitgehenden Ruf— 
ſchluß gebracht. Aber noch verbleibt eine Frage, an 
deren Beantwortung ſelbſt im Rahmen der gedrängteſten 
geſchichtlichen Betrachtung nicht wohl kurzweg vorbei— 
gegangen werden durfte, die Frage nach dem 
Meiſter des Baues, deſſen Perſon doch gewiß 
mindeſtens dasſelbe Intereſſe in Anſpruch nehmen kann, 
wie die Eigentümer der Scheune, die vielleicht auf der 
Stätte des betrachteten hauſes vor bald einem halben 
Jahrtauſend ihr beſcheidenes Daſein beſchloß. 

Freilich aus der vorliegenden Literatur war darüber 
keine Auskunft zu erholen, und für denjenigen, der aus 
den lapidaren Schriftzügen der klaren Urkunde, die uns 
die Erſcheinung des Hauſes Salzſtraße 17 bietet, eine in 
den Ausgang des I8ten Jahrhunderts fallende Entſtehungs— 
zeit zu leſen vermochte, blieb die zu begehrende Antwort 
vorweg ein unlösbares Problem. Unangebracht iſt in deſſen 
Mund aber auch das Wort von „der Sprache dieſes und 
jenes Zeitalters“, die von Freiburgs reicher Dergangenheit 
„aus jedem Hauſe der Altſtadt ſpricht“. 

Auch der Kunſthiſtoriker hatte die ihm zugeteilte Auf- 
gabe nicht mit derartigen Fragen belaſtet. Mit dem für 
ſeine Ausführungen in Anſpruch genommenen ungleich brei— 
teren Raum iſt leider vielfach nur die Oberflächlichkeit der 
den beſchriebenen Objekten gewidmeten Betrachtung pro— 
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portional. Nicht nur daß ſich kein Bedürfnis regte, Wiſſens— 
wertem nachzugehen, was ſich der unmittelbaren Wahrneh— 
mung entzog, es blieb ſelbſt in unfaßbarer Weiſe unbeachtet, 
was ſchon bei flüchtigem Suſehen offenbar werden mußte. 
Einzig als Beleg dafür mag zunächſt angeführt werden, 
was uns über die äußere Erſcheinung von Salzſtraße 17 
geſagt wird. Darüber iſt im Anſchluß an die Beſchreibung 
der Grundrißdiſpoſitionen des Hauſes Seite 235 zu leſen: 

„In der Faſſade brachte einzig das ſchöne Portal dieſe 
Inneneinteilung zum Kusdruck. Das Gewände der gerad— 
ſturzigen, 57 m weiten und 58 m hohen CTür iſt ab⸗ 
geplattet, am Sturz mit einem Maskeron und von ihm 
auslaufenden Akanthusranken geziert (. Abbild. 502). 
Flankiert wird dasſelbe durch je zwei einander vorgelegte, 
joniſche pPilaſter, mit verkröpftem Gebälk, die vorderen 
kanneliert. Sie erheben ſich auf hohen, mit einem diaman— 
tierten Guader [verzierten! auf der unterſten der fünf 
in das Portal hineinführenden Stufen laufſitzenden 
Sockeln], und tragen einen mit einer Muſchel gezierten 
Flachrundgiebel. Die CTürflügel in Füllungen mit Löwen— 
köpfen als Türklopfer und einer Art Knorpelornament 
geſchnitzt, könnten eigentlich auf eine frühere Seit, den 
Anfang des ISten Jahrhunderts etwa hinweiſen, wie das 
ganze Portal ſelbſt. Heute iſt das letztere durch eine ſtarke 
Erhöhung weſentlich entſtellt und verändert. Die Sewände 
der Fenſter in den drei Stockwerken ſind alle gleicher— 
maßen abgeplattet und in Ohren ausgezogen. Die Erd— 
geſchoßfenſter waren früher in ähnlicher Weiſe wie haus 
Herrenſtraße 55 (ſ. S. 50) vergittert. Durchgehende tos— 
kaniſche Pilaſter flankieren an den Ecken das Gebäude 
und tragen das über ihnen verkröpfte Hauptgeſims und 
das hohe oben leicht abgewalmte Dach, welches durch eine 
Reihe Gaupenfenſter mit Dreieckgiebeln und Schleppgaupen 
belebt iſt.“ 

Die meinerſeits in eckigen Klammern eingefügten Worte 
ergaben ſich als unabweisbar zur ſinngemäßen Ergänzung 
des betreffenden, vermutlich im Druck verſtümmelten Satzes. 
Im übrigen wird das Geſagte zum Ceil durch die bei— 
gegebenen Abbildungen einigermaßen überflüſſig, zum Ceil 
aber auch augenfällig widerlegt. Was wir mehr erfahren, 
entſpricht dagegen dem Catbeſtand überhaupt nicht. 

Das Da ch ſoll „oben leicht abgewalmt“ ſein. Das ſtimmt 
bezüglich der Oſtſeite, wie aus der nach Abb. 296 des Bür— 
gerhäuſerwerkes wiedergegebenen Kufnahme der Faſſade 
erſichtlich, jedoch keineswegs bezüglich der Weſtſeite. Im 
Hinblick auf die Beweggründe, welche eine derartige un— 
aleiche Behandlung veranlaßten, iſt das bemerkenswert. 
Die einſt tiefer, und zwar bis zur früheren Firſthöhe des 
Nachbarhauſes „zur Uadel“ geführte Abwalmung des Weſt— 
giebels wurde durch die bereits erwähnte Mitbenützung 
der nachbarlichen Scheidemauer bedingt, angeſichts deren 
geringen Stärke man offenbar eine weitere Erhöhung auf 
das Maß der völlig neu erſtellten öſtlichen als nicht an— 
gängig erachtete. An dieſer ungleichen beiderſeitigen Ab- 
walmung des Daches hat der 1908 vollzogene völlige Umbau 
des weſtlichen Uachbarhauſes, durch den dieſes auf größere 
Firſthöhe gebracht wurde, nichts geändert, und die ge— 
gebene Beſchreibung wird man auch füglich nur auf den
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40. Faſſade von Salzſtraße 17. 
Nach Abbildung 296 des Bürgerhäuſerwerkes. 

unter Abb. 296 dargeſtellten Baubeſtand beziehen können. 

Aus der 1755 gefertigten Seichnung der Faſſade, die ein 

einfaches Satteldach zeigt, darf natürlich nicht gefolgert 

werden, die Abwalmung ſei erſt ſpäter vorgenommen 

worden. Für die Zwecke, welche den Freiherrn von Kagenech 

bewogen, ſich Aufnahmen des erworbenen hauſes herſtellen 

zu laſſen, war eben eine ſolche das Dachraumes offenbar 

nicht benötigt, und ſo hatte der Planfertiger von der Kon— 

ſtruktion bzw. der Abwalmung des von der engen Straße 

aus nicht überſehbaren Daches auch keine Uotiz genommen. 

Gleicherweiſe iſt ja ſeiner Wahrnehmung auch der fraglos 

ſchon damals beſtandene gebrochene Derlauf der öſtlichen 

Grenzlinie des Srundſtückes entgangen. (AGbb. 21 und 22.) 

Zu berichtigen iſt ferner vor allem, was über den ein— 

zigen Schmuck der Faſſade des Hauſes, deſſen Portal ge⸗ 

ſagt wird. Die beſchriebenen und abgebildeten Cürflü⸗ 

gel desſelben ſind nämlich weder die urſprünglichen noch 

ſtammen ſie aus dem Anfang des ISten Jahrhunderts, eine 

Catſache, die ſich für jeden Kundigen auf den erſten Blick 

zu erkennen gibt. Sie wurden vielmehr zu Beginn der 

achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts nach einem 

Entwurf meines 5 Freundes und Kollegen CarlS ch u ſter 

gefertigt, wofür, dem Wunſche des Bauherrn, Baron von 

Hoffmann, entgegenkommend, eine Türe Daſaris zu Piſa 

als Vorlage diente. Don den dabei in Derwendung genom— 

menen, gleichgeſtalteten Türklopfern in Gelbguß iſt nur der 

eine Original, eine Erwerbung des Bauherrn unbekannter 

Herkunft. Die Cürflügel ſelbſt waren früher einfach in der 

damals üblichen Art, konſtruktiv ähnlich jener des nebſt 

ſeiner Oberlichtverkremſung erhaltenen Sugangs zum Kel— 

ler behandelt. 

Auch daß das in Derbindung mit der 1901 erfolgten An- 

lage von Schaufenſtern aus der Mitte in die fünfte Fenſter⸗ 

achſe verlegte Portal eine ſtarke Erhöhung erfuhr, trifft 

nicht zu. Dieſe erſtreckte ſich vielmehr einzig auf die Tür⸗ 
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41. Faſſade des hauſes „zur Kirche“. 

Nach der im Auftrage des Freiherrn von Kageneck gefertigten Aufnahme. 

öffnung, deren Sohle, durch die vorgenommenen Ladenein— 

bauten bedingt, unter Beſeitigung ſämtlicher Treppenſtufen 

auf das Uiveau der Straße bzw. des Fußſteigs herab⸗ 

gerückt wurde. In Derbindung damit ergab ſich auch eine 

vergrößerung des Cüroberlichtes, wodurch leider die Bei— 

                        
    

      

  
    

42. Portal von Salzſtraße 17. 

Nach Ubbildung 302 des Bürgerbäuſerwerkes.



behaltung der urſprünglichen, wappengeſchmückten Derkrem— 

ſung desſelben unmöglich wurde. 

Ebenſo iſt unzutreffend, daß die Erdgeſchoßfenſter „in 

ähnlicher Weiſe wie haus Herrenſtraße 35 vergittert“ waren. 

    

  

43. Frühere Fenſterverkremſung von Salzſtraße 17. 

Swiſchen den Fenſterverkremſungen dieſer beiden häuſer, 
deren Entſtehungszeit etwa acht Jahrzehnte auseinander 
liegt, kann von einer zum Dergleich heranziehbaren Ahn⸗ 
lichkeit nicht geſprochen werden. 

Eine ſolche Angabe konnte nur unter der unfaßbaren 
Dorſtellung Kaum gewinnen, daß beide Faſſaden mit KRus— 
nahme des Portals von Salzſtraße 17 ungefähr der gleichen 
Seit angehören. Dieſe Dorſtellung gelangt ja auch in der 
etwas unklar formulierten Bemerkung zum Kusdruck, daß 
die Türflügel „auf eine frühere Zeit, den Anfang des ISten 
Jahrhunderts etwa hinweiſen, wie das ganze Portal ſelbſt“, 
d. h. eine frühere Seit als die in das Jahr 1760 bzw. 1775 
verlegten übrigen Ceile der Faſſade, als ob dieſe nicht aus— 
reichend markante, auf den Anfang des ISten Jahrhunderts 
hinweiſende Stilmerkmale zeigten. Ergänzend ſei noch dar— 
auf aufmerkſam gemacht, daß der mit einer Muſchel ver— 
zierte Flachrundgiebel des Portals gleich wie das Gebälk 
verkröpft iſt, was auf der Zeichnung nicht augenfällig her— 
vortritt und darum wohl auch in der Beſchreibung außer 
acht blieb. Man möchte geneigt ſein anzunehmen, daß dieſe 
einzig auf der zeichneriſchen Aufnahme beruhe, andernfalls 
hätte doch auch ſchon der Erhaltungszuſtand ſowie die tech— 
niſche Derfaſſung der von der früheren Firma Heſch & Herre 
ausgeführten Türflügel den Sedanken eines urſprünglichen 
Beſtandes hintanhalten müſſen. Was wir aber Feite 262, 

4J. Namenszug mit den Initialen F B in der Vergitterung 
des Portals von Salzſtraße 21. 

das Portal des Großherzoglichen palais betreffend, Gleich— 
geartetes leſen, zwingt doch zu weitergehenden Schlüſſen. 
„Die Cüre des portals“, — ſo heißt es da — „.. iſt in der 
itte unterbrochen durch ein ſchmiedeiſernes Gitter mit dem 

SI.—83. Jabrlauf. 

Uamenszug des Franz von Sickingen.“ In dieſem Uamens— 
zug, mit dem Mitte der achtziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts anläßlich der für das erbgroßherzogliche Paar 
durchgeführten Inſtandſetzung des hauſes das Türgitter 
geſchmückt wurde, glauben andere vielmehr die Initialen 
F. H. (Friedrich und hilda) erkennen zu dürfen. Was 
hätte auch den Erbauer des Hauſes oder irgend einen ſeiner 
Nachbeſitzer veranlaſſen ſollen, den Uamenszug des J525 ver— 
ſtorbenen Franz von Sickingen anzubringen? 

Keinerlei Uotiz iſt dagegen von der früheren Gberlicht— 
verkremſung des Portals von Salzſtraße 17 genommen, die 
ſeinerzeit von dem Eigentümer des Hauſes, Privat Ernſt, 
den ſtädtiſchen Sammlungen (dem heutigen Kuguſtiner⸗ 
muſeum) überwieſen, hier dem Kunſthiſtoriker in deſſen 
Eigenſchaft als Direktor dieſer Sammlungen gewiß ebenſo 
häufig zu Geſicht kam, wie die keiner beſonderen Aufmerk⸗ 
ſamkeit gewürdigten Portale von Salzſtraße J7 und 21, an 
welchen ihn ſein Weg ſo manches Jahr faſt Tag für Cag 
vorbeigeführt. In den Wandlungen, die dieſe Eberlichtver— 
kremſung erfahren, iſt aber ein Stüch Hausgeſchichte ver— 
körpert. Den von zwei gekrönten Löwen gehaltenen, einſt 
mit dem Wappen des Erbauers geſchmückten, gekrönten 
Schild hatte nämlich der Uachbeſitzer, Freiherr von Kageneck, 
mit dem ſeinen — dem weißen (bzw. ſilbernen) Schrägrechts- 
balken im roten Felde — übermalen laſſen, der noch unter 

  

15. Frühere Oberlichtverkremſung vom Portal 
des Bauſes Salzſtraße 17. 

dem weißen Anſtrich ſichtbar iſt, den der Schild zwecks An— 
bringung der hausnummer im vergangenen Jahrhundert 
erhielt. 

Dieſe Feſtſtellungen können ja nach all dem, was wir 
bereits wiſſen, nicht gerade überraſchen; die folgenden Gus⸗ 
führungen werden Deranlaſſung zu gleichgearteten weiteren 
geben. 

Um uns mit den Meiſtern der beiden bedeutendſten Bau⸗ 
leiſtungen des ISten Jahrhunderts in der Salzſtraße, des 
einſtigen von Sickingenſchen Palais ſowie der kurz zuvor er— 
ſtellten Deutſchordenskommende, bekanntzumachen, bedurfte 
es keiner beſonderen Forſchungsarbeit. Hier liegt längſt 
zu unſerm Wiſſenſchatz Gehöriges vor. Eine ernſtere Derſen— 
kung in die den Bearbeitern des Freiburger Bürgerhäuſer— 
werkes gebotene Kufgabe hätte aber bei nicht nur angeb— 
lichem Einblick in das zur Hand gegebene reiche Akten— 
material ſowohl die geradezu unfaßbare, ſich ſchon durch 
ſeine Erſcheinung verbietende Datierung des jetzigen Hau— 
ſes Salzſtraße J7 hintanhalten, als auch das Derlangen 
nahelegen müſſen, geeigneten Ortes nach einer etwaigen 
Auskunft über deſſen Baumeiſter nachzuforſchen. Durch den 
ermittelten Beſcheid wird nach Lage des Falles unſere Wiß⸗ 
begierde jedoch noch nicht reſtlos befriedigt. Der uns durch 
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das Ratsprotokoll vom 18. Juli 17/2 bekannt Gewordene 

gibt ſich wohl als derjenige zu erkennen, der den Bau aus— 

geführt, ob er aber auch den Entwurf dazu gefertigt, läßt 

ſich aus dem, was wir da erfahren, nicht ermeſſen. Wiſſen 

wir doch, daß auch der Meiſter, der den Plan für das von 

Sickingenſche Palais gezeichnet, die Ausführung in andere 

Hand gelegt hatte, und im Bürgerhäuſerwerk wird ja aus— 

drücklich darauf hingewieſen, daß „das damals bei großen 

Architekten üblich war“. 

Wenn nun aber auch dem herrenhaus, das ſich ſechs 

Jahrzehnte zuvor der Freiburger Stadtſyndikus erbauen 

ließ, bei aller Stattlichkeit nicht die gleiche Rangſtellung 

zugeteilt werden kann, wie den Schöpfungen eines P. Michel 

d'Jrxnard und Anton Franz Bagnato, im Kahmen der zu 

Anfang des ISten Jahrhunderts zu Freiburg entfalteten 

Bautätigkeit kommt demſelben keineswegs eine geringere 

Bedeutung zu. Sie liegt vor allem darin, daß die ſeit dem 

zweiten Jahrzehnt des ISten Jahrhunderts einſetzende und 

durch die Belagerung von 1715 und deren Nachwirkungen 

nur kurze Seit zurückgehaltene Betätigung einer auffallend 

regen Bauluſt des ſtädtiſchen patriziats, 

die keineswegs etwa nur auf die Kusheilung der durch die 

vorangegangenen Kriegswirren verurſachten Schäden be⸗ 

ſchränkt blieb, durch das Dorgehen des Dr. Franz Ferdinand 

Mayer ihren unverkennbaren Anſtoß erhalten hat. Mit 

dem Uachweis dieſer bisher völlig unbeachtet gelaſſenen 

Tatſache gewinnt aber zugleich die Frage nach der Perſon 

des Baumeiſters von Salzſtraße J7 inſofern ein geſteigertes 

Intereſſe, als ſie ſich, unabhängig von der Bewertung des 

betrachteten Werkes, zu derjenigen nach ſeinem etwaigen 

Anteil an der damit eingeleiteten, bemerkenswerten Bau— 

periode erweitert. 

In dem illuſtren Kreis vornehmer Gäſte, die Münſter— 

pfarrer Dr. Helbling zur Feier ſeiner unterm 20. Januar 

175 begangenen zweiten Primiz geladen hatte, begegnen 

wir auch dem damals noch nicht nobilitierten Syndikus 

„her Dr. Meyer“. Zur Anerkennung der Ebenbürtigkeit 

ſeitens der herren vom Geburtsadel führte aber auch deſſen 

bald darauf erfolgte Standeserhöhung natürlich nicht, was 

die den Mangel engerer Beziehungen kennzeichnende Cat- 

ſache beleuchtet, daß Mayer letztwillig zwar auch die „Gauch— 

brüder“ — alſo die bürgerliche Gauchgeſellſchaft — mit 

einer Anniverſarſtiftung von 200 fl., in keiner Weiſe jedoch 

die Adelsgeſellſchaft „zum Ritter“ bedachte. Daß er zuvor 

ſchon — nämlich in den Jahren 1710—15 — dem ritter- 

ſtändigen breisgauiſchen Adel mit einem Darlehen von nicht 

weniger als 10 000 fl. ausgeholfen, geſchah wohl im Inter— 

eſſe ſeines bei dieſem als Einnehmer beamteten Sohnes. 

mit um ſo größerem, neiderfülltem Unbehagen werden 

darum die benachbarten herren von Sickingen, von 

Kñageneck und von Wittenbach wahrgenommen 

haben, daß der herr Stadtſyndikus unmittelbar vor ihren 

Zugen ein allen Anſprüchen der Seit entſprechendes vor— 

nehmes haus erſtehen ließ, das ihre alten unanſehnlichen 

Herrenſitze völlig in den Schatten ſtellte. Betrug doch laut 

gusweis einer „Kestimation lobl. ritterständischen allhier 

befindlichen heussern“ von 1714 Sanuar 2) der Anſchlag 

für „ihro freyherrl. Gnaden h. Baron v. Sickingen be— 
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hausung sambt hinderen gebew“ — alſo das haus „zum 

Maientau“ — deſſen Wert unter den verzeichneten zwanzig 

adeligen Srundſtücken in der Stadt an zweiter Stelle ran— 

giert, mit 7000 fl. — gleiche Währung vorausgeſetzt — nicht 

einmal die Hälfte des von Mayer für ſeine neue Behauſung 

aufgewendeten Betrages. Uoch niederer, nämlich mit 4200 fl., 

war das haus des „h. regimentsrath v. Witenbach sambt 

schewren“ (Salzſtr. 26) eingeſchätzt, gar nur mit 2200 fl. 

das die untere hälfte des heutigen dietlerſchen hauſes 

(Salzſtr. 12) umfaſſende Eckhaus „zum Dogelſang“ ſamt 

Garten des Herrn v. Kagenechk. 

Obwohl Freiburg bereits nach Ablauf eines halben Jah— 

res auf die Einnahme durch Marſchall Dillars bei dem un— 

term 6. Mai 1714 vollzogenen Frieden von Raſtatt an 

Eſterreich zurückgegeben wurde, verließ die franzöſiſche Be— 

ſatzung doch erſt am 18. Januar des folgenden Jahres die 

Stadt, und ſchon vier Monate darauf — unterm 15. Mai 

1715 — wandte ſich der Präſident des breisgauiſchen Ritter— 

ſtandes, Ferdinand hartmann von Sichingen, 

an den Rat mit dem Anſuchen um Genehmigung zum Umbau 

ſeines alten hauſes „zum Mayentau“. Laut Ratsprotokoll 

— in dieſem irrtümlich unter dem Uamen „Franz hartmann 

Ferdinand“ aufgeführt — legt er dar, daß er „zue besserer 

commoditäts wohnerfindung“ ſowie „ad decorem civi— 

tatis“ die Kusführung „eines ansehnlichen 

baws“ beabſichtige, wozu er bereits das an ſeine Wohn— 

behauſung anſtoßende Maderſche haus (Schuſterſtr. 24) ge— 

kauft habe. Swecks Durchführung ſeines Dorhabens be— 

nötige er nun, zur „vereinbarung“ des neu erkauften Hau— 

ſes mit ſeinem bisherigen, das dazwiſchen befindliche ſoge— 

nannte „Teuchel- oder Allmend Gäßlein auf gewisse maas 

und weis und gegen verreversierung des allzeit ohnver— 

bindlichen sowohl tag als nächtlichen frei gestatteten zue— 

gangs des brunnenmeisters, auch gegen gleich verkauflicher 

hingeb- und widerüberlassung an die burgerliche hand und 

gemeind“ (alſo die Gewähr des borkaufsrechts bei Wieder— 

veräußerung), und zwar um „zur Stallung brauchende zwei 

häuser bedienen zu können“. Uach reiflicher Prüfung der 

Gründe pro und contra wurde das Geſuch jedoch abgelehnt, 

und zwar im hinblick auf die der ohnehin bedrängten Bür— 

gerſchaft durch die Mehrung der Freihäuſer um ſo unerträg— 

licher werdende Guartierlaſt. So ſah ſich Freiherr von 

Sickingen zunächſt gezwungen, ſeine Pläne auf den Umbau 

der in ſeinem Beſitz befindlichen Behauſung „zum Maientau“ 

zu beſchränken, indem er ſein Geſuch an den Rat drei Jahre 

darauf unterm 24. April 1718 einzig dahin erneuerte, die 

überbauung des 6—7 Fuß breiten Teuchelgäßchens in einer 

höhe von J2—14 Fuß zu geſtatten. Aus einer unterm 

20. März 1722 erfolgten Beſtätigung der erteilten Ge— 

nehmigung erfahren wir, daß dieſe — jedoch ohne Beſitz— 

abgabe — gegen eine nachträglich begehrte Entſchädigung 

von 200 fl. rheiniſch mit der Einſchränkung erfolgt war, 

daß der Platz bei der Stallung nicht einbegriffen und auch 

„der Brunnen vor dero Haus noch zue Seith in status zu 

verbleiben hat“, wogegen ſchon 1718 der Bitte entſprochen 

worden war, die Brunnenteucheln, welche durch ſein haus 

gehen, auf eigene Koſten in das Gäßchen gegen das Kaufhaus 

(das Auguſtinergäßchen) verlegen zu dürfen. Am 15. De⸗



zember 1719 erbat ſich der Uachbar Joſ. Chriſtoph Schaal die 

überlaſſung des an ſein Anweſen grenzenden, nunmehr ent— 

bohrlich gewordenen Reſtes vom Deichelgäßchen, um deſſen 

nach dem Münſterplatz führende Fortſetzung den Rat neun 

Jahre zuvor (1710 Juni 6) der Goldſchmied hans Jakob 

Rothpletz angegangen hatte, dem als Beſitzer des Hauſes 

„zum Lichtſtock“ (Münſterplatz J2) ſchon 1672 die Benützung 

des untern Teils gegen einen „dem gemeinen Guet Frey— 

burg“ zu entrichtenden Bodenzins von 10 Schilling gewährt 

worden war. Erſt 1728 (Februar 6) überließ jedoch die 

Stadt Ferdinand hartmann von Sickingen auch das Eigen— 

tumsrecht an dem von ihm nunmehr überbauten Platz nach 

der „Wamesgassen“ um 180 fl. Freiburger Währung. 

Don dieſem von Ferdinand hartmann vorgenommenen 

Umbau des „Maientau“ iſt nur noch das auf ge— 

dachtem Platz an der Wammersgaſſe unter Einbeziehung des 

kleinen öſtlichen Uachbarhauſes errichtete Rückgebäude 

mit den Allianzwappen von Sickingen-Pappenheim erhal— 

ten, deſſen untere, zuvor von dem Allmendplatz eingenom— 

mene Hälfte einer Unterkellerung ermangelt. 
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J6. Kaͤmpfer und Schlußſtein vom Torbogen Schuſterſtr. 20a. 

47. Schlußſtein vom Torbogen des Ruͤckgebäudes von Salzſtr. 21J. 

Bezüglich dieſes Kückgebäudes, deſſen Torbogen mit ſei— 

ner charakteriſtiſchen, konkav geſchnittenen Diamantierung 

von Kämpfer und Schlußſtein faſt nach demſelben Riß 

gefertigt iſt wie jener des Mayerſchen hHinterhauſes, wird 

nun im Bürgerhäuſerwerk Seite 280 geſagt: 

„Im erſten Gbergeſchoß iſt eine Anzahl Stuckdecken, die, 

wie jene Säule in der halle und die ſchöne baluſter— 

geſchmückte Treppe, noch auf den Anfang des ISten Jahr— 

hunderts hindeuten, danach iſt alſo dieſes haus der erſte 

Neubau, den die Sickingen aufführten.“ 

Das iſt mit der Einſchränkung zutreffend, daß wir es 

nur mit einem jüngeren Teilbeſtand der von Ferdinand 

Hartmann erſtellten Ueubauten zu tun haben. Wie verträgt 

ſich aber damit, was wir zwanzig Seiten zuvor vernehmen? 

— hier leſen wir (S. 260), das gleiche Rückgebäude be— 

treffend, bei Betrachtung des d'Irnardſchen Baues: „dazu 

(alſo dem von Sickingenſchen Dorderhaus) kamen zwei häu— 

ſer an der Schuſterſtraße zwiſchen Ur. 11 und 15, und zwar 

zum Tagſtern' und zur Hintern Kantené, die 1775 erworben 

wurden und eine Kusfahrt nach dieſer Straße ermöglichten.“ 

In dieſem unfaßbaren Widerſpruch liegt zugleich ein, 

vermutlich auf eine falſch gedeutete Angabe des Flamm— 
ſchen Häuſerbuches zurückzuführender doppelter Irrtum. 
Erſtens handelt es ſich bei den beiden häuſern „zum CTag— 
ſtern“ und „zur hintern Kanten“ vielmehr um ſolche, 
die gedachtem Rückgebäude gegenüberlagen, und zwar an 
Stelle des zur Seit der herausgabe des Flammſchen häuſer— 
buches noch einer Uummer ermangelnden, heutigen groß— 
herzoglichen Stallgebäudes Schuſterſtraße 1Pa, das 1754 
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durch den Maurermeiſter Joſeph Hirſchbihl von Dorarlberg 

im Kuftrage Ferdinand Sebaſtians von Sickingen erbaut, 

an der Stuckdecke des Erdgeſchoſſes deſſen mit dem ſeiner 

Cemahlin Maria Anna Hreiffenklau von Dollraths ver— 

bundenes Wappen zeigt, während das an der Faſſade an— 

gebrachte Steinrelief mit dem Allianzwappen von Sickingen— 

Dalberg einem Bau ſeines Sroßvaters, des mit Maria 

Franziska von Dalberg verehelichten Franz Ferdinand von 

Sichingen, entſtammt. Und zweitens hatte 1775 der damalige 

Beſitzer Kaſimir von Sickingen in der Schuſterſtraße weder 

etwas gebaut noch etwas erworben. Dieſe dem Flammſchen 

Häuſerbuch (S. 245) entnommene Jahreszahl bezieht ſich auf 

den Eintrag im Gäsſchen Herrſchaftsrechtbuch und bezeichnet 

nur ein Beſitz- und kein Erwerbsdatum. 

Don einer Identifizierung des zwiſchen Schuſterſtraße 1! 

und 15 gelegenen Hhauſes ſa mit dem keine eigene haus- 

nummer führenden gegenüberliegenden Rückgebäude von 

Salzſtraße 21 hätte ſchon ein Gang durch die Schuſterſtraße, 

ja ſchon ein Blick in das ſtädtiſche Einwohnerbuch, bewah— 

ren können. Der Methode, die ſich damit begnügte, die be— 

gehrte Auskunft dem am nächſten bereitliegenden Hhandbuch 

durch flüchtigen Einblick zu entnehmen, entſprang ſomit auch 

hier die Guelle des Irrtums. Guf welchem Wege ſich aber 

derſelbe auch eingeſchlichen haben mag, der jedem aufmerk— 

ſamen Leſer ſofort in die Gugen ſpringende Widerſpruch, 

der zwiſchen den Angaben auf Seite 260 und 280 des Bür— 

gerhäuſerwerkes beſteht, hätte auch einer ihre Gufgabe ernſt 

nehmenden Schriftleitung nicht entgehen dürfen. 

Nur wenige Jahre, nachdem Ferdinand hartmann von 

Sickingen den auf der Stätte des alten neu erbauten 

„Maientau“ beziehen konnte, und noch zwei Jahre bevor es 

ihm gelang, dieſen wenigſtens durch das noch erhaltene Rückh— 

gebäude in der Wammersgaſſe zu vergrößern, ſchritt auch der 

Ordenskomtur Johann heinrich hermann von Kageneck 

wie bereits erwähnt, zur Erwerbung des interimiſtiſch von 

Ferdinand Hhartmann bewohnten Gliſyſchen Hauſes zwecks 

Errichtung eines ſtandesgemäßen Herrenſitzes. Daß tatſächlich 

auch hierbei die gleichen Beweggründe ausſchlaggebend 

waren, welche Ferdinand hartmann v. Sickingen zu ſeinem 

Entſchluß gedrängt, das wird aus einem ſpäteren, dem 

BreisgauRitterſtändiſchen Archiv entnommenen Kechtsgut⸗ 

achten erſichtlich, worin es heißt, daß bei der Derheiratung 

des Joſeph Anton von Kageneck ſein Onkel, der Deutſch— 

ordenskomtur Johann heinrich hermann von Kagenech 

erklärte: „Weilen das in Freiburg habende 

haus eben nicht so beschaffen, daß es das 

erforderliche Ünsehen und Commodität, so 

wollte mich auch noch ferners dahin verbün— 

den dargegen ein ansehnlicheres zu ver⸗ 

Schaffen, aus meinen aparte Mittlen, so alsdann dem 

neuen fideikommiß incorporieret bleiben Solle.“ Dabei wird 

der Aufwand für das zu dieſem Behufe unterm 9.April 1726 um 

7200 fl. Freiburger Währung (gleich 6000 fl. rheiniſch) er— 

worbene und umgebaute Oliſyſche haus „zum wil— 

den Mann“ (Salzſtr. 5), im Gegenſatz zu dem an den 

Gerichtsſchreiber Heorg Anton Hinterfaad veräußerten, auf 

„kaum 3000 fl.“ gewerteten Eckhauſe „zum Dogelſang“, 

auf „bey 20 000 fl.“ angegeben.



Laut Ratsprotokoll vom 25. Gpril 1726 war „Ruf aber— 

mahlige sub dto 19. april letsthin . .. Eingekommene requi— 

sition“ — gleich wie vier Jahrzehnte zuvor Franz Fer— 

dinand von Sickingen dem Herrn Landkomtur von 

Kageneck für ſein erkauftes größeres haus unter den 

üblichen Einſchränkungen und Dorbehalten ein Brunnen 

bewilligt worden, mit dem Beifügen, daß „ .. anbey auch 

von seithen E. C. Raths ratione sothaner Derwilligung 

Eine convenable recognition Inmittelst angehofft wird“. 

Angeſichts der Tatſache, daß das Bemühen des Freiherrn 

v. Schönau, das Gliſyſche haus zu erwerben, zuvor aus 

den gleichen Fründen an dem Einſpruch des Rats geſcheitert 

war, welche dieſen veranlaßte, auch dem Bauvorhaben des 

Freiherrn Ferdinand hartmann v. Sickingen in dem beab⸗ 

ſichtigten Umfang die Genehmigung zu verſagen, dürfte die 

im gleichen Jahr erfolgte Schenkung eines ſilbernen ver— 

goldeten Ehrenpokals an die Stadt, der neben dem NVamen 

des Spenders und der Jahreszahl 1726 die Widmung trägt: 

„In signum gratitudinis et amicitige“, jedoch nicht der ein— 

zige und nicht allein aus dem Gefühl der Dankbarkeit für 

das gewährte Brunnenrecht gefloſſene KAusdruck der Er— 

kenntlichkeit des vielvbermögenden Herrn geweſen ſein. 

Unermittelbar blieb, wann der Ferdinand hartmann 

von Sickingen gegenüberwohnende Uachbar, Freiherr Joh. 

Uepomuck von Wittenbach, unter Beibehaltung 

ſeines in der Gſtimation von 1714 verzeichneten Hauſes in 

der Salzgaſſe das noch 1720 im Beſitze der Witwe des Barons 

Egidius von Greith befindliche haus hinter dem Münſter 

— nämlich den weſtlichen Teil von Münſterplatz 25 — er- 

warb, wobei es weiterhin fraglich bleibt, ob er dabei zu 

einem Ueubau geſchritten oder ein nicht lange zuvor ent— 

ſtandenes haus unverändert übernommen hatte. Abgebildet 

iſt dieſes bereits auf dem bekannten, im zweiten Bande der 

geſchichtlichen Ortsbeſchreibung veröffentlichten und hier irr— 

tümlich auf 1685 datierten, jedoch keineswegs vor dem zwei— 

ten Jahrzehnt des ISten Jahrhunderts gefertigten Plane 

der Stadt. Die Wahrnehmungen, auf welche ſich die An— 

nahme gründet, daß derſelbe jedenfalls nicht erſt nach 1720 

gezeichnet worden ſein kann, ſind jedoch dafür, angeſichts 

der ganzen Beſchaffenheit desſelben, noch nicht von ſolch 

zwingender Beweiskraft, daß ſie eine Erbauung durch Wit— 

tenbach unbedingt ausſchlöſſen. Immerhin erfahren wir von 

einer Bautätigkeit desſelben erſt neun Jahre ſpäter, und 

zwar durch ein Ratsprotokoll vom 50. Mai 1729, das von 

„Tit. Herr Regimentsrat von Wittenbach zumahlen ratione 

dessen führenden Gebew“ berichtet, wobei er „In sachen 

strittiger Scheidmauren reparation“ von ſeinem Uachbar, 

dem als Beſitzer eines hauſes im Schulgäßle nachgewieſenen 

Brunnenmeiſter „Frantz Anthon Uelin“ ungebührlich be— 

ſchuldigt wurde, daß er mit dieſer „zu weith in sein haus 

fahre“, was zur Folge hatte, daß ſeitens des hohen Rats 

„helin ond seinem eheweyb die beschaydenheith mit Dor— 

behalt wirklich verwürkhter straff auf das nachdruck— 

sambste eingebunden“ wurde. Kus dieſem Streithandel, in 

dem das Ehepaar Uelin offenbar ſeinem böſen Mundwerk 

über Gebühr freien Lauf ließ, läßt ſich jedoch noch kein 

Umbau des Dorderhauſes ableiten. Doch wie dem auch ſei, 

nachdem auch die Schätzung des von Greithſchen hauſes in 
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gedachter äſtimation auf nur 4500 fl. lautet, kann die Er— 

werbung des demnach erſt nach 1714 ausgeführten Ueu— 

baues, im Hinblick auf die in Betracht kommende Gbſicht 

von Wittenbachs, einer eigenen Erſtellung füglich gleich— 

gewertet werden. 

Wollte man ſich die Angaben des Bürgerhäuſerwerkes 

zum ſicheren Ausweis dienen laſſen, ſo würde ſich allerdings 

auch darin ein weſentlich anderes Bild ergeben. Bei Be— 

trachtung des aus den häuſern „zum Arnold“, „zum roten 

Gatter“, „zum Preſteneck“ und „zum Arnoldseck“ entſtan— 

denen hauſes Münſterplatz 25 weiß dasſelbe Seite 172 nur 

zu vermelden, daß ſich das haus „zum Arnold“ 1755 im 

Beſitz des Freiherrn Joh. Uep. von Wittenbach befand und 

ſeiner Familie bis 1796 verblieben war. Über den unmittel— 

baren Dorbeſitzer gibt uns der hiſtoriker keine Auskunft. 

Bezüglich der Hauptfrage, nämlich der die Entſtehung des 

Hauſes Münſterplatz 25 betreffenden Frage, werden wir 

dagegen einleitend unterrichtet: „Das ſog, alte Waiſenhaus 

ſtammt in ſeiner heutigen Seſtalt aus dem Ende des 

18ten Jahrhunderts.“ 

In dieſer Angabe ſteckt ein Kern von Wahrheit, keines— 

wegs jedoch in dem gedachten Sinne, und auch da hat ſich 

leider Wingenroth trotz ſeiner beſſeren Urteilsfähigkeit wie⸗ 

derum in befremdender Weiſe durch den hiſtoriker beirren 

laſſen. Wenn Wingenroth vom „typiſchen Sopfmotiv“ der 

Fenſterarchitektur ſpricht, ſo wäre das ein etwas dehnbarer, 

zeitlich jedenfalls nicht feſt umgrenzbarer Begriff, wenn er 

nicht Seite 295, auf das 1794 erſtellte haus Schwabentor— 

platz! bezogen, näher präziſiert würde. Seite 175 ſagt er 

dagegen: 

„Das Mittelzimmer, wie die weſtlichen Räume, wieder 

durch etwas reichere Stuckdecken hervorgehoben, die in ihren 

konkaven und konvexen Kurven eigentlich auf eine frühere 

Seit hindeuten, als die aus den Urkunden ſich ergebende 

Entſtehungszeit des hauſes. Doch iſt es kaum möglich, daß 

ſie in ihrer Einheitlichkeit von älteren häuſern herrühren.“ 

Mußte ſich da nicht vielmehr unmittelbar die Frage auf— 

drängen, ob man aus den Urhunden nicht vielleicht doch 

etwas herausgeleſen, was dieſe nicht beſagen? — Denn zu 

den gleichen Folgerungen mußte den Kundigen doch auch die 

äußere Erſcheinung des hauſes führen. Es iſt wenigſtens 

nicht einzuſehen, wie man deſſen Fenſterarchitektur dem 

Ende, jene von Salzſtraße 5 dagegen S. 225) der erſten 

Hälfte des [8ten Jahrhunderts zuweiſen konnte. 

Im Jahr 1796 hat der Zunftmeiſter Andreas Fendrich 

die genannten vier häuſer in ſeine hand gebracht, um dahin 

das Schneckenwirtshaus zu verlegen. Zur Beſchreibung des 

zu dieſem Behufe damals durchgeführten Umbaues der er— 

worbenen Häuſer heißt es nun Seite 175: 

„Die Münſterplatzſeite des Hauſes zeigt acht Fenſter— 

achſen. Jeweils die beiden äußerſten ſpringen als 2,8 m 

breite und jem tiefe Riſalite vor, ihre Ecken ſind in 

jedem Stockwerk durch toskaniſche Pilaſter betont, die die 

Gurtgeſimſe und im oberſten Geſchoß das verkröpfte Haupt— 

geſims tragen, über dem Swiebelhelme dieſe Riſalite ab— 

ſchließen. In der dritten Achſe vom Eck aus das Portal, 

das ſich in einer lichten Breite von 2,4 m und einer 

höhe von 2,8 meöffnet, alſo zahlreiches Publikum durch—



laſſen konnte; es iſt im Korbbogen, der auf breiten 

Pilaſtern aufruht, geſchloſſen, von einem Geſims behrönt. 

Um die im Geiſte der Zeit unbedingt erforderliche Symmetrie 

zu erzielen, iſt in der drittletzten linken Fenſterachſe ein ent— 

ſprechendes Scheinportal angeordnet, das ein zurücktreten— 

des Fenſter umſchließt.“ 

Das kommentiert mit einiger Einſchränkung im weſent— 

lichen richtig den Tatbeſtand der Erſcheinung des jetzigen 

Hauſes, iſt jedoch irrig hinſichtlich der unterſtellten Beweg— 

gründe zu ſeiner Geſtaltung. Eine ſorgfältige Betrachtung 

der beigegebenen Srund- und Kufrißzeichnungen hätte in 

Derbindung mit einem Einblick in die Grundſteuerkataſter 

auch dabei zu einer richtigeren Erkenntnis der Sachlage 

führen können. Sie hätte zu der Wahrnehmung führen 

müſſen, daß eine vollkommene Symmetrie der Faſſade kei— 

neswegs vorliegt, was ſich mit der Dorſtellung eines völligen 

Ueubaues zu Ende des I8Sten Jahrhunderts ebenſowenig 

verträgt wie die Stilformen der Faſſade ſowie die innere 

Geſtaltung. 

Die liegen nun auch hier die Dinge in Wirklichkeit? — 

Was Fendrich 1796 zwecks Erbauung des neuen 

Schneckenwirtshauſes erworben, beſtund nach dem 

Münſterplatz zu aus nur drei häuſern, wovon das urſprüng— 

lich aus den zwei häuſern „zum großen“ und „zum klei— 

nen Krnold“ gebildete gegenüber dem weſtlichen Uachbar— 

haus faſt einen halben Meter zurücktretende von Wit— 

tenbachſche mit J6 Metern faſt zwei Drittel der ganzen 
heutigen Frontbreite einnahm. die beiden öſtlich anſchlie— 
ßenden „zum roten Gatter“ und „zum Preſteneck“ wurden 
von dem Schneidermeiſter Dogel reſp. der Familie des Schuh— 
machers Hoß erworben. Das erſtgenannte, wozu die, Engel— 
ſtraße J0 auf dem 1779 von der Baronin von Greith erwor— 
benen Gartengelände gelegene, wie aus der Geſtaltung des 
Torbogens zu ſchließen, vermutlich von Wittenbach gebaute 
Stallung gehörte, war mit fünf Fenſterachſen — in der 
mittleren die breite Coreinfahrt — im weſentlichen, d. H. 
bis auf deſſen öſtlichen Eckriſalit, erhalten geblieben. Ganz 
unanſehnlich war das Kusmaß der zugezogenen häuſer „zum 
roten Gatter“ und „zum Preſteneck“, die dementſprechend in 
den Herrſchaftsrechtbüchern nur mit drei reſp. einem hal- 
ben Pfennig zur Grundſteuer veranlagt waren, gegenüber 
15½ Pfennig des an den Münſterplatz angrenzenden von 
Wittenbachſchen Baubeſtandes. 

Über die Bauverhältniſſe zur Zeit der Erwerbung der 
Häuſer durch Fendrich ſowie deſſen Abſichten gibt nun fol⸗ 
gende Eingabe desſelben an den Rat vom 25. Juni 1796 
einen klaren Kufſchluß: 

„Bekanter Dingen habe ich der unterfertigte zu der ohn- 
längst erkauften hartmannischen vormahls v. Wittenbach— 
schen Behausung, allwohin die Tafern würts. Gerecht— 
Sambe zum Schnecken Transferirt werden solle, auch nachhin 
das darnebenstehende schneidermeister Andreas Doglische 
Hauß in der Absicht durch meine Ehefrau anerkaufen 
lassen, damit aus letzterem haus die nothwendige ein und 
durchfahrt durch ersteres (nämlich das Schneckenwirtshaus) 
gelaitet werden könne. Uun veroffenbaret Sich, daß, wenn der 
wegen Egalttaets herstellung des ganzen 
gebäudes ohnvermeydlich vorzunehmende Abbruch des 
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Voglischen hauses erfolget, das neben dem Doglischen hauß 

stehende des Schuestermeisters Hoßle seligen ruckhgelasse— 

nen Erben zuegehörige unansehnliche durchaus sehr bau— 

fällige kleine mit keinem hof versehene Eck-häußle aller 

vermuthung nach einstürzen dörfte. Umb also bey dieser 

fürwaltenden Bewandsambe, nemblich auf den Fall des sich 

eraignenden nicht ohne grund vermuetenden Einsturzes, 

eine vorsichtliche Precaution nehmen zu können, so wirdt 

ein wohllöbl. Magistrat umb Anordnung eines ehebaldigst 

vorzunehmenden bauamtlichen Gugenscheines und Erkandt— 

nuß .. gehorsambst gebetten. Andreas Fendrich Schnecken— 

wirth.“ 

Aus einem Ratsbeſchluß vom 25. November aleichen 

Jahres geht hervor, daß Fendrich außer dem Dogelſchen 

auch das noch kleinere, ſelbſt eines Hofes ermangelnde 

Hoßſche Haus erworben, und da beide häuſer gegenüber dem 

von Wittenbachſchen weiter zurückſtunden, darum nachgeſucht 

hatte, beim Umbau „auf die Allmend (den Münſterplatz) 

hinausfahren zu dürfen“, was ihm, wie der jetzige Beſtand 

zeigt, wohl aus gleichen Erwägungen wie dem Ferdinand 

Sebaſtian von Sickingen bei Anlage des d'Ixnardſchen 

Baues, auch genehmigt wurde. 

Mit nicht geringem Geſchick hat der ausführende Archi— 

tekt — offenbar der auch mit der Begutachtung betraute 

Stadtbaumeiſter Leonhard Wippert — ſeine egalitäts⸗ 

halber eine Anpaſſung an das Dorhandene erſtrebende 

Aufgabe gelöſt, indem er die öſtlich an den Wittenbachſchen 

Bau angeſchloſſenen drei weiteren Fenſterachſen etwas näher 

zuſammenſchob, in deren erſte — dem Dorgehen dIrnards 

folgend —, unter Belaſſung der alten als Blendarchitektur, 

die neue Toreinfahrt verlegte, den öſtlichen der beiden 

Riſalite abſchließend an die Ecke der neuen Faſſade rückte 
und damit wiederum eine relativ ſymmetriſche Anlage ſchuf. 
Don den acht Fenſterachſen des jetzigen Hauſes ſind ſomit 
nur drei, 1797 geſchaffener, dem borhandenen angepaßter, 
neuer Baubeſtand. 

Auch zu dieſen Feſtſtellungen bedurfte es weder eines 
außergewöhnlichen Scharfblickes noch einer beſonderen 
Mühewaltung. Wie konnte man auch nur auf den Sedanken 

48. Volute der Fenſtergewände 

des irrtuͤmlich dem Ausgang des 

18. Jahrhunderts zugewieſenen 

Hauſes Münſterplatz 25. 

  

verfallen, daß man ohne zwingenden Grund, den zu er— 

mitteln nicht die geringſte Schwierigkeit verurſachte, „Ende 

des 8Sten Jahrhunderts“ zu Freiburg ein derartiges haus 

in den Formen des Barock errichtet hätte, und zur Recht—



  

  

  

  

  

  

              
                

  

    
    

fertigung einer ſolchen Dorſtellung in deſſen ſcharf aus— 

geprägten Einzelheiten mit nüchternen Blicken ſogar typiſche 

Sopfmotive ſehen? 

Und auch dem hiſtoriker war ja durch den erwähnten, 

heute im Guguſtinermuſeum befindlichen Stadtplan, deſſen 

Bild der frühere herr Archivdirektor bis zu ſeiner vor 

Jahresfriſt erfolgten Zurruheſetzung als Schmuck ſeines 

Dienſtzimmers ſtändig vor Kugen hatte, dauernd aus— 

reichende Gelegenheit geboten, ſich ſelbſt ohne Einblick in 

die Akten von der haltloſigkeit der geoffenbarten Dorſtel— 

lungen zu überzeugen, und das um ſo mehr, als derſelbe 

a. a. O. zur Charakteriſierung dieſes Planes beſonders her— 

vorhebt, daß „mit einem Blicke ... die Genauigkeit, Treue 

und Crefflichkeit des Bildes“ erſichtlich iſt, was allerdings 

nur mit einiger Einſchränkung zutrifft. 

In die gleiche Bauperiode — und zwar das zweite Jahr— 

zehnt des Sten Jahrhunderts — fällt der Ueubau der alten 

Geſchlechterhäuſer „zu Unſer lieben Frauen Bebig 

(CTiſenbahnſtr. I5) und „zum Wolfé, verſchiedentlich auch 

„zum Fuchs“ genannt (herrenſtr. 45). Als Erbauer des 

erſteren, deſſen Portal im Flachrundgiebel das gekrönte 
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49 und 50. Portale von Eiſenbahnſtraße J5 und hĩerrenſtraße 45. 
Nach Abbildung 5 bzw. 71 des Freiburger Bürgerhäuſerwerkes— 

Allianzwappen Beyer von Buchholz und helbling von hirz— 

felden zeigt, werden wir Johann Stephan Beyer 

annehmen dürfen, den mit Maria Franziska helbling von 

Hirzfelden vermählten, 710 zum Bürgermeiſter erwählten 

Stammvater der Beyer von Buchholz. Als Bauherrn des 

Hauſes „zum Wolf“ bezeugt uns ein gleichgeſtalteter Ausweis 

den mit Katharina Beatrix geb. haas von Katzenmoos ver— 

ehelichten, vorderöſterreichiſchen Kammerprokurator, ſpä⸗ 

teren Kkammerrat Franz Joſeph Beltz. Sollte auch 

die Bauluſt dieſer herren erſt durch das Vorgehen des Stadt⸗ 

ſyndikus geweckt worden ſein? 

Swiſchen dem noch dem zweiten und dritten Jahrzehnt 

des ISten Jahrhunderts angehörenden Baubeſtand all dieſer 

häuſer ergeben ſich im einzelnen und ganzen eine Reihe 

unverkennbarer Berührungspunkte, in welchen doch mehr 

als nur ſtiliſtiſche Hemeinſchaftsmerkmale ein und derſelben 

Entſtehungszeit zum Ausdruck gelangen. Bei jedem, der das 

Bürgerhäuſerwerk aufmerkſam durchblättert, wird wohl 

namentlich durch die in dieſem gebotenen, einen genauen 

Dergleich ermöglichenden zeichneriſchen Aufnahmen der Por— 

tale von Salzſtraße 17, Eiſenbahnſtraße 15 und Herren— 

ſtraße 45 der Gedanke ausgelöſt, daß wir vielleicht Werke 

eines und desſelben Meiſters vor uns haben, und bezüglich 

der beiden letztgenannten wird uns im Bürgerhäuſerwerk 

auch mit andeutenden hinweiſen in dieſem Sinne ge— 

dient. Beim Portal von Herrenſtraße 45 glaubt jedoch 

Wingenroth (S. 60), mit demjenigen von Eiſenbahnſtraße 5



doch nur einen zeitlichen Zuſammenhang aus der Form— 

verwandtſchaft ableiten zu dürfen, während er das letztere 

betreffend bemerkt, daß dieſes „J171/½, ſehr wahrſcheinlich 

von Johann Hainz, Kaiſerl. Stückhauptmann, entworfen 

iſt“. „Swiſchen 1705 und 1720 vielleicht durch denſelben 

Baudirektor Heinze“ geſchaffen, wie jenes Eiſenbahn— 

ſtraße 15, vermutet dagegen gleichen Orts P. P. Albert vom 

Haus „zum Wolf“. Alſo „vielleicht“, höchſtens „wahr— 

ſcheinlich“, Werke eines und desſelben Meiſters, aber 

keineswegs ſicher. 

Dieſe Angaben fußen auf folgender Kufzeichnung in der 

von Dr. h. Flamm im Edreßbuch 1910—1! veröffentlichten 

q, die Stadt und 

ihre Bauten“ (1898) entlehnt ſein dürfte, wo Seite 580 be— 

züglich letzterer geſagt wird: „Als Leiter des Werkes, das 

im Jahr 1710 — ſicherlich nach mancherlei Stockungen — 

beendet war, wird ein Baudirektor Johann 

Haintz genannt. Dieſer ſonſt nicht bekannte Meiſter hat 

ſeine Aufgabe mit feinſtem Geſchmachk gelöſt.“ Sonſt ver— 

mochte ich ihn mit dieſem Citel wenigſtens nicht ausfindig 

zu machen. 

In der heimatgeſchichtlichen Forſchung hat ſich während 

der ſeitdem verfloſſenen 28 Jahre nirgends das Bedürfnis 

geregt, dieſer bemerkenswerten Periode in Freiburgs bau— 

Adelhauſen und St. Urſula“ in „Freiburg 

  
51. Frühere Kloſterkirche St. Urſula (jetzt Altkatholiſche Kirche“ 

Aus: Freiburg im Breisgau, Die Stadt und ihre Bauten, S. 

„Familienchronik eines Freiburger Bürgermeiſters“ über 
den Urſprung der von Hirtzfeldiſch-Hauſeriſch-Bayeriſchen 
„Famill zue Freyburg im Breysgau“: „Den 17. april 17)] 
ist von ihro hochwürden herren Dr. helbling der erste stein 
in unserm haus in der Egelgassen, zue unser lieben 
Frauenberg genannt gelegt und benediciert worden . 
unter inspektion herren Joann hainz haiserlichen stück— 
hauptmann und Mr. Franz haimb, Steinmetz und maur— 
meister alhie .. .“, ſo iſt in dieſer zu leſen. Im An— 
ſchluß daran iſt im Bürgerhäuſerwerk (S. 6) beigefügt: 
„dieſer, ſonſt als Baudirektor bezeichnete ſpätere Ingenieur— 
Obriſtwachtmeiſter Johann heinze, leitete auch 1708—10 
den Bau der Kirche von St. Urſula“, ein Binweis, der der 
Abhandlung C. Korths, „Die ehemaligen Kloſterkirchen 

7 

5 

—9 

geſchichtlicher Entwickelung eine beſondere Würdigung an— 

gedeihen zu laſſen und in Derbindung damit den etwaigen 
weiteren Spuren der Wirkſamkeit „des ſonſt unbekannten 
Meiſters“ irgendwie nachzugehen, von welchem dementſpre— 
chend auch in dem Kapitel „Kunſt und Schrifttum“ der 
Jubiläumsſchrift „Soo Jahre Freiburg“ als Niederſchlag 
aus der vorliegenden Literatur eben auch nicht mehr be— 
richtet wird, als daß er der Erbauer der St.-Urſula— 
Kloſterkirche war, wogegen er im Bürgerhäuſerwerk von 
demſelben Autor, der Angabe Korths folgend, nur als 
„Bauleiter“ bezeichnet wird. Daß ſein Anteil an der 
von 1708 bis 1710 erfolgten Erbauung des Kloſters der 
Urſulinerinnen nicht etwa nur auf die Rolle eines ſachver— 
ſtändigen Beraters oder Leiters des Bauunternehmens be—



ſchränkt blieb, ſondern auch die Planfertigung tatſächlich 

ganz ſein Werk iſt, darüber hat uns übrigens längſt M. 

Dominica Amann in ihrem bereits 1004 veröffentlichten 

Buch über Schweſter Euphemia Dorer unterrichtet. 

Die äußerlich völlig ſchmuckloſe Urſulinerkirche bietet 

leider auch in ihrer einzig durch die Stuͤkkaturen der Decke 

belebten inneren architektoniſchen Geſtaltung nichts, was 

  

52. Siegel des Meiſters Franz hamm. 
Im Schild eine Steinmetzmarke; auf dem Selm ein Vogel 

mit einem Zweig im Schnabel. (8 mm) 

als Kriterium für die Zuweiſung anderer Werke an den 

gleichen Meiſter dienlich ſein könnte, und wenn nun auch 

darüber kaum ein Sweifel beſtehen kann, daß mindeſtens 

die Portale von Eiſenbahnſtraße 15 und herrenſtraße 45 

von ein und derſelben Hand gezeichnet wurden, ſo geſtattet 

die Art und Weiſe, wie in erwähnter Chroniknotiz der An— 

weſenheit des kaiſerl. Stückhauptmannes „Johannes 

hainz“ ſowie des Meiſters „Franz haimb“ bei der 

71] erfolgten Srundſteinlegung des erſteren Hauſes gedacht 

wird, doch noch keine verläſſigen Rückſchlüſſe auf das Maß 

des Anteils derſelben an deſſen Erbauung. Was über deren 

Tätigkeit weiter ermittelbar wurde, läßt jedoch kaum einen 

ernſtlichen Zweifel zu, daß einzig der Erbauer der St.- 

Urſula-Kirche als der Meiſter in Unſpruch genommen werden 

darf, von deſſen hand der Bauriß gefertigt wurde, und es 

berechtigt zugleich zu der Folgerung, daß das gleiche Der— 

hältnis auch in all den übrigen Fällen vorliegt, bei wel⸗ 

chen auf Srund einwandsfreier Seugniſſe die Mitwirkung 

beider vermutet werden darf. 

Dder Maurer und Steinmetzmeiſter „Franz haimb“ iſt 

natürlich identiſch mit dem „Franz hamm“, den wir bei 

der Erbauung des hauſes Salzſtraße 17 kennenlernten, 

unter welch wechſelnder Benennung er uns auch weiterhin 

begegnet. Mit Katharina Burger, der Cochter des in der 

hinteren Wolfshöhle (Konviktſtr. 5) wohnhaften zünftigen 

Steinmetzen Joſeph Burger, verehelicht, wird er uns erſt⸗ 

mals 1706 zu Freiburg bezeugt. 

Faſt gleichzeitig wird uns durch eine im General-Landes- 

archiv zu Karlsruhe verwahrte Chronik GHandſchrift J511) 

die erſte Uachricht über deſſen Tätigkeit in der Stadt, in 

der er ſich bürgerlich niedergelaſſen und bald eine umfaſſende 

Wirkſamkeit entfaltete. Im Anſchluß an den 1706 durch 

einen baukundigen Laienbruder dem Geſchmack der Seit ent⸗ 

ſprechend durchgeführten Umbau ihrer Kirche, ſchloſſen näm— 
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lich jahrs darauf die Kuguſtiner-Eremiten Dertraäge mit 

„Francisco hamm murario et Joanne Kreising fabro 

lignario“. 

hierbei neben dem Simmermann Kreiſing nur als 

Maurer auftretend, finden wir ihn bereits fünf Jahre 

darauf von gleicher Seite mit einer nicht nur handwerk— 

lichen Aufgabe betraut. Den „5. ſobris 172“ ſchloß näm— 

lich der Konvent der Kuguſtiner-Eremiten „mit dem Ehr— 

baren ondt Achtbaren Maister Frantz hamm burger vndt 

Steinhawer“ einen „beeden Partheyen gefälligen Contract 

... wegen Eines Portals Dor der großen thür vndt eingang 

der Augustiner Kirchen“, von deſſen Geſtalt folgende Kon— 

traktpunkte einige Dorſtellung vermitteln: 

„Erstlich Soll besagter Maister Frantz hamm alle be— 

nöthigten Stein so wohl zuo dem accordirten Portal als 

zuo den drey bilderen auß gantzen guothen Suo erforder— 

licher höhe ondt größe biß in unser Gotteshaus einliferen. 

Suem anderen ehenstens er selbsten oder durch Seine 

stein Metzen gemäß dem vnterschribenen Risß, ausgenom— 

men das mitlere postament, welches ihm auß der bibel 

gezeiget, darauf Moyses Stehet, förmblich nachgemacht wer— 

den Soll mit erforderlicher höhe darauf die bildtnus Stae. 

Marigae Zuostehendt khombt, miten mit Einem förmblichen 

Schildt. 

Dan dritens hinder der Derdachung beederseiths ein be— 

quemmes postament herfür stehen lassen, darauf stehen 

jederseiths Engel mit ihren schildtlein. 

biertens auser der Dachung beederseiths gezimmender 

gröse Steinene Kugel oben mit ausschlagenten Flammen 

Derfertigen. 

Fünftens nach dem Risß beede Säullen genugsamb 

lassen hervor stehen oben mitten in dem bogen ein Schildt⸗ 

lein darein ein flammentes hertz beederseiths durchstoche— 

nenn pfeillen aushauen. 

Sechstens soll das Portal breith werden Sibenzehen 

Schue, hoch 16 (durchſtrichen; 5½2) ſchuoh, der antrit also 

formirt vndt gehauen werden, das beede thaill der Thüren 

genuogsamben anhschlag haben.“ 

Das war ſchon eine ganz beachtenswerte künſtleriſche 

gufgabe, womit allerdings der auf 8o fl. vereinbarte Koſten- 

anſchlag — ob rauher Währung oder rheiniſch wird nicht 

geſagt — ſeltſamerweiſe keineswegs in einem angemeſſenen 

  

53. Siegel und Unterſchrift des Franz Bamm. 

Auf dem Teſtament des zünftigen Zieglermeiſters Job. Chriſtian von Freiburg 

vom 8. Februar 1738. 

verhältnis ſteht. Leider ſind uns von dieſem Portal keiner— 

lei Reſte überliefert, und ob dasſelbe überhaupt zur Kus⸗ 

führung gelangte, wird inſofern einigermaßen fraglich, als 

davon auf gedachtem Stadtplan, deſſen ſchon zuvor erfolgte 

Fertigung als ausgeſchloſſen gelten kann, noch nichts zu 

ſehen iſt. Es wäre ja doch immerhin denkbar, daß ſich



aus irgend welchen Urſachen die Unmöglichkeit ergab, 

das Portal — wie bedungen war — noch vor Beginn 

der Karwoche 1715 zu vollenden, und die im gleichen 

Jahr ausgebrochenen Kriegswirren mit den Böten, die 

ſie im Gefolge hatten, den Konvent zwangen, den erteilten 

Auftrag zurückzuziehen. Anderſeits fehlt auf dem Plane, 

entgegen der vermeintlichen abſoluten „Genauigkeit“ und 

„Treue“ desſelben, doch auch ſonſt das eine und andere, 

was darauf zu erwarten wäre, wie immer man denſelben 

auch innerhalb der zuläſſigen Seitſpanne datieren mag. Der— 

miſſen wir darauf doch auch die Erkertürmchen der 1825 

abgebrochenen Nieſenbergerſchen Lugſtühle des früheren 

heiliggeiſt-Spitals. Uachdem deren Bild einzig durch die be— 

kannten Guaglioſchen Darſtellungen aus dem Anfang des 

loten Jahrhunderts überliefert iſt, wären ja dieſe in dem 

Werkvertrag Nieſenbergers mit keiner Silbe erwähnten 

und auch auf der Sickingenſchen „Abkonthraphetung“ von 

1589 fehlenden Erkertürmchen um ſo mehr als freie künſt— 

leriſche Zutat Auaglios denkbar, als dieſer auch die Riſalite 

des Schneckenwirtshauſes zu Erkern umgeſtaltet hatte, wenn 

nicht durch ein Ratsprotokoll vom 5. Gpril 1555 der gegen— 

über dem Münſter gelegene „Ercker im Spitall“ unmittel— 

bar bezeugt würde. Anderſeits iſt es jedoch ſchwer faßbar, 

daß der ZSeichner gedachten Planes dieſen Erker, falls er 

in der von Guaglio dargeſtellten Form, d. h. als Ecktürm— 

chen ausgebildet geweſen wäre, vollſtändig überſehen hätte, 

  
54J. Jetzt an der Kirche zu Horben befindliches fruͤheres Portal des 

Freiburger ßeiliggeiſt-Spitals. 

S1.—83. Jahrlauf. 817 

nachdem er doch von dem 1705 durch den Werkmeiſter Joh. 

Adam Wiſſert erſtellten Portal der Spitalkirche Uotiz ge— 

nommen hat, das man, als letztere 1795 zu einer drei— 

geſchoſſigen Kaſerne umgewandelt wurde, nach Horben 

übertrug. 

Faſt gleichzeitig mit dem ihm ſeitens der Kuguſtiner 

zugegangenen, empfing hamm einen weiteren bemerkens— 

werten Kuftrag: „Den 4. Decembres 1712 wegen jenigen 

portal gegen dem Ritter an der münster maur, worauf die 

sStatua sancti Joannis Uepomuceni kommen ſoll, mit 

Meister Franz haimb dem maurer und steinmetz in dem 

  

    

  

  

55. Portal zum Kreuzgang des fruͤheren Auguſtinerkloſters. 
Aus: Freiburg im Breisgau, Die Stadt und ihre Bauten, S. 474. 

pfarrhof ist der accord gemacht worden per 200 fl. raucher 

wehrung für alles und alles ... Die statua aber ist dem 

bildhauer Uorberth Wiest verdingt worden ...« So iſt in 

erwähnter Familienchronik zu leſen. Don dieſem Portal iſt 

uns nur die Figur des hl. Uepomuk erhalten geblieben, die 

anläßlich des 1785 erfolgten Gbbruches der alten Friedhof— 

mauer, des ſog. „Eſels“, als Erſatz für eine in Derluſt ge— 

ratene Prophetenfigur der oberen Turmtabernakel des 

MRünſters Derwendung fand. Ein jüngerer Chroniſt weiß 

zu berichten, das „sehr prächtige“ Portal habe „die 

Fahnbergische Familia errichten lassen“. Ruch bei dieſem, 

demzufolge erſt nach 1715, dem Jahr der Erhebung Fahnen— 

bergs in den Adelſtand, ausgeführten Portal ſcheint es ſich 

ſomit um eine reichere Arbeit gehandelt zu haben. 

Ein Werk hamms iſt vermutlich auch das in den Kreuz— 

gang führende Zugangsportal zum heutigen Ruguſtiner— 

muſeum mit der Jahreszahl 1717. 

Don der Figur des heiligen abgeſehen, wird man ihm 

ferner die Ausführung des einſt in der Salzgaſſe befind— 

lichen zweiröhrigen St. Sebaſtians-Brunnens zuteilen dürfen, 

der deutlich erkennbar bereits auf dem 1752 von „Joseph 

Fridric Dürckh“ gefertigten „Grund Rüß deren kunstreichen 

Brönnen und Guellen D. 6. Statt Freyburg“ abgebildet, 

hundert Jahre darauf in die Wiehre übertragen wurde, wo 

er heute mit neuer Schale auf dem Annaplatz aufgeſtellt iſt. 

1718 (Mai 4) finden wir den „Sunft- und Werkmeiſter“ 

Franz Hamm auch zur Begutachtung der von Freiherrn Fer— 

dinand hartmann von Sickingen begehrten Üüberbauung des 

9 Klafter langen und ] Klafter breiten Allmendgäßchens 

zugezogen, und als die Stadt, wie bekannt, zehn Jahre dar— 

II



auf den Allmendplatz an der Schuſterſtraße zwecks Erſtellung 

berührten Rückgebäudes des hauſes „zum Maientau“ an 

von Sickingen abtrat, ließ ſich dieſer beim Kaufabſchluß 

durch den „Sunftmeiſter Franz hamm“ vertreten, der ſomit 

wohl auch bei dieſer Bauausführung unmittelbar beteiligt 

  
56. St. Sebaſtiansbrunnen auf dem St. Annaplatz in der Wiehre— 

war. In Derbindung damit dürfte auch die Ausführung des 

über der Einfahrt angebrachten Reliefs mit den Allianz— 

wappen von Sickingen-Pappenheim in ſeiner Hand gelegen 

ſein, das in der Einzelbehandlung den gleichen Urſprung 

verrät wie die übrigen aus ſeiner Werkſtätte hervor— 

gegangenen Skulpturen, wobei es allerdings dahingeſtellt 

bleiben muß, ob ihm auch der Entwurf zugeſchrieben wer— 

den darf. 

1729 wurde ihm die herſtellung des Archivgewölbes im 

Geſellſchaftshaus „zum Ritter“, der jetzigen Erzbiſchöflichen 

Haushapelle, zugewieſen. 

Anläßlich der Derhandlungen über den 1718 begonnenen 

Umbau des „Maientau“ wird von hamm geſagt, daß er 

„bei mentioniertem bau vor den bawmeister gehalten 

wirdt“, und als „bawmeister“ wird er auch bei Erſtellung 

des ihm übertragenen Ueubaues der aus der niedergelegten 

Neuburg in die vordere Wolfshöhle (Ecke Herren- und Burg— 

ſtraße) übergeſiedelten Uiederlaſſung der Chorherren von 

Allerheiligen angeſprochen, wofür er ſchon 1714 den Riß 

gefertigt hatte, ein Auftrag, der übrigens bemerkenswerter— 

weiſe nicht ohne Differenzen mit den Bauherren zur Durch— 

führung gelangte. 
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Die letzte Kunde von hamm wird uns aus den Cagen der 

Belagerung von 1744. Bei dem am 12. Oktober zu Ehren des 

tags zuvor auf dem Schloß zu Munzingen eingetroffenen 

franzöſiſchen Königs in Szene geſetzten heftigen Bombarde— 

ment, das in der Wolfshöhle (jetzigen Konviktſtraße) nicht 

weniger als J15 Firſte in Aſche legte, wobei im bderlaufe 

einer Stunde „dreißig Bomben auf dieses Feuer gespielt 

worden“, haben ſich auch die „Ratsherren hamm und Will“ 

gar „wohl signalisiert“, ſo berichtet der damalige Amts— 

ſchreiber. „Ehre wem Ehre gebührt“, bemerkt dazu 9). 

Schreiber in ſeiner Stadtgeſchichte. Wenige Wochen darauf 

ſchloß er in ſeinem hauſe „zur Leiter“ (Salzſtr. 45) die 

Augen zur ewigen Ruhe. Bei den KRuguſtinereremiten, deren 

Gotteshaus er verſchönern half, erbat er ſich ſeine Srab— 

ſtätte. 1744 den 25. Uovember „omnibus sacramentis rite 

provisus obiit consultus dlominus) Franciscus hamm 

inclytae urbis senator ad p. p. Gugustin. sepultus“, ſo ver— 

meldet das Totenbuch des Münſters. Gbgeſehen von einem 

wohlbeſtellten Weinkeller, war beſcheiden, was der betrieb— 

ſame Mann ſeinen Erben an irdiſchem Gut hinterließ. 

Meiſter Franz hamm war nach alledem offenbar nicht 

nur ein viel und vielſeitig beſchäftigter, ſondern auch ein 

einflußreicher und angeſehener Mann; aber er erweiſt ſich 

jedenfalls nicht als Baukünſtler. Daß er auch vorwiegend 

nur als „Maurer und Steinmetz“ angeſprochen wird, ergäbe 

an ſich natürlich noch keinen triftigen Grund, ihm die 

Fähigkeiten abzuſprechen, welche die Berechtigung zu der 

ihm vereinzelt gewordenen Bezeichnung als „Baumeiſter“ 

zur Dorausſetzung hätte. Kuch der ſpätere Stadtbaumeiſter 

Leonhard Wippert, der den Uachweis ſeiner nicht geringen 

baukünſtleriſchen Befähigung ausreichend erbracht, wird ja 

bei der ihm übertragenen Gusführung des von Sickingen— 

ſchen Palaſtes nur als „Maurer- und Steinmetzmeiſter“ be— 

zeichnet. Ein ſolcher Uachweis liegt uns aber für hamm 

nicht vor. Der noch erhaltene Bauriß, den er für die 

Auguſtiner-Thorherren von Allerheiligen gezeichnet, iſt viel— 
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57. Ausſchnitt aus dem von Franz hamm 1714 gezeichneten Riß fur 
den Veubau der Auguſtiner-Chorherren von Allerheiligen. 

mehr in ſeiner ſtümperhaften Krt ein untrügliches Zeugnis 

dafür, daß er bei gedachten Bauten einzig als Unternehmer 

in Frage kommen kann, dem man, bei aller unzweifel—



haften Cüchtigkeit in ſeinem eigentlichen Beruf als Stein— 

metz, ſicherlich zu viel Ehre erweiſen würde, wollte man ihn 

zugleich als Architekten in Anſpruch nehmen, zumal den 

Architekten, der für dieſelben den Entwurf geliefert hat. 

Ddabei wird man ihm allerdings — inwieweit, muß ich 

dahingeſtellt ſein laſſen — bei den durch ihn ausgeführten, 

in verſchiedenen Einzelheiten ein ausgeſprochen perſön— 

liches, etwas ruſtikales Gepräge zeigenden Steinmetzarbei— 

ten einen gewiſſen ſelbſtändigen künſtleriſchen Knteil zu— 

meſſen dürfen. Das gilt insbeſondere auch bei dem Portal 

von Salzſtraße 17. 

Der Uame „hainze“ iſt mir in Freiburg erſtmals 

durch einen Eintrag im Caufbuch des Münſters zum J. Okto- 

ber 1676 nachweisbar geworden, das als Eltern der „nata 

mMaria Sophia hainz“ den „Joannes haintz ex Schwan— 

ningen dictionis Fürstenbergensis in silva Hercinia“ und 

„Margaretha Wilmanin“ verzeichnet. An gleicher Stelle iſt 

für J702 der kaiſerliche Commiſarius im Elſaß, „Uico La 5 

heinz“, eingetragen. Es iſt möglich, daß es ſich im erſteren 

Falle um die Eltern des Freiburger Baumeiſters handelt, 

aber immerhin nicht ſicher. 

Der Friede zu Ryswick hatte Freiburg an FEſterreich 

zurückgegeben, deſſen Truppen am 1. Juni 1698 wieder 

in die Feſtung einrückten; desgleichen Breiſach. Letztere 

Stadt fiel jedoch bekanntlich bereits 1705 nach kurzer, ruhm— 

loſer Derteidigung durch Sraf Arco wieder in die Hand der 

Franzoſen. In einem Bericht über die Belagerung wird 

nun „des biederen alten stückhauptmanns Hainze“ gedacht. 

b dieſer jedoch, wie angenommen wird, identiſch iſt mit 

dem ſpäteren Stückhauptmann der Feſtung Freiburg, muß 

ich dahingeſtellt ſein laſſen. 

Die erſte ſichere Kunde über deſſen Anweſenheit in un— 

ſerer Stadt verdanken wir wiederum den Kirchenbüchern 

des Münſters, in dem am 15. Juli 1706 die Caufe von 

„Cuphemia Clara“ vollzogen wurde, als deren Eltern 

„Dominus Joh. Heinz, C. Mai. praefectus tormentorum 

et Dna Margaritha Elisabetha Termüllen de Kleeffern“ ge— 

nannt werden. Dder Uame der Cochter verrät uns zugleich 

die ſchon damals beſtehenden engeren Beziehungen zu den 

Urſulinerinnen, deren damalige Oberin Fuphemia 

Dorer hieß. Dazu ſind wir um ſo mehr berechtigt, als wir 

erfahren, daß die älteſte nicht zu Freiburg geborene Tochter 

Maria Ignatia jahrs darauf am Feſte des hl. Stanislaus 

ins Uoviziat der Urſulinerinnen eintrat, bei welchen ſie nach 

Ablauf zweier weiterer Jahre Profeß ablegte. Dazu be— 

richtet Dominica Amann a. a. G., die Erbauung des neuen 

Gotteshauſes betreffend. 

„Als edler, ſelbſtloſer Freund und mächtiger Förderer 

des Unternehmens erwies ſich der Dater der Schweſter 

Ignatia v. Heintze, welche Mutter Euphemias treueſte Schü— 

lerin und vertrauteſte Freundin wurde. Er reiſte ſelbſt 

nach Cuzern, um das dortige Kloſter als Muſter für das 

neu zu erbauende in Freiburg in Augenſchein zu nehmen ... 

Nach Freiburg zurückgekehrt, ordnete er 70 Soldaten zum 

Niederreißen der kleinen häuslein auf dem Bauplatz ab. 

Ja ſeine eigenen Bedienten mußten mithelfen. Dom Präſi— 

denten der Stadt erwirkte er eine große Beiſteuer an Bau— 

holz und vom kommandierenden General die Befugnis, den 
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ausgehobenen Grund über die Stadtmauer werfen zu 

dürfen.“ Im Gpril 1708 wurde zum Bau „der erste Stein 

gesetzt“. 

Bei dem anläßlich des am 16. September 1710 erfolgten 

Einzugs in die neue Kirche veranſtalteten Feſtmahl über⸗ 

reichte hainze im Pilgergewand, begleitet von fünf Uovizen, 

auf ſilberner Platte den Schlüſſel des Hauſes. Seinem 

damit bekundeten frommen Sinn entſpricht ſein Wahlſpruch: 

„Si deus pro nobis, quis contra nos?“ 

mit nicht geringerem Eifer nahm ſich Hainze auch der 

Franziskaner anläßlich der in den Jahren 1708 und 

1709 durchgeführten Inſtandſetzungsarbeiten, Deränderun— 

gen und bderſchönerungen ihrer Kirche an. Darüber berichtet 

eine im Stadtarchiv verwahrte Handſchrift, die Derlegung 

der Muſikempore und der Srgel betreffend, daß ſich der 

damalige Guardian pater Claudius Harant zufolge er— 

gangenen Provinzialdekretes ſofort an Architekturverſtän— 

dige (in architectura peritos) gewandt, um ſie über das 

Erforderliche, zumal das zur Errichtung des Chores Nötige, 

namentlich auch die höhe der Kusgaben zu befragen, zu 

welchem Ende ihm vornehmlich „dominus capitaneus 

Hainz, in arte hac peritissimus“ dienlich war. Lobend 

wird dabei der Befriedigung von Weltlich und Geiſtlich ge— 

dacht, ob des dadurch erreichten ſchönen KHusſehens der 

Kirche, beſonders aber der Leichtigkeit des Singens und 

des Klanges und der Stärke der Stimmen, das Derhalten 

einiger „unbeſonnener Kloſterinſaſſen, Trotziger, Unkun— 

diger und überaus törichter Murrer aber, die dieſes her— 

vorragende, nützliche und heilige Werk ſchmähten und ſogar 

den Oberen als Urheber angriffen“, mit der Bemerkung 

abgefertigt: „Patientia! Es ist schon ein altes herkommen 

und sprichwort, man baue nit leicht ein Kirch, es habe 

dan der deuffl eine capellen darbei.“ Dazu iſt bemerkens— 

wert, daß die Frau Stadtſchreiberin („strenuge dominae 

Archigrammathaege Mayrin“), wohl in Erkenntlichkeit des 

ihrem Gatten anläßlich ſeiner Exkommunikation durch die 

Franziskaner gewährten Schutzes, den von Frater Gabriel 

Heflich aus Cirol ſehr kunſtgerecht gemachten neuen Altar, 

der zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis errichtet wor— 

den, malen und vergolden ließ. Ob Hainze den Franzis— 

kanern auch bei der inſchriftlich 1717 erfolgten Erſtellung 

des Weſtportals ihrer Kirche mit ſeiner Kunſt gedient, dar⸗ 

über gibt gedachte Handſchrift, da mit dem Jahre 1711 

abſchließend, keine Auskunft. 

Die Kirchenbücher ſind es auch, die uns Zeugnis geben 

von einem näheren Derhältnis zu dem Bauherrn des hau— 

ſes „zum Wolf“. Als Pate der ſchon genannten, am 

15. Juli 1706 getauften zweiten Tochter hainzes wird uns 

nämlich „Franciscus Belz Ces. Mai. Procurator, Cam— 

merarius“ genannt; und bei der im Münſter am 10. Juni 

1709 auf den Uamen „Josephina, Beatrix, Catharina“ voll— 

zogenen Taufe der dritten Tochter des „nob. et strenuus 

dus Johannes heinze, imperial artolleriae capitaneus“ er— 

ſcheint als Patin: „Cath. Beatrix Beltzin geb. Haasin de 

Katzenmos“. Die vom hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes 

zwiſchen 1705 und 1720 angenommene Erbauung des hau— 

ſes „zum Wolf“ dürfte vermutlich kaum nach dem 1711 

Juni 1) eingetretenen Ableben ihres Gatten zu ſetzen ſein.



Nur mittelbar, aber gleich untrüglich werden wir auch 
über die Beziehungen hainzes zu Dr. IVe ſt z 
Ferdinand Mayer von und zu Bickenreute 
unterrichtet. Im Inventar über den Uachlaß des letzteren 
erſcheint nämlich unter den „Schulden, Undt Capitalien in 
das Dermögen“ — alſo den Guthaben — der Eintrag: 
„Item Bey hern obristwacht-Meister Haintz angelehntes 
Capital thuet ... 5000 fl.“ Faſt einem Fünftel der geſam- 
ten Erſtellungskoſten des neuen hauſes entſprechend, war 
das ſchon ein ganz anſehnliches Darlehen. Iſt es zu gewagt, 
daraus die Dermutung abzuleiten, daß der Herr Gbriſt— 
wachtmeiſter auch dem Stadtſyndikus bei Erbauung des 
neuen hauſes mit ſeiner Kunſt dienlich geweſen? 

Laut einer „Relation du siege de Fribourg en Brisgau 
de l'Année 1715“ von unbekanntem Derfaſſer ward Hainze 
während derſelben „Capitaine d'artillerie au Chateau bas“, 
alſo des Unterſchloſſes, und avancierte an Stelle des bald 
erkrankten Ingenieurobriſten de la Ddenerie zum „Major 
titulaire des Ingenieurs“. Uachdem ſich die ſtark zuſammen— 
geſchmolzene Sarniſon in die Schlöſſer zurückgezogen hatte, 
wurde ihm, vom Kommandanten harſch in das Feldlager 
des Prinzen Eugen nach Ludwigsburg entſandt, um ber— 
haltungsbefehle einzuholen, auf Dorſchlag des letzteren 
unter beſonderer Belobung für die während der Belagerung 
als Artillerie- und Ingenieuroffizier geleiſteten hervor— 
ragenden Dienſte jahrs darauf vom Kaiſer „der Ingenieur— 
Obriſtwachtmeiſters-Tharakter“ verliehen. 

Daß übrigens Hainze nicht nur während der fünf— 
wöchigen Belagerung vertretungsweiſe als Bauverſtändiger 
dienſtlich herangezogen war, das wird aus einem Rats— 
protokoll vom 20. KRuguſt 1710 erſichtlich, laut welchem 
Schultheiß Rieher berichtet, wie ihm geſtern der Komman— 
dant durch den Platzmajor bedeutete, zu ſchleuniger Er— 
bauung der projektierten „offizierscasernen“ bei dem Chri- 
ſtophelstor Anſtalten zu treffen, weshalb er (der Schult⸗ 
heiß) ſelbigen Tag mit „hlerrn) comte De la Denerie und 
haubt(mann) Hainz auch des werkmeisters Hans Adams 
in loco einen augenschein genommen, wohin gleich auch 
hochgedlachter) des hlerrn) generals Excellenz (von Harſch) 
gekommen und sodann vorlauffig einige aussteckung 

beschehen“. 

„Den 28ten maii 1700 haben ihro hochwürden (Münſter— 
pfarrer Dr. helbling) in präsentia des herren generals 
v. Harsch den ersten stein der cassernen bei dem Prediger— 
tor gesetzt und den sten april 17/ bei jener officirs— 
cassernen derjenigen officirs auch bei dem Christopheltor. 
Den [aten augst 1709 haben ihro hochwürden den ersten 
Stein zu der kirch in der Wierin und auch im Armenspital 
delegt.“ So berichtet die mehrfach erwähnte Familien— 
chronik. 

An den verſchiedenſten Gelegenheiten, ſich das Wiſſen und 
Hönnen eines Mannes wie hainze dienſtbar zu machen, 
war ſomit kein Mangel, und die Wiederherſtellungsarbeiten 
an den durch die Belagerung zerſtörten Werken und Militär— 
bauten brachte wohl eine neue Erweiterung ſeines Auf⸗ 
gabenkreiſes, über den hinausgreifend ihn auch die wieder 
auflebende Privatbautätigkeit in Anſpruch nahm. 

„ in Gegenwart Cit. Herren Obrist Wachtmeisters 
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von Haintz“ hat von Sichingen ſeine Gedanken über 
ſein Bauvorhaben vor der ſtädtiſchen Baukommiſſion er— 
öffnet, berichtet das Ratsprotokoll vom 24. ei , 
womit uns hainze erſtmals mit dem Adelsprädikat be— 
gegnet, deſſen er ſich jedoch ſeltſamerweiſe bei ſeiner aus 
dem Jahre 1726 vorliegenden Unterſchrift nicht bedient. 
Offenſichtlich wird ſein unmittelbarer Anteil an der bder— 
wirklichung des Sickingenſchen Bauvorhabens durch das 
Ratsprotokoll vom 4. Mai des folgenden Jahres, wonach 
ſich auf Erſuchen Sickingens und Beſchluß des Rats das 
Bauamt zwecks Kugenſcheins an Crt und Stelle verfügt 
und „daselbsten In Uamen Uudt willen hoch Ernannt 
seiner Excellenz vor herr Obrist Wachtmeister Haintzen, 
auch vor herrn Zunfft Undt Werkhmeister Franz ham— 
men ... vernommen, daß Baron von Sickingen entschlossen 
einen baw ahn orth wo würkliche stallung derselben Pfer— 
den stehet aufzuführen, mithin sothane stallung zue Der 
Enderen“, wozu das GSäßlein nach dem entworfenen Bau— 

projekt erforderlich und dazuzuziehen. 

Dieſe doppelte Funktion als Artillerie⸗ 

offizier und zugleich Baukünſtler iſt übrigens 

in der fraglichen Zeit keine vereinzelte Erſcheinung. War 

doch auch ein berühmterer Zeitgenoſſe, der 1755 verſtorbene, 

auch an der Ausführung des Bruchſaler Schloſſes beteiligte 

Erbauer der Würzburger Reſidenz, der fürſtlich Bamber— 

giſche und Würzburger Gberarchitekt und Baudirektor 

Johann Balthaſar Ueumann, Krtillerie- und Ingenieur— 

obriſt des fränkiſchen Kreiskontingents. Mit dem Citel 

„Baudirektor“ iſt mir dagegen Hainze, wie bereits 

bemerkt, nirgends begegnet. Gus welcher Guelle Korth die 

von dem Hiſtoriker des Bürgerhäuſerwerkes übernommene 

Angabe geſchöpft hat, vermochte ich nicht feſtzuſtellen. 

Die übernahme der bereits 1716 auf Derlangen der 

breisgauiſchen Landſtände geſchaffenen Profeſſur der Zivil— 

und Militärbaukunſt an der Univerſität eröffnete hainze 

ein weiteres Wirkungsfeld, wofür ihm ein Gehalt von 250 

Gulden ausgeſetzt und zwiſchen 1722—26 eine beſondere 

Gratifikation gewährt wurde. Man wird der Dermutung 

Raum geben dürfen, daß der ſtädtiſche Syndikus und Pro— 

feſſor der Rechte an der Univerſität, Dr. Franz Ferdinand 

Mayer von und zu Bickenreute, durch ſeine Beziehungen zu 

den Wiener Hofkreiſen ſowie der Regierung zu Innsbruck 

vielleicht an dieſer Berufung hainzes nicht ohne Anteil 

war, eine mutmaßliche Protektion, deren Erfolg jedoch 

immerhin den Uachweis beſonderer Leiſtungen auf dem 

Gebiete der Baukunſt — und zwar auch der Sivilbaukunſt 

— zur Dorausſetzung hatte. 

Keinerlei urkundliche Seugniſſe ſind mir ermittelbar 

geworden über eine Mitwirkung Hainzes bei den Unter— 

nehmungen der herren von Kageneck ſowie von 

Wittenbach bzw. des Barons von Greith. über 

den Umbau des hauſes „zum KRrnold“ ermangeln wir 

bekanntlich ſicherer Auskunft, und über denjenigen des 

hauſes „zum wilden Mann“ fand ſich in dem im 

Gräflich von Kageneckſchen Archiv zu Munzingen vorhan— 

denen Aktenmaterial ſeltſamerweiſe nicht der geringſte 

Ausweis über die am Bau Beteiligten. An wen anders 

als Hainze und ſeinen Adlatus Hamm ſollte aber bei den



betreffenden Leiſtungen verwandten künſtleriſchen Geprä— 

ges gedacht werden? Der Dorarlberger Meiſter Peter 

Thumb ſowie der gleich dieſem auch in St. Peter tätige 

Freiburger Johann Feſenmayer, der 1726 in ſeiner Dater— 

ſtadt die 1744 abgebrannte Kommendſcheuer gebaut haben 

ſoll, dürften wohl kaum in Betracht kommen. Gder wäre 

vielleicht an Comte de la Denerie zu denken, von dem wir 

wiſſen, daß er bei den Renovationsarbeiten in Salzſtraße 17 

von dem Freiherrn Joh. Heinrich von Kageneck zu Rat 

gezogen wurde, worüber in einem Bericht ſeines Ueffen, 

des Freiherrn Anton von Kageneck, in welchem auch die 

baldige Cieferung des beſtellten „Hauptriſſes“ des Hauſes 

dem „Herrn oncle“ in Mannheim zugeſichert wird, zu leſen 

iſt: „der General la Denerie sagt mir auch, das, wenn 

man will, so könne man auch machen, daß die Capeten 

umbeJ schuh kürzer an die büen bdie Decke) angemacht 

werden, undt auf die Mauren was gemahlt wirdt, welches 

jetzt die große mode seyn ſoll.“ Nichts ſonſt ſpricht jedoch 

für eine derartige Tätigkeit desſelben als Sivilbaumeiſter. 

wer den begehrten „Hauptriß“ gefertigt, geht aus der 

Korreſpondenz über die im hauſe vorgenommenen Um⸗ 

bauten nicht hervor. Jedenfalls iſt er nicht von derſelben 

Hand wie das übrigens auch auf anderem Papier gezeich— 

nete Planfragment für die Umbauten des Mittelgeſchoſſes, 

auf dem die „Stuben“ zu „chambres“ avanciert ſind, das 

„S(alva) v(enia) praveth-häußel“ dagegen zu einem ein- 

fachen „lieux“ degradiert iſt. (Abb. 25 und 25.) 

Ein lateiniſcher Bericht eines Augenzeugen der Belagerung 

Freiburgs von 1744, deſſen Kenntnis ich der gütigen Mit— 

teilung von Prof. Dr. Schaub verdanke, beruft ſich auf die 

Ausſagen des hainze („teste Heinzio“), wonach dieſer feſt⸗ 

ſtellte, daß während derſelben an einem Cag nicht weniger 

als 780 Bomben auf die Stadt abgeworfen wurden, das 

  

58. Siegel des Joh. Hainze 
(im Schild ein Kranich, das Symbol der Wachſamkeit) womit der „Zeuglieutenant 
Jobann von Seintz“ noch 1730 als „Verwalter des kaiſerl. Feughauſes“ ſiegelt. 

letzte mir von hainze bekanntgewordene Lebenszeichen. Drei 

Jahre darauf, am 15. September 1747, wird uns ſein Ab— 

leben gemeldet. 

„Cadem omnibus sacramentis saepius provisus obiit 

illustris ac generosus D. Joannes Baptista de Heinz 

Supremus armamentarii et armamentariorum R. G. Prae— 
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fectus et ad pp. Dominicanos Sepultus est“, lautet der 

Eintrag im Cotenbuch des Münſters. 

Daß ihm die Dominikaner die letzte Ruheſtätte bereitet, 

läßt vermuten, daß der vielbeſchäftigte Mann auch dieſen 

mit ſeiner Kunſt gedient, wozu die Behebung der ſchweren 

0 
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ν). . 

59. Unterſchrift des Joh. Bainze von 17256, in Originalgröße. 

      

Schäden, welche das Gotteshaus durch die Belagerung von 

1715 erlitten, gewiß reichliche Selegenheit bot. 

Was uns an mutmaßlichen Arbeiten Hainzes zu Frei— 

burg entgegentritt, iſt nicht gerade große Kunſt, aber es 

waren auch keine großen künſtleriſchen Aufgaben, womit 

der offenbar als Architekt geſchulte Artillerie- und 

Ingenieuroffizier ſeitens der Kirche ſowie des ſtädtiſchen 

Patriziats betraut wurde, und ſoweit er etwa vor und nach 

der Belagerung, in ſeinen Dienſtbereich fallend, bei der Er— 

ſtellung von Kaſernen und Fortifikationsbauten mit heran— 

gezogen wurde, boten ihm dieſe jedenfalls noch geringere 

Gelegenheiten, bei welchen ſeine, ſchöpferiſche Begabung ver— 

ratenden, künſtleriſchen Fähigkeiten ſich beſonders entfalten 

und ausreifen konnten. Die wenigen Seugniſſe ſeines nicht 

geringen Könnens ſind aber — die gedachten Zuweiſungen 

als berechtigt vorausgeſetzt — jedenfalls faſt das einzig 

Beachtenswerte, was uns von der Bautätigkeit zu Freiburg 

während der erſten Jahrzehnte des ISten Jahrhunderts 

überliefert iſt. Was er dabei mutmaßlich für den Stadt— 

ſondikus Dr. Franz Ferdinand Mayer von und zu Bicken⸗ 

reute geſchaffen, ſteht zwar weder zeitlich noch ſeiner Be— 

deutung nach an erſter Stelle. Aber wenn wir den Uamen 

Johannes hainze in Derbindung mit ſeinem Adlatus, 

dem Steinmetzen Franz hamm, in die Unnalen der 

baugeſchichtlichen Entwicklung unſerer Breisgauſtadt ein⸗ 

reihen, ſo werden wir dabei doch ſtets auch des Bau-⸗ 

herrn von Salzſtraße 17 gedenken dürfen, der bis⸗ 

her nicht minder unbeachtet gelaſſen, fraglos nicht geringen, 

ja vielleicht entſcheidenden Anteil hatte an der ausgebrei— 

teteren Wirkſamkeit des bisher ſelbſt in ſeinen Beziehungen 

zur Erbauung der St.-Urſula-Kirche ſchwankend eingeſchätz— 

ten, darüber hinaus jedoch kaum einer beſonderen Wür— 

digung wert erachteten und dementſprechend „ſonſt unbe— 

kannten Meiſters“. 

Es iſt ja nur ein Indizienbeweis, auf den ſich die An— 

nahme zu ſtützen vermag, daß wir in ihm auch den eigent— 

lichen Baumeiſter von Salzſtraße 17 erblicken dürfen, aber 

ein Indizienbeweis, dem ſich einſtweilen jedenfalls nichts 

entgegenhalten läßt, was ihn ernſtlich zu erſchüttern ver— 

möchte. Mögen meine Kusführungen über die damit un— 

lösbar verknüpften Fragen, für deren ſchlüſſige Beant— 

wortung das geſamte einſchlägige Aktenmaterial heran— 

zuziehen die mir verfügbare Seit nicht ermöglichte, zu wei—



teren, erſchöpfendere Kufſchlüſſe liefernden Forſchungen an— 
regen. Falls ſie zu Korrekturen der einen oder andern 
Cinie des meinerſeits gezeichneten baugeſchichtlichen Bildes 
führen ſollten, ich werde einer Nachprüfung ſolcher jeden— 
falls nicht mit einem rechthaberiſchen „ich bleibe dabei“ aus 
dem Wege gehen, ſondern vielmehr jegliche objektiv begrün— 
dete Berichtigung begrüßen, die zur weiteren Aufhellung der 
geſchichtlichen Wahrheit führt, der zu dienen ich redlich be— 
müht war. 

VI. 

„Als erſtes und letztes Ziel der Deröffentlichungen aus 

dem Ürchive der Stadt Freiburg im Breisgau gilt die Go— 
ſchichte der Stadt, deren quellenmäßiger weiterer Dar— 
ſtellung ſie vorzuarbeiten beſtimmt ſind,“ bemerkt Ad. 
Poinſignon in der „Einführung“ zum 1890 erſchienenen 
erſten Bande der „Urkunden des heiliggeiſt-Spitals“, 

Faſt ein Jahrhundert iſt verfloſſen, ſeit die Reihe dieſer 
Guellenpublikationen mit dem 1828—1829 herausgegebenen 
„Urkundenbuche der Stadt Freiburg“ eingeleitet wurde, das 
von dem damals mit den Seſchäften eines ſtädtiſchen 
Archivars betrauten Profeſſor Dr. heinrich Schreiber 
bearbeitet, „der Stadt Freiburg den Ehrenvorzug verſchaffte, 
eine der erſten Städte Deutſchlands zu ſein, die ihre Urkun⸗ 
denſchätze in einer für die damalige Zeit muſterhaften 
Weiſe dem Dienſte der Wiſſenſchaft für weitere Kreiſe er⸗ 
ſchloß“, allerdings nur in einer beſchränkten Ausleſe. 

Im opulenteſten Gewand auftretend, erſcheint als jüngſtes 
Glied unter den vorliegenden offiziellen ortsgeſchichtlichen 
Deröffentlichungen das Freiburger Bürgerhäuſerwerk. In 
erſter Linie beſtimmt, die aus vier Jahrhunderten über— 
lieferten markanteſten Zeugen des bürgerlichen Wohnbaues 
der Stadt im weiteſten Sinne dieſes Begriffes der Uachwelt 
im Bild feſtzuhalten, verblieb neben der das Derſtändnis 
dieſer Bildurkunden unterſtützenden Beſchreibung derſelben, 
durch eine dem heutigen Stande geſicherter Forſchungsergeb— 
niſſe gerecht werdende Darſtellung der an die einzelnen 
Häuſer anknüpfenden geſchichtlichen Erinnerungen, doch auch 
dem begleitenden Wort eine beſondere Aufgabe von nicht 
geringem Belang. Und für den hiſtoriker einer Stadt, die 
ſich rühmen darf, in ihren Archiven über einen derart reich— 
lich fließenden, eigenen urkundlichen Guellenſchatz zu ver— 
fügen, wie kaum ein anderes Gemeinweſen unſeres engeren 

Heimatlandes, mußte doch — wie man glauben ſollte — zu 
einer ſolcherweiſe erfaßten Ausweitung des Grundgedankens, 
der jedenfalls keinerlei zwingende Gebote im Wege ſtunden, 

ein geſteigerter Anreiz vorliegen. 

In vollendeter Weiſe hat Wert und Bedeutung eines den 
ganzen Komplex der damit verbundenen Fragen eingehend 
behandelnden häuſerbuches das im Zuftrag der Stadt— 
gemeinde von Dr. phil. Fritz hirſch bzw. Profeſſor Dr. 
Konrad Beyerle und Archivar Dr. Anton Maurer 
bearbeitete, zweibändige „Konſtanzer Häuſerbuch“ 

dargetan, ein in den Jahren 1906/J908 herausgegebenes, in 
ſeinem 2. Bande leider nicht zum Abſchluß gelangtes, monu— 
mentales Werk „bienenhaften Fleißes, warmer Ciebe, gro— 
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ßer Kenntniſſe und hoher wiſſenſchaftlicher Einſicht“. Daß der 
weitgehende Mangel ſolcher Eigenſchaften bei den mit der Aus— 
führung betrauten Srganen die löbliche und dankenswerte Ab— 
ſicht unſerer Gemeindeverwaltung, für Freiburg gleich Ge— 
artetes oder wenigſtens gleich zu Bewertendes zu ſchaffen, zu— 
ſchanden werden ließ, iſt tief zu beklagen. Für das beſte Wollen 
der Huftraggeberin iſt die glänzende und gediegene Kus— 
ſtattung des Werkes, zumal deſſen auf ſeinen 312 
Seiten über 400 zeichneriſche und photographiſche Aufnah— 

men bietender Bildſchmuck das untrüglichſte Zeugnis, und 

dieſer Bildſchmuck, den noch erſchöpfender zu geſtalten viel— 

leicht allein durch die Uot der Seit gebotene ökonomiſche 

Rückſichten hintanhielten, ſichert dem Freiburger Bürger— 

häuſerwerk erfreulicherweiſe, trotz allem und allem, auch 
einen gewiſſen nicht zu unterſchätzenden bleibenden Wert. 

„Möge nun das Freiburger Bürgerhäuſerwerk ſeinem 

Sweck entſprechend alle Erwartungen, die man an ein Werk 

dieſer Art zu ſtellen berechtigt iſt, erfüllen, zur Befriedigung 

ſowohl ſeiner Leſer und Benützer als auch ſeiner Heraus— 

geber und Bearbeiter!“ Mit dieſen Worten ſchließt der 

Dorſitzende des Druckausſchuſſes das Dorwort. Der Leſer 

und gar der Benützer des Buches, der nach Kenntnis dieſer 

kritiſchen Beleuchtung einzelner Stichproben dasſelbe noch 

mit der erwarteten uneingeſchränkten Befriedigung aus der 

Hand legt, muß ſchon über ein beneidenswertes Maß von 

Genügſamkeit verfügen. Bedarf es aber nach all dem Ge— 

ſagten noch weiterer Belege für die Berechtigung der ge— 

übten Kritik? — Welchen Wert haben überhaupt Darbie— 

tungen wie die hier eingehend auf ihren Wahrheitsgehalt 

geprüften? — Foll und durfte Derartiges ſtillſchweigend 

hingenommen werden? — Das eine und andere Derſehen 

wird wohl immer unterlaufen, und ſelbſt das ernſteſte Stre— 

ben nach Ermittelung der geſchichtlichen Wahrheit bietet 

keine Gewähr, daß Irrungen völlig ausgeſchloſſen bleiben. 

Nichts liegt darum dem Derfaſſer dieſer kritiſchen Studie 

ſolchen gegenüber ferner, als kleinliche Uörgelei oder gar 

der Wahn, ſeinerſeits dagegen gefeit zu ſein. Und wenn den— 

ſelben neben ſeinem erwählten Beruf die aus einer ſtarken 

Heimatliebe erwachſene ernſte Derſenkung in die ſchichſals⸗ 

reiche Dergangenheit ſeiner Daterſtadt ſchon als noch nicht 

zwanzigjährigen, angehenden Kunſteleven dazu führte, in 

Derbindung mit Gleichgeſinnten eine dem ſelben Streben 

dienende Dereinigung ins Leben zu rufen, der dieſe Zeit— 

ſchrift ihr Daſein verdankt, ſo wird man ſeine von ſolcher 

Neigung erfüllte außerberufliche Betätigung auf einem 

Arbeitsgebiet, zu deſſen Beherrſchung ſich der frühere höhere— 

Bürger-Schüler das erforderliche Rüſtzeug nach Möglichkeit 

erſt ſelbſt ſchaffen mußte, dementſprechend immerhin nach 

ihrer Zeitfolge einſchätzen und beurteilen müſſen. 

Gegenüber demjenigen, dem ſein Amt durch dreißig 

Jahre zur Beſchäftigung mit unſerer Stadtgeſchichte nicht 

nur dauernd Gelegenheit bot, ſondern dieſe ſogar förmliche 

Pflichtaufgabe war, bleibt jedoch angeſichts der Art und 

Häufung deſſen, was in den betrachteten Gbſchnitten des 

Bürgerhäuſerwerkes zu Beanſtandungen Anlaß gibt, nach 

Lage des Falles für eine nachſichtige Beurteilung um ſo 

weniger Raum, als die beanſpruchte, ſich auf Beruf, Amt 

Und Citel ſtützende Kutorität den darauf vertrauenden Leſer



zu der Erwartung berechtigt, nicht leichtfertig nur mit 

dem als quellenmäßige Forſchung etiquettierten Scheine 

geſchichtlicher Wahrheit bedient zu werden. 

als Guellenwerk, und zumal ein in gedachtem Sinne 

dienliches, wird man das Freiburger Bürgerhäuſerwerk 

jedenfalls nicht in Anſpruch nehmen dürfen. 

„Es war im herbſt des Jahres 1819, als ſich dem Her- 

ausgeber dieſer Urkunden das ſtädtiſche Hauptarchiv im 

Hhahnenturme des Münſters öffnete. Noch kann er ſich in 

ſeine damalige Cage denken, wie jedes Schloß der eiſernen 

Chüre und jede ihrer Ketten in ſeinem Innern widerhallte, 

bis er endlich in das dunkle Gewölbe eintrat, in welchem 

die langerſehnten Reliquien der heimathlichen Dorzeit auf— 

bewahrt wurden. Kaum vermochte er es in ſeiner Über— 

raſchung und Freude, auf manche belehrende Winke ſeines 

Führers und Freundes zu hören, und lächelte bei deſſen Be— 

ſorgniß, daß er über dem langwierigen und mühevollen 

Archivgeſchäft ermüden möchte. Uoch ehe er das Gewölbe 

wieder verließ, hatte er den feſten Entſchluß gefaßt, dieſe 

Denkmale der Dergangenheit für ſeine Daterſtadt zu be— 

arbeiten.“ Mit dieſen Worten hat h. Schreiber im Dor— 

wort zu ſeinem Urkundenbuch der innigen hingabe an die 

ihm gewordene Kufgabe beredten Kusdruck verliehen, und 

von einem hauch ſolchen Geiſtes muß auch derjenige beſeelt 

ſein, der einſtmals berufen ſein wird, uns auf erſchöpfenderer, 

urkundlichen Srundlage eine „größere“, eine monumen— 

tale Stadtgeſchichte zu beſcheren. An andberem iſt 

kein Mangel. 

Auf Crund vorhergegangener Beſprechungen konnte 

das Archivamt bereits vor anderthalb Jahrzehnten die Ab— 

ſicht des Stadtrates als feſtſtehend annehmen, daß zum 

Jubiläumsjahr 1920 eine urſprünglich auf zwei Bände 

berechnete, bis zum Jahr 1805 reichende quellenmäßige 

Geſchichte der Stadt als Feſtgabe erſcheinen ſoll, für 

die jedoch ſpäter — bis zum Jahre 1920 fortgeführt — drei 

Bände in Ausſicht genommen wurden. „Dazu aber“ — ſo 

wurde von gleicher Stelle unterm 27. September 1910 be— 

richtet — „bildet die herausgabe eines Urbhun- 

denbuches nicht bloß die unbedingte Dor- 

ausſetzung, ſondern eine Ehrenpflicht der 

Stadt, die, wenn ſie das 1857—1888 erſchienene Geſchichts— 

werk von Schreiber, trotzdem es heute noch das beſte iſt, 

nicht mehr für zeit- und ſachgemäß hält, und dies mit RKecht, 

das 50 Jahre früher (1828—1829) herausgekommene 

Schreiberſche Urkundenbuch für noch viel ver— 

alteter und den heutigen Bedürfniſſen in keiner Weiſe mehr 

entſprechend erklären muß. Die öffentlichkeit iſt in ihren 

gelehrten wie ungelehrten Kreiſen darüber einig, und wird 

das neue Unternehmen, das von dem alten keinen Stein 

mehr auf dem andern laſſen wird [2] ebenſo notwendig wie 

nützlich, mit einem Worte, ſelbſtverſtändlich finden.“ 

Dieſes Urkundenbuch ſollte fünf Bände umfaſſen. Sich 

dieſer Auffaſſung anſchließend, wurde ſeitens des Stadtrates 

auch allen Dorſchlägen, welche die Durchführung dieſes 

planes zu gewährleiſten ſchienen, die Genehmigung erteilt, 

das Erforderliche ohne Derzug in die Wege geleitet, und 

ſelbſt während des bald darauf ausgebrochenen Weltkrieges 

nach Möglichkeit weitergeführt, leider allerdings mit 

einigermaßen ungleichwertigen und teilweiſe ſogar unzu— 

länglichen Ergebniſſen. 

Trotzdem ließ ſich die Fertigſtellung des Urkunden— 

buches zum vorgeſehenen Termin nicht ermöglichen, was 

übrigens auch ohne die eingetretenen unvorherſehbaren 

Hemmniſſe von vornherein fraglich erſcheinen mußte. Und 

wie hätte gar noch in gleicher Zeit eine auf Grund desſelben 

zu bearbeitende „größere Stadtgeſchichte“ ge— 

ſchrieben und gedruckt werden können? — Und doch ſollte 

nun auf einmal möglich ſein, was zuvor ohne die Erfüllung 

einer als unabweisbar erkannten und erklärten Doraus— 

ſetzung für abſolut undurchführbar bezeichnet wurde. Gibt 

es aber einen augenfälligeren, ſprechenderen Beleg dafür, 

wie es mit den angeblich abgeſchloſſen vorliegenden Dor— 

arbeiten für eine neue Stadtgeſchichte beſchaffen, und was 

von einer ſolchen mit oder ohne Urkundenbuch zu erwarten 

geweſen wäre, als das, was uns auf angeblich quellen— 

mäßiger Srundlage im Bürgerhäuſerwerk geboten wurde? 

— Guch darüber dürfte wohl die nunmehr unterrichtete 

„Gffentlichkeit in ihren gelehrten wie ungelehrten Kreiſen 

einig“ ſein. 

Möge durch Wiederaufnahme der durch die Ungunſt der 

Seitverhältniſſe leider einſtweilen über die Anfänge nicht 

hinausgediehenen Dorarbeiten, die längſt beſchloſſene Her— 

ausgabe der die Geſchichte unſerer Stadt berührenden, in 

eigenen und fremden Archiven ruhenden Urkundenſchätze in 

tunlichſter Bälde der Derwirklichung entgegenreifen und da— 

mit ein Werk geſchaffen werden, das Seugnis gibt von 

ernſter wiſſenſchaftlicher Forſchungsarbeit, ein Werk, das 

fortſetzt und in vollkommenerer Weiſe vollendet, was der 

verdiente Ueſtor unſerer heimiſchen Geſchichtsforſchung vor 

einem Jahrhundert in unermüdlichem, liebevollem Schaffens— 

drang begonnen, beſtrebt, den Beſchluß des Rates ſeiner 

Daterſtadt zu verwirklichen: „eine Schuld der SHegenwart an 

die Dergangenheit zu entrichten, und eines der erhebendſten 

Dermächtniſſe künftigen Geſchlechtern zu übergeben“. 

 



Wappenſtulpturen des Kloſters Günterstal 
Von Dr. h. c. Fritz Ziegler 

iuch die Klöſter pflegten einſt ihre ki F N V. 0 öſter bf egten 5 ihre hchen 
5 Abdtei- und Wirtſchaftsgebäude ſowie die 
N Grenzen ihres liegenſchaftlichen Beſitzes heral— 

§diſch zu zieren, und die äbte und äbtiſſinnen 
benützten gerne dabei die Gelegenheit, durch hinzufügung 
ihres perſönlichen Wappens der Uachwelt zu ſagen, was 
auf ihr Anregen und Betreiben zuſtande gekommen iſt. Um 
ſolche heraldiſchen Seichen und die denſelben meiſt nur in 
Abkürzungen beigefügten Inſchriften entziffern zu können, 
muß man ſich in der geſchichtlichen und heraldiſchen Litera— 
tur umſehen. Aus dem Gttribute des Krummſtabes geht in 
unſerem Falle ohne weiteres hervor, daß die abgebildeten 
Wappenſkulpturen Kloſterwappen ſind, was ſich aber aus 
jenen Guellen feſtſtellen ließ, das mag nun hier kurz mit— 
geteilt ſein. 

Das Wappen des Kloſters Günterstal iſt geviertet und 
zeigt in Feld ] und 4 auf ſchwarzem Grunde je einen in 
rot und ſilber geſchachten Schrägrechtsbalken (C Wappen 
des hl. Bernhard), im Feld 2 und 5 dagegen ſteht jeweils 
der goldene Buchſtabe G auf blauem Grunde. Bezüglich der 
von den Ciſterzienſern geführten Helmzier, dem mit einem in 
rot und ſilber geſchachten Kückenkamm geſchmüchkten ſchwar— 

zen Schwanenhals, ſei auf Abb. 6 verwieſen. Mit dieſem 

Wappenbeſchrieb decken ſich die Abbildungen 5 und 4, nur 

bei erſterer ſehen wir außerdem die häufig vorkommende, 

aber heraldiſch zuläſſige Abweichung, indem in dem Felde 3 

an Stelle des goldenen Buchſtabens G auf blauem Grunde 

ein perſönliches Wappen (zwei gekreuzte Anker) ein⸗ 

gefügt erſcheint. Bei den Skulpturen von 1675 und 1765 

tritt uns dagegen eine heraldiſche Unrichtigkeit entgegen, 

indem nämlich die beiden in rot und ſilber geſchachten 

Schrägrechtsbalken der Felder J und 4 jeweils zuſammen⸗ 

hängend dargeſtellt ſind, und daß dadurch der Anſchein er— 

weckt wird, als ſei nur ein Schrägrechtsbalken vorhanden 

und dieſer ſei über alle vier Wappenfelder gelegt. 

Bedenkt man, daß die Wappenſkulpturen in einer Seit 

entſtanden ſind, die für die Heraldik den Derfall bedeutet, 

ſo darf man ſich über ſolche Willkürlichkeiten nicht wun— 

dern. Während man bei dem Wappen über dem Kirchenein— 

gang vom Jahre 1729 noch eine heraldiſch richtige Krone 

mit drei Blättern und zwei Perlenzinken (= Adelskrone) 

ſehen kann, ſo treten uns bei den ſpäteren Skulpturen von 

1759 und 1765 willkürliche Gebilde, „Krone mit Kreuzen“ 

oder „ornamentale Blätterkrone“ entgegen. 

Das Kloſter Günterstal war ein Frauenkloſter, und 

zwar eine Viederlaſſung des Ciſterzienſerordens, der ſchon 

im Jahre 1220 in das Bohrertal kam. Die Ciſterzienſer 

— Bernhardiner) ſind reformierte Benediktiner, die aber 

im Gegenſatz zu dieſen ein weißes Kleid mit ſchwarzem 

Skapulier tragen. Dder Uame des Srdens kommt von der 

Einöde Ciſterz bei Dijon (Burgund) her, wo ſich das Mutter— 

kloſter befand. Im 15. Jahrhundert beſaß der Orden ſchon 

über 2000 Abteien, im Breisgau allein zwei für Uonnen 
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(Wonnental und Günterstal) und eine für Männer (Tennen— 
bach). 

  

  

  

      

  

  

Abb. J 

Die älteſte der fünf Wappenſkulpturen (Abb. ]) iſt aus 
dem Jahr 1628, ſie befand ſich am Türſturz der alten Klo— 
ſterwaſchküche, welches häßliche Gebäude noch bis vor ganz 
kurzer Zeit in dem ſpitzigen Dreieck zwiſchen der alten Dorf— 
und der neuen Schauinslandſtraße dicht vor der Reſtaura— 
tion zum Kybfelſen unten am Dorfbache ſtand. heute nach 
dem Abbruch der Waſchküche wird der Cürſturz mit dem 
Wappen im Kuguſtinermuſeum aufbewahrt. Die Lilie iſt 
das Wappenbild der Familie von Dankenſchweil, und im 

Jahre 1628 war Maria Cleopha von Dankenſchweil äbtiſſin 

zu Günterstal. 

Die zweite Wappenſkulptur von 1675 (Abb. 2) befindet 

ſich an dem am Fuße des Illenberges zwiſchen Wonnhalde 

und Günterstal gelegenen bekannten Kreuze. Die Buch— 

ſtaben M. A. V. G. A. bedeuten Maria Agnes von Greuth 

Rebtiſſin. In Feld 5 erſcheint ſtatt dem Buchſtaben G ein 

entwurzelter Baumſtumpf, das redende Wappenbild der 

Familie von Sreuth. Die Skulptur zeigt heute eine heral— 

diſch unrichtige Bemalung, und ſo kommt es auch, daß die 

Abbildung die Farben gleichfalls unrichtig wiedergibt. Man 

  

  

  

  

Abb. 2 

muß ſich die Felder Jund 4 ſchwarz, den Buchſtaben G in 

Feld 2 golden, und den entlaubten Baumſtaum in Feld 5 

ſchwarz auf goldenem Srunde ſtehend denken. 

Den Wappenſtein vom Jahre 1729 ſehen wir über dem 

Portale der Kirche (Gbb. 5). Er enthält das lateiniſche 

Diſtichon: 

„En Rosa de Neve vix templi construit alta(h), 

Eripit hanc fera mors. Nunc quoque vive Deo.“ 

Ein ſprachkundiger Freund lieh mir ſeine hilfe, und ſo 

kann ich die überſetzung der Inſchrift geben:



„Kaum daß Roſa von Ueveu errichtet das Heiltum der 

Kirche, 

Rafft der Tod ſie hinweg. Jetzo auch lebe du Gott!“ 

Die Buchſtaben MDCCXXIX auf dem Spruchbande ſind 

die Jahrzahl 1729, die anderen MRVN XM G bedeuten 

die Worte Maria Roſa von Neveu Kebtiſſin zu Günterstal. 

In Feld 5 des Wappens ſehen wir zwei ins Andreaskreuz 

gelegte Anker, das Wappenbild der Familie von Ueveu, 

genau ſo wie es im Oberbadiſchen Geſchlechterbuche ange— 

geben iſt. Auffallend iſt nun, daß dieſes Buch unſere Maria 

Roſa von Ueveu in dem dort angegebenen Stammbaume 

der freiherrlichen Familie von Ueveu nicht aufzählt. Über 

dem Wappen befindet ſich, wie geſagt, die Adelskrone; warum 

freilich an dieſem Platze nicht eine Freiherrnkrone mit ſie— 

ben Perlenzinken erſcheint, iſt merkwürdig. 
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Abb. 3 

Im Jahre 1829 brannte die ehemalige Kloſterkirche in 

Günterstal ab, nur ihr Portal iſt von dem zerſtörenden 

Element verſchont geblieben und ſo auf uns gekommen. 

In ihm haben wir ein Werk des Dorarlberger Baumeiſters 

Peter Thumb zu erblicken. Dieſer Künſtler war den Gün— 

terstaler Uonnen zu ihrem Kirchenbau mit den Worten 

„man habe keinen ſeines gleichen im Lande“ warm empfoh— 

len worden, und der Leſer unſerer Seitſchrift findet im 

45. Jahrlauf bei dem Beitrag „Gus der Baugeſchichte der 

Kirche in St. Peter“ mancherlei über ihn berichtet. 

Bevor man zu dem Kirchenportale gelangt, muß man 

eine Brücke über den Bohrerbach überſchreiten. Am ſüdöſt⸗ 

lichen Brückenkopfpfeiler, dem Kirchenportale zugewendet, 

findet ſich alsdann ein weiterer, in Abb. 4 wiedergegebener 

Dappenſtein, bei dem das perſönliche Wappen der äbtiſſi 

dem Kloſterwappen gegenübergeſtellt iſt. Jenes zeigt eine 

Tanne als redendes Wappen der Familie zur Tannen. Ums 

Jahr 1759 war nämlich Maria Franziska zur Tannen 

Kebtiſſin zu Sünterstal. 

Im Innern der Kirche, im Chor an der Epiſtelſeite, 

tritt uns endlich der fünfte Wappenſtein mit der Jahres— 
zahl 1765 (Abb. 5) entgegen, der ſich wiederum auf die 
äbtiſſin Maria Franziska zur Cannen bezieht. Dieſe Platte 
war zu Ende des vorigen Jahrhunderts noch in den dunklen 
Hausgang des Schneider Karle'ſchen hauſes eingemauert, 
ohne urſprünglich für dieſen Ort beſtimmt geweſen zu ſein. 
Daß ſie nun heute einen geſicherten Platz in der Kirche ge— 
funden hat, iſt wohl das Derdienſt eines Günterstaler 
Pfarrherrn. In einem der beiden Ovale dieſer Skulptur 

51.—53. Jahrlauf. 89 

         
Abb. 4 

erſcheint das Hünterstaler Kloſterwappen, das aber heral— 

diſch unrichtig dargeſtellt iſt: die Buchſtaben G ſollten in 

Jeld 2 und 5 punktiert (= gold) und der Grund horizontal 

ſchraffiert E= blau) ſein. Im anderen Oval haben wir das 

perſönliche Wappen der äbtiſſin vor uns, nur iſt gegen— 

über der Abbildung 4 diesmal das Wappen geviertet. 

Felde! und 4 zeigt eine Tanne, während Feld 2 und 3 

jeweils drei gekrönte Köpfe, das Wappenbild der Familie 

von Grammont aufweiſt. Gus der Art, wie die beiden 

Wappenbilder: „CFanne auf Dreiberg“ und „Gekrönte 

Köpfe“ in ein Wappen vereinigt ſind, muß geſchloſſen wer— 

den, daß die Mutter der äbtiſſin Maria Franziska zur Can⸗ 

nen eine geborene von Grammont war. Sus dieſem Ge— 

ſchlechte war, wie beiläufig bemerkt ſein mag, früher ein⸗ 

mal ein Mitglied, und zwar Maria Franziska von Sram- 

mont äbtiſſin zu Günterstal. 

Dem möchte ich folgende an dieſe Betrachtung an— 

knüpfenden Ausführungen meines Freundes Prof. Dr. 

Geiges anſchließen: 

  

      
   



„Don der älteſten Uiederlaſſung der Tiſterzienſer 
im Breisgau, dem Kloſter himmelspforte zu Tennenbach, 

gibt bekanntlich an Ort und Stelle nur noch eine gotiſche 

Kapelle Zeugnis, die, einſt durch den „herre Brune ſelig 

den alten von Hornberg“ unter dem Kloſter „an der mat— 

tun“ errichtet, von den Mönchen niedergebrochen und „mit 

demſelben gezüge“ an ihrem Tor wieder aufgebaut wurde, 

ein Dorgang, von dem wir durch den Derzichtbrief des Jun— 

kers Friedrich von Hornberg, des Beſitzers der Schneeburg 

ob Ebringen, vom 5. Mai 1512 unterrichtet werden. 

  
Abb.Is (Breite des Originals 77 cm 

An dieſer Kapelle befindet ſich neben der Eingangs— 

pforte der bereits im 6. Bande der Kunſtdenkmäler Badens 

nach einer nicht völlig getreuen zeichneriſchen, hier nach 

photographiſcher Aufnahme abgebildete Wappenſtein, deſſen 

Erklärung ſich a. a. O. in der Bemerkung erſchöpft: „Ein 

in Seichnung und Kusführung gleich vorzügliches Wappen— 

relief in rechteckiger Umrahmung.“ (Abb. 6.) 

HMit dieſer aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 

ſtammenden Skulptur verfügen wir über das meines Wiſ— 

ſens früheſte heimiſche Denkmal des Ciſterzienſerwappens. 

Die geſtielten Knöpfe auf dem geſchachten Kñamm des 

Schwanenhalſes dürften wohl, der als Kusputz des Helm⸗ 

ſchmuckes im 14. Jahrhundert aufgekommenen Mode ent— 

ſprechend, urſprünglich als Pfauenſpiegel gedacht geweſen 

ſein, wie ſie ſich, wenn auch gleichfalls mißverſtanden, auf 

einer Darſtellung des Aſchaffenburger Wappenbuches zu er— 

kennen geben, bei welcher jedoch der Schwanenhals zu 

einem ſchwarzen Büffelhorn verſtümmelt iſt. 

Ausnahmslos jüngerer Seit gehören wohl alle Belege 

an, welche im viergeteilten Schild mit dem gemeinüblichen 

Ordenszeichen das Wappen des Gbtes bzw. der Übtiſſin 

ſowie die Initialen des Uamens der Niederlaſſung verbin⸗ 

den, wie ſie vorſtehend für das Kloſter Günterstal geboten 
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ſind. Daneben tritt aber auch eine andere Dariante auf. 

Gleich wie bei der gefürſteten Abtei Uieder-Münſter zu 

Regensburg, die den mit einem Krummſtab belegten Buch— 

ſtaben „N“ als Wappen führte, begegnet uns dieſe Derbin— 
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K0 
Abb. 7 

dung von Pedum und Uamenszeichen als einfachſtes Signum 

auch bei dem Kloſter Sünterstal, wo es einſt auf einem 

Pfoſten der 1765 erbauten früheren Kloſterſäge eingeſchnit— 

ten war und noch auf dem 1787 errichteten, 1895 reſtaurier— 

ten Brunnen vor dem Kloſtertor zu ſehen iſt. Abb. 7, 8.) 

Wir verfügen aber in dem helmſchmuck zweier 

Glieder eines der älteſten früheren Freiburger Geſchlechter 

über einen, ſelbſt bis ins 15. Jahrhundert zurückreichenden 

Beleg dieſer Art, dem eine auf Günterstal beziehbare Deu— 

tung zu geben naheliegt. 

In ſeiner klaſſiſchen Geſchichte der Heraldik ſchreibt 

Guſtav A. Seyler: „Im voraus will ich bemerken, daß in 

bezug auf das Helmzeichen der Elſaß und angrenzende CTeile 

der Schweiz eine ganz beſondere Stellung einnehmen. Es 

kann in dieſem Gebiet das Helmhleinod nicht als ein ver⸗ 

erbliches Emblem bezeichnet werden, denn es kommt dort 

als Regel vor, daß Dater und Söhne ganz verſchiedene Helm— 

zeichen führen.“ Dieſe Feſtſtellung kann dahin ergänzt wer— 

den, daß ein ſolcher Brauch, wenn auch nicht als allgemeine 

feſte Regel, ſo doch in ausgedehntem Maße auch in dem 

anſchließenden rechtsrheiniſchen Gebiet und ſomit auch bei 

den Freiburger Geſchlechtern Eingang gefunden hatte, was 

ja angeſichts der lebendigen Beziehungen, welche den Breis- 

gau mit den Stammesgenoſſen des transrhenaniſchen Ge⸗ 

ſtades verbanden, nicht verwunderlich iſt. 

Die Beweggründe zum Wechſel des Helmſchmuckes, durch 

den ſich nicht nur Wappengenoſſen derſelben Sippe in ihren 

berzweigungen unterſchieden, ſondern innerhalb des Krei— 

ſes der letzteren nicht ſelten außer Dater und Sohn auch 

die einzelnen Glieder ein und derſelben Generationsreihe, 

ohne daß die Aufgabe des väterlichen Kleinodes durch die 

Abzweigung einer neuen Cinie begründet wäre, erweiſen



ſich zwar, gleich wie der Wappenwechſel, meiſt einer Erklä— 

rung unzugänglich; ſie waren aber, wenn überhaupt, ſo 

doch wohl nur ausnahmsweiſe einzig rein perſönlicher 

Caune entſprungen, es ſei denn, daß es ſich um ein redendes 

Wappenbild handelt. In nicht wenigen Fällen tritt uns 

dagegen im helmſchmuck doch auch unverkennbar der in 

untrüglicher Form zur Schau getragene bildliche Ausdruck 

eines verliehenen, erworbenen oder ererbten Rechts- oder 

Eeſitztitels entgegen. 

Beziehungen ſolcher Art geben ſich nun auch im Helm— 

ſchmuck des J508 (Guguſt 25) als bereits verſtorben bezeich— 

neten Freiburger Ritters und Bürgermeiſters Johannes 

Sneweli gen. „junior“ zu erkennen, der 1500 von 

den Johannitern die Doppelburg Landeck erwarb und damit 

Begründer der darnach benannten Linie des Geſchlechtes 

wurde. „Ein Horn in Form eines O in spiegelſchrift“, be— 

ſchreibt Kindler von Knobloch, die betreffenden genealogi— 

  
Abb. 9 Durchmeſſer des Originals 33 mm) 

ſchen Derhältniſſe nicht völlig zutreffend wiedergebend, im 
Oberbadiſchen Geſchlechterbuch den helmſchmuck auf dem 
aus dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts ſtammenden 
ſchönen Siegel desſelben. (Abb. 9.) In Wirklichkeit handelt 
es ſich jedoch um ein auf ein Kiſſen gelagertes 
umgekehrtes unciales „6“. Abgeſehen von den 
zugefügten zwei abfliegenden Zipfeln der Helmdecke ſowie 
der Ausſchmückung des Grundes iſt das Siegel des der 
Ritterwürde ermangelnden gleichbenannten älteſten der 
drei Söhne dem väterlichen bemerkenswerterweiſe faſt 
übereinſtimmend nachgebildet. Erſtmals an einer Urkunde 
von 1508 Quni 12) nachweisbar und noch 1511 (Gpril 8) 
gebraucht, zeigt eine ſolche vom 15. Uovember letzteren 
Jahres deſſen Siegel mit linksgeneigtem Schild. (Abb. 10.) 
Zu dieſer Anderung mag den noch 1512 (Dezember 27) als 
Schultheiß amtierenden Inhaber, nachdem die Cegende un— 
verändert blieb, wohl einzig das Derlangen veranlaßt 
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haben, das unſymmetriſche Buchſtabenzeichen, das bei der 

üblichen Rechtsneigung des Schildes naturgemäß als Spie— 

gelbild erſcheinen mußte, in normaler Lage darſtellen zu 

können. Es iſt das vielleicht nicht ganz belanglos für die 

Einſchätzung des Wertes, den der Siegelinhaber der ſicheren 

Deutung ſeines helmſchmuckes beimaß, und mehr wie nur 

bedeutungsloſer Dekor ſcheint mir auch die Kusſchmückung 

des Siegelgrundes zu ſein. In den unſerem viertälteſten 

Stadtſiegel von 1245 entnommenen Lilien und Sternen — 

  

Abb. Jo Durchmeſſer des Originals 33 mm) 

bezüglich deſſen die Kuslegung der darauf angebrachten 

Silie als Andeutung des „blumigen Angers“ kaum zu— 

treffend iſt — dürfen wir vielmehr wahrſcheinlich gleich— 

falls die Andeutung eines amtlichen Derhältniſſes, und zwar 

des Schultheißenamtes erblicken, deſſen Inhaberſchaft man 

ſpäter, vor der erneuten Einführung eines beſonderen Ge— 

richtsſiegels, nicht ſelten in der Siegellegende zum Kusdruck 

zu bringen beliebte. 

Die Ableitung des allein vom älteſten Sohne übernom— 

menen bzw. nur bei dieſem nachweisbaren helmkleinodes 

aus irgend einer Beziehung zum Kloſter Günters-⸗ 

tal würde man aber wohl einzig durch die Annahme eines 

Schirmpogtamtes zu begründen vermögen, und wenn 

auch die vorliegenden urkundlichen Uachrichten für die 

fragliche Seit nichts von einem Schirmvogtamt der Sne— 
welin über das Kloſter GSünterstal vermelden, ſo ließe ſich 
für die Annahme eines ſolchen, nachdem derſelben keine 
andere Uennung entgegenſteht, doch immerhin die Catſache 
geltend machen, daß die Snewelin bereits in der erſten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts und vielleicht ſchon zur Zeit, 
da ſich die Uonnen von Günterstal vorübergehend im 
Oberrieder Tal niedergelaſſen hatten, in dieſem als Grund— 

herren auftreten und weiterhin zu dem Grdenshauſe bei 

Freiburg dauernd enge Beziehungen unterhielten. Aber es 

gibt auch noch eine andere Möglichkeit, an die zu denken 

ſich zwar nicht derart unmittelbar aufdrängt, für die aber 

völlig geſicherte, vielleicht noch gewichtigere Tatſachen ſpre— 

chen. Könnte nicht das „G“ des Helmſchmuckes ebenſowohl 

vom Uamen des Patrones der „fratres ordinis



ſancti Guilielmi“ übernommen ſein, welchen die 

Freiburger Ritter „Cudovicus de Munzingen et Conradus 

dictus Snewlin“ 1252 (Mai 21) die etwa ein Jahrzehnt 

zuvor von den Ciſterzienſerinnen aufgegebene Niederlaſſung 

„aream et locum“ ſchenkungsweiſe mit denſelben Rechten 

überlaſſen hatten? Und in der Seugenreihe erwähnter 

Urkunde von 1308 treffen wir den Urenkel des Ritters 

  

Abb. 11 Durchmeſſer des Originals 35 mm) 

„Conradus dictus Snewlin“, den der Ritterwürde ermangeln— 

den Schultheißen „Johanſen Snewelin den jongen“, hinter 

„bruoder Dolkart priol ze Gberried“ als „voget 

über daz ſelbe cloſter“ bezeichnet und als ſolchen 

her Johannes Sneweli“ genannt. So oder ſo — ob auf 

die Ciſterzienſerinnen von Günterstal oder die Wilhelmiten 

zu Gberried bezogen —: in dem einen wie dem andern 

Fall wird man das Buchſtabenzeichen des Snewelinſchen 

Helmſchmuckes zwanglos nur von gedachtem Amtsverhält- 

nis ableiten können. 

Uach 1512 verſchwindet der älteſte der drei Söhne des 

Erwerbers der auf den jüngſten und deſſen Uachkommen 

vererbten Burg Landeck aus dem urkundlichen Bilde der 

Stadtgeſchichte und mit ihm auch das durch zwei Genera— 

tionen bezeugte Buchſtabenkleinod. Dagegen verfügen wir, 

die Führung des helmkleinodes betreffend, in demſelben 

Snewelinſchen Sippenkreis über bemerkenswerte weitere, 

einer Erklärung zugängliche Belege. 

bon den drei Söhnen des Stammvaters der Snewelin 

von Landeck gelangte nämlich der zweite, Süe e 

mit Uamen, in den Beſitz der Burg und herrſchaft Wiesneck 

im Zartener Cal, die der reiche Freiburger Geſchlechter „her 

Burchart der Turner“ 1295 von dem Grafen Albrecht von 

hohenberg um 1020 Mark Silber erkauft hatte. Die Gra⸗ 

fen von hohenberg führten als Helmſchmuck z wei 

Büffelhörner, und ſolche erſcheinen 151ʃ6 Qan. 21) 

auch auf dem Siegel des „Sneweli, hern Johans Snewelines 

ſeiligen ſun“ mit der Legende: „PS. SNEWEIINIL. FILLII. 

JOHANNIS“. Dieſes Siegels bediente ſich derſelbe auch 

noch 15322 (Gpril ſo), nunmehr „her Snewelin von 
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Wisenegge ein ritter“ genannt, und dieſer Uennung ent— 

ſpricht auch die Legende des einer Urkunde von 1524 

(Mai 10) anhängenden Ueuſchnittes. (Abb. f1.) Die Annahme, 

daß der von ihm geführte helmſchmuck mit der Erwerbung 

der früheren, die Schirmvogtei über St. Märgen einſchlie— 

ßenden von Hohenbergiſchen Herrſchaft Wiesneck zuſammen— 

hängt, hat natürlich den Uachweis zur Dorausſetzung, daß 

er ſie 1516 bereits zu eigen hatte. Einſtweilen ermangeln 

wir jedoch einer ſichern Datierung des eingetretenen Beſitz— 

wechſels. In der Abhandlung von P. P. Albert: „Säh— 

ringen, die Burg und ihre beſitzer“ werden wir zwar 

Seite 86 dahin unterrichtet, daß erſt „am 9. März 1517 

Ritter Johannes Turner die 17 Jahre zuvor 

mit reichem Zubehör von den Grafen von hohenberg um 

1020 Mark erworbene Burg Wiesneck um 600 Mark Sil— 

ber an Johann Schnewlin im hof“ verkaufte. Ein 

urkundlicher Beleg für das Derkaufsdatum dieſer Auskunft 

konnte jedoch einſtweilen nicht ermittelt werden, und 

nachdem alle damit verknüpften, hier in Sperrſchrift 

wiedergegebenen Angaben ſich als notoriſch falſch erweiſen, 

gewinnen Zweifel in die berläſſigkeit des angeführten 

Datums eine geſteigerte Berechtigung. In der Cinktur be— 

ſteht natürlich zwiſchen dem Helmſchmuck der Grafen von 

hohenberg und dem der Snewelin von Wiesneck keine Über⸗ 

einſtimmung. 

  

  

    
  

Abb. 12 Durchmeſſer des Griginals 37 mm. 

völlig zweifelsfrei iſt wohl die Ableitung des von dem 

älteren Bruder des Erwerbers der Landeck, dem Freiburger 

Ritter „her Cvonrat Sneweli“ geführten helm— 

ſchmuckes, als welcher auf deſſen Siegel eine Biſchofs⸗ 

mü tz e erſcheint. (Abb. 12.) Ein ähnliches Derhältnis ver⸗ 

ratend, auch bei verſchiedenen anderen Geſchlechtern nach- 

weisbar, hängt im vorliegenden Fall dieſe, auch auf zwei 

ſeiner Söhne vererbte Simierde fraglos mit dem Berg- 

werkslehen zu Birchiberg zuſammen, das wieder⸗ 

holt als ein ſolches des Biſchofs von Straßburg 

bezeichnet wird.“ 

＋



Die Miniaturen des Tennenbacher Güterbuches 
und ſein Verfaſſer, Abt Johann Zenlin 

Von Lehramtsaſſeſſor Dr. Max Weber 

  

     

s Qitte des 12. Jahrhunderts wurde das Ciſter— 

9580 zienſerkloſter Tennenbach im nördlichen Breis- 

50 gau gegründet!. Schon im 15. Jahrhundert 

0 hatte es in wirtſchaftlicher Hinſicht ſeinen 

Höhepunkt erreicht und eine ſo umfangreiche 

A0 erworben, daß bald nicht mehr alle Güter 

im Eigenbetrieb verwaltet werden konnten, zumal die auf— 

kommenden Bettelorden eine Schwächung des Laienbrüder— 

ſtandes bei den alten Orden hervorriefen. So zerlegte Ten— 

nenbach um 1500 einige der großen Sutshöfe in kleine Par— 

zellen, die nun einzeln verpachtet wurden. Damit war die 

Notwendigkeit eines ausführlichen Beſitzverzeichniſſes ge— 

geben. Johann Senlin hat dieſe Urbeit geleiſtet und ein 

Derk geſchaffen, das nach ſeinem Inhalt wie nach ſeiner 

formalen Rusſtattung unter den wirtſchaftsgeſchichtlichen 

Guellen eine überragende Stellung einnimmte. 

Inhaltlich nämlich geht die 704 Seiten (Format 
25 „55 em)] ſtarke Handſchrift weit über den üblichen 

Kahmen der Güterbücher hinaus, indem ſie neben der ſehr 

genauen Beſchreibung des Beſitzſtandes eine Unmenge 

ſonſtiger wirtſchaftsgeſchichtlicher, rechtlicher (6. B. das Frei— 

burger Stadtrecht), ortsgeſchichtlicher und perſönlicher Uotizen 

eingeſtreut enthält, ſo daß ſie ſchon Bader mit Recht „eine 

wahre Fundgrube für die mittelalterliche Geſchichte des 

Breisgaus“ nennt. Nicht minder wichtig iſt unſer Koder 

für die Uamenskunde durch ſeine vielen Tauſende von 

Flurbezeichnungen und Perſonennamen. 

Auch informalerhinſicht kann kaum ein Güter— 
buch jener Zeit den Dergleich aushalten mit Zenlins Werk, 
was die überſichtliche Seſamtanlage, die Sauberkeit und 
Schönheit der Schrift und beſonders die künſtleriſche Aus— 
ſtattung anbelangt:. Am nächſten kommt wohl das Güter— 
buch aus Tennenbachs Tochterkloſter Günterstal von 1344. 

von Ubt Senlin angeregt, vielleicht vom gleichen Maler mit 

Initialen verſehens. Doch muß auch dieſe Handſchrift ärmlich 
genannt werden im Dergleich zu unſerem Urbar, das wir 
auch nach ſeiner äußeren Form als ein „ſeltenes Meiſter— 

werk ſeiner Sattungs“ bezeichnen können. 

Dir faſſen im folgenden zunächſt dieſe künſtleriſche Kus— 
ſtattung ins Auge, um uns dann der Perſon Johann Jenlins. 
eines Freiburger Bürgerſohns, zuzuwenden. 

   

I. Die Miniaturen. 
Am wertvollſten ſind die Miniaturen des Citelblattes, 

das unſere Abbildung wiedergibt; doch ſind auch Initialen 
in ſo reicher Ausführung in einem wirtſchaftlichen Text eine 
Seltenheit. 

Die linke Hälfte des Titelblattes wird ganz von figür— 
lichen Darſtellungen eingenommen. Sie zerfallen in zwei 
Gedankenkreiſe, die jeweils in Beziehung zu dem neben— 
ſtehenden Text der rechten Seitenhälfte geſetzt ſind: Die 

leoniniſchen Hexameter“ wenden ſich an die heilige Drei— 

faltigkeit und rufen die Fürbitte der Ordenspatrone an: 

Beides wird durch die Füllung des „G“ bildlich dargeſtellt. 

Dieſem himmliſchen Kreis ſteht in der Gusſchmückung der 

S-Schleifen (Scripturus igitur ...“) ein weltlicher gegen— 

über, der die Entſtehung des Buches andeuten will, wie ſie 

das hier beginnende Dorwort ausführlich erzählt. 

Das „O“ wird durch ein Wolkenband, karmin mit weißem 

Saum, in zwei Hälften geteilt. Die Dreifaltigkeits⸗ 

darſtellung im oberen Feld iſt ikonographiſch merk⸗ 

würdig: Der heilige Geiſt, ſonſt als Taube in normaler 

Droportion über den zwei anderen göttlichen Perſonen 

ſchwebend, oder aber als dritte männliche Geſtalt hinzu— 

geſügt, iſt hier als mannsgroße Caube dargeſtellt. Unſere 

Seichnung bildet alſo ein Zwiſchenglied zwiſchen den ſonſt 

üblichen Darſtellungsartens. Ungezwungen ſchwebt die 

Caube zwiſchen den zwei andern göttlichen Perſonen, beiden 

gleichmäßig zugewandt (je ein Schnabel), beide verbindend, 

aus beiden gleicherweiſe hervorgehend; ſcheint doch die 

Flügelſtellung neben dem Umfaſſen und Derbinden auch das 

Hervorgehen ausdrücken zu wollen: Die Schwingen wachſen 

gleichſam aus den Körpern von Dater und Sohn heraus, 

gehen ohne Unterbrechung der Cinienführung in die Gewän— 

der über. Und noch weiter geht die Perkörperung der mittel— 

alterlichen Trinitätslehre: Ueben der Individualiſierung 

der drei göttlichen Perſonen ſoll ihre Weſensgleichheit betont 

werden durch die Gleichheit ihrer Uimben (vergl. im Gegen— 

ſatz dazu die Uimben der Heiligen im unteren Bildteil), und 

ihr Eins-ſein in der einen Weſenheit wird durch die voll— 

kommene innere Geſchloſſenheit der Darſtellung zum Rus— 

druck gebracht. Die Farbenwirkung des Bilochens iſt ſehr 

gut: Dom kobaltblauen Hintergrund heben ſich die Figuren 

ſcharf ab. Dunkel gehalten ſind die beiden männlichen Ge— 

ſtalten: Gott Dater in Purpurtunika mit dunkelgrünem, 

vorn übergeſchlagenem Mantel; Sott Sohn mit einem bis 

in die einzelnen Falten gleichen Gewand, aber ſpiegelförmig 

angeordnet und mit vertauſchten Farben (grüne Tunika, 

roter Mantel). In Kontraſt hierzu ſteht die Taube, weiß 

und goldgelb getönt, mit braunen Haarſtrichen für Federn 

und Schattierungen. Die üppigen weißen bzw. blonden 

Haare der männlichen Perſonen ſind gelockt, ebenſo der 

lange Bart des Daters, während der kürzere des Sohnes 

glatt iſt. Die Uimben ſind golden mit rotem, griechiſchem 

Kreuz, roter Umrahmung und weißer bderzierung; die Uim— 

ben der Heiligen im unteren Bild haben nur Gold mit roter 

Umrahmung. 

Die untere hälfte des „O“ gehört gleichfalls noch 

dem himmliſchen Kreis an: Swei Mönchsgeſtalten knieen am 

Thron der SGottheit, hohe Würdenträger, wie ihre kunſt— 

vollen Abtſtäbe kundtun (weiß mit goldenem Gberteil). 

Die Sewänder — ſchwarze Kuhulle der Benediktiner, graues



Habit der Ciſterzienſer — verraten Ungehörige zweier ver— 

ſchiedener Orden. Der Dertreter der alten Gbſervanz, der 

Benediktiner, hat, ſoweit es die große Tonſur erlaubt, 

weißes haar, Spuren grauer Barthaare (ſo wenigſtens 

müſſen wir wohl den auffallend kräftigen, grauen Ton der 

unteren Geſichtspartie deuten) und ſtarke Geſichtsfalten, 

während bei dem hellhaarigen, faſt pausbackigen Ciſter- 

zienſer mit ſeiner friſchen Geſichtsfarbe die Jugendlichkeit 

ſtark betont wird. Die nebenſtehenden Derſe“ lehren uns, 

daß wir in den zwei Fürbittern die Ordensgründer Benedikt 

und Bernhard ſelbſt zu ſehen haben. 

b die Figuren, die in der Goldfüllung der „CO“ Seiten— 

ſtücke eingepunzt ſind, auch zum Bild in Beziehung ſtehen, 

läßt ſich nicht ſagen, da ſie nur ſchwer erkennbar ſind, es 

ſcheinen menſchliche Geſtalten zu ſein mit wehenden Haaren, 

vielleicht nur rein ornamentale Figuren. Das Goldband 

ſelbſt iſt außen und innen, gegen das Blau zu, von einer 

Umm breiten, roten Cinie eingefaßt. Der ganze Buchſtabe wird 

umſponnen von roten und lila Ranken- und Cindenblatt— 

ornamenten, an den vier Scken ſitzen in kleinen Kreiſen 

Grotesken: Dreimal Menſchenfratzen mit Tierleib, einmal 

ein Blumenmuſter. Die Zeichnungen ſind lila, der Kreis 

iſt jeweils in ein gelbes, ein grünes und ein violettes Feld 

eingeteilt. 

Beim weltlichen Kreis fehlen dieſe Srotesken, ſonſt 

aber wird das gleichfalls blau gefüllte „S“ von denſelben 

Ranken umſponnen; dem Gold des Buchſtabens ſelbſt iſt 

diesmal ein Lindenblattmuſter eingepunzt, gleichfalls un— 

deutlich und beſchädigt. Bei dem Ciſterzienſerabt in der 

oberen „Ss“-Schleife bewundern wir, wie bei den 

Figuren des oberen Kreiſes, den prächtigen Fluß des grauen 

Gewandes, das ſich den Körperlinien fein anſchmiegt. Die 

weiße Majuskelumſchrift kennzeichnet den Mönch als 

„frater Jochannes) Senli abbas“. 

Dieſer Figur auffallend ähnlich iſt der Schreiber im 

unterſten Bild. Beidemal blondes Haar (große Tonſur), 

friſche Geſichtsfarbe, ſauberes, gut geordnetes Gewand, rote 

(offenbar Uaturfarbe) Cederſchuhe. Schroff iſt der Gegenſatz 

dieſer vornehmen, jugendlichen Erſcheinung zu dem bärtigen, 

ſtruppigen Ordensmann auf der anderen Seite des Pultes. 

Für ſeinen Stand als Laienbruder (frater barbatus) ſpricht 

das Fehlen einer Tonſur ſowie der lange Bart. Über der 

weißen CTunika trägt er ein kurzes, graues Skapulier mit 

Kapuze, das aufgeſchürzt und in den Cedergürtel (rot als 

Naturfarbe wie bei den Schuhen) geſteckt iſt!D. Don dieſem 

Gürtel herab hängt ein Gegenſtand, parallel den Röhren— 

falten des Habits, deſſen Bedeutung unklar iſt. Das untere 

Ende gleicht einer Guaſte. Die ſchwarze Cinie, die einerſeits 

das Band begleitet, hat 9 Sacken, Sähnen einer Säge nicht 

unähnlich. Dielleicht ſtellt das ganze ein Kerbholz dar zum 

bermerken von eingegangenen Sinſen u. ä. Jedenfalls liegt 

die Dermutung nahe, hier auch ein Amtsabzeichen zu ſehen, 

wie bei den andern Mönchen; die derben Geſichtszüge, die 

gebräunte Hautfarbe des Dunkelblonden ſprechen aber für 

einen Mann der körperlichen Arbeit, etwa einen Guts— 

verwalter (magiſter grangige) oder einen ſonſtigen Wirt— 

ſchaftsbeamten des Kloſters. Dazu paßt auch gut die enge 
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Beziehung zu dem Landmann in der Ecke des Bildes, der 

mit ſeiner Rechten die Schultern des Konverſen berührt, mit 

ihm zuſammen das Buch und den Schreiber ins Kuge faßt. 

Weißes Haar wallt in üppigen Locken dem gebückten Alten, 

der ſich auf einen Stab ſtützt, in den Uacken. Als Bauers— 

mann erkennen wir den Alten mit dem wettergebräunten 

Geſicht vorab durch ſeine Tracht: Schwarzer Bundſchuh, bloße 

Waden, grüne Tunika bis an die Knie. Eine weiße Schnur 

oder Kordel, in Schleife gebunden, hält das Gewand zuſam— 

men. Sieben weiße Punkte zwiſchen hand und Ellenbogen 

bedeuten Knöpfe. Ein weißer Hhut hängt über die Schultern, 

ſein breiter Rand iſt teilweiſe aufgekrempelt. 

Im mittelpunkt der Darſtellung aber ſteht das Buch, das 

wir ſchon in bezug auf das nebenſtehende Dorwort als das 

vorliegende Urbar anzuſehen haben. Es ruht auf einem 

purpurroten Pult, in deſſen Schreibplatte in der rechten 

oberen Ecke ein Tintenfaß ſteckt. Fußboden und Stuhl tra— 

gen hauptſächlich gelbe Farbe, dazu ein helleres KRot. Der 

Fußboden geht in die rote Cinie über, die auch beim „S“ die 

Goldfläche abgrenzt. 

Die inhaltliche Deutung ſcheint auch bei dieſer Szene 

keine Schwierigkeiten zu bieten: Ein Mönch verfaßt das 

Güterbuch der Kloſtergrundherrſchaft; dazu werden die 

Brüder, die mit der Wirtſchaft zu tun haben, ſo wie die 

betreffenden Bauern verhört über Rechtstitel, Grenzen u. ä., 

wie es der CText des Dorwortes erzählt!““. Nun läßt ſich 

aber aus dem Cext der handſchrift mit Sicherheit Johann 

Senlin als Verfaſſer nachweiſen!“, während die weiße Um— 

ſchrift in dieſem letzten Bild „frater Jolannes) Meiger“ 

lautet. Man iſt nun zunächſt zwar verſucht, dieſe Worte auf 

den Schreiber zu beziehen — ſie ſtehen am nächſten bei ihm, 

weil die Kaumverteilung eine andere Anbringung überhaupt 

nicht zuläßt!“. Es ſind jedoch aus dem Bild heraus gerade— 

ſogut auch andere Deutungen möglich, die aber mit den Er— 

gebniſſen der Textforſchung nicht in widerſpruch ſtehen wie 

die eben genannte Löſung. Die ühnlichkeit in Geſicht ſowohl 

wie Gewand zwiſchen dem Schreiber und dem knieenden Abt 

der oberen Szene, den die Umſchrift eindeutig Johann Senlin 

nennt, iſt ſo groß, daß dadurch auch eine Identität der zwei 

Figuren ausgedrückt ſein könnte. Das „Johannes Meiger“ 

wäre dann einfach auf die zweite Figur, den Konverſen, be⸗ 

zogen. Unwahrſcheinlicher iſt es, nur „frater Johannes“ auf 

den Wirtſchaftsbeamten, „Meiger“ aber in ſeiner urſprüng⸗ 

lichen Bedeutung als Berufsbezeichnung auf den Landmann 

zu beziehen. In dem Schreiber einen Ingroſſator Johann 

Meiger zu ſehen, der etwa „dictante abbate“ den Koder 

ſchrieb oder auch nur die verzierungen, Dorwort, Regiſter 

anbrachte, iſt nicht angängig: Jenes iſt an ſich ausgeſchloſſen, 

da wir als Derfaſſer mit Beſtimmtheit Johann Senlin ſelbſt 

nachweiſen können!“. Und dann hat Senlin einen ſo über— 

ragenden Anteil an der Abfaſſung der Handſchrift, daß es 

geradezu ausgeſchloſſen iſt, daß der zur Entſtehungszeit der 

Malerei noch regierende Abt umgangen und ein Maler oder 

ein jüngerer Wirtſchaftsbeamter, der nur ein paar Uach— 

träge machte, zuſammen mit dem Koder in der Miniatur ver— 

ewigt werden konnte. Es bleibt als ſinngemäße Cöſung 

allein übrig, auch in dem ſchreibenden Mönch Johann Senlin



zu erblicken!“. Daß die gleiche Perſönlichkeit in einem 

Bilderkreis zweimal dargeſtellt iſt, iſt nicht weiter erſtaun— 

lich. Wir können auch die beiden Szenen dieſer Hiniatur 

zeitlich auseinanderrücken, wie etwa bei den Legenden— 

darſtellungen der gotiſchen Tafelmalereien. Es hat ſogar 

mehr Wahrſcheinlichkeit für ſich, in dem letzten Bildchen 

eine Szene aus den zwanziger Jahren zu erblicken, da gerade 

damals die meiſten Uachforſchungen bei den Bauern uſw. an— 

geſtellt wurden, während Senlin erſt ein Jahrzehnt ſpäter 

den Abtſtuhl beſtiegn“. In den Bildern nur allgemein 

Symboliſches zu erblicken, „einen“ Schreiber, „einen“ Abt 

uſw., verbieten die Uamensnennungen, die enge Derbindung 

der drei oberen Bilder mit dem Text verlangt, auch in dem 

letzten eine direkte Textilluſtration zu erblicken, nicht nur 

einen allgemeinen hinweis auf Grundherrſchaftsbetrieb mit 

zinszahlenden Bauern. 

Bevor wir uns der Perſönlichkeit Zenlins zuwenden, ſeien 

die ſonſtigen Malereien der Handſchrift noch erwähnt. Das 

Titelblatt ſelbſt trägt in ſeinem unteren Teil Derzierungen, 

die in keinem Zuſammenhang mehr mit den geſchilderten 

Bildkreiſen ſtehen: In beiden Ecken ein rankenumſponnener 

Kreis, lila bzw. rot, Füllung und dreifarbiger Untergrund wie 

bei den vier oberen Grotesken. Die Darſtellungen zwiſchen 

den beiden Kreiſen ſind als Spielereien zu betrachten: Ein 

Stieglitz, ein Pelikan, ein Storch mit zurückgebogenem Hals, 

alle drei auf einer langgezogenen Ranke nebeneinander. 

Und eine zweite Reihe: ein Einhorn, das ſagenhafte Wunder— 

tier, das z. B. auch am Erker des neuen Freiburger Rat— 

hauſes als Überreſt des alten Univerſitätsgebäudes zu ſehen 

iſt, dann ein pavian mit einem hüpfenden Froſch, und 

ſchließlich abermals ein Storch, der gerade einen zappelnden 

Froſch im Schnabel hält. 

Ghnliche, leicht hingeworfene Tierzeichnungen auf dem 

unteren Blattrand weiſt auch die Seite auf, wo der eigent— 

liche Text beginnt (fol. 4 b): Eine Henne, die auf ihrem Ueſt 

brütet, daneben eine ſolche mit fünf niedlichen Küchlein. 

Unter dieſer Sruppe ein ſpringender Haſe, eine henne mit 

Strohhalm im Schnabel, ein junger Hund in ſitzender Stel— 

lung; etwas abſeits ein fliehender Hirſch, der ſein Haupt 

nach dem ihn verfolgenden Jagdhund wendet. Alle dieſe 

Figuren ſind mit feinſten Strichen gezeichnet, die Farben ſehr 

dezent, Olivgrün herrſcht vor. Die Cinienführung iſt elegant 

und ſchwunghaft. Die einheimiſchen Tiere ſind ſehr natur— 

getreu, alle Glieder bis zu den Zehen und Schwimmhäuten 

genau durchgezeichnet. Anders die exotiſchen bzw. fabel— 

haften Geſchöpfe, von denen beſonders der Pavian mit ſeinen 

Uenſchenfüßen ſicherlich eine beabſichtigte Karikatur ſein ſoll. 

Schließlich bleibt noch die künſtleriſche Ausgeſtaltung der 

Initialen des eigentlichen Teztes zu erwähnen. Die 250 Ort— 

ſchaften, in denen Tennenbach irgend welche Rechtsanſprüche 

hat, ſind alphabetiſch geordnet. Bei Beginn eines neuen 

Buchſtabens iſt immer beſondere Sorgfalt verwendet. Weit— 

aus am reichſten iſt das K, fol. 4b, ausgeſtattet. Die haupt⸗ 

ſächlichſten Motive dieſer mitialen ſind Ranken- und Cinden— 

blattmuſter. Die Derwandtſchaft dieſer Zeichnungen ſowie 
die ſonſtige farbige Ausſtattung der Handſchrift (nicht die 
Miniaturen) weiſen große ähnlichkeit mit dem Sünterstaler 
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Güterbuch auf. Daß für die farbigen Teile der Handſchrift 

vielleicht ein beſonderer Ingroſſator anzunehmen iſt, habe 

ich an anderer Stelle dargetand. Don Johann Senlin ſelbſt 

ſtammen aber die dort gleichfalls erwähnten Fratzen in den 

Bögen der kleineren InitialJ. Wer die Miniaturen gemalt 

hat, wiſſen wir nicht. Dem Derfaſſer der Handſchrift ſelbſt 

dürfen wir ſie kaum zuſchreiben; iſt dieſer, Johann Senlin, 

doch darin als Abt dargeſtellt. Die Autorſchaft Senlins an 

der Grbeit aber ließ ſich mit Beſtimmtheit aus dem Tert 

nachweiſen. Daß aber eine trockene, wirtſchaftlichen und 

rechtlichen Zwecken dienende Handſchrift hierfür genügend 

perſönliche Uotizen enthält, iſt etwas ebenſo ſeltenes, wie 

eine Abbildung einer beſtimmten lebenden Perſönlichkeit 

ſchon im 14. Jahrhundert, wie ſie uns das Citelblatt bietet. 

Ein paar Urkunden!s treten noch unterſtützend dazu, das 

Bild des Abtes zu vervollſtändigen. 

I. Johann Zenlins Leben. 

Der Uame Senlin ODerkleinerung zu Sahnts) begegnet 

im Breisgau mehrfache“, in Freiburg ſelbſt bis ins 14. Jahr- 

hundert. Freiburg iſt Johanns heimatſtadt: hier ſind ſeine 

Derwandten urkundlich nachweisbar, und im Dorwort zum 

Freiburger Stadtrecht fol. 80 ſagt er ſelbſt: „. .. non simus 

Peregrini sive hospites eèt advene sed domestici et de civitate 

progeniti Friburg, et in ipsa enutriti.“ Hier beſaß ſein 

Dater heinrich Zenlin, der Gerber, in der „Gerwer— 

gaſſen“ das haus „zu den vier Läden“, heute Turmſtraße 

Nr. 9. b wir in herrn heinrich Zenli, Bürger zu Frei— 

burg, der 1295 und 1500 als Seuge in Urkunden auftritt, 

dieſen Heinrich oder ſeinen gleichnamigen Sohn vor uns 

haben, muß dahingeſtellt bleiben. Jedenfalls ſtarb der Dater 

ſchon vor 151), da in dieſem Jahr ſeine Frau Ggnes als 

Witwe urkundet. Begraben wurde der alte Zenlin im Kreuz— 

gang des Tennenbacher Kloſters neben der Kirchentür, ſpä— 

ter wurde auch ſeine Frau hier beigeſetzt, und Abt Johann 

ſtiftet am Srabmal der Eltern 1545 ein ewiges Licht. Ob 

der Tennenbacher Prior Conrad Zenlin, der 1299 und 

1512 erwähnt wird, etwa ein Bruder des alten Heinrich 

war, bleibt bloße Dermutung. Wir lernen von der Senlin— 

ſchen Derwandtſchaft weiter nur heinrich den jungen 

kennen, wahrſcheinlich den älteſten Sohn, da er des Daters 

NUamen trägt. Weitere Kinder lebten bei der Erbteilung 

1546 nicht mehr. Dieſer junge Heinrich war mit einer 

Adelheid von huſen vermählt, die ihren Mann über— 

lebt hat; ſie ſtiftet beim Tod ihrer Schwiegermutter Agnes 

zuſammen mit ihrem Schwager, dem Abt, dem Derſtorbenen 

eine Jahrzeit. Sie überlebte auch ihre Kinder Johann und 

Agnes, denen ſie 1546 gleichfalls einen Jahrtag errichtet. 

Da ſie ein Jahr ſpäter ihre Güter in Ambringen dem 

Heiliggeiſtſpital in Freiburg vermacht für ein 

Anniverſar für ſich — die Münſterpfarrei hat die über— 

wachung, ob dieſe Stiftung wirklich erfüllt wird — und ſie 

dann als Leibgeding um 4 8 zurückerhält, iſt zu vermuten, 

daß ſie keine weiteren Kinder hatte. Das Geburtsjahr von 

Johann Senlin kennen wir nicht, es muß vor 1500 

liegen, da er ſchon 1511 und 1512 als Konventuale von 

Tennenbach genannt wird. Don ſeiner Jugendzeit wiſſen



wir nichts. Seine Studien müſſen ſich neben Theologie be— 

ſonders auf Jurisprudenz erſtreckt haben. Hierfür wenig⸗ 

ſtens ſprechen ſowohl ſeine juriſtiſchen Intereſſen (Wieder— 

gabe von Privilegien, Urkunden, Stadtrechten uſw.) als 

auch ſeine Kenntnis der Rechtsbücher, die aus den Sitaten 

hervorgehts, und der juriſtiſchen Begriffe wie res immobiles, 

ius hareale, ius hereditarium u. ä. Beſonders aber ſehen 

wir, daß Johann Senlin mehrfach der Rechtsvertreter ſeines 

Kloſters war: 1525 verteidigt er vor dem biſchöflichen Ge— 

richt in Konſtanz die Sehntfreiheit der Ciſterzienſer ſieg— 

reich'?s, 1557 iſt er abermals vor Gericht erfolgreich?. Sahl— 

reich ſind die Fälle, wo er gegen Bauern, Städte u. a. die 

Anſprüche Tennenbachs vertritt. Die Bezeichnung „Pro— 

curator“, die Senlin in dem Konſtanzer Streit beigelegt wird, 

ſpricht eher dafür, daß dieſe Rechtsvertretungen Aufträge 

ad hoc waren, etwa jene „ministeria“, von denen er im 

Dorwort ſpricht. Die Regelung der Rechtsfragen mit den 

Bauern geſchah wohl im weſentlichen während der Cellerar— 

zeit, denn es handelt ſich hier ebenſo ſehr um eine wirt— 

ſchaſtliche wie um eine juriſtiſche Tätigkeits“. Auf dem wirt— 

ſchaftlichen Gebiet liegen Johann Senlins Hauptverdienſte. 

Er hat in mühevoller Grbeit ſämtliche Rechtsanſprüche des 

Kloſters auf Grund alter Schriften und Zeugenverhöre zu— 

ſammengeſtellt, er hat ebenſo alle Beſitztümer und Zinsgüter 

ſamt ihren Inhabern und ſamt den betreffenden Abgaben 

und womöglich mit Angabe ihrer herkunft aufs genaueſte 

verzeichnet und uns dabei viele Tauſende von Flurnamen 

überliefert. Dadurch hat er der Grundherrſchaft geradezu 

eine Eriſtenzgrundlage geſchaffen, die es erſt ermöglichte, 

den weitverſtreuten Beſitz (in 250 Grtſchaften des Breis— 

gaus und der Baar) auch nach überführung des Eigen— 

betriebs in ein Pachtſyſtem noch zuſammenzuhalten. So 

wertvoll war das Werk den kommenden Jahrhunderten 

— wir finden es trotz neuerer Güterverzeichniſſe in den 

Akten des 16. bis 18. Jahrhunderts häufig als Rechtsgrund— 

lage erwähnt — daß Abt Bernhard ausrief, als man unter 

den in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges nach Frie— 

denweiler geflüchteten Sachen auch das Urbar fand: obwohl 

mehr als arm, freue er ſich doch hierüber mehr, als wenn 

ihm jemand 300 Duhaten geſchickt hätte?s. Dieſes Lebens— 

werk konnte nur jemand ſchaffen, der mit der ganzen Wirt— 

ſchaft aufs beſte vertraut war; mußte er doch die Grund— 

ſtücke alle ſelbſt in Augenſchein nehmen, bisweilen verlorene 

Poſten wieder eintreiben uff. Uachweisbar hat Zenlin das 

Amt des oberſten Wirtſchaftsbeamten, des Cellerars oder 

Großkellers, im Jahre 1518 bekleidete“; in dieſe Zeit fällt 

auch die Abfaſſung der Handſchrift, wenigſtens der Beginner. 

Über die Amtsdauer wiſſen wir nichts; die äußerſten Sren— 

zen ſind 1508 und 1328, da wir aus dieſen Jahren andere 

Cellerare kennen?s. Jedoch arbeitete Zenlin auch nach ſei— 

ner Cellerarzeit, ja ſelbſt noch als Abt an dem Güterbuch. 

Neben der Kataſterarbeit hat Johann Senlin aber auch 

aktiv in den Wirtſchaftsbetrieb eingegriffen: gerade unter 

ihm wurden einige der großen Gutshöfe, ſog. Grangien mit 

mehreren hundert Morgen Land, die bisher im Eigenbetrieb 

ſtanden, in ganz kleine Parzellen zerlegt und an Bauern 

verpachtet. Dadurch wurde der Wirtſchaftsbetrieb auf eine 
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völlig neue Baſis geſtellt. So iſt es begreiflich, daß dieſer 
tüchtige Mann ſchließlich, nachdem wir ihn vorher (1520) 
auch noch als Brudermeiſter nachweiſen könnens, zur höchſten 
Würde aufſtieg: 1557—1555 ziert er den Abtſtuhl““. Zur 
Leitung des Kloſters befähigte ihn vor allem auch ſeine 
Gewiſſenhaftigkeit, die aus jeder Zeile ſeines Werkes ſpricht. 
Neben der unermüdlichen Arbeitſamkeit dürfen wir ihm als 
Charakterzug auch eine gewiſſe Erfindungsgabe und prak— 
tiſchen Sinn zuſchreiben. Für Milde gegenüber den Unter— 
gebenen ſcheint trotz aller pedantiſchen Genauigkeit die CTat— 

ſache zu ſprechen, daß nicht eine einzige Zinserhöhung von 

ſeiner hand eingetragen iſt, wohl aber eine Reihe von Nach— 

läſſen und Reduktionen, und daß anſtatt ſchroffen borgehens 

gegen ſäumige Sahler nur von Erneuerung der betreffenden 

Dachtverträge geſprochen wird, obwohl in dieſem Falle Ent— 

laſſung rechtlich zuläſſig war, er jedoch begnügt ſich mit dem 

Derſprechen größerer Pünktlichkeit. Der Eifer für ſein Klo— 

ſter, die väterliche Fürſorge bis ins kleinſte erſtreckt ſich 

ſelbſt über den Cod hinaus. So geben Abt Johanns letzt— 

willige Beſtimmungen nicht nur einen guten Einblick in die 

Dermögensverhältniſſe ſeiner Familie, ſondern 

zugleich einen Charakterzug. Hier beſtimmt er, daß von den 

ihm durch Erbſchaft zur privaten Derfügung ſtehenden Ein— 

künften 8 3 und 9 Mutt Frucht jahrlichen Zinſes zu Re— 

paraturen verwendet werden ſollen an der Ringmauer des 

Kloſters, am Brunnen oder Brunnenhaus“!, im Kreuzgang 

oder am Dach des letzteren; 60 Mutt Roggen, 15 Mutt Dei— 

zen, 20 Mutt Gerſte, 10 Malter hafer ſollen jährlich der 

Schuſterei zufallen, ein Saum Wein dem Küſter, der mit 

deren Erlös vier Lichter unterhalten muß: „im dormiter 

ob dem heiltum, ze unſerem ſant Jakobes altar, ob unſers 

vatters und mutter grabe in dem cruzegang, in der pri— 

vate“s in dem ſiechhuſe.“ Wird für die erſtgenannten Re— 

paraturen nichts benötigt, ſo ſoll das Geld zuſammengeſpart 

werden, erſt wenn die Summe 50 u überſteigt, darf das 

Geld zu andern Reparaturen nach Belieben des Konventes 

verwendet werden. Der Abt von Salem hat als Daterabt 

und jährlicher Diſitator von Tennenbach über die Ausfüh- 

rung dieſer Beſtimmungen zu wachen gegen eine kleine Ent⸗ 

ſchädigung (ein Scheffel Korn). Ebenſo unterſtehen ihm die 

Jahrtage: für Dater Heinrich und Mutter Agnes Senlin, 

für den jungen Heinrich, für deſſen FTrau und Kinder Johann 

und Agnes, für Abt Johannes ſelbſt. In dieſen verſchiedenen 

Stiftungen iſt wohl ein großer Ceil des Senlinſchen Fami— 

lienbeſitzes enthalten, den wir an anderer Stelle in anderer 

Form kennenlernen: neben dem genannten haus in der 

Gerbergaſſe, Scheuer und Garten vor der Stadt an der 

Straße bei St. Peter, gegenüber dem Wurmlinger, fünf Mor⸗ 

gen Acker unter dem Eſchholz bei dem Steinkreuz und bei 

der Steinmauer am Betzenhauſer Weg, beide „in des Königs 

Gut“, Frau Agnes Zenlin verkauft ſie um 25 ui 5 Schilling 

an das Dominikanerinnenkloſter St. Agnes; Bruder Johan— 

nes iſt laut Urkunde vom 25. Juni 151 damit einver— 

ſtanden. Wir hören ferner von Gülten vom „Haus zu dem 

Otter in der Ultſtadt an dem Kirchhof“ (Münſterplatz Ur. 9), 

von des Gloggeners Haus in der Ueuburg neben dem hel— 

fant (in der Gegend des heutigen Kunſtvereinsgebäudes in
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der Kingſtraße), von Reben in Freiburg 9 ſol.“s, ſonſtigen 

Grundzinſen 25 ſol., desgleichen aus Ebringen 5 ſol. 1tt &, 

aus Sähringen 6 ſol. 2 hühner. Schließlich kauft die alte 

Frau Zenlin um 24 M. Silber einen Hof in Niederemmen— 

dingen, den ſie Tennenbach überläßt und dafür von deſſen 

Hof in Freiburg eine jährliche Rente von 2à Mutt Roggen 

(in Geld) ausbezahlt bekommt; dieſen Betrag erben dann 

Abt Johann und Witwe Edelheid Senlin. 

Als Todesjahr Johann Zenlins nennen Gbtskatalog und 

Uekrolog', übereinſtimmend 1555. Mit Senlin ging der 

Mann zu Grabe, der am Ende von Tennenbachs Glanzzeit 

noch einmal den eigentlichen Charakter der Ciſterzienſer in 

beſter Weiſe verkörpert hat, war doch Pflege der Landwirt- 

ſchaft, Anlage von Muſterhöfen für die Bauern, alſo Grund— 

herrſchaftsbetrieb, neben der Pflege des alten benedikti— 

ſchen Mönchsideals auf religiöſem GSebiet, das Haupttätig— 

keitsfeld dieſes Ordens von Citeaur, von deſſen koloniſatori— 

ſcher Tätigkeit z. B. in ehedem unwirtlichen Strecken Nord— 

deutſchlands noch heute manche Spuren zeugenss. 

Freiburg aber kann immerhin ſtolz darauf ſein, daß aus 

ſeinen Bürgerkreiſen ein Mann hervorging, der als Organi— 

ſator im Wirtſchaftsleben ſeiner Zeit eine ſolche Rolle ge— 

ſpielt hat, daß er mutatis mutandis mit den wirtſchaftlichen 

Führern aller Zeiten verglichen werden kann. 

  

Anmerkungen. 

Suſammenfaſſend über die Geſchichte Tennenbachs iſt K. 
Metzger, in dieſer Zeitſchrift Band III (I876), und A. Schnei⸗ 
der: Die ehemalige Ciſterzienſerabtei Tennenbach, Wörrishofen 
1904. Walther, Geſchichte von Freiamt. 

Über die rechtliche und wirtſchaftliche Lage der Tennenbacher 
Bauern vergl. meinen Aufſatz in der Zeitſchrift für Geſchichts— 
kunde von Freiburg Böd. 57, S. 119 ff. 

Für die Baugeſchichte vergl. k.H Majer-Kym: Die Bauten 
der Ciſterzienſerabtei Tennenbach. (hſ. Diſſ. Freiburg 1922). 

Kurze Erwähnung des Citelbildes (Dreifaltigkeitsdarſtellung) 
bei Mone, Schriften des Altertums-Dereins für das Groß— 
herzogtum Baden 1845. S. 249. 

Eine eingehende Beſchreibung der Handſchrift nach Form 
und Inhalt ſowie ihre Entſtehungsgeſchichte habe ich im dies— 
jährigen Band (40.) der Seitſchrift für Geſchichte des Oberrheins 
gegeben. (Im Folgenden als 5. G. G. zitiert). 

Wheute im Karlsruher Generallandesarchiv als Berain 
Ur. 8555. 

Bader, Geſchichte der Stadt Freiburg J. 288. über den 
Inhalt der Handſchrift vergl. meine beiden genannten Kufſätze. 

Ich habe das Karlsruher und das Münchner Staatsarchiv 
daraufhin durchgeſehen, ohne eine ähnliche wirtſchaftliche hand— 
ſchrift zu finden. 

»KHarlsruher Gen.-Candesarchiv Berain 3210. 
Bader, Freiburger Diözeſanarchiv V. 156. 

O dee paratum sit opus per me tibi gratum, 
o. Lenlin lassum bonitate set ordine fassum. 
Millenis ter Lx li domini fuit annis. 
Ut michi sit munus, qui regnat trinus et unus, 
Berhard invictus pater inpetret ac Benedictus. 

Über „fuit annis“ iſt mit roter Tinte eingefügt „— suple 
factumé“, was nicht in den Ders paßte. 

ODergl. Detzel, 9. Chriſtliche onographie 1 (J89a), 58 ff. 
Dergl. oben Anm. 7. 
1% Über die Kleidung der Laienbrüder vergl. Hoffmann, 

Konverſeninſtitut, S. 59. 
bergl. das über die Guellen zu dem Güterbuch Geſagte 

in meinem genannten KRufſatz in 3. G. O. 40, S. 59. 
Ebd § 40 ff 

So kam man wohl auch im 17. Ih., als der Abtskatalog 
(gedruckt F. D. G. XV, S. 251) verfaßt wurde, zu der auf Grund 
des Inhalts unmöglichen Deutung, daß „dictante abbate“ unter 
Abt Senlin ein Schreiber Johannes Meiger den Kodex ver— 
faßt habe. Dergl. auch 5. G. O. a. a. G 

Siehe S. G. O. a. a. O. 
So deutet auch Bader das Bild in ſeiner Freiburger Ge— 

ſchichte (J. 288 ff.), wenn er von einer „zweifachen Schilderung“ 
Abt Senlins ſpricht, den ſchreibenden Nönch Senlin, den Laien— 
bruder Großkeller Johann Maier nennt. Im Widerſpruch 
dazu ſteht es allerdings, wenn er auf der vorangehenden Seite 

eieee e neff 

17 Dergl. 5. G. O. 40, S. 50—46. 
us Karlsruher General-Landesarchiv 24 47 1299 Juni 5., 24 60 

e, e e e, e e 
EA ie ee e e ee des 2222 5336 

Febr. 2. Freiburger Stadtarchiv 1511 Juni 25., Abt. Kloſter 
Adelhauſen. Urk. des hlg.-Geiſt-Spitals J, S. 10, 20, 142, Ur. 2a, 
47, 352. Freiburger häuſerbuch (v. Flamm) S. 258; Rappol- 
ſteiniſches Urk.-Buch I, 168. 

10 So Socin, Mittelhochdeutſches Uamenbuch S. 45]. 

20 So z. B. in Ottenheim: Mone, 5. G. O. VIII (I857), 
S. 402; Kippenheim: unſer Güterbuch fol. 1590b (Bertſchmann 
Sefi Seee e e e ein Urk den 512) 

21 fol. 186al extra de testibus. Nos quidem XIII q II ultima 
4 CRXIII ꝗ 2). 

fol. 80a „et est in decretis d VIII C que contra ( 2 D VIII); 
hier gibt Zenlin noch an: beat. August. lib. confess Ile, das 
corpus aber III, 8. 

fol. 80 ut dicitur ff. de pignore debitorum. 
fol. 1864 C (?) in autent, de nuptiis, lege de sponsata. 

22 Betr. Ihringen. fol. 345b1. 

2 Betr. Langenbogen. 2447 1557 Juni 253. 
Näheres hierüber ſ. 5. G. O. a. a. O. 
Freib. Diöz.-Arch. V, 549. 
1318 quando fui cellerarius fol. 44bl. 
De , S. I fe 

„Krieger, Copogr. Wb. 2 II, 1165. Möglicherweiſe hat Joh. 
Senlin vor ſeiner Cätigkeit als Cellerar auch einige Zeit einen 
einzelnen hof als magister grangiae verwaltet, etwa Mundingen, 
wofür er beſonderes Intereſſe zeigt, oder Roggenbach, wo 310 

100 Johannes als Hofmeiſter erſcheint (Fürſt. Urk.-B. V, 
) 

rieser d 583. 

Der Abtskatalog gibt zwar 1556—1555 an, aber in der 
Urk. von 1557, Juni 25., erſcheint Senlin noch als gewöhnlicher 
Conventuale. 

e Groß war die Bedeutung des in den Inſtitutionen vorge— 
ſchriebenen Brunnens im Kreuzgang des Kloſters, vergl. die 
bauliche Anlage etwa in Maulbronn oder in Bronnbach. 

32 Private oder Privet — Abort. 

LUahrſcheinlich ſind damit die Reben „ob dem meneweg. 
que fuerunt matris mee dicte Zenlinen“ gemeint, von denen 
der Kodex fol. Sob ſpricht. 

een Aeerot J, 84. 

Oergl. Winter, Franz: Die Ciſterzienſer des nordöſtlichen 
Deutſchlands (Sotha 1864). Wie auch in unſerem Sebiet, obwohl 
es ſchon ſeit vorgeſchichtlichen Seiten bewohnt war, und ob— 
wohl ſchon Jahrhunderte früher hier Benediktinerklöſter gerodet 

28 

Johann Maier Schreiber nennt, auf Srund des Jaboriosus atten, Tennenb i et diligens scriba“ in der Abtsliſte. 10 an anderer e e iieee 
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Das Mittelbild 
der Deckenfresken in der Kirche zu St. Alrich 

Von Dr. h. c. Fritz Ziegler 

Am Fuße des Gerſtenhalmes liegen maleriſch auf einem 

kleinen, einer mächtigen Bergwand vorgelagerten Hügel die 

Gebäude der ehemaligen Probſtei St. Ulrich. Dieſe kam im 

Jahre 1560 in den Beſitz der Benediktinerabtei St. Peter 

auf dem Schwarzwald, nachdem kurz vorher die Cluniacenſer 

St. Ulrich verlaſſen hatten. Mehr als 450 Jahre beſtand 

in der idylliſchen Einſamkeit im oberen Möhlintale die 

Cluniacenſerniederlaſſung, aus deren Beſitz auch die kunſt— 

geſchichtlich intereſſante große Taufſchale im Pfarrgarten 

ſtammen mag. So wie die Benediktiner bei der Säkulari- 

ſation die Prolſtei verließen, ſo iſt die Bauanlage unverſehrt 

auf uns gekommen, und ſeitdem dienen die ehemalige 

Kloſterkirche der Gemeinde St. Ulrich als Pfarrkirche und 

die Probſteigebäude dem Pfarrherrn als Wohnung. 

Der gut akzentuierte Curm in St. Ulrich mit ſeinen über— 

aus harmoniſchen Derhältniſſen läßt erkennen, daß der 

Entwurf von der Hand eines tüchtigen Baukünſtlers ſtammt, 

und der Dorarlberger Baumeiſter Peter Thumb war es, der 

die Anlage in den Jahren 1757—1749 ſchuf. Don ihm wiſſen 

wir auch. daß er die Kloſteranlagen in Ebersheimmünſter, 

Ettenheimmünſter, St. Peter, Schwarzach, Rheinau, Frauen- 

alb, Lichtental, Günterstal und Birnau gebaut hat. Gus 

der Heraldik am Triumphbogen* der Kirche, jenen drei 

Wappenbildern, können wir entnehmen, daß dieſe vom Kloſter 

St. Peter errichtet wurde, und daß damals Joh. Jakob Steyrer 

Prior in St. Ulrich war, jener Mann, der kurz nach Dollendung 

der Gebäude in St. Ulrich zum Abt in St. Peter aufſtieg. Bei 

all' ſeinen Bauten hat Peter Chumb in der Auswahl ſeiner 

künſtleriſchen Mitarbeiter eine glückliche hand gehabt, und 

daher iſt es begreiflich, wenn wir in St. Ulrich. in der Kirche 

flotte Stukkaturen und wirkungsvolle, dekorative Decken— 

bilder finden. Der Schöpfer der erſteren iſt freilich dem 

Uamen nach noch nicht bekannt, höchſtwahrſcheinlich aber 

war es einer aus der Weſſobrunner Stuhhatorenſchule, die 

Thumb mit Dorliebe bei ſeinen Bauten zu beſchäftigen 

pflegte. Der Uamen des Malers der Deckenfresken dagegen 

gibt ſich aus der Künſtlerſignatur am Mittelbilde: „Franz 

Ludovicus Hermann invenit et pinxit 1767“ Kund. 

Die Decke des Langhauſes der Kirche von St. Ulrich iſt 

mit 11 verſchieden großen, figürlichen Darſtellungen ge— 

ſchmückt, die alle Szenen aus dem Leben des heiligen dar— 

ſtellen. Die größten in der Mittelachſe der Kirchendecke hat 

Hermann in Farben ausgeführt, während die anderen teils 

grau in grau, teils im Sepiaton gemalt ſind. Reizvolle 

Stukkaturen umrahmen und verbinden die einzelnen Bilder 

und bringen ſo die typiſche Rokokodeckeneinteilung zuſtande. 

* Das Wappen mit den zwei ins Andreaskreuz gelegten 

Schlüſſeln iſt das Kloſterwappen von St. Peter. Das Priorat 

St. Ulrich führt als Wappenbild zwei ſchwebende horizontale 

ſilberne Balken in blauem Felde, und der Wappenträger des ge⸗ 

vierteten Schildes, das in Feld j und 4 zweimal in Rot, Silber 

und Schwarz geteilt iſt und in Feld 2 und 5 ein Hirſchgeweih auf 

goldenem Grunde aufweiſt, iſt der Prior und nachmalige Abt 

Philipp Jakob Steyrer. 
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Das Mittelbild der Deckenfresken, auf dem eine Apotheoſe 

des hl. Ulrich gemalt erſcheint, erweckt unſer Intereſſe am 

meiſten, weil der Maler dabei eine jener im 8ten Jahr— 

hundert ſo ſehr beliebten pompöſen Scheinarchitekturen ver— 

wendet hat. Er folgt darin dem Beiſpiele der großen Barock— 

maler, „jener Tauſendkünſtler, die mit dem Pinſel bauten 

und ſich des Zauberſtabes der Perſpektive bedienten“. Dieſe 

prunktvolle Art der Freskomalerei hat im 7ten und I8ten 

Jahrhundert zunächſt in Rom durch Andrea Pozzo und in 

Denedig durch Giovanni Battiſta Tiepolo ihre Triumphe ge— 

feiert, und bald iſt ſie von italieniſchen Künſtlern oder in 

Italien geſchulten deutſchen Malern über die Ulpen getragen 

worden. So hat z. B. Marcolini nach einem Entwurfe von 

Pozzo die Kuppelfreske in der St. Martinskirche in Bam— 

berg, und Ciepolo die farbenprächtigen Deckengemälde im 

Schloſſe von Würzburg geſchaffen. Wie ſehr die friſche, kecke 

Kunſtart der Italiener den deutſchen Malern zu herzen 

ſprach und zu ſtürmiſcher Uacheiferung anregte, davon zeu— 

gen die Fresken der Gebrüder Aſam in München und Ingol— 

ſtadt, die des Martin Knoller in Ueresheim, die des Janua— 

rius Sick in Bruchſal und andere mehr. 

Zu dieſen genialen Dirtuoſen der Freskomalerei gehört 

Franz Ludwig Hermann zwar nicht, ſeine uns in der Kirche 

von Sölden und St. Ulrich hinterlaſſenen Proben von per— 

ſpektiviſchen Scheinarchitekturen ſind aber doch beachtens- 

wert, auch ſchon aus didaktiſchen Gründen, weil wir an die⸗ 

ſen Beiſpielen erſehen können, welche Dorausſetzungen 

zum Gelingen einer auf eine Raumilluſion abzielenden 

Malerei vorhanden ſein müſſen. Die Deckenfreske in Sölden 

können wir leider hier nicht beſprechen, weil es bis jetzt noch 

keinem gelang, die ausgedehnte Deckmalerei dort im ganzen 

auf die photographiſche Platte zu bringen. 

Wie aus unſerer Abbildung des Mittelbildes der Decken- 

fresken in St. Ulrich hervorgeht, hat der Maler mit ſeiner 

gemalten Architektur den Schein erwecken wollen, als führ⸗ 

ten prächtige Treppenſtufen in eine ſtattliche, ins blaue 

Firmament hineinragende Kuppelhalle. Er täuſcht alſo 

ähnlich wie bei einer Theatermalerei einen Prachtraum vor, 

in dem dann die handelnden pPerſonen — einerſeits der 

heilige und andererſeits die Kranken und Breſthaften — 

auftreten. Dank der tüchtigen Kenntniſſe auf dem Gebiete 

der Perſpektive iſt dem Maler die beabſichtigte Wirkung ge— 

glückt. Aber nicht ihm allein gebührt Anerkennung, 

ſondern auch ſein Lehrmeiſter, der Malerarchitekt Andrea 

del Pozzo, der Bahnbrecher perſpektiviſcher Scheinarchitek⸗ 

turen, muß genannt werden. dieſer hat einen Folioband 

mit vielen Cafeln „der Mahler und Baumeiſter Perſpectiv 

1706“ in deutſcher und lateiniſcher Sprache verfaßt und 

damit ein fundamentales Werk für die Maler des I8ten 

Jahrhunderts geſchaffen. Pozzo wendet ſich „an die Cieb— 

haber der pPerſpektiv-Kunſt“ und beginnt ſein Dorwort mit 

den Worten: „Das Aug ob es wohl unter unſeren äußer—



lichen Sinnen das ſchlaueſte iſt wird dannoch mit einer 

wunderbarlichen Beluſtigung von der Perſpectiv-Kunſt be— 

trogen: dahero auch dieſelbe denjenigen wohl nöthig iſt 

welche in dem Mahlen . .. ſich befleiſſen“. Er ſtellt darin 

„die allerleichteſte Manieren an das offene Licht wonach 

man nemblich eine jede Ordnung der Baukunſt vermittelſt 

der gemeinen Regul woraus wir aber alle Schwierigkeiten 

der blinden Linien ausgemuſtert perſpectiviſch aufreiſen 

ſollel. Wer dieſes Werk genauer durchſieht, findet auf 

Cafel 90,9] die perſpektiviſche Anleitung für die Konſtruk— 

tion einer Kuppelarchitektur, die hermann wohl benützt hat. 

Aber auch bei der in der Kloſterkirche zu Weingarten be— 

findlichen Darſtellung des Pfingſtfeſtes in einer fingierten 

Rotunde läßt ſich der gleiche Zuſammenhang mit dieſer Cafel 

feſtſtellen. hermann ſteht alſo nicht vereinzelt da, auch die 

anderen Maler des ISten Jahrhunderts, ſelbſt die Dirtuoſen 

zum CTragen der Decke ein weitausladendes Stuckgeſimſe 

angebracht, auf das der Maler dann ſeine phantaſtiſche 

Pinſelarchitektur hätte aufbauen oder hinter dem er jene 

hätte herauswachſen laſſen können. Mit ſeinem Mittel— 

bilde der Deckenfresken hat hermann, wie mir ſcheint, die 

Illuſion einer Kaumerweiterung gar nicht angeſtrebt. Er 

wählte die Kuppelarchitektur für ſeine Apotheoſe nur des— 

halb, weil ſie für die Darſtellung der Derherrlichung des 

Heiligen einen möglichſt großartigen und weihevollen hinter— 

grund brauchte, der ſie gleichzeitig bildmäßig einſchloß. 

Das Figürliche an unſerem Deckenfresko iſt ſicher und 

flott behandelt. Mit Geſchmack hat hermann die einzelnen 

Gruppen in der lichten Kuppelhalle verteilt; beſonders die 

um Fürbitte flehenden Kranken ſind lebendig in der Zeich— 

nung und heben ſich in ihrem dunkleren Kolorit ſilhouetten— 

artig ſcharf heraus. Dieſen Dorzügen dekorativer Art ſtehen 

  
Deckengemaͤlde in der Kirche zu St. Ulrich. 

der Freskotechnik, wie die Gebrüder Gſam uſw., haben aus 
der gleichen Guelle geſchöpft. 

Betrachtet man die hermannſche Deckenfreske nun an 
Ort und Stelle, ſo erlebt man eine große Enttäuſchung, in— 
dem nämlich die Aluſion, die man beim Betrachten unſerer 
Abbildung empfindet, völlig ausbleibt. Dort, wo die gemalte 
mit der wirklichen Architektur des Kircheninnern in Be— 
rührung ſteht, bleibt ihr der Erfolg verſagt, und zwar iſt 
daran der ungleiche Maßſtab der Größenverhältniſſe ſchuld, 
der bei der Kirchenarchitektur und anderſeits bei der ge- 
malten Scheinarchitektur angewendet iſt. Etwa wie ein auf 
eine Schiefertafel aufgeſetzter Fingerhut, ſo erſcheint die 
Miniaturkuppel auf der großen Kirchendecke. In einem 
Mißverhältnis ſteht auch die pompöſe Grchitektur des 
Freskogemäldes zu den reliefloſen Wänden des Kirchen- 
innern. Sicherlich hat der Baumeiſter Peter Thumb bei 
ſeinem Entwurf an eine Ausſchmückung der Kirche mit 
perſpektiviſcher Scheinarchitektur gar nicht gedacht, ſonſt 
hätte er ſicherlich die Wände mit Dilaſtern gegliedert und 
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freilich auch zeichneriſche Mängel gegenüber, und zwar be— 

treffen ſie die Anatomie und Proportion der Figuren. Man 

betrachte nur den zunächſt dem geöffneten Butzenſcheiben— 

fenſter ſitzenden Kranken, der ſeine nackten Beine herunter— 

hängen läßt. Welch' ein Mißverhältnis in den einzelnen 

Körperteilen zueinander! Guch die forcierte Körperhaltung 

dieſer Figur läßt deutlich den Mangel an Uaturſtudium 

erkennen. Gber in jener Zeit, in der die Prälaten die 

Maler mit Kufträgen überſchütteten, fanden die Künſtler 

keine Muße zu ſolchen Studien, und ſo kommt es auch, daß 

wir dieſen Mangel mehr oder weniger bei den meiſten der 

Hermannſchen Zeitgenoſſen finden. Auf die Sruppe von drei 

Derſonen im Dordergrunde links mag dann noch hingewieſen 

ſein. Der Mann, der uns den Kücken zuwendet und mit der 

rechten hand auf den hl. Ulrich deutet, könnte wohl den 

Hünſtler darſtellen, wie er eben einem vornehmen Ehepaar 

die Gpotheoſe erläutert. 

Maler Franz Ludwig hermann wurde 1710 geboren, ent— 

weder in Wangen oder in Kempten, als Sproß einer in fünf



Generationen bekannten Künſtlerfamilie, die man in Chie⸗ 

mes Künſtlerlexikon behandelt findet. Er gehört mit ſeinem 

Bruder Franz Georg II der dritten Generation dieſer 

Familie an, und ihm iſt alſo das Talent auf dem Wege der 

bererbung zugefallen. Don den beiden Brüdern ſcheint 

Franz Georg der genialere, aber gleichzeitig auch der flüch— 

tiger arbeitende zu ſein, dem Franz Ludwig dagegen wird 

mehr Sorgfalt und eine weichere Farbengebung nach— 

gerühmt. Über den Studien- und Lebensgang unſeres Franz 

Ludwig hermann wiſſen wir nicht viel, es ſteht nur feſt, daß 

er ſich ums Jahr 1745 in Konſtanz anſäſſig machte, dort 

mehr als vier Dezennien lebte und ungemein produktiv tätig 

war. Bei Thieme finden ſich ſeine Werke aufgezählt, eife 

Wiederholung der vielen in der Bodenſeegegend ausgeführten 

Arbeiten kann daher füglich unterbleiben, nur diejenigen 

Schöpfungen, die ſich in unſerem Breisgau befinden, mögen 

hier angeführt werden. Uach Angaben von C. Schneyer in 

ſeiner kunſtgeſchichtlichen Diſſertation über das Kloſter 

St. Peter ſchuf unſer Maler im Jahre 1751 für den Biblio— 

thekſaal in St. Peter 26 figurale Felder, 55 Gbtbildniſſe, 

einen Zyklus von 52 Bildern aus dem Leben des hl. Bene— 

dikt, die Deckengemälde in der Kreuzkapelle (1754). Ein 

weiteres, 1755 datiertes Werk von hermann iſt ein Altar— 

blatt chl. Uepomuk), im Beſitz der Freiburger Münſter— 

fabrik. 1767 und 1781 malte er dann die Gbteikirchen in 

St Ulrich und Sölden in Freskotechnik aus. Franz Ludwig 

Hermann erreichte ein Alter von 81 Jahren und hatte ſich 

auf ſeinem Lebenswege der beſonderen Gunſt des Fürſt— 

biſchofs von Rodt zu erfreuen. Er hinterließ eine Cochter 

und einen Sohn, der ſich ebenfalls der Kunſt widmete. Uls 

aber mit dem Erlöſchen der klöſterlichen Bautätigkeit die 

Aufträge für dekorative Freskomalereien ausblieben, ſo ſuchte 

dieſes letzte Slied dieſer Künſtlerfamilie ſein Calent auf dem 

Gebiete der Portraitminiaturmalerei zu verwerten. 

Kleine Mitteilungen. 
Im zweiten Jahrgang der Freiburger Münſterblätter (J906) hat „Der 

romaniſche Bilderfries am ſüdlichen Choreingang des Freiburger Münſters 

und ſeine deutung“ durch Prof. Dr. Friedrich Panzer eine eingehende, durch 

ein reiches Bildmaterial unterſtützte Betrachtung und Würdigung gefunden. 

Den Anmerkungen iſt der hinweis vorausgeſchickt: „Die vorſtehenden Kus— 

führungen geben in etwas umgearbeiteter, teils erweiterter, teils gekürzter 

Geſtalt einen Dortrag wieder, der im Frühjahr J904 in der hieſigen Geſell⸗ 

ſchaft für Geſchichtskunde gehalten wurde.“ Und unter Anmerkung 1 wird 

bezüglich der vorliegenden Citeratur geſagt: „Zu nennen wären J. Marmon, 

Unſer lieben Frauen Münſter. Freiburg 1875, 5§. 99 ff,, J. Keßler, Die 

ſymboliſchen Reliefbilder im ſüdlichen hahnenturm des Freiburger Münſters 

im Freiburger Diözeſanarchiv 17, 155 ff.; K. Schäfer, Die älteſte Bauperiode 

des Münſters zu Freiburg i. B., J894, S. 2ſ f., und Ddas alte Freiburg, S. 8 f., 

auch Cahier in den Mélanges darchéologie J. 124 ff. wäre anzuführen.“ Un⸗ 

erwähnt iſt dabei ein Dbortrag gelaſſen, den unſer verdientes Ehrenmitglied 

pProf. Dr. F. Leonhard bei dem am 19. Febr. 1894 veranſtalteten Dereins- 

abend gehalten hat, da deſſen Deröffentlichung auf ein kurzes Keferat in 

der Tagespreſſe beſchränkt blieb, der jedoch um ſo bemerkenswerter iſt, als 

damit gegenüber den in der heimatgeſchichtlichen Literatur gebotenen Deutun— 

gen erſtmals auf die eigentlichen Guellen des Gedankenkreiſes hingewieſen 

wurde, welchem die in dem Bilderfries verwobenen Darſtellungen entnommen 

ſind. Unter dieſen iſt eine der bemerkenswerteſten die ſogenannte Greifenfahrt 

Alexanders des Großen, eine Darſtellung, welcher neuerdings hans Poppen in 

der heidelberger Feſtſchrift Cimbrig unter dem Citel „AKlexander am Frei— 

burger Münſter und die mittelalterlichen Kunſttypen von Alexanders Greifen— 

fahrt“ eine Abhandlung gewidmet hat. Seite 169 bemerkt derſelbe: „herrn 

Profeſſor Leonhard-Freiburg verdanke ich den hinweis auf eine eben erſt 

ans Cageslicht gekommene mittelalterliche Reliefplatte aus Theben, deren er— 

haltene obere hälfte faſt genau mit unſerem Freiburger Kapitell überein— 

ſtimmt.“ Dazu in Anmerkung: „Die Deröffentlichung mit Abb. wird im näch⸗ 

ſten Heft der Seitſchrift „Schauinslandk! 1926 erfolgen.“ Zu unſerem leb— 

haften Bedauern müſſen wir uns einſtweilen auf die Wiedergabe der Abb— 

dieſes Fundes beſchränken, nachdem es Leonhard infolge ſtarker anderweiter 

Inanſpruchnahme unmöglich geworden, ſeine Zuſage einzulöſen. Den Fund 

ſelbſt verdanken wir herrn Geheimerat Prof. Dr. Fabricius, der dazu fol— 

gendes mitteilt: „Das Alexanderrelief befindet ſich in dem Muſeum in 

Theben in Böotien. Seine herkunft iſt unbekannt. Wie alle Stücke der 

Sammlung muß es aber aus CTheben ſelbſt oder aus der näheren Umgebung 

ſtammen. Es ſteht auf einer 8 Zentimeter dicken platte aus weißem Marmor- 

Die Platte iſt nur oben vollſtändig, hier 57, unten 51 Sentimeter breit und 

55 SZentimeter hoch; die Reliefhöhe mißt 2,5—5 Sentimeter. Uamentlich das 

Geſicht iſt ſtark abgeſchliffen. Die Photographie, die der Abbildung zugrunde 

liegt, rührt von dem deutſchen Raler Gaubatz her, der während meines 

Beſuches in Theben im Mai 1925 dort gerade anweſend war und die KAufnahme 

freundlichſt beſorgt hat. Die veröffentlichung geſchieht mit gütiger Erlaubnis 

des Direktors des Muſeums in Theben U. papadakis, des Ephoros der Alter- 

tümer für Böotien.“ F. G. 

  
Aus dem MRuſeum zu Theben— 
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Aus dem Freiburger Muͤnſter—



35. Jahresbericht 
ausge geben mit dem 51.— 53. Jahrlauf. 

Der heutige Dereinsbericht umfaßt die Seit vom J. April 1925 

bis Uovember 1926. In dieſem Seitraume hielt die Ungunſt der 

berhältniſſe noch weiterhin an und erſchwerte in bedauerlicher 

Weiſe die Dereinstätigkeit. So kam es denn, daß die Hefte der 

illuſtrierten Dereinszeitſchrift ausfielen, und mancher intereſſante 

Beitrag ungedruckt liegen bleiben mußte. Die Dereinsleitung 

konnte während der Inflationszeit es nicht über ſich bringen, 

Beiträge, die entſprechend der Geldentwertung erhöht geweſen 

wären, von ſeinen Mitgliedern zu erheben, und zwar im Hinblich 

darauf, daß der größte Teil der Mitglieder dem Mittelſtande an— 

gehört. Was der Derein in den letzten 6 Jahren von ſeinen Ulit⸗ 

gliedern forderte und erhielt, war Folgendes: Im April 1920 

bei Ausgabe des 46ten Jahrlaufes albband) wurden 5 UI. 

(co0,½20), im Mai 1921 5 M. (= 0,55), im März 1922 5 M. 

(o0,o7) und im Jahr 1924 1 RM. erhoben. Daß bei ſolchen Ein⸗ 

nahmen die Herausgabe einer illuſtrierten Seitſchrift unmöglich 

war, iſt begreiflich. Zwar hat der Derein dankenswerte SZu- 

wendungen von Staat und Stadt erhalten, aber ſie waren der 

Geldentwertung nicht genügend angepaßt, zumal wenn man be— 

denkt, daß auf der anderen Seite ſich die Herſtellungskoſten für 

die Drucklegung auf das Doppelte erhöht haben. Einmal frei— 

lich, und zwar bei der Drucklegung des 47—oten Jahrlaufes, 

kam uns eine großzügige Gpferwilligkeit zu Hilfe, die den Der— 

ein ſogar in den Stand ſetzte, dieſen Jubiläumsband geſchenkweiſe 

an die Mitglieder zu verteilen! 

Don dem SGedanken ausgehend, daß viele kleine Scherflein 

auch wirkſam ſein können, ließ die Dereinsleitung im Januar 

1926 einen Ruf um Gewährung ſolcher an alle Mitglieder er— 

gehen, aber nur ein kleiner Teil der Mitglieder kam uns zu 

Hilfe. Der Derein gibt die hoffnung nicht auf, daß noch manches 

Mitglied das Dergeſſene nachholen wird, beſonders wenn man be— 

denkt, daß der ſoeben erſcheinende Jahrlauf 51—55 (102 Seiten) 

für den Beitrag von 6 Mark (ſo viel bezahlten die Mitglieder 

auch zur Friedenszeit) an die Mitglieder verteilt wird. 

Dank der bereitwilligkeit vieler Mitglieder und Freunde 

des Dereines war es der Dereinsleitung möglich, in dem Seit— 

raume vom J. Gpril 1925 bis Uovember 1926 eine reiche Aus— 

wahl von Dorträgen und KRusflügen zu bieten, die im nachfolgen— 

den aufgezählt ſein mögen. 

Dereinsausflug 10. Juni 1925 nach Umkirch. Beſichtigung der Innenräume des 

von der Großherzogin Stephanie von 1827—47 bewohnten Sommerſchloſſes 

unter Führung von Profeſſor Dr. Stork. 

Feſtverſammlung 16. Dezember 1925 zur Feier des 50jährigen Beſtandes des 

Dereins unter freundlicher Mitwirkung des Guartetts und des herrn 

J. G. Büſche vom Männergeſangverein. Dortrag des herrn Rechtsrat 

Dr. BILu me „Sur Seſchichte des Breisgauvereins Schauinsland“. Rezi— 

tation des einaktigen Dramas von Maidy Koch „Dder Meiſter des Tauf— 

ſteines“ (Fräulein M. L. Goppel und herm. Schweitzer). 

Dereinsabend 50.5 Dezember 1925. Dortrag Dr. med. et phil. Karl Sie⸗ 
bert ,hiſtoriſcher Rückblick auf die Entwichlung der Uaturwiſſen⸗ 
ſchaften in Freiburg“. 

Dereinsabend 21— Januar 1924. Dortrag pProfeſſor Ddr. Gutheim: „Der 

Anteil Freiburgs an der badiſchen Revolution des Jahres 1848/40“. 

Dereinsabend 28. Februar 1924. Dortrag Dr. Ernſt hamem: „die mittel— 
alterliche Stadt“ (mit Lichtbildern). 

Dereinsabend 12. März 1924. Dortrag dr. 

geſang im Breisgau.“ 

Dereinsabend 2 April 1924. Dortrag Ddr. Wendelin Rauch: „Kus dem 

Leben eines Freiburger Gelehrten der Kufklärungszeit“. 

Dereinsausflug 22. Juni 1924 nach Niederrotweil. Beſichtigung des alten, 
neuerdings wieder hergeſtellten Altarwerkes unter Führung von Dr. 

Sommer vom Buguſtinermuſeum. 

Dereinsabend J. Oktober 1924. Oortrag Karl 

des Freiburger Münſters“. 

Dereinsabend 5. Uovember 1924. Dortr i 8 
politiſches pasquill aus dem Juhre 

Dereinsabend 4. Dezember 1924. Dortrag Dr. med. et phil. Karl Sie- 
bert: „hiſtoriſcher Streifzug durch den alten Freiburger Friedhof“ J. 

Dereinsabend 29. Ddezember 1924. Dortrag Profeſſor Dr. herm. Mayer: 
„Freiburg vor 100 Jahren“. 

Otto Baſler: „Der Minne— 

Schuſter: „Die Bauherren 

„Ein 
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bereinsabend 28. Januar 1925. Dortrag Dr. M. Weuſtädter: „Die fran⸗ 

zöſiſche Univerſität Freiburg i. Br. 1684 1698“. 

bereinsabend 26. Februar 1925. Dortrag Domkapitular Dr. Frid. Weiß: 

„Cardinal Ludwig von Rohan, der letzte Fürſtbiſchof von Ettenheim“. 

vereinsabend 26. März 1025. Dortrag Univ.-Bibliothekar Dr. Reſt: „Frei⸗ 

burger Bibliotheken im 15. und 16. Jahrhundert“. 

Ausſtellungsbeſuch 19. Juni 1925. „Oberrheiniſche Buchilluſtration (475—1550)“ 

Führung durch die im Guguſtinermuſeum veranſtaltete Sonderausſtellung 

Univ.-Bibliothekar Dr. Reſt. 

bereinsabend 5. ktober 1925. Dortrag Stadtarchivar Dr. Hefele: „Zur 

Baugeſchichte des Freiburger Kaufhauſes“. 

bereinsabend 7. Uovember 1925. Dortrag Profeſſor Woh leb: „Die Frei— 

16. Jahrhundert“. 

Dortrag Univ. Profeſſor Dr. Engelbert 

von Freiburger Bürgerfamilien 

burger Lateinſchulen im 

Dereinsabend 50. Uovember 1925. 

Krebs: „Kuslandsunternehmungen 

im 18. und 19. Jahrhundert“. 

bereinsabend 28. Dezember 1925. Dortrag Lehramtsaſſeſſor Ddr. Max We⸗ 

ber: „Der Breisgau in vorgeſchichtlicher Zeit“ (mit Cichtbildern). 

bereinsabend 25. Januar 1926. Dortrag Profeſſor Or. h6. Wirth: „Die 

Römer im Breisgau“. 

bereinsabend 15. Februar 1026. Vortrag Profeſſor Wohleb: „Die Frei— 

burger Lateinſchule im 16. Jahrhundert“. 

Vereinsabend 15. März 1926. Dortrag Univ. Profeſſor Dr. A. Goetze aus 

Gießen: „Dom badiſchen Wörterbuch“. 

Vereinsausflug 50. Mai 1926 nach Badenweiler. Beſichtigung der römiſchen 

Badruine unter Führung von Profeſſor Dr. Leonhard. 

bereinsabend 8. ktober 1926. Dortrag Stadtarchivar Dr. hefele: „Kul⸗ 

turgeſchichtliches aus Alt-Freiburg (aus den Erinnerungen Karl Schu- 

ſters)“. Gleichzeitig Gusſtellung von handzeichnungen und Aquarellen 

Karl Schuſters aus dem Beſitz von Dr. h. c. heinr⸗ Brenzinger. 

Ausſtellungsbeſuch 6. UVovember 1026 „Freiburger photographiſche Ausſtelluſg 

im Colombiſchlößchen“. Führung durch die Röntgenabteilung: Dr. med. 

Schülling. Führung durch den photographiſchen Wettbewerb „Das 

ſchöne Freiburg“: Dr. Gbels— 

bereinsabend 8. ovember 1926 Dortrag Drofeſſor Dr. herm. Maver: 

„Uaturforſcher Gken in ſeinen Beziehungen zu Freiburg und Goethe“. 

Ein in der Geſchichte des Breisgauvereins Schauinsland wich— 

tiger Cag iſt der 7. Uovember 1025. An dieſem fand nach 

jähriger Unterbrechung der erſte Dereinsabend wieder auf 

der Stube im Kaufhauſe ſtatt. Die Unterbrechung in der Be— 

nützung hatte ihren Grund darin, daß die Stadtverwaltung auf 

Grund eines Beſchluſſes, das Kaufhaus als würdigen Raum für 

die Tagungen des Bürgerausſchuſſes auszugeſtalten, dieſes wie— 

derherſtellen ließ. Bei dieſer Inſtandſetzung wurde das an die 

Dereinsſtube anſtoßende Bibliothekzimmer zum Kusbau des 

Treppenhauſes benötigt und ging daher dem Dereine verloren. 

Aber in dankenswerter Weiſe erſetzte die Stadtverwaltung dem 

Dereine dieſen Raum durch einen neuen, der zwar ein Stockwerk 

höher lieat, der aber trotzdem durch eine nur vom Dereine be— 

nützbare Treppe leicht zugänglich iſt. Der Derein hat durch den 

Umbau des Kaufhauſes auch ſonſtige Dorteile zu verzeichnen, 

indem die Dereinsſtube nun einen ſchönen Zugang und außer— 

dem Anſchluß an die elektriſche Lichtleitung erhalten hat, und 

ſo iſt es begreiflich, wenn der Derein für ſeinen hausherrn Ge⸗ 

fühle der Dankbarkeit empfindet. 

In dem Zeitraume dieſes Berichtes hat der Derein leider 

auch ein herbes Geſchick erleiden müſſen, indem ſein der Dor— 

ſtandſchaft angehöriges liebes Mitalied Profeſſor Dr. Ferdinand 

Lamey zu den Dätern eingegangen iſt. Am öten Märs 1925 hat 

er ſeine Augen für immer ageſchloſſen, er, den die Ruſen auf 

die Stirne geküßt haben. So lange der Derein beſteht und die 

Lameyſchen Lieder „Tarodunum“, „Ddas Römerlied“. „Der 

Hocker“, „Staufener Fauſtlied“, „Das Cied von der Martins- 

gans“ uſw. im Kreiſe der Faubrüder geſungen werden, wird der 

Name „Ferdinand Lamey“ lebendig bleiben. Damit die kom— 

mende Generation ihn auch von Angeſicht kennenlerne, mag 

ſein Bild hier verewigt ſein. 

In der Dereinsleitung hat ſich im Dezember 1925 eine ände— 

rung vollzogen, indem der ſeitherige J. Dorſitzende Profeſſor Dr. 

Leonhard um einen Uachfolger als HFaugraf bat. Uur ungern 

gab man dieſem Wunſche Folge, denn 14 lange Jahre ſtand



Leonhard an der Spitze und genoß in hervorragender Weiſe das 

Dertrauen aller. Schon im Dezember 1922 wurde Gaugraf Ceon— 

hard wegen ſeiner Derdienſte um den Derein zum Ehrenmitgliede 

ernannt. Mit Einſtimmigkeit wurde zu ſeinem Uachfolger der 

ſeitherige ſtellvertretende Saugraf Profeſſor Dr. hermann Maner 

an die Spitze des Dereines geſtellt, und er hat durch die Annahme 

der Wahl ſeine hilfsbereitſchaft von neuem bewieſen. Um ihm 

den Dorſitz in der Dereinsleitung zu erleichtern, ſtellte man ihm 

zwei Stellvertreter zur Seite, und zwar als erſten das Ehren— 

Freiburg i. Br., den 50. November 1926. 

mitglied Dr. h. c. Heinrich Brenzinger, und als zweiten das Dor— 

ſtandsmitglied Univerſitätsbibliothekar Dr. Reſt. Seither war 
in den Statuten nur ein Stellvertreter vorgeſehen, und deshalb 
hat man eine diesbezügliche Statutenänderung vorgenommen. 

Die Wahl dieſer Männer wird dem berein ſicherlich zum Segen 
gereichen, denn die Gaubrüder wiſſen genau, daß die Erwählten 

alles daranſetzen werden, in der jüngeren Generation den Sinn 

für unſere Beſtrebungen zu wecken und ſo dem Dereine einen 

geſunden Nachwuchs zu ſchaffen. 

Der Breisgauverein Schau-ins-Land. 

  

Tarodunum. 
Mel.: In der großen Seeſtadt Leipzig. 

J. Taro ſprach, der alte Kelte, 

Einſt vor ſeinem Wanderzelte: 

Dieſes Leben hab ich ſatt, 

Ich erbau jetzt eine Stadt. 

Die ſoll Carodunum heißen, 

Denn ich will nicht länger reiſen. 

An der ſchönen Dreiſam hier, 

Brüder, da gefällt es mir. 

So entſtand in Berg und Cale 

Uanche Kelt'ſche Filiale 

Bis nach Gundelfingen vor 

Und bis an das Riegler Tor. 

Wie es dazumal geweſen, 

Kann man ſehr verſchieden leſen. 

Doch der Herr Profeſſor ſpricht: 

„Nichts Gewiſſes weiß man nicht“. 

5. Solche Dorſicht iſt zu loben, 

Wo die hypotheſen toben, 

Denn es ſtehet niemals feſt, 

Was ſich nur vermuten läßt. 

Ja, wer könnte heute ſagen, 

Wo die Gaſometer lagen, 

Wo der Bahnhof oder gar 

Wo das Stadttheater war! 

Eines aber laß ich gelten, 

Daß ſie tot ſind, jene Kelten, 

Weil man doch, wie allbekannt, 

Sie ſchon oft begraben fand. 

AGber wir als frohe Erben 

Ihrer Knochen, ihrer Scherben 

Machen Bücher dick und kraus 

Und ein ſchönes Lied daraus. 

  

Ferdinand Lamey 1852— 1925 
nach einer photographiſchen Aufnahme von Gtto Slockner) 

Berichtigungen. 

Seite 65 Spalte ] Seile 531 von oben lies deſſen ſtatt deren. 

Seite 66 Spalte 2 Seile 20 von oben lies November ſtatt 

Oktober. 
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